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Kernbotschaften

Deutsche mittel- und langfristige 
Klimaschutz-Governance besser mit der EU 
abstimmen 
Mit dem EU-Klimagesetz, der Governance-Verordnung 
und dem deutschen Klimaschutzgesetz ist ein Rahmen für 
eine systematische Klimapolitikplanung geschaffen wor-
den. Um die Kohärenz und damit die Effektivität  zwischen 
europäischer und deutscher Klimaschutz-Governance 
sowie der Politikinstrumente untereinander weiter zu 
erhöhen, sollten der nationale Energie- und Klimaplan 
(NECP), der Klimaschutzplan und die Klimaschutzpro-
gramme besser verzahnt und die Funktionen von NECP 
und Klimaschutzplan gesetzlich verankert werden.

 Einführung eines zweiten 
EU-Emissionshandels unterstützen und 
Anwendungsbereich ausweiten
Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Emissions-
handel für die Sektoren Gebäude und Verkehr stellt eine 
sinnvolle Weiterentwicklung des europäischen Klima-
schutzinstrumentariums dar. Die Bundesregierung sollte 
seine Einführung unterstützen und darauf hinwirken, 
dass sein Anwendungsbereich so ausgeweitet wird, dass 
er demjenigen des deutschen Brennstoffemissionshan-
delssystems entspricht. Für eine mögliche Integration 
der beiden EU-Emissionshandelssysteme sollten bereits 
frühzeitig Weichen gestellt werden.

Klimaschutzgesetz, -programm und  
-plan bereits vor Erlass des "Fit for 55"- 
Legislativpakets fortschreiben
Um die Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgeset-
zes (65 Prozent THG-Minderung bis 2030, Klimaneutra-
lität bis 2045) zu erreichen, bedarf es eines effektiven 
und kohärenten Rechtsrahmens für den Klimaschutz. 
Die Pläne der neuen Bundesregierung, bereits 2022 
und damit vor Erlass des "Fit for 55"-Legislativpakets 
der EU das Klimaschutzgesetz weiterzuentwickeln, sind 
zu begrüßen. Auch der Klimaschutzplan und das Klima-
schutzprogramm sollten im Jahr 2022 fortgeschrieben 
und auf das Ziel der Klimaneutralität 2045 ausgerichtet 
werden.

Der Entwicklung von Klimaschutzplänen und 
-programmen transparente Kriterien  
zugrunde legen
Um eine dauerhaft transparente und konsistente Fort-
entwicklung der deutschen Klimaschutz-Governance zu 
erzielen, sollte die Bundesregierung transparente und 
umfassende Kriterien festlegen. Mit ihnen könnten klima-
politische Maßnahmen, insbesondere Klimaschutzpro-
gramme und -pläne, vor ihrer Erstellung bewertet und 
nach Erlass weiterentwickelt werden. Der Lenkungskreis 
empfiehlt folgende Kernkriterien: Beitrag zur Erreichung 
und dauerhaften Sicherung von Klimazielen, Kosteneffi-
zienz, Kompatibilität mit rechtlichem Rahmen und politi-
scher Kultur, gesellschaftliche Resonanzfähigkeit, Kompa-
tibilität mit anderen gesellschaftlichen Zielen.

Ressortbezogene Budgetierung der  
Jahresemissionsmengen des KSG  
überprüfen und weiterentwickeln
Sektorale Jahresemissionsmengen und Sofortprogramme 
als Teil der Governance-Struktur des Klimaschutzgesetzes 
stärken die ressortbezogene Zuweisung und Übernahme 
von Verantwortung für den Klimaschutz. Gleichzeitig 
braucht Klimaschutz als Querschnittsaufgabe Raum für 
sektorübergreifende Flexibilität. Die Bundesregierung 
sollte die Effektivität und Wirkung dieses Mechanismus 
evaluieren und gegebenenfalls weiterentwickeln. Zudem 
sollten die Zielüberprüfung sowie die Entwicklung von 
Maßnahmen- und Sofortprogrammen durch Frühindika-
toren vorausschauender ausgerichtet werden. Die Sek-
torziele sollten alle zwei bis vier Jahre unter Einbeziehung 
der Wissenschaft evaluiert und gegebenenfalls angepasst 
werden. 

Entwicklung und Einsatz von 
Schlüsseltechnologien jetzt gezielt fördern
Die bisherigen Strategien zur Emissionsreduktion blei-
ben für das Erreichen der Klimaneutralität wichtig und 
richtig. Darüber hinaus muss die Bundesregierung bei 
Schlüsseltechnologien wie erneuerbaren Energien, Was-
serstoff und Digitalisierung jetzt Weichen stellen: Um die 
Klimaschutzziele zu erreichen muss der jährliche Zubau 
von erneuerbaren Energien in etwa verdreifacht und eine 
Strategie für den Import von erneuerbaren Energien erar-
beitet werden. Der Markt- und Technologiehochlauf von 
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grünem Wasserstoff sollte forciert und die Notwendigkeit 
der Nutzung blauen und türkisen Wasserstoffs geklärt 
werden. Forschung zu Entwicklung und Ausbau von Flexi-
bilitätsoptionen sowie zu Digitalisierung und Green IT ist 
zu verstärken. 

Infrastrukturausbau zügig und auf 
Klimaneutralität ausgerichtet vorantreiben
Infrastrukturen sind das Rückgrat der Transformation zur 
Klimaneutralität und zugleich ihre Achillesferse. Die Bun-
desregierung muss zum einen Infrastrukturen langfristig 
und kohärent auf das Ziel der Klimaneutralität ausrichten 
(zum Beispiel durch einen Klimaneutralitäts-Stresstest) 
und die grenzüberschreitende Anschlussfähigkeit berück-
sichtigen. Zum anderen sollte sichergestellt werden, dass 
der Ausbau in der notwendigen Geschwindigkeit erfolgt. 
Instrumentell sollte unter anderem stärker auf eine vor-
ausschauende Planung, Anzeige- statt Genehmigungs-
pflichten und die Gewährung phasenspezifischen Rechts-
schutzes in gestuften Verfahren gesetzt werden. Zudem 
sollte die Politik ein wissenschaftliches Gremium mit der 
Beratung dazu beauftragen, in welchen Fällen die Einrich-
tung von Bürgerbeteiligungsforen zur Konfliktvorbeugung 
und -vermeidung angemessen ist. 

 Monitoring und Anreize für nachhaltige 
Landnutzung verbessern und GAP 
weiterentwickeln
Den Sektoren Land- und Forstwirtschaft kommt eine 
Schlüsselrolle beim Erreichen der Klimaneutralität zu. Zen-
trale Fragen zum Monitoring von Emissionsminderungen 
und der klimapolitischen Instrumentierung müssen aller-
dings noch geklärt werden. Die Bundesregierung sollte 
sich dafür einsetzen, dass die Gemeinsame Agrarpolitik 
der EU (GAP) bei ihrer nächsten Reform konsequent auf 
die Entlohnung von Klima- und Naturschutzmaßnahmen 
im Landwirtschaftssektor ausgerichtet wird, und sie sollte 
die Entwicklung der wissenschaftlichen, technischen und 
politischen Voraussetzungen hierfür unterstützen.

 Strategie für negative Emissionen unter 
Einbeziehung von Stakeholdern und eines 
breiten Technologieportfolios entwickeln
Negative Emissionen werden einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung der gesetzlich verankerten Klimaziele leisten 
müssen. Dafür müssen sowohl die Technologieentwick-
lung als auch der gesellschaftliche Diskurs vorangebracht 
werden. Die Bundesregierung sollte mit breiter Stakehol-
derbeteiligung eine Negativemissionsstrategie entwickeln 
und auf dieser Grundlage ein möglichst breites Portfolio 
an CO2-Entnahmetechnologien und -praktiken fördern.

 Voraussetzungen schaffen für Wirksamkeit, 
Umsetzung und Monitoring einer  
nachhaltigen Finanzwirtschaft
Die EU hat mit Taxonomie, Offenlegungsverpflichtun-
gen und Klima-Benchmarks für Finanzprodukte wichtige 
Rahmenbedingungen für eine Ausrichtung der Finanz-
wirtschaft auf die Klimaziele geschaffen. Die Bundesre-
gierung sollte sich bei der weiteren Ausgestaltung der 
Details dieser Rechtsakte und Vorhaben sowie bei der 
Wirkungsüberprüfung der Maßnahmen insbesondere 
für Mindestkriterien bei der Kategorisierung von nach-
haltigen Investmentprodukten, für die Verbesserung der 
Datenqualität bei der Klimaberichterstattung und für die 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditbe-
reich einsetzen. 

 Resonanzfähigkeit der Klimapolitik erhöhen
Die nächste Phase in der Transformation zur Klimaneu-
tralität wird die Menschen in vielen Bereichen unmittel-
barer betreffen als bisher. Die Klimapolitik muss daher 
ihre eigene gesellschaftliche Resonanzfähigkeit erhöhen: 
Verteilungseffekte müssen transparenter gemacht und 
Klimapolitik in ihrer Gesamtheit verteilungsgerecht orga-
nisiert werden. Die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnah-
men kann durch den gezielten Einsatz von innovativen 
Beteiligungsformaten erhöht werden; deren Wirkweise 
sollte durch praxisorientierte Partizipationsforschung 
kontinuierlich verbessert werden. Die Bundesregierung 
sollte zudem die aktive Trägerschaft der Klimapolitik 
durch möglichst viele gesellschaftliche Gruppen fördern.
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Zusammenfassung

Als Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele aus dem 
Pariser Übereinkommen haben sich im Jahr 2021 die Euro-
päische Union auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 
und Deutschland bis 2045 verpflichtet. Das erfordert eine 
beschleunigte und vertiefte Transformation aller Wirt-
schaftssektoren. Existierende Niedrigemissionstechno-
logien müssen schneller skaliert und neue Technologie-
lösungen entwickelt werden, um Treibhausgasemissionen 
über alle Sektoren so weit wie möglich und zu den ge-
ringstmöglichen volkswirtschaftlichen Kosten zu reduzie-
ren. Zugleich rückt die Transformation auch näher an die 
Verbraucherinnen und Verbraucher heran, in Form höhe-
rer Kosten oder notwendiger Verhaltensänderungen. Die 
Politik muss daher Rahmenbedingungen und Anreize fort- 
und zum Teil neu entwickeln, die diese technologischen, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und individuellen Ver-
änderungen ermöglichen und motivieren.

Dafür bedarf es einer auf diese Ziele ausgerichteten und 
in sich kohärenten Klimaschutz-Gesamtarchitektur. Deren 
Entwicklung steht im Fokus dieses ersten Jahresgutach-
tens der Wissenschaftsplattform Klimaschutz. Teil I dieser 
Zusammenfassung beschreibt als Grundlage die Schlüssel-
herausforderungen der technologischen Transformation. 
Teil II entwickelt auf der Grundlage einer Bestandsanalyse 
Handlungsoptionen für die europäische (II.1) und deutsche 
(II.2) Klimaschutz-Governance. Teil III untersucht Möglich-
keiten, durch Verteilungsgerechtigkeit, Beteiligung und die 
Förderung aktiver Trägerschaft die Resonanzfähigkeit von 
Klimapolitik zu erhöhen. 

Die Analyse beruht auf einem im Rahmen dieses Jah-
resgutachtens entwickelten Kriterienkatalog, der für die 
Entwicklung und Evaluation von Klimaschutzmaßnahmen 
empfohlen wird. Er umfasst Kriterien zur Erreichung und 
dauerhaften Sicherung von Klimazielen, zur Kosteneffizi-
enz, zur Kompatibilität mit dem rechtlichen Rahmen und 
der politischen Kultur, zur gesellschaftlichen Resonanzfä-
higkeit und zur Kompatibilität mit anderen gesellschaftli-
chen Zielsetzungen. 

I.  Schlüsselbereiche der 
technologischen Transformation
Auch mit den Klimaneutralitäts-Zielen der EU und Deutsch-
lands bleiben die bisherigen Strategien zur Reduktion von 
Treibhausgasen richtig und zentral: der Umbau des Ener-
giesystems auf erneuerbare Energien, die Sektorkopplung 

und die Steigerung der Energie-, Material- und Ressourcen-
effizienz. Durch die für die Klimaneutralität erforderliche 
höhere Transformationsgeschwindigkeit und größere 
Transformationstiefe ergeben sich aus technologischer 
Sicht aber auch neue, teilweise miteinander zusammen-
hängende Herausforderungen.

Wichtigster Baustein für die Klimaneutralität und Vorausset-
zung für die meisten Technologielösungen bleibt die ausrei-
chende Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Deren 
Ausbaugeschwindigkeit muss an die Klimaziele angepasst 
werden, das heißt, die jährlich zu installierende Leistung ist 
in etwa zu verdreifachen. Wo möglich, ist die Direktelektri-
fizierung mittels verfügbarer Technologien unmittelbar zu 
beginnen. Dies erfordert eine Elektrifizierungswelle auf der 
Nachfrageseite (zum Beispiel Wärmepumpen, E-Mobilität) 
sowie die Umstellung von Produktionsprozessen in der 
Industrie. Für die Anwendungen, für die dies nicht möglich 
ist, sollte der Markthochlauf klimaneutraler synthetischer 
Kraft- und Brennstoffe sowie von Ausgangsstoffen für die 
Industrie forciert werden. Selbst bei ambitioniertem Aus-
bau der erneuerbaren Energiequellen und einer Steigerung 
der Energieeffizienz wird Deutschland jedoch Netto-Ener-
gie-Importland bleiben. Die Bundesregierung sollte daher 
eine Strategie für den Import von erneuerbaren Energien 
erarbeiten, die das Gesamtenergiesystem und die Bedarfe 
an unterschiedlichen Energieträgern berücksichtigt.

Grüner Wasserstoff wird ein zweiter zentraler Baustein 
zur Erreichung der Klimaneutralität sein. Die Bundesre-
gierung muss die Rahmenbedingungen schaffen, um den 
Markthochlauf von grünem Wasserstoff zu beschleunigen, 
und zugleich durch ihre Förderpolitik dessen Nutzung für 
die Anwendungen priorisieren, für die es nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine Alternativen gibt und deren Beitrag 
zu rascher und nachhaltiger CO2-Reduktion am größten 
ist. Um zu klären, in welchem Umfang die Nutzung blauen 
und türkisen Wasserstoffs auf dem Weg zur Klimaneutra-
lität sinnvoll und notwendig ist, und als Grundlage für eine 
faktenbasierte und transparente Entscheidung, sollte die 
Bundesregierung schnellstmöglich einen Clearing-Prozess 
durchführen, der die Annahmen verschiedener Studien 
transparent und die unterschiedlichen Ergebnisse für die 
Politik nachvollziehbar macht.

Ein dritter, neu hinzukommender Baustein für die Klima-
neutralität ist die gezielte Nutzung negativer Emissionen, 
um verbleibende (nicht oder nur sehr schwierig reduzier-
bare) Restemissionen zu kompensieren und nach 2050 das 
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Ziel der Netto-Negativemissionen zu erreichen. Die Bun-
desregierung sollte dazu sehr zeitnah Forschung und Ent-
wicklung eines möglichst breiten und vielfältigen Portfolios 
an CO2-Entnahmetechnologien und -praktiken fördern, um 
im Fall einer nicht ausreichenden oder nicht ausreichend 
frühen Verfügbarkeit einzelner Optionen Alternativen zu 
haben. Negativemissionen ersetzen keinesfalls umfas-
sende Emissionsminderungen in allen Sektoren, sondern 
sind zusätzlich zu diesen erforderlich.

Digitalisierungsanwendungen sind ein vierter zentraler 
Baustein der Transformation. Sie ermöglichen in vielen 
Bereichen energieeffiziente Prozesse und sind eine wich-
tige Grundlage für die serielle Sanierung von Gebäuden 
sowie für ein intelligentes Lastmanagement bei einer 
zunehmend auf erneuerbaren Energien basierenden Ver-
sorgung. Gleichzeitig verbrauchen Informations- und Kom-
munikationstechnologien (Endgeräte und Rechenzentren) 
selbst Strom. Die Bundesregierung sollte daher kurzfristig 
die Forschung zu Maßnahmen verstärken, die technolo-
gischen Fortschritt mit Umwelt- und Ressourcenschutz 
verbinden und die Resilienz eines zunehmend digitalisier-
ten Energiesystems erhöhen. 

Bei der Entwicklung dieser und weiterer Bausteine ist das 
Prinzip der Technologieoffenheit grundsätzlich sinnvoll. Es 
ermöglicht die für die Transformation notwendigen Inno-
vationen. Es erhöht auch die Technologiediversität und 
somit die Resilienz des Transformationsprozesses gegen-
über unvorhergesehenen Entwicklungen. Allerdings erfor-
dert die Transformation zur Klimaneutralität bis 2045 eine 
hohe Umsetzungsgeschwindigkeit, das heißt, vorhandene 
emissionsmindernde Technologien müssen sofort einge-
setzt werden. Deswegen kann ein Abweichen vom Prinzip 
der Technologieoffenheit in der Realität notwendig sein, 
etwa um Markthochläufe zu forcieren, neue Wertschöp-
fungsketten aufzubauen oder Konsumentenroutinen zu 
überwinden. Es kommt insoweit entscheidend darauf an, 
Technologiewechsel auf Basis bestehender Technologien 
voranzutreiben, ohne dadurch dem Risiko zu unterliegen, 
von Entwicklung und Einsatz neuer Technologien und 
neuer Geschäftsmodelle abgekoppelt zu werden. 

Eine breit aufgestellte, technologieoffene Förderung 
sowohl der Grundlagen- als auch der anwendungsna-
hen Forschung und Entwicklung sowie ein innovati-
onsfreundliches Umfeld, welches Spielraum für neue 
Technologien und Geschäftsmodelle lässt, sind für eine 
erfolgreiche Transformation zur Klimaneutralität unab-
dingbar. Durch die Entwicklung von Umwelttechnologien 
und deren Export (Technologietransfer) kann Deutschland 
auch in anderen Regionen der Erde zur Transformation in 
Richtung Klimaneutralität beitragen. 

Beim Ausbau, Neubau und Rückbau von Infrastruktu-
ren sollte die Bundesregierung langfristige Planungsele-
mente nutzen, um Kohärenz zwischen den verschiedenen 

Infrastruktursystemen, Kompatibilität mit dem Klima-
neutralitätsziel (zum Beispiel durch einen Klimaneutra-
litäts-Stresstest) sowie europäische Anschlussfähigkeit 
sicherzustellen. Eine zweite wichtige Herausforderung ist 
die Beschleunigung des Infrastrukturausbaus. Mögliche 
Hebel für schnellere Planungs- und Zulassungsverfahren 
sind eine bessere Personalausstattung vor allem für Lan-
desbehörden, die Einführung vorausschauender Planung 
vergleichbar mit jener des Netzausbaubeschleunigungs-
gesetzes, die Verschiebung von Infrastrukturvorhaben 
von der Zulassungs- in die Anzeigepflicht und die Gewähr-
leistung phasenspezifischen Rechtsschutzes in gestuften 
Verfahren. Auch Bürgerbeteiligungsforen können dazu 
beitragen, Konflikte zu vermeiden oder zu reduzieren und 
so den Infrastrukturausbau beschleunigen. Die Bundesre-
gierung sollte sich von einem wissenschaftlichen Gremium 
dazu beraten lassen, in welchen Fällen der Einsatz solcher 
Formate angemessen und erfolgversprechend ist. 

II.  Rechtliche und politische 
Rahmenbedingungen für die 
Klimaneutralität auf EU- und 
deutscher Ebene
Durch das im Juni 2021 in Kraft getretene EU-Klimagesetz 
hat die Europäische Union ihre Klimaschutzziele verbind-
lich festgelegt. Sie steht damit vor der Herausforderung, 
die aus einem komplexen Rechtsrahmen bestehende 
EU-Klimaschutz-Governance an den neuen Klimaschutz-
zielen auszurichten. Für diese notwendige Anpassung des 
derzeitigen Rechtsrahmens hat die EU-Kommission mit 
dem "Fit for 55"-Legislativpaket einen Vorschlag vorgelegt, 
der zahlreiche Novellierungen bestehender Rechtsakte 
sowie gänzliche neue Rechtsakte enthält. Die Kommis-
sionsvorschläge werden aktuell diskutiert; ihre Verab-
schiedung steht noch aus. Der Bundesregierung bietet 
sich somit die Chance, diese neue EU-Klimaschutzarchi-
tektur noch in wesentlichen Punkten mitzugestalten (II.1). 
Gleichzeitig stehen die Bundesregierung und der Bun-
desgesetzgeber vor der Herausforderung, die deutsche 
Klimaschutz-Governance mit den Reformen auf EU-Ebene 
in Einklang zu bringen, um ein aus deutscher Sicht kohä-
rentes Gesamtgebäude zu errichten (II.2).

II.1   Ausgestaltung der EU-Klima schutz- 
  architektur 

Das 2021 in Kraft getretene EU-Klimagesetz führt in recht-
licher Hinsicht zu einem Paradigmenwechsel in der euro-
päischen Klimaschutzpolitik: Die übergeordneten Klima-
schutzziele werden gesetzlich verankert und mit einem 
koordinierenden Politikplanungsrecht unterfüttert, das 
in der gleichzeitig an die neue Zielsetzung angepassten 
und bekräftigten Governance-Verordnung enthalten ist. 
Die Mitgliedstaaten werden zur Entwicklung von Lang-
friststrategien sowie integrierten nationalen Energie- und 
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Klimaplänen (Integrated national energy and climate plans, 
NECP) verpflichtet, wodurch die Kohärenz im Zusammen-
spiel der Klimapolitik der EU und der Mitgliedstaaten 
erhöht werden soll. Allerdings zeichnet sich die Gover-
nance-Verordnung weiterhin durch eine weiche Steuerung 
aus: Der EU-Kommission sind keine Instrumente an die 
Hand gegeben, die Mitgliedstaaten zur inhaltlichen Nach-
steuerung zu verpflichten, wenn sie das Erreichen der Ziele 
in Gefahr sieht. 

Mit ihrem "Fit for 55"-Legislativpaket hat die EU-Kommis-
sion im Sommer 2021 für den bestehenden Mix aus sek-
torübergreifenden und sektorspezifischen Instrumenten 
zum Erreichen der europäischen Klimaschutzziele bis 2030 
und 2050 umfangreiche Überarbeitungen und Ergänzun-
gen vorgeschlagen. Ergänzend schlägt sie Instrumente zum 
sozialen Ausgleich und zur Sicherung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit vor. Die Instrumente im Bereich der 
nachhaltigen Finanzwirtschaft hatte die EU bereits zuvor 
auf den Weg gebracht. Allerdings hat die Kommission für die 
jeweiligen Beschlüsse und die anschließende Einführung der 
Instrumente insgesamt einen sehr ambitionierten – voraus-
sichtlich sogar überambitionierten – Zeitplan vorgelegt, wes-
halb in der Umsetzung mit Verzögerungen zu rechnen ist. 

Vier Regulierungsbereiche werden im Rahmen dieses 
Jahresgutachtens näher analysiert: (1) die Ausgestaltung 
eines Emissionshandels für Gebäude und Verkehr, (2) die 
klimapolitische Regulierung der Sektoren LULUCF und 
Landwirtschaft, (3) die politischen Rahmenbedingungen 
für Technologien zur CO2-Entnahme und CO2-Speicherung, 
(4) die Vorschläge für eine nachhaltige Finanzwirtschaft. 
Abschließend wird diskutiert, wie die europäische Klima-
schutzpolitik international eingebettet werden kann (5). 

(1) Für die Bepreisung der Emissionen im Gebäude- und 
Straßenverkehrsbereich schlägt die EU-Kommission ein 
zweites, eigenständiges Emissionshandelssystem (ETS-2) vor. 
Die grundsätzlichen Vorteile der CO2-Bepreisung und ihre 
Grenzen sind in der wissenschaftlichen Debatte detailliert 
dargelegt. Gegenüber dem Status quo stellt die Einfüh-
rung des ETS-2 in der Gesamtbetrachtung eine deutliche 
Verbesserung dar, weil dadurch ein weiterer Compliance- 
Mechanismus geschaffen wird, der voraussichtlich stärker 
und zeitnäher wirken wird als die derzeitigen Ziele für diese 
Sektoren unter der Klimaschutzverordnung (Effort Sharing 
Regulation, ESR). Seine volle Wirksamkeit als Koordina-
tionsmechanismus zur Angleichung der Vermeidungskos-
ten in den adressierten Sektoren wird das ETS-2 jedoch nur 
erreichen, wenn zugleich die bestehenden Verzerrungen 
in den Energiesteuersystemen der Mitgliedstaaten abge-
baut werden.

Die Einführung eines zweiten Emissionshandels hat 
zudem Vorteile gegenüber einer sofortigen Integration 
dieses ETS-2 in das existierende Emissionshandelssystem 

für die Sektoren Energie und Industrie (ETS-1). So kann 
den noch deutlich unterschiedlichen Vermeidungskos-
ten in den jeweils regulierten Sektoren Rechnung getra-
gen werden. Ein zweiter Emissionshandel schützt so die 
im internationalen Wettbewerb stehenden Unterneh-
men des Industriesektors im ETS-1 vor noch stärker 
steigenden Zertifikatspreisen, die bei einer Integration 
zu erwarten wären. Zugleich stellt er sicher, dass in den 
ETS-2-Sektoren bereits frühzeitig Vermeidungsanstren-
gungen ergriffen werden. 

Insgesamt überwiegen diese Vorteile die Nachteile eines 
Verzichts auf eine unmittelbare Zusammenführung der 
beiden Systeme, damit wird der sofortige Angleich der CO2-
Preise über alle ETS-1- und ETS-2-Sektoren hinweg vermie-
den. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass keine „Entlas-
tung“ der ETS-2-Sektoren durch eine günstigere Vermeidung 
in den ETS-1-Sektoren erfolgt; durch das zu erwartende 
höhere Preissignal für das ETS-2 steigt die Notwendigkeit 
für einen verteilungspolitischen Ausgleich. 

Die Kommission will bis 2031 die Machbarkeit der Integ-
ration der beiden Systeme (ETS-1 und ETS-2) prüfen. Die 
Perspektiven dafür sollten aber bereits jetzt und unter 
Benennung klarer Kriterien geklärt werden, um Unsicher-
heiten auf ein akzeptables Maß zu begrenzen. Das ist 
auch deshalb zielführend, weil schon die Erwartung einer 
möglichen Zusammenführung das Verhalten der Marktteil-
nehmende und damit die Preise in den beiden Systemen 
beeinflusst – etwa weil sich Marktakteure mit anfänglich 
günstigeren Zertifikaten aus dem ETS-1 mit dem Ziel ein-
decken, diese nach der Zusammenführung der Systeme 
gewinnbringend zu verkaufen. Wichtige Kriterien für die 
Integration sind: 1. Nach einer Einführungsphase sind 
administrative Hürden genommen und die Preisbildung im 
neuen ETS-2 ist besser verstanden. 2. Ein nachgewiesen 
wirksamer Schutzmechanismus vor Carbon-Leakage und 
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Industriesek-
tors ist etabliert. 3. Hemmnisse für die Preiswirkung im 
ETS-2 sind durch komplementäre Instrumente adressiert. 
4. Die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Trans-
formation der Sektoren sind geschaffen und folgen einem 
robusten Hochlaufpfad. 

Zudem sollte die Kommission das Problem einer vorzeitigen 
Preiskonvergenz adressieren, die aus dem erwartungsgetrie-
benen Zertifikatehandel der Marktakteure resultieren kann 
(siehe oben). Politisch lassen sich sowohl die Symptome 
der Konvergenz adressieren, etwa durch Carbon-Leakage -
-Regeln oder Kompensationen für einkommensschwache 
Haushalte, als auch die Konvergenz selber, durch Beschrän-
kungen der intertemporalen Handelbarkeit der Zertifikate 
(„Vintage“-Modelle) oder Preiskorridore. Diese Mecha-
nismen sind in ihren Wirkungen noch nicht ausreichend 
verstanden und sollten daher als Entscheidungsgrundlage 
für die Politik schnellstmöglich genauer erforscht werden. 
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Auch bei Einführung des ETS-2 als eigenständigem, unmit-
telbar wirksamem Klimaschutzinstrument sollen laut Plä-
nen der Kommission in den gleichen Sektoren weiterhin 
die mitgliedstaatlichen Emissionsminderungspflichten 
nach der Klimaschutzverordnung gültig bleiben. Mögliche 
Vor- und Nachteile der geplanten Überschneidung von 
ETS-2 und Klimaschutzverordnung und des Fortbeste-
hens der nationalen Minderungsverpflichtungen werden 
in diesem Gutachten gegenübergestellt. Neben möglichen 
Effizienzeinbußen wird dabei diskutiert, ob die ESR die 
Kohärenz nationaler Politik-Mixe fördert, Ausweichreaktio-
nen der Mitgliedstaaten auf hohe Preise im ETS-2 beein-
flusst und zu einer gerechten Teilung der Minderungsan-
strengungen beitragen kann. Je nach Gewichtung dieser 
Aspekte sind unterschiedliche Schlussfolgerungen möglich 
und plausibel. Klar ist jedoch, dass mit der vorgeschlage-
nen Zielverschärfung und der Überschneidung von ETS-2 
und Klimaschutzverordnung den zwischenstaatlichen Fle-
xibilitätsmechanismen zukünftig eine höhere Bedeutung 
zukommen kann.

(2) Den Sektoren Land- und Forstwirtschaft kommen für 
das Erreichen des Klimaneutralitätsziels Schlüsselrollen 
zu, weil absehbar aus diesen Sektoren ein wesentlicher 
Teil der auch längerfristig nicht vermeidbaren Emissionen 
stammen wird. Zugleich muss zur Erreichung der Klima-
neutralitätsziele in erheblichem Maß auf natürliche Sen-
ken zurückgegriffen werden, die durch Land- und Forst-
wirtschaft beziehungsweise den heutigen LULUCF-Sektor 
bereitgestellt werden müssen. Nach den Vorschlägen der 
EU-Kommission bleibt es bis 2030 bei der existierenden 
separaten Regulierung der Emissionskategorien „Land-
wirtschaft“ und „LULUCF“. Die Emissionen aus der Emis-
sionskategorie Landwirtschaft werden weiterhin von der 
Klimaschutzverordnung erfasst und sind damit auch von 
der vorgeschlagenen Verschärfung der mitgliedstaatlichen 
Emissionsminderungsziele betroffen. Das "Fit for 55"-
Paket enthält keine weiteren spezifischen Vorschläge zur 
klimapolitischen Regulierung dieser Emissionen. Sie sollen 
auch nicht in das ETS-2 integriert werden. Das ist aufgrund 
der in diesem Bereich bestehenden Schwierigkeiten einer 
verlässlichen Emissionsmessung richtig und zu begrüßen. 
Die kürzlich abgeschlossene Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU (GAP) steht nicht im Einklang mit den 
EU-Klimaschutzzielen.

Für die Emissionskategorie LULUCF schlägt die Kommission 
vor, die LULUCF-Verordnung dahingehend zu ändern, dass 
die derzeitige No-Debit-Regelung für den Zeitraum 2026–
2030 durch jährliche mitgliedstaatliche Senkenziele ersetzt 
wird. Diese Änderung ist sinnvoll und begrüßenswert, weil 
sie die Transparenz der LULUCF-Verordnung erhöht, indem 
sie die komplizierten und schwer nachvollziehbaren Refe-
renzwerte der No-Debit-Regelung durch die direkte Nut-
zung der THG-Inventare ersetzt, und weil sie die Ambi-
tion steigert. Das von der EU-Kommission für Deutschland 

vorgeschlagene Ziel für 2030 liegt dabei deutlich über dem in  
§ 3a Abs. 1 Nr. 1 KSG festgelegten nationalen Senkenziel für 
2030 von 25 Mio. t CO2-Äquivalent. Die Bundesregierung 
sollte prüfen, wie sie die für Deutschland vorgesehenen Ziele 
umsetzen kann und auf eine Anpassung der EU-Ziele hin-
wirken, wenn die Zielerreichung auch bei der Durchführung 
sehr ambitionierter Maßnahmen unrealistisch erscheint. 

Zur Umsetzung der klimapolitischen Ziele in der Land- und 
Forstwirtschaft sind weitere Instrumente notwendig, ins-
besondere sollten finanzielle Anreize für die Vermeidung 
von Emissionen und die Stärkung von Senken geschaffen 
werden. Vergleichsweise einfach realisierbar wäre eine 
Bepreisung von zwei wesentlichen Emissionsquellen aus 
der Landwirtschaft, Lachgasemissionen durch Dünger und 
Methanemissionen aus der Rinderhaltung. Bei Weitergabe 
des Preissignals wären auch – wünschenswerte – Anreize 
für klimafreundlichere Ernährungsweisen zu erwarten.

Die Emissionen und die CO2-Bindung durch Wälder und 
landwirtschaftliche Böden können nicht mit angemesse-
nem Aufwand exakt und akteursgenau bestimmt werden. 
Dennoch kann und sollte die Gemeinsame Agrarpolitik der 
EU (GAP) spätestens bei ihrer nächsten Reform zum Jahre 
2027 konsequenter auf die Entlohnung von Klima- und 
Naturschutzmaßnahmen im Landwirtschaftssektor aus-
gerichtet werden. Bei der Berechnung der Fördersummen 
sollte ein CO2-Schattenpreis berücksichtigt werden und die 
tatsächliche Klimawirkung der geförderten land- und forst-
wirtschaftlichen Maßnahmen möglichst genau abgeschätzt 
werden. Dazu sollten die notwendige Methodik sowie rele-
vante Datengrundlagen stetig weiterentwickelt werden. Die 
Emissionen aus Böden oder Wäldern sollten im Grundsatz 
mit dem gleichen CO2-Preis belastet werden, mit dem die 
Bindung von CO2 vergütet wird. Solange etwa die dabei auf-
geworfenen Haftungsfragen für den Umgang mit der Freiset-
zung von CO2 infolge von Stürmen oder anderen natürlichen 
Einflüssen nicht geklärt sind, ist bei der finanziellen Förde-
rung von Senken ein Abschlag gegenüber der Förderung von 
Emissionsminderungen vorzunehmen, um einem möglichen 
späteren Entweichen des CO2 Rechnung zu tragen. Bei der 
Förderung natürlicher Senken sind deren Flächenbedarf 
und damit mögliche Landnutzungskonflikte und die mög-
liche Verlagerungen von landwirtschaftlicher Produktion 
und ihren Emissionen zu beachten. Dieser drohenden Ver-
lagerung sollte durch Erhebung einer Konsumsteuer auf 
landintensive Produkte (insbesondere tierische Produkte) 
entgegengewirkt werden. Auch sollte möglichen negativen 
Auswirkungen auf andere umweltpolitische Ziele wie insbe-
sondere den Biodiversitätsschutz durch hinreichend starke 
regulatorische Absicherungen vorgebeugt werden. 

(3) Technische Senken oder CO2-Entnahmetechnologien 
werden neben natürlichen Senken benötigt, um die lang-
fristigen europäischen und nationalen Klimaziele zu errei-
chen. Zumindest einzelne Komponenten der Technologien 
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sind noch in frühen Innovationsstadien. Damit die Anwen-
dungen rechtzeitig zur Verfügung stehen, besteht schon 
heute dringender Handlungsbedarf im Bereich Forschung 
und Entwicklung sowie bei  der Vorbereitung von Infra-
strukturen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Zur 
Finanzierung sollten primär Mittel aus der Emissionsbe-
preisung, zum Beispiel aus dem Energie- und Klimafonds, 
genutzt werden. Die Regulierung von Negativemissionen 
sollte so ausgestaltet werden, dass Anreize zur Emissions-
vermeidung nicht verloren gehen.

Die Förderung von Entwicklung und Hochlauf dieser Tech-
nologien sollte mit einer Negativemissionsstrategie vorbe-
reitet werden, die zwischen Nutzungskonflikten mit Min-
derungstechnologien und anderen Nachhaltigkeitszielen 
abwägt und auch natürliche Senken mitbetrachtet. Ziel 
sollte es sein, eine Abschätzung der Bedarfe und Potenzia- 
 le (auch im Verbund mit europäischen und außereuropäi-
schen Kooperationen) aufzuzeigen und regionalspezifische 
Kapazitäten für CO2-Entnahme, Transport und Speicherung 
inklusive einer Kostenschätzung zu ermitteln. Die Kommu-
nikation dieser Bedarfe und Potenziale kann eine Signal-
wirkung für die Technologieentwicklung entfalten. Die 
Entwicklung einer Strategie kann auch zum notwendigen 
gesellschaftlichen Verständigungsprozess im Hinblick auf 
die Nutzung dieser Optionen beitragen.
 
(4) Nachhaltige Finanzwirtschaft: Für die Transformation 
zur Klimaneutralität braucht es massive Investitionen in 
Technologien und Infrastrukturen. Der Löwenanteil daran 
muss durch Privatinvestitionen gestemmt werden. Damit 
kommt der Finanzwirtschaft eine entscheidende Rolle bei 
der Umsetzung der Transformation zu. Die EU-Kommis-
sion hat bereits eine Reihe von Rechtsakten verabschiedet 
sowie derzeit in Vorbereitung, die unmittelbar auf den 
Finanzsektor wirken und damit indirekt die klimaorien-
tierte Transformation in der Realwirtschaft beschleu-
nigen können. Dazu gehören die Klassifizierung von 
Klimaschutzmaßnahmen durch die EU-Taxonomie, Offen-
legungsverpflichtungen für Unternehmensaktivitäten, 
Finanzmarktteilnehmende und Finanzprodukte hinsicht-
lich ihres Beitrags zum Klimawandel sowie ihres Umgangs 
mit Nachhaltigkeitsrisiken und außerdem Benchmarks zur 
Erstellung und Bewertung von Finanzprodukten mit klaren 
Klima zielen. Die Umsetzung und zum Teil auch die Ausge-
staltung der Rechtsakte ist jedoch noch nicht abgeschlos-
sen. Es verbleiben noch wichtige Handlungsbedarfe beson-
ders in den Bereichen der Kapitalbereitstellung, welche 
durch die Bundesregierung auf EU-Ebene vorangetrieben 
und unterstützt werden können: 1. Die Entwicklung von 
Mindestkriterien für die Nachhaltigkeit von Investmentpro-
dukten besonders mit Blick auf die Umsetzung der Offen-
legungsverordnung SFDR, um die katalytische Wirkung 
dieser Produkte für die Klimatransformation zu erhöhen 
und der Gefahr von Greenwashing entgegenzuwirken. 
2. Die Verbesserung der Datenqualität durch eine Ausrich-
tung der Klimaberichterstattung an den Empfehlungen der 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 
3. Die Berücksichtigung von Klimarisiken im Kreditgeschäft 
und daran angepasster Anforderungen zur Eigenkapital-
hinterlegung von Kreditinstituten. Auf nationaler Ebene 
besteht Handlungsbedarf für: 4. Die Entwicklung und 
Skalierung des Impact Investments durch eine Analyse 
und einem daraus folgenden Abbau von bestehenden 
Hemmnissen. 5. Eine umfassendere Umsetzung der Emp-
fehlungen des Sustainable-Finance-Beirats und eine Kon-
kretisierung der deutschen Sustainable Finance-Strategie.

(5) Internationale Kooperation: Um erfolgreich einen Bei-
trag zum globalen Klimaschutz leisten zu können, muss 
EU-Klimapolitik in eine internationale Strategie zur Emis-
sionsminderung eingebunden sein. Als Grundlage der 
Kooperation bietet sich insbesondere ein gemeinsamer 
CO2-Mindestpreis an. Den politischen Herausforderungen 
beim Aufbau einer solchen Kooperation kann begegnet 
werden, indem sie zunächst auf wenige (wichtige) Staa-
ten oder auch Sektoren beschränkt wird und mit einem 
niedrigen CO2-Preis startet, bevor in einem zweiten Schritt 
der Anwendungsbereich ausgeweitet und die Ambitionen 
erhöht werden. Auch die Finanzierung von Klimaschutz-
maßnahmen in ärmeren Ländern ist ein wichtiger Bau-
stein internationaler Klimakooperation und sollte an die 
Einführung leicht zu überprüfender Klimainstrumente, 
wie beispielsweise einer CO2-Bepreisung, gebunden sein. 

Weil die kostenlose Zuteilung von CO2-Zertifikaten für 
Industrieunternehmen im Rahmen des EU-ETS perspek-
tivisch sinken wird und die Unternehmen durch die dann 
höheren CO2-Kosten vermehrt einem Carbon-Leakage- 
Risiko ausgesetzt sein werden, hat die Kommission vor-
geschlagen, ab 2026 schrittweise zur Kompensation einen 
CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM-Verordnung) 
einzuführen. Als Zwischenschritt bis zu einer internatio-
nalen Kooperation bei der CO2-Bepreisung ist das sinnvoll. 
Der vorgeschlagene Grenzausgleichsmechanismus schützt 
allerdings, um die Kompatibilität mit dem internationalen 
Handelsrecht zu wahren, die europäischen Hersteller nur 
vor Konkurrenz von Importeuren aus Standorten mit gerin-
geren CO2-Kosten; nicht ausgeglichen würden ihre Nach-
teile bei Exporten in Märkte mit geringeren CO2-Standards. 
Zu prüfen ist das Risiko, dass Staaten oder Unternehmen 
den Carbon-Leakage-Mechanismus umgehen, etwa durch 
die Umbenennung existierender Steuern in CO2-Steuern. 
Außerdem sollte das Carbon-Leakage-Risiko durch die 
ambitionierten LULUCF-Ziele in den Jahren 2026–2030 und 
ggf. Reaktionsmöglichkeiten untersucht werden. 

II.2  Klimaschutz-Governance in Deutschland
Infolge der Verabschiedung des EU-Klimagesetzes sowie 
angesichts der "Fit for 55"-Vorschläge der Kommission 
ergeben sich für die Bundesregierung in Deutschland eine 
Reihe von Handlungsbedarfen und -optionen. Grundsätz-
lich sollte die Bundesregierung nicht auf die Beschlüsse des 
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EU-Gesetzgebers warten, sondern unmittelbar nach Beginn 
der neuen Legislaturperiode (2021–2025) das deutsche 
Klima schutzrecht, insbesondere das Klimaschutzgesetz, das 
Klima schutzprogramm und den Klimaschutzplan, im Ein-
klang mit den neuen deutschen Klimaschutzzielen antizipie-
rend fortentwickeln. Der Fokus in diesem Jahresgutachten 
liegt darüber hinaus auf (1) der (noch engeren) Verzahnung 
von europäischer und deutscher Klimaschutz-Governance,  
(2) der Eignung der bestehenden Governance-Struktur von 
Sektorzielen und Sofortprogrammen, (3) der Umsetzung 
eines ETS-2 in Deutschland sowie (4) der Stärkung der 
gesellschaftlichen Verankerung und wissenschaftlichen 
Grundlage von Klimapolitik.

(1) Die momentan noch fragmentierte Verzahnung von 
europäischer und deutscher Klimaschutz-Governance 
findet ihren Ausdruck vor allem in der bisherigen Rolle und 
Nutzung des NECP, dem die EU-Kommission eine zentrale 
Koordinierungsfunktion zuweist. Im Klimaschutzgesetz fin-
det er hingegen keine Erwähnung: Der NECP verkümmert 
so zu einer reinen Berichtspflicht der Bundesregierung 
gegenüber der EU-Kommission. Eine klare Definition der 
Funktion und Bedeutung des NECP in Abgrenzung zu ande-
ren Planungsinstrumenten des Klimaschutzgesetzes (Kli-
maschutzplan, Klimaschutzprogramm, Sofortprogramm) 
könnte die Verzahnung von europäischer und deutscher 
Klimaschutz-Governance verbessern. Dabei sollte klarge-
stellt werden, dass das Klimaschutzprogramm granular und 
sektorenbezogen Maßnahmen zu Gesetzesanpassungen, 
zu neuen Gesetzen sowie Strategien beinhaltet, der NECP 
hingegen auf die gesamteuropäische Zielerreichung fokus-
siert. Im Lichte der Abgrenzung sollte das Klimaschutzpro-
gramm verpflichtend in kürzeren Abständen als alle zehn 
Jahre fortgeschrieben werden. Eine Abgrenzung und Ein-
ordnung sollte auch gegenüber dem Klimaschutzplan erfol-
gen und dieser im Klimaschutzgesetz verankert werden.

(2) Die 2019 durch das Klimaschutzgesetz eingeführten 
sektoralen Emissionsminderungsziele (sogenannte Sek-
torziele) sollen durch die Zuweisung von Zuständigkeiten 
innerhalb der Bundesregierung die Zuordnung politischer 
Verantwortlichkeit sowie die interministerielle Entwicklung 
und Abstimmung von Klimapolitik stärken. Zu prüfen ist 
auf Grundlage zunehmender Erfahrung mit diesem Gover-
nance-Setting allerdings, ob diese Aufteilung von ressort-
abhängigen Jahresemissionszielen zu einem Spannungs-
verhältnis mit der notwendigen Gesamtverantwortlichkeit 
der Bundesregierung für die THG-Minderungspolitik führt. 
Die Bedeutung einer sektorübergreifenden Perspektive 
in der Klimapolitik sollte im Klimaschutzgesetz expliziter 
benannt und durch Weiterentwicklung der angelegten 
Governance-Strukturen in Form von projektorientierten 
Prozessen gestärkt werden. 

Die im Klimaschutzgesetz vorgesehene Möglichkeit zur 
Anpassung der Sektorziele ist zu begrüßen. Sie sollte 
gezielt genutzt werden, um die Effizienz der Klimapolitik 

zu erhöhen, indem neue Entwicklungen und Erkenntnisse 
einbezogen werden. Dabei sollte aber auch berücksichtigt 
werden, dass ein zu häufiges Ändern das Vertrauen der 
Akteure in die Verlässlichkeit des Transformationspfades 
reduzieren kann. Im Klimaschutzgesetz sollte verankert 
werden, dass die sektoralen Jahresemissionsmengen ent-
sprechend alle zwei bis vier Jahre unter Einbezug der Wis-
senschaft geprüft werden. 

Bei der Überprüfung der Sektorziele sowie der Evaluation 
und Fortschreibung des Klimaschutzprogramms sollte 
stärker eine vorausschauende Bewertung vorgenommen 
werden. Auch die im Klimaschutzgesetz vorgesehenen 
Sofortprogramme sollten vor allem auch auf mittel- bis 
langfristige und stärker strukturelle Veränderungen zielen. 
Helfen kann dabei die Definition von Frühindikatoren für 
Emissionsminderungspfade: Diese sollten in die jährliche 
Zielüberprüfung durch den Expertenrat für Klimafragen 
einfließen und können einen Beitrag dazu leisten, Klima-
schutzmaßnahmen längerfristig auszurichten. 

(3) Hinsichtlich einer Umsetzung des Kommissionsvor-
schlags zur Änderung der ETS-RL in deutsches Recht 
sind die beiden naheliegenden Optionen erstens eine 
gemeinsame Umsetzung von ETS-1 und ETS-2 im Rah-
men des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG), 
die jedoch eine weitgehende Aufhebung des Brennstoff-
emissionshandelsgesetzes (BEHG) zur Folge hätte oder 
zweitens eine getrennte Umsetzung der Änderungen des 
ETS-1 im Rahmen des TEHG einerseits und des ETS-2 im 
BEHG andererseits. Letzteres sieht bereits eine CO2-Be-
preisung für Brennstoffe vor, die maßgeblich in den Sek-
toren Gebäude und Verkehr anfallen, beschränkt seinen 
Anwendungsbereich jedoch anders als das vorgeschla-
gene ETS-2 nicht auf die Verwendung der Brennstoffe 
im Gebäude- sowie Straßenverkehrsbereich. Die beste 
Umsetzungslösung hängt hier wesentlich davon ab, wie 
der – von der Kommission noch nicht final bestimmte 
– Anwendungsbereich des ETS-2 letztlich ausgestaltet 
und welcher Handlungsspielraum den Mitgliedstaaten 
in dieser Frage verbleiben wird. Um rechtliche Friktionen 
und Inkohärenzen zu vermeiden, sollten die Änderungen 
des EU-ETS und das neue ETS-2 in Deutschland weiterhin 
getrennt voneinander in zwei Bundesgesetzen – TEHG und 
BEHG – umgesetzt werden (siehe oben). Deutschland sollte 
im Rahmen des europäischen Gesetzgebungsprozesses 
zum ETS-2 darauf hinwirken, dass der Anwendungsbe-
reich des ETS-2 spiegelbildlich zum Anwendungsbereich 
des BEHG ausgestaltet wird. Diese Ausweitung verspricht 
europaweite Effizienzvorteile und vermeidet inhaltliche 
Divergenzen, zeitliche Verzögerungen und Investitionsun-
sicherheiten. Andernfalls sollte der Bundesgesetzgeber 
frühzeitig ankündigen und in der Folge gegebenenfalls 
sicherstellen, dass sich in Deutschland keine CO2-Beprei-
sungslücke für derzeit vom BEHG, aber zukünftig nicht vom 
ETS-2 erfasste Brennstoffe ergibt. 



18 Zusammenfassung

(4) Zu Beginn der neuen Legislaturperiode sollte die Bun-
desregierung den Klimaschutzplan 2050 überarbeiten 
und auf das nationale Klimaneutralitätsziel 2045 aus-
richten. Im Rahmen dieser Langfriststrategie sollte die 
Bundesregierung die gesellschaftliche Verankerung und 
wissenschaftliche Grundlage von Klimapolitik weiter 
stärken. Der Bundesgesetzgeber sollte die europarechtlich 
geforderte Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Erstellung 
der Langfriststrategien (Art. 10 Governance-VO) bei der 
Erstellung des Klimaschutzplans beachten. Der Prozess 
zur Erstellung des Klimaschutzplans, inklusive der unions-
rechtlich gebotenen Beteiligung der Öffentlichkeit, sollte 
im deutschen Recht – ggf. untergesetzlich – verankert wer-
den. Anbieten würde sich, das Aktionsbündnis Klimaschutz 
stärker schon in die Entstehung des Klimaschutzplans ein-
zubinden. Dafür müsste das Aktionsbündnis Klimaschutz 
die Aufgabe erhalten, politische Vorlagen zu bewerten 
sowie Vorschläge für eine Änderung und/oder Ergänzung 
zu unterbreiten. Außerdem sollten bisher noch nicht ver-
tretene Akteursgruppen aufgenommen werden. Sofern es 
auch der Allgemeinheit – losgelöst von einer Zugehörigkeit 
zu Verbänden – die Gelegenheit zur aktiven Einbringung 
gibt, entspricht ein so reformiertes Aktionsbündnis Kli-
maschutz dem von Art. 11 Governance-VO geforderten 
kontinuierlichen Dialog über klima- und energiepolitische 
Fragen. Es könnte auch in die Diskussion von Änderungs-
optionen zur Fortentwicklung des Klimaschutzgesetzes 
sowie die Erstellung und Fortschreibung von Sofort- und 
Klimaschutzprogrammen einbezogen werden. 

Auch die Rolle der Wissenschaft in der Entwicklung von 
Klimapolitik sollte weiter gestärkt werden. Dazu sollte 
die Wissenschaftsplattform Klimaschutz schon in den 
Prozess der Erstellung des Klimaschutzplans sowie den 
gesellschaftlichen Dialog dazu einbezogen werden. Um die 
wissenschaftliche Grundlage von Klimapolitik dauerhaft 
zu stärken, sollte die Bundesregierung im Rahmen des 
 Klimaschutzplans einen Clearing-Mechanismus zu zentra-
len wissenschaftlichen Fragestellungen in der Klimapolitik 
etablieren und der Wissenschaftsplattform Klimaschutz 
das Mandat erteilen, die entsprechenden Clearing-Studien 
in Auftrag zu geben, zu begleiten und die Ergebnisse für 
die Politikberatung aufzubereiten.

III.  Resonanzfähigkeit: 
Verteilungsgerechtigkeit, Beteiligung,  
aktive Trägerschaft 
Mit der vertieften und beschleunigten Transformation 
hin zur Klimaneutralität werden Bürgerinnen und Bürger 
von Klimapolitik in vielfältiger Weise stärker betroffen sein 
als in der Vergangenheit. Klimapolitik muss daher darauf 
abzielen, Widerstand gegen klimaschützende Maßnahmen 
zu vermeiden, die Offenheit für klimaschutznotwendige 
Infrastrukturen und Anlagen zu erhöhen und schließlich 
eine aktive Trägerschaft möglichst vieler Akteursgruppen 

zu erreichen, die den Klimaschutz dynamisch vorantrei-
ben. Dafür sind faire Verteilungswirkungen, gelingende 
Beteiligungsformen und die Erzeugung positiver Klima-
schutzeffekte erforderlich. 

(1) Verteilungsfragen werden mit der fortschreitenden und 
vertieften Transformation hin zur Klimaneutralität wichti-
ger, da die kurzfristigen finanziellen Lasten der Klimapolitik 
deutlicher werden. Deswegen ist es umso wichtiger, Aus-
wirkungen auf die Verteilungsgerechtigkeit konsequent 
bei der Gestaltung von Klimaschutzpolitik mitzudenken. 
Bisher fokussiert die Debatte über Verteilungswirkungen 
und deren Kompensation vor allem auf die Wirkungen 
von CO2-Bepreisungsinstrumenten. Dabei wird jedoch 
vernachlässigt, dass grundsätzlich alle klimapolitischen 
Instrumente mit Verteilungswirkungen verbunden sind. 
Um ein wissenschaftlich fundiertes Verständnis der Ver-
teilungswirkungen unterschiedlicher Instrumententypen 
zu erhalten, sollten daher auf Grundlage der Entwicklung 
von repräsentativen Haushalts- und Unternehmenstypen 
horizontale und vertikale Verteilungswirkungen sowie 
die Reaktions- und Ausweichmöglichkeiten der Akteure 
genauer erforscht werden. 

Verteilungspolitik sollte nicht dazu führen, dass vom Grund-
satz, klimaschädliches Verhalten zu bepreisen, abgewichen 
wird. Um die Verteilungswirkungen von klimapolitischen 
Instrumenten abzufedern, sollten allerdings frühzeitig und 
gezielt Kompensationsmaßnahmen eingeleitet werden, die 
insbesondere einkommensschwächere Haushalte entlas-
ten. Die Kompensationsmaßnahmen sollten dabei mög-
lichst so ausgestaltet sein, dass sie nicht den intendierten 
klimapolitischen Anreizwirkungen entgegenlaufen. 

Die länderübergreifend einheitliche CO2-Bepreisung im 
ETS-2 zieht neue und vielfältige Verteilungswirkungen 
zwischen Mitgliedstaaten und zwischen Haushalten in den 
Mitgliedstaaten nach sich. Um ausgleichende Maßnahmen 
in allen Mitgliedstaaten anzustoßen und einen Ausgleich 
zwischen den Mitgliedstaaten zu erreichen, stellt der von 
der Kommission im Rahmen des "Fit for 55"-Pakets vor-
geschlagene Klima-Sozialfonds ein sinnvolles Instrument 
dar. Seine finanzielle Ausstattung sollte aber nicht auf 
Grundlage der von der EU-Kommission prognostizierten 
CO2-Preise festgesetzt werden, sondern sich an den tat-
sächlichen CO2-Preisen im ETS-2 ausrichten. 

(2) Die beschleunigte und vertiefte Umsetzung der Transfor-
mation zur Treibhausgasneutralität kann zu Konflikten ins-
besondere auf der lokalen Ebene führen. Beteiligungsver-
fahren können diese Konflikte bis zu einem gewissen Grad 
verhindern helfen oder einen Beitrag zu einer konstruktiven 
Konfliktbearbeitung leisten. Zu unterscheiden ist dabei 
zwischen formellen und informellen Beteiligungsverfah-
ren. Formelle, das heißt gesetzlich vorgeschriebene Betei-
ligungsverfahren, zum Beispiel im Zuge der Planungs- und 



19Zusammenfassung

Zulassungsverfahren zur Errichtung großer Infrastruktur-
vorhaben (etwa im Netzausbau), beinhalten in der Regel 
Anhörungen der (betroffenen) Öffentlichkeit und dienen 
in erster Linie der Informationsbeschaffung der Behörden, 
aber auch der Konfliktbefriedung zur Vorbeugung von 
Gerichtsprozessen, und dem vorgezogenen Rechtsschutz. 
Eine formelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist, jedenfalls wenn 
sie frühzeitig einsetzt, durchaus für eine Zustimmung der 
betroffenen Menschen zu den Planungsvorhaben förder-
lich; ihr Konfliktlösungspotenzial ist jedoch begrenzt. 

Informelle Beteiligungsverfahren sind nicht gesetzlich 
vorgeschrieben und nicht rechtlich bindend. Sie lösen die 
Erwartungshaltung aus, dass die Ergebnisse von politi-
schen Mandatsträgern berücksichtigt werden. Grundsätz-
lich stellt eine Erweiterung der repräsentativen Demokra-
tie durch begleitende, informelle Beteiligungsmaßnahmen 
ein effektives Mittel dar, um weitreichende Entscheidun-
gen, wie die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele, 
auf eine breitere Grundlage zu stellen, neue Vorschläge 
für klimapolitische Maßnahmen zu generieren oder die 
Zustimmung von Betroffenen zu konkreten Maßnahmen 
zu erhöhen. Möglicherweise können sie zur Vermeidung 
von Gerichtsprozessen beitragen. Beteiligung muss dabei 
parallel auf der kommunalen, regionalen, nationalen und 
europäischen Ebene ansetzen. Das passende Format, wie 
Bürgerräte, runde Tische mit Stakeholdern, Bürgerforen 
oder Fokusgruppen für besonders vulnerable Gruppen, 
ist entsprechend der Fragestellung und abhängig von der 
politischen Ebene spezifisch zu wählen. 

Auf nationaler Ebene und für häufig übergeordnete Frage-
stellungen bieten sich beispielsweise Bürgerräte mit nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern 
an, die für eine begrenzte Zeit gemeinsam und mit wissen-
schaftlicher Begleitung Empfehlungen für ein bestimmtes 
Politikfeld formulieren. Die Erfahrungen mit Bürgerräten in 
Frankreich oder Dänemark und jüngst dem Bürgerrat Klima 
in Deutschland haben gezeigt, dass die beteiligten Bürgerin-
nen und Bürger in der Lage sind, sich auf eine Vielzahl von 
Vorschlägen zu einigen, und auch dazu bereit wären, persön-
liche Einschnitte hinzunehmen (wobei zu berücksichtigen 
ist, dass die Teilnehmenden in ihrer Rolle häufig eine starke 
Gemeinwohlorientierung einnehmen). Auf regionaler und 
lokaler Ebene geht es in der Regel um konkretere Fragestel-
lungen wie den Ausbau einzelner Infrastrukturen, vor dem 
Beginn ihrer tatsächlichen Planung. Neben Beteiligungspro-
zessen wie Bürger- oder Stakeholder-Foren bieten sich hier 
auch innovative Formen der finanziellen Beteiligung zur Stei-
gerung von Akzeptanz an. Trotz des fundierten Wissensstan-
des über Partizipationsverfahren und ihre Wirkungen fehlt 
es an der empirischen und praxisorientierten Erforschung 
der Gelingensbedingungen für die praktische Umsetzung 
von Verfahrenskombinationen.

(3) Neben Akzeptanz und Zustimmung durch als gerecht 
wahrgenommene Belastungen und die Möglichkeit zur 
Beteiligung ist Klimapolitik zunehmend auch auf eine 
aktive Trägerschaft, das heißt eine breite und nachhal-
tige Unterstützung des transformativen Wandels durch 
gesellschaftliche Akteure, angewiesen. Politik kann diese 
aktive Trägerschaft fördern, indem sie die Klimapolitik so 
ausgestaltet, dass sie Individuen, Organisationen oder 
gesellschaftliche Teilbereiche in ihrer Eigenlogik adres-
siert. Bisher erschließt Politik die vorhandenen Potenziale 
bei weitem noch nicht systematisch. Zum Beispiel sollte 
die Förderung klimaneutraler Mobilität daher stärker auf 
Maßnahmen zurückgreifen, von denen alle Bürgerinnen 
und Bürger in gleichem Maße profitieren können, insbe-
sondere die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen im 
Bereich der Fahrrad- und Fußmobilität oder einem Aus-
bau des ÖPNV bei gleichzeitiger Abschaffung oder Reform 
von Maßnahmen, die wohlhabendere Haushalte de facto 
bevorteilen (zum Beispiel der Pendlerpauschale oder der 
Förderung von Elektrofahrzeugen). Auch das Potenzial 
von Mieterstrom oder Quartierstrom, der in unmittelba-
rer räumlicher Nähe zum Stromkunden produziert wird 
und zu einer breiteren Trägerschaft von Klimaschutz bei-
tragen könnte, ist bisher noch nicht gehoben.

Neben privaten Haushalten lassen sich auch weitere 
Akteursgruppen in der Gesellschaft als neue Träger von 
Klimaschutz identifizieren und durch geeignete „Reso-
nanz“-Programme unterstützen. Die Gründung von 
Genossenschaften kann durch den Abbau von Hür-
den insgesamt erleichtert und die besondere Rolle von 
Bürger- Energiegemeinschaften gestärkt werden, indem 
Art. 16 der EU-RL 2019/944 zum Elektrizitätsbinnenmarkt 
in nationales Recht umgesetzt wird. Reallabore auf Quar-
tiers- oder regionaler Ebene könnten stärker verknüpft 
und vernetzt werden, um einen längeren und systema-
tischen Erfahrungsaufbau zu ermöglichen. Reallabore 
sollten auch stärker in ländliche Räume gehen und das 
Zusammenspiel von ländlicher und urbaner Entwicklung 
gemeinsam thematisieren. Kommunale Verwaltungen 
könnten als Trägerinnen von Klimaschutzmaßnahmen 
erheblich gestärkt werden, durch eine rechtliche Veran-
kerung von Klimaschutz und Klimaanpassung als kom-
munale Pflichtaufgaben, im Verbund mit finanzieller För-
derung und der Qualifizierung von Kommunalpolitik. Mit 
Blick auf die finanzielle Förderung von Kohleausstiegsre-
gionen ist sicherzustellen, dass neben einer klimafreund-
lichen Regionalentwicklung auch eine neue klimagerechte 
Regionalidentität aufgebaut wird. Im Unternehmensbe-
reich sollten die bisher noch nicht im Fokus stehenden 
Kleingewerbe, Kleinstunternehmen und Soloselbststän-
digen für die Gründung von klimafreundlichen Unterneh-
men und die Entwicklung klimafreundlicher Geschäfts-
modelle adressiert werden.
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1  Einleitung

Das Ziel der Treibhausgasneutralität, zu dem sich 2021 
sowohl die Europäische Union (EU) als auch die Bundesre-
publik Deutschland verpflichtet haben, erfordert eine 
beschleunigte und tiefgreifende Transformation aller Sek-
toren. Das hat Implikationen für Technologie-, Infrastruk-
tur- und Investitionsbedarfe genauso wie für das Ausmaß 
und die Geschwindigkeit notwendiger Verhaltensänderun-
gen in Bereichen wie Mobilität und Ernährung.
 
Um diese schnelle und tiefgreifende Transformation zu 
ermöglichen, bedarf es einer auf die Ziele ausgerichteten 
und in sich kohärenten Klimaschutz-Gesamtarchitektur. 
Die EU wird hier immer stärker zur Architektin: Mit der 
Verabschiedung des EU-Klimagesetzes und den Vorschlä-
gen im Rahmen des European Green Deal sowie des "Fit 
for 55"-Legislativpakets nimmt das Klimaschutzgebäude 
deutliche Konturen an. 

Durch das im Juni 2021 verabschiedete EU-Klimagesetz findet 
auf EU-Ebene, vergleichbar mit dem deutschen Klimaschutz-
gesetz von 2019, in rechtlicher Hinsicht ein Paradigmenwech-
sel statt: Die Klimaschutzziele werden gesetzlich verankert 
und durch die im EU-Klimagesetz bekräftigte Gover nance-
Verordnung werden die Mitgliedstaaten zur Entwicklung von 
Langfriststrategien sowie integrierten nationalen Energie- 
und Klimaplänen (NECP) verpflichtet und somit eine syste-
matische Politikplanung verbindlich gemacht. Klimagesetz 
und Governance-Verordnung bilden das Grundgerüst der 
europäischen Klimaschutz-Governance und die Grundlage 
für die Ausgestaltung des restlichen Gebäudes. 

Die Europäische Kommission hat mit dem "Fit for 55"-Paket 
im Sommer 2021 einen Plan für diese Ausgestaltung vor-
gelegt. Dieser sieht vor, mit dem Emissionshandel für die 
Sektoren Gebäude und Verkehr eine neue tragende Säule 
einzuziehen und schlägt darüber hinaus einen umfangrei-
chen Instrumentenmix für das Erreichen der Klimaschutz-
ziele, sozialen Ausgleich und die Sicherung der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit vor. Schon zuvor hatte die EU 
als Teil des European Green Deal eine Reihe von Regeln 
erlassen, um den Beitrag des Finanzsektors zur Finanzie-
rung der Transformation zu erhöhen.
 
Mit Vorlage des "Fit for 55"-Pakets ist die Ausgestaltung des 
klimapolitischen Gebäudes aber nicht abgeschlossen, im 
Gegenteil: Wesentliche Entscheidungen stehen noch aus. 
So sind hinsichtlich des Designs des neuen Emissionshan-
dels für Gebäude und Verkehr genauso noch wichtige 

Fragen zu klären wie mit Blick auf seine mögliche Zusam-
menführung mit dem existierenden Emissionshandel für 
die Sektoren Energie und Industrie. Zu den weiteren Bau-
stellen gehört der Bereich der Landnutzung sowie der 
Land- und Forstwirtschaft. Hier hat die EU-Kommission 
skizziert, wie sie sich langfristig eine Integration dieser 
Bereiche zu einem neuen Landsektor vorstellt. Es verblei-
ben aber wichtige offene Fragen mit Blick auf die Auswir-
kungen dieser Integration und den klimapolitischen Instru-
mentenmix. Auch die Planungen für eine neu zu errichtende 
Säule der Negativemissionen befinden sich noch in einem 
frühen Stadium. Sowohl das EU-Klimagesetz als auch das 
deutsche Klimaschutzgesetz sehen deren Nutzung vor, um 
das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Der rechtliche 
Rahmen dafür ist aber bislang noch sehr lückenhaft; effek-
tive Politikinstrumente müssen erst entwickelt werden. 

Der Bundesregierung bietet sich somit die Chance, die euro-
päische Klimaschutzarchitektur noch in wesentlichen Punk-
ten mitzugestalten. Gleichzeitig steht sie vor der Herausfor-
derung, die deutsche Klimaschutz-Governance anzupassen 
und fortzuentwickeln, auch um sie mit den angekündigten 
Reformen auf EU-Ebene in Einklang zu bringen. 

Wichtig ist angesichts der derzeitigen Dynamik auch, das 
Fundament zu prüfen und zu stärken, auf dem das 
gesamte klimapolitische Gebäude steht: die Zustimmung 
der Bevölkerung zu den Klimazielen und ihre aktive Mit-
wirkung, um diese Ziele zu erreichen. Durch die zuneh-
mende Geschwindigkeit und Tiefe rückt die Transforma-
tion näher an die Menschen heran. Emissionsreduktionen 
in Bereichen wie Mobilität, Heizen oder Landwirtschaft 
erfordern Veränderungen im Verbraucherverhalten und 
eine breite aktive Verbraucher-Trägerschaft dieser 
Teiltransformationen. Die finanziellen Folgen der Transfor-
mation werden, insbesondere in den Sektoren Gebäude 
und Verkehr, spürbarer und durch das Instrument der 
CO2-Bepreisung auch sichtbarer als in der Vergangenheit. 
Die erforderliche Beschleunigung des Infrastrukturaus-
baus birgt zunehmend Konfliktpotenzial. Klimapolitik muss 
daher ihre gesellschaftliche Resonanzfähigkeit erhöhen 
und sich an ihr messen lassen. Das bedeutet: neue Wege 
finden, wie sie die Menschen beteiligt und zu Trägern der 
Klimaschutzpolitik werden lässt, Klimaschutz mit sozialer 
Gerechtigkeit in Einklang bringt und Interessenkonflikte 
frühzeitig vermeidet oder löst.
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Das Jahresgutachten
Die Jahresgutachten des Lenkungskreises der Wissen-
schaftsplattform Klimaschutz (WPKS) stellen wissen-
schaftsbasierte Handlungsoptionen für die Überprüfung 
und Fortschreibung der Klimaschutzprogramme und 
des Klimaschutzplans der Bundesregierung sowie der 
Klimaschutzgesetzgebung bereit. Ziel des vorliegenden 
Jahresgutachtens ist die Entwicklung einer kohärenten 
und effektiven Klimaschutzarchitektur, um die Transfor-
mation hin zu klimaneutralen Gesellschaften zu ermög-
lichen und zu gestalten. 

Ausgangspunkt dafür – und ein wesentliches Merkmal 
des Jahresgutachtens – ist die systematische Analyse 
der bestehenden Klimaschutzarchitektur der EU und 
Deutschlands sowie der Reformvorschläge der EU-Kom-
mission. Daraus werden wissenschaftsbasierte Hand-
lungsoptionen in Form eines Dreiklangs abgeleitet: 1. für 
die Ausgestaltung der europäischen Politikinstrumente, 
2. die Anpassungen der nationalen Klimaschutz-Gover-
nance an die europäischen Vorgaben sowie 3. die stra-
tegische mittel- und langfristige Klimaschutzplanung in 
Deutschland im Rahmen von Klimaschutzgesetz, Klima-
schutzprogramm und Klimaschutzplan. 

Das zweite wesentliche Merkmal des Jahresgutachtens 
ist die Interdisziplinarität der Analyse. Diese findet ihren 
Ausdruck in den auf eine umfassende Bewertung von 
Klimapolitik zielenden Kriterien, die diesem Gutachten 
vorangestellt sind und als Kriterienkatalog für die Ent-
wicklung zukünftiger Klimapolitik empfohlen werden. 
Neben der Wirksamkeit der Maßnahmen sowie ökonomi-
schen, technologischen und rechtlichen Kriterien müssen 
zukünftig auch stärker die gesellschaftlichen und sozialen 
Implikationen in die Entwicklung und Evaluierung von 
Klimaschutzpolitik einbezogen werden. 

Der Aufbau des Jahresgutachtens folgt diesem umfas-
senden Ansatz: Kapitel 2 beschreibt die Kriterien, die 
für die Analyse und Entwicklung von Klimaschutzpolitik 
vorgeschlagen werden. Kapitel 3 identifiziert die Schlüs-
selbereiche der technologischen Transformation zur 
Treibhausgasneutralität und benennt notwendige stra-
tegische Weichenstellungen und Forschungsbedarfe. 
Kapitel 4 bis 6 nehmen eine systematische Betrachtung 
der existierenden Klimaschutzarchitektur in der EU und 
in Deutschland vor und diskutieren Handlungsbedarfe 
und Politikoptionen. Kapitel 7 untersucht und bewertet 
die Maßnahmen der EU für einen möglichst umfassenden 
Beitrag des Finanzsektors zur Finanzierung der Transfor-
mation. Kapitel 8 untersucht aus der Perspektive des im 
Rahmen dieses Jahresgutachtens eingeführten Kriteriums 
der Resonanzfähigkeit, wie Klimaschutzpolitik mit der 
und durch die Bevölkerung gelingen kann.

Ausblick
Die Koalitionsparteien der Bundesregierung für die  
20. Legislaturperiode haben in ihrem Koalitionsvertrag 
angekündigt, noch im Jahr 2022 das Klimaschutzgesetz 
weiterzuentwickeln und ein Klimaschutz-Sofortprogramm 
auf den Weg zu bringen. Diese Initiative ist wichtig, um 
sicherzustellen, dass die 2021 verschärften Klimaziele 
eingehalten werden können. Dieses Jahresgutachten for-
muliert Empfehlungen für die Anpassung des Klima-
schutzgesetzes. Ebenso gilt es für die Bundesregierung, 
zeitnah den Klimaschutzplan als deutsche Langfriststra-
tegie fortzuschreiben und systematisch auf das Ziel der 
Klimaneutralität bis 2045 auszurichten. Auch dafür gibt 
dieses Jahresgutachten Empfehlungen. 

Auch über das Jahresgutachten hinaus wird sich der Len-
kungskreis der Wissenschaftsplattform Klimaschutz in 
die Überlegungen zur Fortentwicklung des Klimaschutz-
gesetzes, des Klimaschutzprogramms und des Klima-
schutzplans sowie zur Ausgestaltung und Umsetzung 
des "Fit for 55"-Legislativpakets einbringen. Der Len-
kungskreis sieht seine Hauptaufgabe darin, Diskussionen 
zur Fortentwicklung der deutschen und europäischen 
Klimaschutz-Governance anzuregen, aktiv zu begleiten 
und die federführenden Ressorts wissenschaftlich zu 
beraten. Das Jahresgutachten 2021 soll in diesem Sinne 
Ausgangspunkt und Anstoß für weiteren wissenschaft-
lichen, politischen und öffentlichen Diskurs sein. Dazu 
werden Schwerpunktthemen des Jahresgutachtens der 
Öffentlichkeit vorgestellt und mit relevanten Zielgruppen 
vertieft diskutiert.

In Zukunft wird der Lenkungskreis für die Erreichung der 
Klimaneutralität besonders relevante Themengebiete 
wie etwa Landwirtschaft und Landnutzungsänderungen, 
Negativemissionstechnologien oder gesellschaftliche Reso-
nanzfähigkeit vertieft untersuchen und aufbereiten, um 
auf dieser Grundlage detailliert Lösungs- und Handlungs-
optionen aufzuzeigen. Im Sinne des Plattformgedankens 
werden dazu über Fachgespräche und die Vergabe von 
Studien weitere Expertinnen und Experten einbezogen. 

Die kommenden Jahresgutachten der WPKS werden die 
Fortschritte in der Umsetzung des European Green Deal 
und der Entwicklung einer effektiven, kohärenten und in 
ihren gesellschaftlichen Auswirkungen ausgewogenen 
Klimaschutzarchitektur für das Erreichen der Treibhaus-
gasneutralität in Europa und Deutschland begutachten. 
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2  Kriterien für die Bewertung und 
Fortentwicklung der Klimaschutz- 
Governance

Zur Analyse und Evaluation klimapolitischer Maßnah-
men braucht es einen konsistenten Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen. Dazu ist ein gemeinsames Verständ-
nis der zugrunde zu legenden Bewertungskriterien erfor-
derlich – über unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen 
hinweg sowie in der Politik. Der Lenkungskreis empfiehlt 
im Folgenden einen Untersuchungs- und Bewertungs-
rahmen, der zukünftig der Entwicklung von Klimaschutz-
plänen und -programmen zugrunde gelegt werden sollte 
und die enthaltenen Kriterien transparent abgrenzt sowie 
kommuniziert. Dieser Kriterienkatalog verdeutlicht die 
inhaltliche Breite und interdisziplinäre Sicht, die der Len-
kungskreis für die Analyse und Evaluation der Wirkungen 
und Herausforderungen klimapolitischer Maßnahmen als 
notwendig erachtet. Die Kriterien bilden die grundsätzli-
che Frage nach der Wirksamkeit von Klimapolitik ab und 
reichen von ökonomischen und technologischen Kriterien 
bis hin zu rechtlichen und sozialen Aspekten. Die Erläu-
terung der Kriterien dient der transparenten Darlegung 
des gemeinsamen Verständnisses des Lenkungskreises. 
Überschneidungen und gegenseitige Wechselwirkungen 
zwischen den Kriterien sind nicht nur nicht vermeidbar, 
sondern teilweise notwendig.

Im Rahmen des Jahresgutachtens fließen diese Kriterien in 
die Bewertung klimapolitischer Maßnahmen auf deutscher, 
aber auch auf EU-Ebene ein und werden exemplarisch 
angewandt. Nicht alle Kriterien sind dabei für alle Instru-
mente und Maßnahmen und damit auch nicht für alle Kapi-
tel dieses Gutachtens von gleicher Relevanz. Eine abschlie-
ßende Beurteilung im Rahmen der Analysen ist zudem nicht 
immer möglich, da nicht in allen Fällen ausreichende und 
belastbare Erfahrungen mit den betrachteten Maßnahmen 
und Instrumenten vorliegen. In diesen Fällen werden so 
weit wie möglich potenzielle Vor- und Nachteile gegenüber-
gestellt und Forschungsempfehlungen formuliert.

Beitrag zur Erreichung und 
dauerhaften Sicherung von (kurz- 
und langfristigen) Klimazielen

Instrumente und Maßnahmen müssen konkret zur 
Umsetzung der klimapolitischen Ziele beitragen, indem 
entsprechende Änderungen von Geschäftstätigkeiten, 
Produktionsprozessen, Investitionsentscheidungen und/
oder Konsumverhalten angestoßen und Technologie-
wechsel und Innovationen angeregt werden. Dabei gilt 
es im Sinne der intertemporalen Konsistenz, den Beitrag 
der Instrumente und Maßnahmen nicht nur im Hinblick 
auf Emissionsreduktionen in der kurzen Frist und für 
 mögliche Zwischenziele (zum Beispiel bis 2030) zu bewer-
ten, sondern auch im Hinblick auf das Langfristziel der 
Treibhausgasneutralität und die (strukturellen) Anpas-
sungserfordernisse langlebiger Kapitalstöcke, Infrastruk-
turen sowie Innovations- und Markthochlaufprozesse.

a.  Robustheit der gesetzten Anreize und 
Signale
Instrumente sollten möglichst stabile und robuste Signale 
im Hinblick auf die langfristigen Zielsetzungen und Anpas-
sungserfordernisse vermitteln. Sie sollten möglichst so 
ausgestaltet werden, dass bei – auch unvorhergesehe-
nen – technischen, gesellschaftlichen oder politischen 
Entwicklungen keine strukturelle Veränderung von Instru-
menten und Rahmenbedingungen insgesamt erforderlich 
ist. Die Zielerreichung und die Anpassungserfordernisse 
sollten aber auch bei möglichen Nachbesserungen auf 
Ebene der Instrumente gesichert bleiben. 

b.   Glaubwürdigkeit der Durchsetzung
Regulative Signale für (langfristige) klimapolitische Ziele 
und Anpassungserfordernisse sind nur dann wirksam, 
wenn betroffene wirtschaftliche Akteure sowie Haushalte 
auch bei steigenden ökonomischen und politischen Kos-
ten auf deren Durchsetzung entlang des kosteneffizien-
testen Pfades vertrauen können.
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Nur mit einem glaubwürdigen Durchsetzungsmechanis-
mus werden die betroffenen regulierten Akteurinnen und 
Akteure Verhaltensgewohnheiten verändern oder die not-
wendigen Investitionen in klimafreundliche Technologien 
tätigen beziehungsweise Desinvestitionsentscheidungen 
für emissionsintensive Kapitalstöcke umsetzen.
 
c.   Wirkungen auf Carbon-Leakage
Mögliche Verlagerungen von emissionsintensiven Verhal-
tensweisen und Produktionsprozessen in das nicht von 
nationalen oder EU-Zielen und Regulierungen erfasste 
Ausland als Reaktion auf die Umsetzung klimapolitischer 
Ziele (Carbon-Leakage) müssen bei der Instrumentenwahl 
und -kombination berücksichtigt und adressiert werden, 
da diese die globale Wirksamkeit der europäischen oder 
nationalen klimapolitischen Maßnahmen verringern oder 
sogar konterkarieren.

d.  Technologieoffenheit und 
Technologiediversität
Im Klimaschutzkontext ist auf das grundsätzliche Prin-
zip der Technologieoffenheit zu achten. Bei der Auswahl 
von Instrumenten und Maßnahmen sollte entsprechend 
nicht eine verfügbare Klimaschutztechnologie bevorzugt 
oder Instrumente sollten nicht auf diese zugeschnitten 
werden. Durch die Formulierung allgemeiner und offe-
ner Anforderungen kann gewährleistet werden, dass alle 
verfügbaren Klimaschutztechnologien gleichbehandelt 
werden. Das Prinzip der Technologieoffenheit ist insbe-
sondere in Forschung und Entwicklung zentral und trägt 
zur Risikostreuung durch Technologiediversität bei. Eine 
technologieoffene Regulierung erhöht auf unverzerr-
ten und transparenten Märkten die Geschwindigkeit 
und Sicherheit, die Klimaschutzziele (volkswirtschaft-
lich kosteneffizient) zu erreichen. Eine Abweichung vom 
Prinzip der Technologieoffenheit, zum Beispiel durch 
die selektive Förderung von Technologien oder ein Ver-
bot bestimmter Technologien, kann in der Realität zwar 
notwendig sein, muss aber begründet werden.  Gründe 
können die Überwindung von Trägheiten und Marktver-
zerrungen sein, um die erforderliche Transformationsge-
schwindigkeit zu erreichen, oder das Vorsorgeprinzip zur 
Gefahrenabwehr, Gesundheitsvorsorge oder zum Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen (siehe Kapitel 3).

Kosteneffizienz
Das Kriterium der Kosteneffizienz fordert die Wahl von 
Instrumenten und Maßnahmen, mit denen die klimapo-
litischen Ziele zu den geringsten gesamtwirtschaftlichen 
Kosten erreicht werden. Hierbei sind auch mögliche Fol-
gekosten einer gesellschaftlich nicht breit getragenen 
Transformation zu berücksichtigen. Da die gesellschaft-
liche Zahlungsbereitschaft für den Klimaschutz begrenzt 
ist und von der jeweiligen Ausgestaltung der Klimapolitik 

abhängt, erhöhen kosteneffiziente Instrumente und Maß-
nahmen auch die Wahrscheinlichkeit, klimapolitische 
Ziele zu erreichen.

a.  Kohärenz der Instrumente und 
Maßnahmen 
Das Zusammenspiel verschiedener Instrumente und 
Maßnahmen sollte beachtet und bei ihrer individuellen 
Bewertung berücksichtigt werden. Interaktionen zwi-
schen Instrumenten und Maßnahmen können die Effek-
tivität der Regulierung beeinträchtigen und die Gesamt-
kosten der Zielerreichung erhöhen. 

b.   Statische und dynamische 
Kosteneffizienz

Die Kosteneffizienz von Instrumenten und Maßnahmen 
sollte nicht nur kurzfristig (statisch), sondern auch mit 
Blick auf mittel- und längerfristige (dynamische) Anpas-
sungsherausforderungen angesichts im Zeitverlauf 
immer ambitionierterer Emissionsziele beurteilt werden. 
Instrumente und Maßnahmen müssen Forschung und 
Entwicklung sowie Einführung und Verbreitung neuer 
Technologien und Infrastrukturen sowie klimafreundliche 
Verhaltensweisen fördern. Dabei sollten sie zur Auswahl 
der Technologiepfade und -portfolios beitragen, die die 
langfristigen klimapolitischen Zielsetzungen mit den 
geringstmöglichen (Gesamt-)Kosten erreichen. Chancen 
und Risiken neuer Technologien sollten dabei in geeigne-
ter Form Berücksichtigung finden.

Kompatibilität mit rechtlichem  
Rahmen und politischer Kultur
Wegen des vergleichsweise hohen Handlungsdrucks in 
der Klimapolitik sollte berücksichtigt werden, wie schnell 
und wahrscheinlich Instrumente und Maßnahmen ein-
geführt werden können. Zu beachten sind dabei sowohl 
rechtliche Voraussetzungen als auch politische Hürden.

a.   Legalität
Instrumente und Maßnahmen sollten dahingehend 
geprüft werden, ob sie ohne Verstöße gegen höherrangi-
ges Recht (insbesondere Vereinbarkeit mit Verfassungs- 
und EU-Recht) umgesetzt werden können oder ob Verän-
derungen des geltenden Rechts notwendig und möglich 
sind beziehungsweise mit welchem (juristischen) Aufwand 
und welchen Hürden (Gesetzgebungskompetenz/Ein-
stimmigkeits-/Mehrheitsprinzip) diese verbunden wären. 
Damit ist das Rechtsstaatsprinzip angesprochen. Die 
Operabilität des Kriteriums hängt entscheidend von dem 
Konkretisierungsgrad der zu bewertenden Maßnahme 
beispielsweise des zu bewertenden Instruments ab.
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b.   Rechtliche Kohärenz
Es muss geprüft werden, ob Instrumente und Maßnah-
men mit dem bestehenden Recht auf derselben Stufe in 
Einklang gebracht werden können. Zu vermeiden sind 
Norm- und Wertungswidersprüche, die schon aus rechts-
staatlichen Gründen zu vermeiden sind und überdies 
regelmäßig zu Defiziten in der Anwendung und Effektivi-
tät des Instruments führen.

c.  Administrativer Umsetzungsaufwand
Der administrative Aufwand (einmalig oder auch dauer-
haft), der mit der Einführung und Anwendung eines 
Instruments verbunden ist (Transaktions- und Bürokra-
tiekosten), sollte untersucht und bei der Bewertung des 
Instruments berücksichtigt werden.

d.  Politische Durchsetzbarkeit
Das Kriterium der politischen Durchsetzbarkeit berück-
sichtigt, welche politischen Hürden genommen werden 
müssen, damit ein Instrument eingeführt werden kann. 
Es wird geprüft, ob politische Konflikte absehbar sind, 
etwa da auf EU-Ebene unterschiedliche politische Präfe-
renzen bei den Mitgliedstaaten bestehen, aber auch in 
Bezug auf unterschiedliche gesellschaftliche Akteure und 
die Möglichkeit einer entsprechenden Mehrheitsbildung.

Gesellschaftliche 
Resonanzfähigkeit
Klimapolitische Instrumente und Maßnahmen sollten 
geeignet sein, die Akzeptanz und Teilhabe zu erhöhen, 
die Herausbildung oder Verschärfung von Widerständen 
durch neue Formen der Beteiligung sowie eine unge-
rechte Verteilung von Belastungen und Hürden zu ver-
meiden und darüber hinaus dazu beizutragen, eine aktive 
Trägerschaft der erforderlichen Transformationspro-
zesse zu befördern. Dabei ist insbesondere darauf zu 
achten, dass die genaue Ausgestaltung der Maßnahmen 
berücksichtigt wird und ihre Effekte differenziert nach 
unterschiedlichen Akteursgruppen betrachtet werden. 
Gesellschaftliche Resonanzfähigkeit als wichtige Vor-
aussetzung für die Effektivität klimapolitischer Maßnah-
men sollte insbesondere unter den folgenden Aspekten 
geprüft werden: 

a.   Verteilungswirkungen
Verteilungswirkungen sind als Belastungen und poten-
zielle Bevorteilungen verschiedener Akteurinnen und 
Akteure sowie Akteursgruppen zu verstehen. Übermäßige 
Belastungen ohne adäquaten Lastenausgleich können 
ebenso wie faktische und wahrgenommene Unterschiede 
in den Belastungen die politische und gesellschaftliche 
Akzeptanz von Maßnahmen gefährden. Verteilungswir-
kungen sollten dabei sowohl für Haushalte (beispiels-
weise zwischen und innerhalb von Einkommensgruppen) 

als auch für Unternehmen (in Abhängigkeit von Unterneh-
mensgröße und Sektorzugehörigkeit) geprüft werden. 
Auch die Aufteilung der Lasten zwischen Wirtschaft und 
Haushalten sowie zwischen Staaten kann für die Akzep-
tanz und Umsetzbarkeit von Maßnahmen relevant sein. 

b.   Faktische Akzeptanz 
Die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen durch 
gesellschaftliche Gruppen (und Quasi-Gruppen, etwa 
Geringverdienende), durch die Bürgerschaft vor Ort und 
durch die Gesellschaft als Ganzes (repräsentatives Mei-
nungsbild) ist für die Realisierung eines effektiven Klima-
schutzes von eminenter Bedeutung.

c.   Möglichkeit zur Teilhabe
Die Möglichkeiten der Teilhabe von Gruppen und Indivi-
duen an der Gestaltung der eigenen Lebenswelt und der 
politischen Willensbildung zu Klimaschutzmaßnahmen 
variieren im Hinblick auf Maß, Formate und Intensität 
der Teilhabe; besonders sind dabei die Potenziale und 
Grenzen von Bürgerbeteiligungsverfahren im Rahmen 
von Planungs- und vorhabenbezogenen Verfahren zu 
berücksichtigen.

d.   Möglichkeit zur aktiven Trägerschaft
Die gesellschaftlichen Gruppen sollen nicht nur als pas-
sive Adressaten von Maßnahmen und Programmen ange-
sprochen werden, sondern es sollen auch Möglichkeiten 
zur aktiven Trägerschaft bereitgestellt und ausgebaut 
werden.

Kompatibilität mit anderen 
gesellschaftlichen Zielsetzungen
Klimapolitische Instrumente und Maßnahmen können 
gerade bei steigenden klimapolitischen Ambitionen 
in erheblichem Maß beeinflussen, ob und wie andere 
umwelt-, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ziel-
setzungen erreicht werden können. Die Instrumente und 
Maßnahmen sollten daher nicht isoliert auf ihre klimapoli-
tischen Wirkungen hin betrachtet werden, sondern sich in 
die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge einfügen. 

a.   Umweltpolitische Integrität
Der klimapolitische Instrumentenmix sollte nicht isoliert, 
sondern unter Berücksichtigung über den Klima schutz 
hinausreichender ökologischer Herausforderungen 
gestaltet und bewertet werden. Dabei sollte verhindert 
werden, dass klimapolitische Vorgaben andere umweltpo-
litische Zielsetzungen, etwa den Erhalt der Biodiversität 
sowie der natürlichen Lebensgrundlagen, und entspre-
chende umweltpolitische Maßnahmen und Instrumente 
unterlaufen.



252  Kriterien für die Bewertung und Fortentwicklung der Klimaschutz-Governance

b.  Versorgungssicherheit – Erhaltung der 
Resilienz der betroffenen Funktionssysteme
Regulierung, Maßnahmen und Instrumentenmix sollten 
derart ausgestaltet werden, dass die Funktionalität des 
jeweiligen Leistungserbringers (Strom, Wärme, Mobili-
tät, Ernährung etc.) kurz-, mittel- und langfristig auch 
bei unvorhergesehenen technischen, gesellschaftlichen, 
politischen oder durch den Klimawandel bedingten Ent-
wicklungen gewährleistet ist und aufrechterhalten oder 
zumindest kurzfristig wiederhergestellt werden kann. 
Dies beinhaltet auch die vorausschauende Bedarfsab-
schätzung, Sicherung und Bewirtschaftung von für die 
Transformation erforderlichen Ressourcen.

c.   Auswirkungen auf Staatshaushalte
Es sollte geprüft werden, in welcher Höhe Kosten bezie-
hungsweise Einnahmen durch die Klimainstrumente für 
den Staatshaushalt entstehen.

d.   Sonstige Zielsetzungen
Aus gesellschaftspolitischer Sicht sollte der Instrumen-
tenmix den sozialen Zusammenhalt mindestens nicht 
schwächen und möglichst zu Generationengerechtigkeit 
und gesellschaftlicher Inklusion beitragen, indem er unter 
anderem verschiedene Kulturen, Wertesysteme und 
Lebensstile berücksichtigt, bürgerschaftliches Engage-
ment fördert und die Diskussionskultur stärkt. Der Instru-
mentenmix muss außerdem kompatibel mit den Zielen 
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sein und sollte 
auch die Entwicklungsmöglichkeiten außereuropäischer 
Staaten berücksichtigen.
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3  Schlüsselbereiche der 
 technologischen Transformation 

Die Anhebung des Ambitionsniveaus auf europäischer 
und auf nationaler Ebene für 2030 mit dem klar formulier-
ten Ziel der Klimaneutralität (Netto-Null-Emissionen) bis 
2050 für die EU beziehungsweise bis 2045 für Deutsch-
land und das angestrebte Ziel von Netto-Negativemissi-
onen nach 2050 für die EU1 und Deutschland2 erfordern 
eine fundamentale Transformation aller Sektoren, da bis 
2045 in allen Bereichen Treibhausgasemissionen voll-
ständig oder fast vollständig vermieden werden müssen.

Die bisherigen Strategien zur Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen, nämlich der Umbau des Energiesystems 
auf erneuerbare Energien, die Sektorkopplung und die 
Steigerung der Energie-, Material- und Ressourceneffi-
zienz bleiben dabei zentral. Gerade die Energieeffizienz 
vor allem bei den Endanwendungen3 ist hier von her-
ausragender Bedeutung, das Prinzip „Energy Efficiency 
First“ sollte weiterhin eine Leitstrategie bleiben. Daneben 
bilden Veränderungen von Nutzungsstrukturen, zum 
Beispiel mit Blick auf den Modal Split im Verkehrssektor, 
auch weiterhin eine wichtige Grundlage für die Klimaneu-
tralität. Um die Material- und Technologiebedarfe der 
Transformation (auch an nichtenergetischen Rohstoffen) 
zu decken, werden Materialeffizienz und Kreislaufwirt-
schaft an Bedeutung gewinnen. Bereits bei der Techno-
logieentwicklung und dem Produktdesign muss dazu 
das Lebensende bedacht und der Ressourcenverbrauch 
berücksichtigt werden (1. Design for Repair, 2. Design 
for Dismantling and Recycling): Produkte müssen so 
entworfen und konstruiert werden, dass alle eingesetz-
ten Materialien einfach und vor allem sortenrein wieder 
zurückgewonnen werden können. 

Über die traditionellen Handlungsfelder Energiewende 
und Dekarbonisierung hinaus ergeben sich durch die 
erforderliche höhere Transformationsgeschwindigkeit 
und größere Transformationstiefe aus technologischer 
Sicht neue, teilweise miteinander zusammenhängende 
Herausforderungen. Diese Herausforderungen im tech-
nologischen Portfolio der Klimaneutralitätsstrategien 
werden die kommende Phase des Übergangs zur Klima-
neutralität prägen. In den folgenden Kapiteln 3.1 bis 3.5 
werden sie erläutert und Zusammenhänge dargelegt. In 
Kapitel 3.6 wird schließlich die Bedeutung von Forschung 
und Entwicklung als Grundlage für die technologische 
Transformation zur Klimaneutralität erörtert. Darüber 
hinaus werden in Kapitel 3 die Bedeutung und Grenzen 
von Technologieoffenheit im Klimaschutzkontext disku-
tiert (Box 3-1) sowie grundlegende technologiebedingte 
Charakteristika der Transformation zusammengefasst 
(Box 3-4).

1 Art. 2 Abs. 1 EU-Klimagesetz (Verordnung (EU) 2021/1119 v. 30.6.2021, ABlEU L 243, 1).
2 § 3 Abs. 2 KSG (Bundes-Klimaschutzgesetz v. 12.12.2019, BGBl. I S. 2513, zuletzt geändert durch Art. 1 d. G. v. 18.8.2021, BGBl. I S. 3905).
3 Endanwendungen: Bereiche, in denen Verbraucher und Unternehmen Endgeräte nutzen (zum Beispiel Staubsauger, Kühlschrank, Heizung, PKW).
4  Da synthetische Kraftstoffe aber nicht rechtzeitig genug und auch in der Zukunft aller Voraussicht nach nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen 

werden, ist dies aus Klimaschutzsicht ungünstig.



273  Schlüsselbereiche der  technologischen Transformation

Box 3-1: Technologieoffenheit im Klimaschutzplan und 
Klimaschutzprogramm 

Im Klimaschutzkontext beschreibt der Begriff „Technologieoffenheit“ die Bestrebung, bei der Auswahl 
von Instrumenten und Maßnahmen darauf zu achten, dass diese nicht eine verfügbare Klimaschutztech-
nologie bevorzugen oder auf diese zugeschnitten sind, sondern durch die Formulierung allgemeiner und 
offener Anforderungen gewährleistet ist, dass alle verfügbaren Klimaschutztechnologien gleichbehandelt 
werden. Die mit der Anwendung dieses Prinzips verbundenen Vor- und Nachteile werden im Folgenden 
gegenübergestellt und darauf basierend Empfehlungen abgegeben, an welcher Stelle das Prinzip im 
Bereich der Klimaschutzstrategien und damit verbundenen Instrumente und Maßnahmen sinnvoll ist 
und wo davon abgewichen werden sollte. 

Das Prinzip der Technologieoffenheit ist grundsätzlich zu bejahen. Insbesondere in Forschung und 
Entwicklung ist Technologieoffenheit zentral, um den Herausforderungen der Transformation zur 
 Klimaneutralität zu begegnen, die notwendige Transformationstiefe zu erreichen und im internationa-
len Wettbewerb mithalten zu können. Sie ist zudem Grundlage für Technologiediversität. Diese trägt 
zur Risikostreuung bei und erhöht die Resilienz des Transformationsprozesses sowie eines zukünftigen 
Energie- und Wirtschaftssystems gegenüber unvorhergesehenen – technischen, gesellschaftlichen oder 
politischen – Entwicklungen.

Ökonomisch betrachtet trägt eine technologieoffene Regulierung in einem idealisierten, das heißt unver-
zerrten und transparenten Markt dazu bei, dass sich die langfristig kostengünstigste Technologie für einen 
Zweck durchsetzt. Wenn der Staat dem Prinzip der Technologieoffenheit folgt, ist er auch nicht vor die 
Herausforderung gestellt, zu entscheiden, welche Technologie er fördern soll. Da selten alle notwendigen 
Informationen für diese Entscheidung bekannt sind, entsteht nämlich das Risiko, dass er eine Wahl trifft, 
die sich später als nicht optimal herausstellt. 

Eine Abweichung vom Prinzip der Technologieoffenheit zum Beispiel durch eine selektive Förderung von 
Technologien oder ein Verbot bestimmter Technologien kann in der Realität dennoch notwendig sein, muss 
aber begründet werden. So können zum Beispiel aufgrund des umweltrechtlichen Vorsorgeprinzips, das 
heißt zwecks Risikovorsorge, ohne dass bereits eine Gefahrenlage besteht, einzelne Technologien verbo-
ten werden (zum Beispiel Kernenergie). Ein Abweichen vom Prinzip der Technologieoffenheit kann in der 
Klimapolitik zudem erforderlich sein, um Trägheiten zu überwinden, Marktverzerrungen entgegenzu-
wirken und durch Technologiewechsel die notwendige Transformationsgeschwindigkeit zu erreichen. Die 
spezifische Förderung von Technologien kann hier erforderlich sein (siehe auch Box 5-1):

 » a.  Um Markthochläufe zu forcieren und Lernkurven zu beschleunigen (zum Beispiel H2).

 » b.  Um Infrastrukturen bereitzustellen: Technologiewechsel setzen zum Teil Infrastrukturen voraus. 
Zum Beispiel ist die Förderung des Ladeinfrastrukturausbaus erforderlich, um im PKW-Bereich den 
Wechsel vom Verbrennungsmotor zur E-Mobilität zu forcieren.

 » c.  Um neue Wertschöpfungsketten aufzubauen: Wertschöpfungsketten müssen zum Teil über zehn bis 
15 Jahre aufgebaut werden. Damit der fristgerechte Ausbau entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette erfolgt, können insbesondere bei hohem Transformationszeitdruck frühzeitige Weichenstel-
lungen erforderlich sein.

 » d.  Um Konsumentenbeharren zu überwinden. Im Kontext von Technologiewechseln kann Konsumen-
tenbeharren durch die Ankündigung potenzieller zukünftiger Lösungen zu Verzögerungen bei Tech-
nologiewechseln führen, die für eine erfolgreiche und schnelle Transformation zur Klimaneutralität 
jedoch notwendig sind. Zum Beispiel kann die Ankündigung zukünftig potenziell verfügbarer synthe-
tischer Kraftstoffe den Umstieg auf E-Mobilität im PKW-Bereich verzögern.4

Technologieoffenheit darf nicht missverstanden und als Argument dafür verwendet werden, den Einsatz 
vorhandener emissionsmindernder Technologien hinauszuzögern. Gleichzeitig dürfen die Vorteile von 
Technologieoffenheit im Innovationsprozess und in der Gestaltung klimapolitischer Rahmenbedingungen 
nicht außer Acht gelassen werden. Es kommt insofern entscheidend darauf an, den Technologiewechsel 
auf Basis bestehender Technologien voranzutreiben, ohne dadurch dem Risiko zu unterliegen, von neuen 
Technologien und neuen Geschäftsmodellen abgekoppelt zu werden.
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3.1  Neue Versorgungsoptionen
3.1.1  Erneuerbare Energien
Die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare 
Energien ist Grundvoraussetzung für die Dekarbonisie-
rung des Energiesektors sowie der anderen Sektoren. Im 
Jahr 2020 wurden jedoch erst 19,3 Prozent5 des Endener-
gieverbrauchs in Deutschland durch erneuerbare Ener-
gien gedeckt (UBA 2021), der Hauptteil dagegen durch 
fossile Energieträger (Mineralöl, Gas, Kohle). 

Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, 
muss der Ausbau der Energieerzeugung auf Basis erneu-
erbarer Energien folglich deutlich beschleunigt und ver-
stärkt werden. In Deutschland wird der Zubau vor allem 
über Photovoltaik (PV) und Windkraft erfolgen (Prognos 
et al. 2021, Luderer et al. 2021), sodass in einem klimaneu-
tralen Deutschland ein Großteil des Endenergiebedarfs 
in Form von Strom aus PV und Windkraft bereitgestellt 
werden wird. 

Sowohl die notwendige Geschwindigkeit des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien und dessen Akzeptanz als 
auch das absolute Maß stellen derzeit eine der größten 

Herausforderungen für die Transformation zur Klima-
neutralität dar. Neuere Szenarien (Prognos et al. 2021, 
Dena 2021, Luderer et al. 2021, Sensfuß et al. 2021) für die 
Transformation zur Klimaneutralität zeigen, dass die jähr-
lich zu installierende Leistung in etwa zu verdreifachen ist 
auf fünf bis sechs GW Onshore-Windkraft und etwa 15 GW 
Solarenergie. Bis 2030 benötigt Deutschland zwischen 435 
und 615 TWh Strom aus erneuerbaren Energien (Graichen 
et al. 2021), also in etwa doppelt so viel wie 2020 (243 TWh; 
AG Energiebilanzen zitiert in Graichen et al. 2021), um das 
THG-Emissionsreduktionsziel von 65 Prozent gegenüber 
1990 (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 KSG) zu erreichen. Dies ist deutlich 
mehr, als im Erneuerbare-Energien-Gesetz 20216 (EEG) vor-
gesehen ist (§ 4a EEG: Strommengenpfad: 376 TWh 2029)7. 

Selbst bei ambitioniertem Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und einer Steigerung der Energieeffizienz wird Deutsch-
land jedoch Netto-Energie-Importland bleiben. Das Ausmaß 
und die Struktur (Strom, Wasserstoff, synthetische Kraft-
stoffe) der importierten erneuerbaren Energie wird dabei 
maßgeblich von der Technologieausrichtung der Transfor-
mation abhängen (Luderer et al. 2021, Prognos et al. 2021, 
Dena 2021, Sensfuß et al. 2021). An der grundsätzlichen 
Notwendigkeit der Importe besteht jedoch kein Zweifel. 

5 Davon 52 Prozent durch Biomasse, gefolgt von Windkraft (28 Prozent), und PV (11 Prozent). 
6  V. 21.7.2014, BGBl. I S. 1066, zuletzt geändert durch Art. 11 d. G. v. 16.7.2021, BGBl. I S. 3026.
7  Für 2045 reicht die Bandbreite der erforderlichen einheimischen Stromerzeugung aus Solarenergie und Windkraft in den verschiedenen Zielszenarien von 

630 bis zu 1480 TWh (Luderer et al. 2021, Dena 2021, Sensfuß et al. 2021, Prognos et al. 2021). Sie variiert in Abhängigkeit von Annahmen bezüglich der 
Importmengen an Strom, des Imports und der Einsatzbereiche von Wasserstoff und synthetischer Kraft- und Brennstoffe sowie bezüglich der Entwicklung 
der nachfrageseitigen Energieeffizienz.

Das Prinzip der Offenheit gegenüber innovativen 
Technologien, die entweder bereits weitgehend 
erforscht sind oder zukünftig entwickelt werden, 
ist grundsätzlich zu bejahen und sollte bei der Fort-
schreibung von Klimaschutzplan und Klimaschutz-
programm berücksichtigt werden. Die Klimapo-
litik aber alleine darauf auszurichten, wäre nicht 
ausreichend. So erfordert die Transformation zur 
Klimaneutralität bis 2045 eine hohe Umsetzungs-
geschwindigkeit, das heißt, vorhandene emissions-
mindernde Technologien müssen sofort eingesetzt 
werden. 

Es wäre hier nicht sinnvoll abzuwarten, bis weitere 
neue Technologien auf dem Markt sind. Gleich-
zeitig ist jedoch ein hohes Maß an Innovation und 
Investitionen notwendig. Es kommt insoweit ent-
scheidend darauf an, den Technologiewechsel auf 
Basis bestehender Technologien voranzutreiben, 
ohne dadurch dem Risiko zu unterliegen, von neuen 
Technologien und neuen Geschäftsmodellen abge-
koppelt zu werden.

Die Bundesregierung sollte die nationalen Aus-
baupfade und Ausschreibungsmengen für Solar- 
energie und Windenergie schnellstmöglich (das 
heißt zu Beginn der neuen Legislaturperiode) anpas-
sen, um die in § 3 Abs. 1 und 2 KSG festgelegten 
Klimaschutzziele zu erreichen. 

Die jährlich zu installierende Leistung ist in etwa 
zu verdreifachen auf fünf bis sechs GW Onshore- 
Windkraft und 15 GW Solarenergie. Bis 2030 benö-
tigt Deutschland zwischen 435 und 554 TWh Strom 
(netto) aus erneuerbaren Energien, also in etwa dop-
pelt so viel wie 2020 (243 TWh), um das THG-Emissi-
onsreduktionsziel von 65 Prozent gegenüber 1990 
zu erreichen. 

Darüber hinaus sollte die Bundesregierung eine 
Strategie für den Import von erneuerbaren Ener-
gien erarbeiten, die das Gesamtenergiesystem und 
damit die unterschiedlichen Energieträger (Strom, 
Wasserstoff, synthetische Kraft- und Brennstoffe) 
und Bedarfe an eben diesen berücksichtigt.

Empfehlung

Empfehlung
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Für den zuverlässigen Betrieb eines zukünftigen komple-
xen Energiesystems, welches auf fluktuierenden und saiso-
nal schwankenden erneuerbaren Energiequellen basiert, 
sind Flexibilitätsoptionen eine zentrale Voraussetzung. 
Anstelle von einzelnen großen Kraftwerken für die Ener-
giebereitstellung beruht diese nun auf einer Vielfalt und 
Vielzahl von (dezentralen bis zentralen) Erzeugern.

3.1.2  Direktelektrifizierung, Wasserstoff und 
synthetische Kraft-, Brenn- und Grundstoffe
Für viele Anwendungen ist die direkte Nutzung des aus 
erneuerbaren Quellen bereitgestellten Stroms anzustre-
ben (direkte Elektrifizierung), um Umwandlungsverluste8  
zu vermeiden und mittels verfügbarer Technologien die 
Transformation unmittelbar zu beginnen. Dies erfordert 
eine Elektrifizierungswelle auf der Nachfrageseite (zum 
Beispiel Elektromobilität, Wärmepumpen, strombasierte 
Industrieprozesse). Es gibt jedoch energetische Anwendun-
gen wie den Langstreckenschwerlastverkehr zu Wasser, 
zu Land9 und in der Luft oder Hochtemperaturprozesse 
in der Industrie, die nach heutigem Wissensstand nicht 
oder nur in Teilen direkt elektrifizierbar sind. Hier erfor-
dert die Transformation zur Klimaneutralität eine indirekte 
Elektrifizierung, nämlich die Bereitstellung und Nutzung 
klimaneutralen Wasserstoffs sowie synthetischer Brenn- 
und Kraftstoffe (siehe Abbildung 3-1 und Abbildung 3-2).

Fossile Kohlenwasserstoffe werden jedoch derzeit nicht 
nur als Energieträger genutzt, sondern stellen auch wich-
tige Ausgangsstoffe für die chemische Grundstoffindustrie 
dar und werden zudem in der Industrie als eigenständiges 

Produkt, zum Beispiel in der Halbleiterindustrie, verwen-
det. Auch hier gilt es, Prozesse möglichst auf CO2-freie 
Alternativen umzustellen. Dort wo sich Materialien und 
Prozesse nicht umstellen lassen, müssen sie zukünftig durch 
 klimaneutrale synthetische Ausgangsstoffe ersetzt werden. 
Für deren klimaneutrale Herstellung entsteht einerseits 
zusätzlicher Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen, andererseits sind nicht fossile Kohlenstoffquellen 
erforderlich (Box 3-2 und Abbildung 3-2). Das heißt, neben 
der Energiewende ist auch eine Rohstoffwende notwendig, 
die im Falle von Kohlenwasserstoffen den Aufbau einer 
anthropogenen Kreislaufführung des Kohlenstoffs erfordert 
(Abbildung 3-2).

Neben der direkten Elektrifizierung einer Vielzahl von 
Anwendungen muss zeitnah der Technologie- und 
 Markthochlauf für klimaneutralen Wasserstoff, klima-
neutrale synthetische Kraft- und Brennstoffe sowie 
 klimaneutraler Grundstoffe für die Industrie erfolgen, 
damit durch diese indirekte Elektrifizierung Anwendungen 
und Produktionsprozesse dekarbonisiert werden können, 
für welche Strom nicht direkt nutzbar ist. Darüber hin-
aus sind die Importbedarfe an diesen Kraft-, Brenn- und 
Grundstoffen in der zu entwickelnden Importstrategie 
(siehe oben) für erneuerbare Energie zu berücksichtigen.

8 Bei der Umwandlung von einer Energieform in eine andere.
9  Der Schwerlastverkehr an Land ist prinzipiell elektrifizierbar, jedoch ist noch unklar, ob sich Strom (batterieelektrische LKW; streckenweise auch über Ober-

leitungen) oder Wasserstoff (brennstoffzellenbetriebene LKW) durchsetzen werden (Pfluger et al. 2021).

Die Bundesregierung sollte die notwendigen Vor-
aussetzungen schaffen, um wo möglich die direkte 
Elektrifizierung mittels verfügbarer Technologien 
unmittelbar zu beginnen. Darüber hinaus sollte 
die Bundesregierung zeitnah den Technologie- und 
Markthochlauf klimaneutraler synthetischer Kraft- 
und Brennstoffe sowie klimaneutraler Grundstoffe 
für die Industrie forcieren, damit ausreichende Men-
gen für die Dekarbonisierung derjenigen Anwen-
dungen und Produktionsprozesse bereitstehen, für 
welche Strom nicht direkt nutzbar ist. 

Die Importbedarfe an diesen Kraft-, Brenn- und 
Grundstoffen sind in der zu entwickelnden Import-
strategie für erneuerbare Energie zu berücksichtigen.

Aufgrund der Dringlichkeit der Energiewende sollte 
die Bundesregierung die Forschung zu Flexibilitäts-
optionen kurzfristig verstärken und zur Bündelung 
integrierende Forschungsplattformen aufbauen. 

Forschungsbedarf besteht insbesondere hin-
sichtlich der Stabilisierung des Energiesystems zu 
Netztopologien (zentrale versus dezentrale Netze, 
Speicher, Erzeugung) und dafür erforderlichen Kom-
ponenten und Algorithmen; und hinsichtlich des Fle-
xibilitätspotenzials durch Sektorkopplung dazu, wie 
man zum Beispiel durch Umwandlung von Strom in 
andere Energieformen (PtX) Flexibilitäten als „Spei-
cher“ nutzen kann. Zudem gilt es, die Forschung zur 
Systemsicherheit zu verstärken.

Empfehlung

Empfehlung
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Abbildung 3-1: Schlüsselbereiche der technologischen Transformation zur Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045
Quelle: Eigene Darstellung
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Box 3-2: CCS und CCU

CCS: Kohlenstoffabscheidung mit anschließender dauerhafter Speicherung 
des CO2 in geologischen Formationen

CCS kann genutzt werden, um a) das Entweichen von CO2 in die Atmosphäre durch Abscheiden direkt an 
der Emissionsquelle zu vermeiden, zum Beispiel bei der Stromherstellung oder bei industriellen Prozessen 
(unter anderem bei der Herstellung blauen Wasserstoffs), oder um b) als CO2-Entnahmetechnologie der 
Atmosphäre aktiv CO2 zu entziehen. Neuere Szenarien für Deutschland (zum Beispiel Luderer et al. 2021, 
Prognos et al. 2021) betonen die Bedeutung von CCS für das Erreichen von Netto-Null-Treibhausgasemis-
sionen bis 2045 zur Kompensation nicht vermeidbarer Restemissionen beziehungsweise Netto-Negative-
missionen nach 2050. In diesem Zusammenhang geht es vor allem um die Kombination von Bioenergie 
(BE) mit CCS und dem Anbau von Energiepflanzen und deren Nutzung (BECCS) sowie Direct Air Capture 
(DAC) mit CCS und der direkten Abscheidung aus der Luft mittels Luftfilter (DACCS). Die Herstellung von 
blauem Wasserstoff (also aus fossilen Rohstoffen in Kombination mit CCS) wird als emissionsarme Vari-
ante für die Übergangszeit diskutiert, bis ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht (Box 3-3).

CCU: Kohlenstoffdioxidabscheidung mit anschließender Nutzung

Das primäre Ziel von CCU ist die Nutzbarmachung von CO2. Aufgrund der geringen Mengen an CO2, die 
durch CCU-Technologien gespeichert werden, und aufgrund der im Vergleich zu CCS kurzen Speicherdauer 
stellt CCU keine Alternative zu CCS dar, um die Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre zu senken, 
sondern ergänzt CCS (Ghiat und Ansari 2021). Die Dauer der Speicherung des CO2, bevor es wieder in 
die Atmosphäre freigesetzt wird, hängt bei CCU-Technologien von der Nutzung des Endproduktes ab. So 
speichern zum Beispiel synthetische Brennstoffe das CO2 besonders kurzfristig, während es unter ande-
rem in Baumaterialien deutlich länger gespeichert wird. Von der Herkunft des mittels CCU-Technologien 
genutzten CO2 (aus der Atmosphäre oder fossilen Ursprungs) hängt ab, ob die Freisetzung des CO2 in die 
Atmosphäre am Ende der Lebensdauer des Produktes zu Netto-CO2-Emissionen führt oder klimaneutral 
erfolgt (Abbildung 3-2). So ist CCU zwar eine Möglichkeit, die Emissionen eines Gesamtsystems zu redu-
zieren, indem zum Beispiel CO2, welches in der Zementindustrie freigesetzt wird, als Kohlenstoffquelle für 
die Herstellung synthetischer Kraft- und Brennstoffe sowie Chemikalien verwendet wird10 (Ueckerdt et 
al. 2021). Soll die Nutzung der synthetischen Kohlenwasserstoffe oder Chemikalien jedoch klimaneutral 
erfolgen (Carbon Capture and Cycling), muss das für die Produktion verwendete CO2 aus der Atmosphäre 
stammen (via Direct Air Capture oder Biomasse entnommen, siehe Abbildung 3-2).

10  Bei der Verbrennung der synthetischen Kraft- und Brennstoffe sowie Chemikalien wird es wieder freigesetzt. Durch die „doppelte“ Verwendung des CO2 in 
zwei Anwendungen, die ansonsten beide separat CO2 emittiert hätten, werden Emissionen reduziert.
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Abbildung 3-2: Energie- und Kohlenstoffflüsse im Energiesystem am Beispiel von synthetischen Kraft- und Brenn-
stoffen: Die Abbildung veranschaulicht die Verknüpfung der links in der Abbildung dargestellten Energieflüsse mit
den rechts dargestellten Kohlenstoffflüssen
Quelle: Modifiziert nach Ueckerdt et al. 2021
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Wasserstoff spielt in vielen Anwendungen eine Schlüs-
selrolle für die Dekarbonisierung: als Prozessgas11, als 
Ausgangsstoff für die chemische Grundstoffindustrie12, 
als Ausgangsstoff für die Herstellung synthetischer Kraft-
stoffe13 und als chemischer Energieträger14 (Abbildung 
3-1). Daher ist der schnelle Aufbau von Elektrolyse-Ka-
pazitäten zur Herstellung grünen Wasserstoffs für eine 
ambitionierte Klimapolitik zentral. Der Fokus liegt darauf, 
durch Erfahrungen und technologische Innnovationen die 
Lernkurve voranzutreiben und ähnlich wie im Bereich der 
erneuerbaren Energien, die Investitionskosten für neue 
Anlagen deutlich zu senken. Beim Betrieb gilt es, den Ein-
satz in einem von fluktuierenden erneuerbaren Energien 
dominierten Energiesystem zu optimieren und im Sinne 
der Sektorintegration Elektrolyseure als neue flexible 
Verbraucher im Stromsystem zu etablieren. Um durch 
industrielle Skalierung schnell zu ökonomisch tragfähigen 
Lösungen zu gelangen, sollte der Markthochlauf von grü-
nem Wasserstoff forciert werden. Staatliche Förderung 
sollte nachvollziehbaren Kriterien folgen, die auf eine 
rasche und nachhaltige CO2-Reduktion zielen. Dazu sollte 
der Fokus auf Anwendungen (nicht Sektoren) gelegt wer-
den, zu denen es nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Alternativen gibt. Gleichzeitig ist es wichtig, Leitmärkte 
mit einem Nachfragevolumen und einer Nachfragedichte 
zu schaffen, sodass rasche und nachhaltige Kostensen-
kungen zum Beispiel durch Anlagen- oder Produktions-
skalierung erzielt werden können.

Parallel zum inländischen Markthochlauf von Wasserstoff 
sollten Importstrategien für grünen Wasserstoff entwi-
ckelt und ein europäischer Wasserstoffhandel aufgebaut 
werden, da der antizipierte Bedarf an grünem Wasser-
stoff nicht durch inländische Produktion gedeckt werden 
kann (Sensfuß et al. 2021, Prognos et al. 2021, Wietschel 
et al. 2021, Luderer et al. 2021, Wang et al. 2021).

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass vor 2040 grü-
ner Wasserstoff in entsprechender Menge aus einheimi-
scher Produktion oder Importen zur Verfügung stehen 
wird, um den Wasserstoff-Markthochlauf entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette umsetzen zu können 
(Produktion, Transport, Anwendungen und Zulieferindus-
trie). Um angesichts der Dringlichkeit der Entwicklung und 
Skalierung von Wasserstofftechnologien keine Zeit zu ver-
lieren, wird als Übergangslösung deshalb ergänzend der 
Einsatz blauen und türkisen Wasserstoffs diskutiert (Box 
3-3). Die Rolle von blauem und türkisem Wasserstoff für 
den Hochlauf des – im Grundsatz unbestritten notwendi-
gen – Wasserstoffsegments wird in der Politik, von Interes-
senverbänden und Sachverständigenräten und zumindest 
teilweise auch in der Wissenschaft sehr unterschiedlich 
gesehen. Häufig wird dabei mit Ergebnissen argumentiert, 
ohne dass die ihnen zugrunde liegenden Annahmen the-
matisiert und transparent gemacht werden.

11  Zum Beispiel in der Stahlindustrie um Koks zu ersetzen, durch die Umstellung von der Hochofenroute (Einsatz von Koks zur Reduktion) auf das Direktre-
duktionsverfahren (Einsatz von Wasserstoff zur Reduktion) in Kombination mit Elektrostahlerzeugung.

12  Ersatz fossilen Wasserstoffs durch grünen Wasserstoff zum Beispiel in der Stickstoffdünger-Produktion. 
13  Vor allem für den Langstrecken(schwerlast)verkehr zu Wasser und in der Luft. Im Langstreckenschwerlastverkehr an Land ist noch unklar, ob sich Strom 

(batterieelektrische LKW; streckenweise auch über Oberleitungen) oder Wasserstoff (brennstoffzellenbetriebene LKW) durchsetzen werden (Pfluger et al. 
2021).

14  Zum Beispiel zur saisonalen Speicherung von erneuerbarem Strom, für Hochtemperaturprozesse in der Industrie und als Backup in der Stromproduktion, 
um auch zu Spitzenzeiten der Stromnachfrage die Versorgung zu gewährleisten.

Die Bundesregierung sollte den Markt- und Tech-
nologiehochlauf von grünem Wasserstoff forcieren, 
um durch industrielle Skalierung schnell zu ökono-
misch tragfähigen Lösungen zu gelangen. Staatliche 
Förderung sollte nachvollziehbaren Kriterien folgen, 
die auf eine rasche und nachhaltige CO2-Reduk-
tion zielen. Außerdem sollte die Bundesregierung 
Importstrategien für grünen Wasserstoff entwickeln 
und den Aufbau eines europäischen Wasserstoff-
handels unterstützen.

Als Grundlage für eine faktenbasierte, transpa-
rente Entscheidung über die mögliche Nutzung von 
blauem und türkisem Wasserstoff als Übergangslö-
sung sollte die Bundesregierung schnellstmöglich 
einen Clearing-Prozess zu Annahmen und Art der 
Bewertungen durchführen (Box 3-3). Ein solcher 
Prozess sollte so aufgesetzt, strukturiert und ausge-
stattet werden, dass er als Pilotprozess für andere, 
ähnlich kontrovers diskutierte Fragestellungen die-
nen kann, die in den kommenden Phasen des Über-
gangs zur Klimaneutralität mit hoher Wahrschein-
lichkeit zahlreicher und komplexer werden.

Empfehlung

Empfehlung
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Box 3-3: Blauer und türkiser Wasserstoff als Übergangslösung? 

Sachverhaltsklärung und Zukunftsaufgaben aus wissenschaftlicher Perspektive.

Angesichts der großen, vor allem kurz- und mittelfristig strategischen Implikationen für den Entwick-
lungspfad zur Klimaneutralität bildet die Transparenz und die Abwägung der Befunde beziehungsweise 
Argumente in den sehr verschiedenen Dimensionen der Debatte eine wichtige Aufgabe, auch und insbe-
sondere bezüglich der entsprechenden wissenschaftlichen Beiträge. Ein entsprechender  Clearing-Prozess 
sollte die folgenden Fragestellungen aufbereiten und für politische und gesellschaftliche Verständigungs-
prozesse handhabbar machen:

 » 1.  Wie wird die Verfügbarkeit von grünem (das heißt aus zusätzlichen erneuerbaren Energien herge-
stelltem) Wasserstoff im Zeitverlauf eingeschätzt? Wie groß ist der Bedarf an grünem Wasserstoff 
mit Blick auf den für die Klimaziele notwendigen Markthochlauf? Ergeben sich Lücken zwischen dem 
Angebot von und dem Bedarf an grünem Wasserstoff?

 » 2.  Wie sind die technologischen Entwicklungsstände (auch mit Blick auf den Zeitverlauf) der verschie-
denen Prozessketten einzuordnen und welche technisch-wirtschaftlichen Parameter sind hier ent-
scheidend für die Einordnung?

 » 3.  Mit welcher Robustheit und in welcher Differenzierung können die Prozessketten-Emissionen für aus 
Erdgas hergestellten Wasserstoff – auch im Vergleich zu den jeweiligen Alternativen – bestimmt wer-
den, wo sind weitere Klärungsprozesse notwendig und möglich und welche Bewertungsfragen erge-
ben sich daraus (zum Beispiel mit Blick auf die Einordnung der Klimawirkungen von Methan)?

 » 4.  Wie wird die Entsorgung des anfallenden CO2 beziehungsweise Kohlenstoffs eingeordnet, inwiefern 
konkurrieren sie mit begrenzten CO2-Speicherkapazitäten für negative Emissionen? Wo sind weitere 
Klärungsprozesse notwendig und möglich?

 » 5.  Welche Entwicklungen sind bzgl. Kostenniveaus und Kostendynamiken zu beobachten beziehungs-
weise zu erwarten und welche Rolle können beziehungsweise sollen diese bei der Bewertung von 
aus Erdgas und mit niedriger Emissionslast hergestelltem Wasserstoff spielen?

 » 6.  Welchen Facetten von Lock-in-Problemen sind relevant und wie können diese unter Maßgabe welcher 
Rahmenbedingungen eingeordnet werden?

 » 7.  Welche Bewertungsdimensionen jenseits technisch-wirtschaftlich-ökologischer Fragestellungen sind 
zu beachten?

3.2  Technologiewechsel
Die Transformation zur Klimaneutralität und der dafür 
erforderliche Umbau der Energieversorgung auf erneuer-
bare Energiequellen sowie die Rohstoffwende erfordern in 
vielen Bereichen Technologiewechsel beziehungsweise die 
Umstellung auf komplett neue Produktionsverfahren, zum 
Beispiel in der Stahl- und Chemieindustrie. Diese sind mit 
zum Teil erheblichen Investitionen und teilweise mit dem 
Aufbau völlig neuer Wertschöpfungsketten verbunden und 
können in Abhängigkeit von der Lebensdauer beziehungs-
weise der Länge des Investitionszyklus nur in Grenzen hin-
ausgezögert werden. So müssen beispielsweise Investiti-
onsentscheidungen aufgrund der langen Lebensdauer von 
Industrieanlagen schon heute so getroffen werden, dass 
sie mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 kompatibel 
sind (Prognos et al. 2020). Um diese Technologiewechsel 

und Transformationsinvestitionen voranzutreiben, ist es 
wichtig, erforderliche Infrastrukturen zügig bereitzustel-
len, die politischen, gesetzlichen und ökonomischen Rah-
menbedingungen entsprechend frühzeitig und verlässlich 
zu setzen und diese klar zu kommunizieren.

Die bisherige Phase der Transformation des Energiesys-
tems war von Technologiewechseln gekennzeichnet, die 
vergleichsweise weit von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern entfernt stattfanden (vor allem im Bereich der 
Stromversorgung und der Großindustrie). In der nächs-
ten Phase stehen nun auch Technologiewechsel in vielen 
verbrauchernahen Bereichen an, zum Beispiel im PKW- 
Bereich (Verbrenner auf E-Mobilität und Verkehrsträger-
wechsel) und in der Wärmeversorgung von Gebäuden 
(Öl- und Gasheizung auf Wärmepumpe oder Fernwärme 
sowie energetische Sanierungen). Im Bereich der schwe-
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ren Nutzfahrzeuge könnte es zu einer Segmentierung mit 
Elektrifizierung und Nutzung von Wasserstoff kommen. 
Ein transparenter und für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher handhabbarer Transformationspfad zeichnet sich 
dadurch aus, dass erforderliche Infrastrukturen zügig 
bereitgestellt und die politischen, gesetzlichen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen frühzeitig entsprechend 
gesetzt werden. Gerade mit Blick auf die notwendigen 
Technologiewechsel ist dies eine entscheidende Rahmen-
bedingung dafür, dass diese Technologiewechsel bei den 
Kauf- beziehungsweise Investitionsentscheidungen im 
Konsumbereich beziehungsweise bei privaten Haushal-
ten und Kleinverbrauchern auch realweltlich zum Tragen 
kommen. Hier spielen Reformen der Energieträgerbe-
steuerung und der Umlagen eine zentrale Rolle, da die 
meisten der Technologiewechsel auf der Nachfrageseite 
Teil der direkten Elektrifizierung sind (Kapitel 5.1.2). 

3.3  Infrastrukturen
Die Umstellung der Energieversorgung auf erneuer-
bare Energien und die damit einhergehende direkte 
und indirekte Elektrifizierung sowie die Rohstoffwende 
haben starke Auswirkungen auf notwendige künftige 
Infrastrukturen. Sie erfordern den Ausbau und Neubau 
von Infrastrukturen (Stromnetze, Wärmenetze, Speicher, 
Ladeinfrastruktur, CO2, H2) sowie den Umbau (Wärme-
netz, Gasnetze) und den Rückbau bestehender Infrastruk-
turen (zum Beispiel Teile der Gasverteilinfrastruktur). 
Infrastrukturen bilden eine entscheidende Voraussetzung 
für den Entwicklungspfad zur Klimaneutralität.

Die langen Vorlaufzeiten (circa zehn Jahre) der Planung, 
Zulassung und Umsetzung von Infrastrukturvorhaben 
begrenzen die Transformationsgeschwindigkeit und haben 
daher Konsequenzen für die Wirtschafts- und Technolo-
giepolitik. So müssen für eine erfolgreiche Transformation 
die Strom übertragungsnetze beschleunigt ausgebaut, aber 
auch die Stromverteilnetzstrukturen angepasst werden. 
Aufgrund saisonaler Schwankungen und der Volatilität 
in der Stromproduktion ist es zudem erforderlich, dass 
Speicherinfrastrukturen (unter anderem auch Wärmespei-
cher) aufgebaut beziehungsweise Flexibilitätsoptionen 
geschaffen werden. Damit Flexibilitätsoptionen effizient 
über Märkte organisiert und koordiniert werden können, 

bedarf es neben den technologischen Voraussetzungen 
eines regulatorischen Rahmens, der über Sektorengrenzen 
hinweg die Nutzung möglichst einheitlicher Marktinstru-
mente und -signale ermöglicht (Box 5-1). Zusätzlich sind 
Back-up-Lösungen (zum Beispiel Gas [Wasserstoff-] Kraft-
werke) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien notwendig. Weitere für die Transformation zur Klima-
neutralität wichtige Infrastrukturen sind der Aufbau einer 
CO2-Transportinfrastruktur, um CO2-Quellen mit Orten der 
CO2-Speicherung (CCS) zu verbinden (Sensfuß et al. 2021).

Die Bundesregierung sollte die Akzeptanz der Ver-
braucherinnen und Verbraucher (und damit auch 
Kauf- und Investitionsentscheidungen) durch klare, 
verlässliche Handlungsempfehlungen und Anreize 
sichern (Kapitel 8.2).

Der Bundesregierung wird die Integration lang-
fristiger Planungselemente empfohlen, die die 
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen In - 
frastruktursystemen angemessen berücksichtigen 
(Systemperspektive). Zudem sollten die Regulie-
rungsansätze stringent an der Klimaneutralität aus-
gerichtet werden (zum Beispiel mit einem Klimaneu-
tralitäts-Stresstest für alle Infrastruktursysteme und 
-vorhaben oder der gezielten Anreizung innovativer 
Infrastrukturoptionen). Eine Beschleunigung der 
 Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsprozesse 
ist notwendig. Dies zählt zu den Handlungsbedarfen 
der höchsten Priorität. Da große europäische Strom- 
aber auch Wasserstoff-Handelsvolumina zu erwar-
ten sind, sollte die europäische Anschlussfähigkeit 
bereits in der Planung berücksichtigt werden.
 

Um Planungs- und Zulassungsverfahren weiter zu 
beschleunigen, werden der Bundesregierung ausge-
hend von der geltenden Rechtslage vier Handlungs-
optionen empfohlen:

 »  Eine bessere Personalausstattung vor allem für 
die für den Vollzug von Planungs- und Infrastruk-
turrecht zuständigen Landesbehörden. 

 »  Vorausschauende Planung wie beispielsweise im 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz15 (NABEG), 
etwa die Zulässigkeit gegenwärtiger Leerrohrver-
legung für zukünftige Erdkabel aufgrund des 
erhöhten Ausbaubedarfs von Stromnetzen.

 »  Verschiebung von Infrastrukturvorhaben von 
der Zulassungs- in die Anzeigepflicht (Beschleu-
nigung wird durch den Wegfall des Zulassungs-
verfahrens erzielt).

 »  In gestuften Verfahren phasenspezifischen statt 
nur konzentrierten Rechtsschutz, um eine 
rechtsschutzsichere Abschließung von Zulas-
sungsstufen zu gewährleisten (Vorbild ist das 
Standortauswahlgesetz16). 

15  V. 28.7.2011, BGBl. I S. 1690, zuletzt geändert durch Art. 4 d. G. v. 25.2.2021, BGBl. I S. 298.
16  V. 5.5.2017, BGBl. I S. 1074, zuletzt geändert durch Art. 1 d. G. v. 7.12.2020, BGBl. I S. 2760.

Empfehlung

Empfehlungen
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17  Da in Niedrigstenergiehäusern ein erheblicher Anteil der Betriebsenergie durch „Smarthome“-Technik bedingt ist, gibt es allerdings in der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen bereits Überlegungen, wie man den Technikanteil durch geschickte Konstruktion verringern kann.

18  Akteursvielfalt: von Offshore-Windkraft (Großerzeuger) über Freiflächen-PV und einzelne Onshore-Windkraftanlagen bis zu einer Vielzahl an kleinen, dezen-
tralen Erzeugern (PV auf Dächern).

19  Übereinkommen von Paris v. 12.12.2015, ratifiziert mit dem G. v. 28.9.2016, BGBl. 2016 II S. 1082, 1083.
20  Netto-Negativemissionen werden angestrebt, um eine potenzielle Überschreitung des für die Einhaltung der Pariser Klimaziele noch verfügbaren, globalen 

Emissionsbudgets zu kompensieren. Falls letzteres überschritten wird (Budget-Overshoot) bevor nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit 
eine ausgeglichene Emissionsbilanz erreicht wird, muss diese Überschreitung in den folgenden Dekaden ausgeglichen werden.

3.4  Digitalisierung
Die Digitalisierung ist eine Schlüsseltechnologie für die 
Transformation zur Klimaneutralität: In der Industrie 
ermöglicht sie durch die Automatisierung von Produk-
tions- und Logistik-Prozessen deren Abstimmung und 
damit energetische Optimierung. Im Verkehr kann sie 
einen Beitrag zur Verkehrsvermeidung und -verlage-
rung leisten, im Gebäudesektor erlaubt sie Effizienzstei-
gerungen durch die automatisierte und abgestimmte 
Steuerung von Lüften, Heizen/Kühlen, Verschatten und 
Beleuchten (Smarthome)17. Sie ist außerdem Grundlage 
für die serielle Sanierung von Gebäuden. Im Stromsys-
tem wird Digitalisierung notwendige Voraussetzung sein, 
um auch bei einer auf erneuerbaren Energien basieren-
den Versorgung und angesichts der Akteursvielfalt18 die 
Netzstabilität durch intelligentes Lastenmanagement zu 
gewährleisten. Durch zu entwickelnde neue Algorithmen 
(stochastisch korrekte Erzeugungsvorhersage und Last-
vorhersage mithilfe von KI) ist sie Voraussetzung für ein 
zuverlässiges Energiesystem der Zukunft im Sinne von 
Stabilität und Robustheit.

Die Kopplung des Stromsektors mit den anderen Sekto-
ren spielt als Flexibilitätsoption eine wichtige Rolle, um 
über andere Energieformen wie Wärme oder chemische 
Energieträger (zum Beispiel Wasserstoff) Volatilität und 
saisonale Schwankungen der erneuerbaren Energien 
ausgleichen zu können. Dazu müssen die Stromnetze 
„intelligenter“ werden: Es bedarf digitaler Technologien, 
Algorithmen und Methoden der künstlichen Intelligenz, 
um durch Lastenmanagement Angebot und Bedarfe in 
Einklang zu bringen und Überschüsse geschickt zu nut-
zen. Dies erfordert Resilienz der Netze gegen Angriffe 
von außen sowie Back-up-Lösungen für Ausfälle. Das 
Internet der Dinge kann in Abhängigkeit von der Anwen-
dung das Energiemanagement verbessern und somit zu 
Energieeinsparungen führen. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass Informations- und Kommunikationstech-
nologien (Endgeräte und Rechenzentren) selbst einen 
Strombedarf kreieren, wobei Abschätzungen zur Höhe 
dieses Bedarfs mit großen Unsicherheiten behaftet sind 
(IEA 2017, IEA 2021). Zusätzlich zum Strombedarf spielen 
ein ressourcenschonender, kreislaufgerechter Aufbau 
und Betrieb der Informations- und Kommunikationstech-
nologien für die Transformation zur Klimaneutralität eine 
bedeutende Rolle (Green IT).

3.5  Negativemissionen
Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 in Deutschland 
beziehungsweise 2050 in der EU und ab 2050 Negativ-
emissionen (Deutschland und EU) zu erreichen sowie 
gemäß des Pariser Übereinkommens19 die globale Erwär-
mung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begren-
zen, ist die dauerhafte Entsorgung von CO2 zwingend 
notwendig (Bui et al. 2018, IPCC 2018, European Comis-
sion 2018)20. Als Negativemission wird dabei die durch 
den Menschen gezielt induzierte CO2-Entnahme aus der 
Atmosphäre bezeichnet. Negativemissionen ersetzen 
keinesfalls umfassende Emissionsminderungen in allen 
Sektoren, sondern sind zusätzlich zu diesen erforderlich 
(siehe auch Ausführungen zu Mitigation Deterrence in 
Kapitel 5.2). Nach derzeitigem Kenntnisstand können in 
der Industrie (zum Beispiel in der Zement- und Kalkpro-
duktion) und Landwirtschaft (zum Beispiel Methanemis-
sionen21 aus der Tierhaltung oder durch den Einsatz von 
Düngemitteln bedingte Lachgasemissionen aus Böden) 
nicht alle Prozessemissionen vermieden werden. 

Für diese nicht vermeidbaren Restemissionen nennt das 
2020 novellierte Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) das Ziel 
von unter 40 Millionen t CO2äq in 2045 für Deutschland.22 

Diese Menge ist im Vergleich zu Abschätzungen anderer 
Studien (Purr et al. 2019, Prognos et al. 2021, Luderer 
et al. 2021) als (sehr) ambitioniert einzustufen23 und 
unterstreicht die Priorität der umfassenden CO2-Vermei-
dung. Um Restemissionen in einer Größenordnung von 
unter 40 Millionen t CO2äq zu erreichen, ist es notwendig,  
1) energiebedingte CO2-Emissionen nahezu vollständig 
zu vermeiden, 2) Emissionen aus industriellen Prozessen 

Empfehlung

Der Bundesregierung wird empfohlen, im Bereich 
der Digitalisierung kurzfristig die Forschung zu Maß-
nahmen zu verstärken, die technologischen Fort-
schritt mit Umweltschutz verbinden und dadurch 
eine ressourcenschonende Technologienutzung 
ermöglichen (Green IT). Aufgrund der Bedeutung 
von Digitalisierung für den zuverlässigen Betrieb 
des Energiesystems ist zudem Forschung zur Erhö-
hung der Resilienz der Netze gegen Angriffe von 
außen (IT-Sicherheitsforschung) sowie Forschung 
zu Back-up-Lösungen für Ausfälle essenziell.

Empfehlung
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21  Als Klimamitigation (im Sinne einer Limitierung der globalen Erwärmung, das heißt wenn man nur die Treibhausgaspotenziale berücksichtigt) funktioniert 
ein Verrechnen von negativen CO2 Emissionen mit positiven N2O- und Methan-Emissionen. Da jedoch zur Kompensation von Methan- und Lachgas-Emis-
sionen CO2 entzogen wird, ändert sich die Chemie/Luftqualität in gewissen Grenzen. Methan und Kohlendioxid zum Beispiel unterscheiden sich chemisch 
erheblich in ihrer Wirkung: CH4 ist nicht so langlebig wie CO2 (Dekade versus Jahrhundert) und ändert zudem die Selbstreinigungskraft („oxidation capacity“) 
der Atmosphäre. Das heißt, es gibt auch Gründe jenseits des Treibhausgaspotenzials, die verringerte Emissionen rechtfertigen.

22  § 3a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 KSG.
23  Strefler et al. (2021) geben 41–74 MtCO2äq an, die Bandbreite bisheriger Studien mit 36–63 MtCO2äq (S. 223) betonen aber, dass diese Abschätzungen 

eher als untere Grenze zu verstehen sind.
24  § 3 Abs. 2 S. 2 KSG.

beispielsweise Emissionsquellen, bei denen ein hoch-
konzentrierter und großskaliger CO2-Strom auftritt (zum 
Beispiel Zementindustrie und Abfallverbrennung), weitge-
hend durch CO2-Abscheidung und Speicherung in geologi-
schen Formationen zu vermeiden und 3) die Tierbestände 
zu reduzieren (Prognos et al. 2021, Strefler et al. 2021). 
Es verbleiben dann insbesondere Nicht-CO2-Emissionen 
und Emissionen aus kleinskaligen Einzelquellen, zu deren 
Kompensation Negativemissionen erforderlich sind. 

Die durch den Menschen gezielt induzierte CO2-Entnahme 
aus der Atmosphäre ist zudem erforderlich, um das nach 
2050 für Deutschland angestrebte Netto-Negativemissi-
onsziel zu erreichen.24 Hierfür müssen nach heutigem Wis-
sensstand neben dem Ausbau natürlicher Senken (zum 
Beispiel Aufforstung, Erhöhung des Bodenkohlenstoffge-
halts, in Kapitel 5.2) auch technologische Lösungen zum 
Einsatz kommen (Prognos et al. 2021, IPCC 2018, Minx et 
al. 2017, Luderer et al. 2021, siehe auch Kapitel 5.3), wie die 
Entnahme von CO2 aus der Luft mit anschließender Spei-
cherung in geologischen Formationen (Direct Air Carbon 
Capture and Storage: DACCS) oder Umwandlung in fes-
ten Kohlenstoff und dessen anschließende Deponierung 
(NEgative CarbOn dioxide to Carbon: NECOC; noch im Ver-
suchsstadium). Auch die Kombination von Bioenergie mit 
CO2-Abscheidung und geologischer Speicherung (BECCS) 
kann als CO2-Entnahmetechnologie genutzt werden (Bui 
et al. 2018). Weitere landbasierte Methoden zur gezielten 
CO2-Entnahme aus der Atmosphäre sind zum Beispiel das 
Einbringen von Pflanzenkohle in Ackerböden oder die 
beschleunigte Verwitterung (Strefler et al. 2021). Bezüg-
lich der Entwicklung und des Ausbaus von CO2-Entnah-
metechnologien und -praktiken bestehen substanzielle 
Innovationslücken (Nemet et al. 2018, siehe auch Kapitel 
5.2 und Kapitel 5.3). 

3.6  Forschung und Entwicklung als 
Grundlage für eine erfolgreiche 
Transformation zur Klimaneutralität
In den vorangehenden Abschnitten ist deutlich geworden, 
dass für eine erfolgreiche Transformation zur Klimaneut-
ralität eine Vielfalt an Technologien und Lösungen notwen-
dig ist. Fortlaufende massive und grundlegende Anstren-
gungen in Forschung und Entwicklung sowie ein hohes 
Maß an Innovation sind daher unabdingbar. So besteht 
beispielweise erheblicher Forschungs- und Entwicklungs-
bedarf für CO2-Entnahmetechnologien (Kapitel 3.5 und 
Kapitel 5.3), es fehlen industriell gefertigte Elektrolyseure 
im Großmaßstab und Technologien (klimaschonende Pro-
duktionsprozesse) für die Dekarbonisierung der Industrie. 

Im Bereich der erneuerbaren Energien sind trotz der 
bereits verfügbaren Technologien Effizienzsteigerungen 
und somit die Entwicklung neuer Technologien entlang 
des gesamten Lebenszyklus dringend erforderlich, zum 
Beispiel um den Flächenbedarf für die Produktion von 
erneuerbarer Energie zu verringern und dadurch die 
Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Beispielsweise 

Um für die Zukunft ausreichend hohe Negativemis-
sionen zu erschließen, sollte die Bundesregierung 
schon heute Forschung und Entwicklung eines mög-
lichst breiten und vielfältigen Portfolios an Entnah-
metechnologien und -praktiken inklusive Technik-
folgenabschätzung sowie die Entwicklung und den 
Aufbau eines Monitoring-Systems fördern. Dazu 
bräuchte es auch einen rechtlichen Rahmen, vor 

allem für die Förderung von Forschung und Ent-
wicklung und die Genehmigung von Pilotprojekten. 
Auch auf EU-Ebene sollte sich die Bundesregierung 
für eine Forschungsförderung in diesem Bereich 
einsetzen. Die staatliche Förderung von Entwick-
lung und Demonstration sollte spezifisch auf den 
Entwicklungsstand der Komponenten einer CO2-Ent-
nahmetechnologie zugeschnitten sein, sodass Mit-
nahmeeffekte bei Komponenten reduziert werden, 
die bereits in anderen Bereichen oder Sektoren zum 
Einsatz kommen. 

Um den zukünftigen Bedarf an Negativemissionen 
und die damit verbundenen Vorlaufzeiten für Tech-
nologieentwicklung, -einführung und -hochlauf zu 
antizipieren und frühzeitig in die strategische Klima-
schutzplanung, das heißt in den Klimaschutzplan 
und den NECP, aufzunehmen, sollte die Bundesre-
gierung frühzeitig eine langfristig angelegte Nega-
tivemissionsstrategie entwickeln (siehe Kapitel 5.3).

Empfehlungen
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sind in der Photovoltaik vollkommen neue Technologien 
wie Perowskite, geprägte Oberflächen und gedruckte 
Module zu erwarten. Zudem kann die geschickte Kom-
bination und angepasste Weiterentwicklung verfügbarer 
Technologien zu maßgeblichen Effizienzvorteilen füh-
ren (zum Beispiel Shirai et al. 2018, Noe und Kottonau 
2021). Folglich geht es nicht nur um Sprunginnovationen, 
sondern auch um eine stete Verbesserung der Ressour-
ceneffizienz sowie um die Entwicklung von Produkten und 
Produktionsverfahren zur Umstellung auf eine Kreislauf-
wirtschaft. Um die Material- und Technologiebedarfe der 
Transformation (auch an nichtenergetischen Rohstoffen) 
zu decken, sollte Forschungsförderung die Berücksichti-
gung von Materialeffizienz und Kreislaufwirtschaft bereits 
bei der Technologieentwicklung und dem Produktde-
sign fordern, das heißt, Lebensende und Ressourcenver-
brauch müssen von Anfang an berücksichtigt werden. 

Durch die Entwicklung von Umwelttechnologien und 
deren Export (Technologietransfer) kann Deutschland 
auch in anderen Regionen der Erde zur Transformation 
in Richtung Klimaneutralität beitragen und seine Markt-
position stärken. Dafür, und um die nationalen Klima-
schutzziele zu erreichen, bildet eine technologieoffene 
Förderung in Forschung und Entwicklung sowie ein inno-
vationsfreundliches Umfeld, welches Spielraum für neue 
Technologien und Geschäftsmodelle lässt, die Grundlage.

Fortlaufende massive und grundlegende Anstren-
gungen sowohl in der Grundlagen- als auch in der 
anwendungsnahen Forschung und Entwicklung 
sowie ein hohes Maß an Innovation sind für eine 
erfolgreiche Transformation zur Klimaneutralität 
unabdingbar. Die Bundesregierung sollte dafür die 
notwendigen Voraussetzungen schaffen. Um die 
Material- und Technologiebedarfe der Transfor-
mation (auch an nichtenergetischen Rohstoffen) 
zu decken, sollte Forschungsförderung die Berück-
sichtigung von Materialeffizienz und Kreislaufwirt-
schaft bereits bei der Technologieentwicklung und 
dem Produktdesign fordern, das heißt, Lebensende 
und Ressourcenverbrauch müssen von Anfang an 
berücksichtigt werden.

Empfehlung
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Box 3-4: Grundlegende technologiebedingte Charakteristika der 
Transformation

Grundlegende technologiebedingte Charakteristika der Transformation sind bereits heute absehbar: 

Koordinationsintensiv: Das Energiesystem der Zukunft ist durch eine deutlich größere Vielfalt von 
Technologieoptionen sowie im Zuge der Dezentralisierung durch eine größere Vielzahl von Anlagen und 
Marktteilnehmenden charakterisiert und erfordert den Einsatz und die Koordination von Flexibilitätstech-
nologien auch über Sektorgrenzen hinweg. Die Digitalisierung stellt dabei eine notwendige Voraussetzung 
dar. Um Energieangebot und -nachfrage zwischen einer Vielzahl von Anlagen und Marktteilnehmern auch 
über Sektorgrenzen hinweg effektiv zu koordinieren, bedarf es abgestimmter Technologieplattformen, 
Marktinstrumente und (Preis-)Signale. Die Frage, wie Staat, Markt und Netzwerke aufeinander bezogen 
werden, um dieses komplexe Energiesystem zu koordinieren, ist dabei noch offen.

Kapitalintensiv: Der vollständige Umbau des Energiesektors und die Einführung neuer Technologien und 
Produktionsverfahren auch in anderen Sektoren (zum Beispiel in der Chemieindustrie, Stahlindustrie, 
im Gebäude- und Mobilitätssektor) ist kapitalintensiv. Viele der neuen Technologien weisen zudem (im 
Vergleich zu aktuell genutzten Technologien und Produktionsverfahren) niedrigere Betriebskosten bei 
höheren Investitionskosten auf. Ihre Einführungsgeschwindigkeit wird maßgeblich durch die Länge der 
Investitionszyklen bestimmt. Hieraus ergeben sich Implikationen für die Finanzierungsstruktur und die 
Nutzungsanreize, aber auch die zeitlichen Dimensionen und Abfolgen der Transformation.

Infrastrukturintensiv: Eine Vielzahl der neuen Technologieoptionen ist in besonderem Maße an (Netz-)
Infrastrukturen gebunden. Der Einsatz der neuen Technologien erfordert damit den Ausbau und Aufbau 
neuer Infrastrukturen, während bestehende Infrastrukturen um- und rückgebaut werden müssen (Aus-
bau: Stromverteilungs- und Übertragungsnetze; Neubau: Wasserstoff, CO2; Umbau: Teile der Gas-Über-
tragungs-Infrastruktur, Wärmenetze; Rückbau: Gas-, Übertragungs- und Verteil-Infrastruktur).

Resonanzintensiv: Es stehen Technologiewechsel in verbrauchernahen Bereichen an (zum Beispiel in 
Bereichen wie PKW, Wärmeversorgung von Gebäuden). Auch der für die Transformation erforderliche 
Infrastrukturaufbau und -ausbau in den Bereichen der Energieversorgung, der Mobilität und des Wohnens 
muss erfolgen. Hieraus ergeben sich besondere Anforderungen an die Stärkung gesellschaftlicher Reso-
nanzfähigkeit. Es ist in besonderer Weise auf Verteilungswirkungen zu achten, die Teilhabemöglichkeiten 
der Bevölkerung sind auszubauen und die Möglichkeiten einer aktiven Trägerschaft des Technologiewan-
dels und -wechsels sowie des Infrastrukturaus- und -aufbaus sind zu stärken (Kapitel 8).



40 4  Die europäische und  deutsche  Klimaschutzarchitektur 

4  Die europäische und  deutsche 
 Klimaschutzarchitektur 

Die Europäische Union (EU) und die Bundesrepublik 
Deutschland haben sich mit der Ratifizierung des Pariser 
Klimaübereinkommens25 dazu verpflichtet, den Anstieg der 
durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über 
dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen 
zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C 
über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieses 
Ziel zu erreichen erfordert eine fundamentale Neuausrich-
tung und folglich Umstrukturierung aller Lebensbereiche. 
Als wesentliche Transformationsbereiche lassen sich der 
Industrie-, Energie-, Verkehrs-, Gebäude-, Land- und Forst-
wirtschafts-, Finanz- und Infrastrukturbereich identifizie-
ren. Hierzu haben die EU und Deutschland verschiedene 
übergreifende und sektorale Ziele verbindlich festgelegt 
und einen komplexen Instrumentenmix entwickelt, der 
nachfolgend analysiert, systematisiert und bewertet wird. 

4.1  Europäische Klima- 
Governance: neue Ziele 
und Anpassung eines alten 
Instrumentenmixes 
Das im Gefolge des von der Kommissionspräsidentin im 
Dezember 2019 vorgeschlagenen europäischen Green 
Deal26 am 30.6.2021 in Kraft getretene Europäische Kli-
magesetz27 (EU-Klimagesetz) enthält eine neue Klima-
schutzzielarchitektur für die EU:

 » Die im Unionsrecht geregelten Treibhausgasemissio-
nen sind in der EU bis spätestens 2050 auf netto null 
zu reduzieren (Klimaneutralität bis 2050), nach 2050 
sind negative Emissionen anzustreben.28 

 » Bis 2030 sind Treibhausgasemissionen um mindestens 
55 Prozent gegenüber 1990 zu senken.29 Damit hebt es 
das bisherige EU-weite THG-Reduktionsziel von 40 Pro-
zent bis 2030 gegenüber 1990 um 15 Prozentpunkte an. 

 » Ein Anpassungsziel, also den kontinuierlichen Fortschritt 
bei der Verbesserung von Anpassungskapazitäten, die 
Stärkung von Resilienz und die Minderung von Vulnera-
bilität in Bezug auf den Klimawandel sicherzustellen, ist 
zu erreichen.30

 » Ein übergreifendes THG-Minderungsziel für 2040 ist 
im Jahr 2024 durch die EU-Kommission festzulegen 
und zeitgleich ist ein Bericht über das projizierte indi-
kative Treibhausgasbudget der EU von 2030 bis 2050 
zu veröffentlichen.31

Weiterhin werden EU-Kommission und Mitgliedstaaten 
verpflichtet, Strategien zur Anpassung an den Klimawan-
del zu entwickeln.32 Die EU-Kommission ist verpflichtet, die 
Vereinbarkeit jedes Maßnahmenentwurfs und Rechtsakt-
vorschlags inklusive Budgetvorschlag mit dem Klimaneut-
ralitätsziel, den Zwischenzielen sowie dem Anpassungsziel 
vor ihrer Annahme zu prüfen (Klimazielvereinbarkeitsprü-
fung)33 und die Maßnahmen von einem neu errichteten 
wissenschaftlichen Beirat begutachten zu lassen.34

Die Anhebung des 2030er-THG-Reduktionsziels erfordert 
eine Überarbeitung und Anpassung des derzeitigen EU-Kli-
maschutzrechts: Diesen neuen Rechtsrahmen hat die 
EU-Kommission mit dem "Fit for 55"-Legislativpaket am 14. 7. 
2021 unterbreitet.35 Die enorme Herausforderung, die dieser 
Entwurf eines Legislativpakets für die EU darstellt, wird vor 
dem Hintergrund des geltenden Instrumentenmixes deutlich.

4.1.1  Geltendes EU-Klimaschutzrecht: 
Instrumentenmix mit Rahmengovernance 
Um das bisherige EU-Klimaschutzziel einer THG-Reduktion 
um 40 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 zu erreichen, hat 
die EU vielfältigste Maßnahmen wie etwa die Kennzeichnung 
von Energieeffizienz im Produktbereich erlassen. Zu den 
charakterisierenden zentralen „Hebelinstrumenten“ zählen 
(vgl. Abbildung 4-1):

25  Übereinkommen von Paris v. 12.12.2015, ratifiziert mit dem G. v. 28.9.2016, BGBl. 2016 II S. 1082, 1083.
26  Mitteilung der Kommission v. 11.12.2019, Der europäische Grüne Deal, COM(2019) 640 final; siehe zu den Leitgedanken: Von der Leyen 2020: 241 f.; ferner 

Becker 2020: 441.
27  Verordnung (EU) 2021/1119 v. 30.6.2021, ABlEU L 243/1.
28  Art. 2 Abs. 1 EU-Klimagesetz.
29  Art. 4 Abs. 1 EU-Klimagesetz. | 30  Art. 5 EU-Klimagesetz. | 31  Art. 4 Abs. 3 und Abs. 4 EU-Klimagesetz. | 32  Art. 5 Abs. 2 und Abs. 4 EU-Klimagesetz.
33  Art. 6 Abs. 4 EU-Klimagesetz. | 34  Art. 3 EU-Klimagesetz.
35  Zusammenfassende Mitteilung der Kommission v. 14.7.2021, „Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneutralität – Umsetzung des EU-Klimaziels für 2030, 

COM(2021) 550 final.
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36  Richtlinie 2003/87/EG v. 13.10.2003, ABlEG L 275/32, zuletzt geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2021/1416 v. 17.6.2021, ABlEU L 305/1. 
37  Verordnung (EU) 2018/842 v. 30.5.2018, ABlEU L 156/26; sie löst ab 2021 die sog. Lastenteilungs-Entscheidung Nr. 406/2009/EG v. 23.4.2009, ABlEU L 

140/136 ab. 
38  Verordnung (EU) 2018/841 v. 30.5.2018, ABlEU L 156/1, zuletzt geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2021/268 v. 28.10.2020, ABlEU L 60/21.
39  Richtlinie (EU) 2018/2001 v. 11.12.2018, ABlEU L 328/82.
40  Richtlinie 2012/27/EU v. 25.10.2012, ABlEU L 315/1, zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2019/944 v. 5.6.2019, ABlEU L 158/125.
41  Verordnung (EU) 2020/852 v. 18.6.2020, ABlEU L 198/13.
42 Verordnung (EU) 2019/2088 v. 27.11.2019, ABlEU L 317/1, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/852 v. 18.6.2020, ABlEU L 198/13. 
43  Verordnung (EU) 2018/1999 v. 11.12.2018, ABlEU L 328/1, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2021/1119 v. 10.6.2021, L 243/1.

 » das Europäische Emissionshandelssystem36 (EU 
Emissions Trading System, EU-ETS), das als Beprei-
sungsinstrument insbesondere in den Sektoren Indus-
trie, Energie und innereuropäischer Luftverkehr 
Anwendung findet und auf eine Emissionsminderung 
um insgesamt 43 Prozent gegenüber 2005 bis 2030 in 
diesen Bereichen zielt,

 » die EU-Klimaschutzverordnung37 (Effort Sharing Regu-
lation, ESR), die für die nicht vom EU-ETS erfassten 
Emissionen Anwendung findet und damit insbeson-
dere in den Sektoren Gebäude und Verkehr, aber auch 
für kleine und mittelgroße Industrieanlagen und somit 
den Industriesektor gilt; sie legt für die Mitgliedstaaten 
verbindliche prozentuale THG-Reduktionsziele bis 2030 
und eine EU-weite Emissionsminderung von 30 Prozent 
gegenüber 2005 fest,

 » die Verordnung über Landnutzung, Landnutzungs-
änderung und Forstwirtschaft38 (LULUCF-VO) im 
Bereich Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft, die als Treibhausgasziel das Verbot 
der Minusbilanz (die sogenannte „No-Debit-Regelung“) 
verankert,

 » die Erneuerbare-Energien-Richtlinie39 (EE-RL), die 
festlegt, dass der Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch im Jahr 2030 mindestens 
32 Prozent betragen soll,

 » die Energieeffizienz-Richtlinie40 (Energieeffizienz-RL), 
die eine Senkung des Primärenergieverbrauchs bis 
2030 auf EU-Ebene um 32,5 Prozent gegenüber einem 
Referenzszenario (Primes Ref2007) vorsieht, 

 » die Taxonomie-Verordnung41 (Taxonomie-VO), die im 
Finanzbereich erstmals ein Klassifikationssystem für 
wirtschaftlich ökologische und nachhaltige Aktivitäten 
einführt, sowie

 » die Offenlegungsverordnung42 (Sustainable Financial 
Disclosure Regulation, SFDR), die Offenlegungspflich-
ten für den Finanzdienstleistungssektor in Bezug auf 
nachhaltige Finanzprodukte, Produkte mit anteiligem 
Bezug zu Nachhaltigkeit, Finanzdienstleistungen und 
Finanzmarktteilnehmern regelt.

Eingerahmt wird dieser zentrale Instrumentenmix von 
der 2018 in Kraft getretenen und im Zuge des Erlasses des 
EU-Klimagesetzes geänderten Governance-Verordnung43 
(Governance-VO), die a) die Ziele mit festen Stichtagen 
versieht und b) den Instrumentenmix auf die Ebene der 
Mitgliedstaaten in Form von Plänen transferiert. Die 
soeben genannten fragmentierten Einzelrechtsakte wer-
den durch das EU-Klimagesetz und die Governance-Ver-
ordnung verklammert. EU-Klimagesetz und Governance- 
Verordnung bilden nun gemeinsam den neuen Gover   - 
nance-Rahmen der EU-Klimapolitik auf dem Weg zum 
2030-Treibhausgasreduktions- sowie zum 2050-Klima-
neutralitätsziel. Der Paradigmenwechsel von einer inkre-
mentellen zu einer Planungs-Governance ist durch zwei 
Planungsinstrumente gekennzeichnet: Die Mitgliedstaa-
ten sind zur Entwicklung von 1. Langfriststrategien und 
2. integrierten nationalen Energie- und Klimaplänen (Inte-
grated National Energy and Climate Plans, NECP) ver-
pflichtet. EU und Mitgliedstaaten haben ihre Langfrist-
strategien zur Treibhausgasreduktion für den Zeitraum 
von 2021 bis 2050 zu erstellen. Sie sind alle zehn Jahre 
vorzulegen und erforderlichenfalls alle fünf Jahre zu aktu-
alisieren. In den 2030er-NECP haben die Mitgliedstaaten 
ihre nationalen Ziele, Vorgaben und Maßnahmen in den 
Bereichen Dekarbonisierung, Energieeffizienz, Energiesi-
cherheit, Binnenmarkt sowie Forschung mit einer Pers-
pektive von zehn Jahren dargelegt. Sie sind ebenfalls alle 
zehn Jahre vorzulegen; angeregt wird jedoch in der Gover-
nance-Verordnung, sie alle fünf Jahre zu aktualisieren. Die 
Governance-Verordnung verpflichtet also in erster Linie 
zu prozeduralen Maßnahmen wie Berichterstattung, 
Fortschreibung und Vorschlägen zur Lückenschließung 
bei mangelnder Zielerreichung etwa wegen nicht ausrei-
chend wirksamer Instrumente, nicht aber zu materiellen 
Maßnahmen, sodass es sich um koordinierendes Politik-
planungsrecht (Reese 2020) handelt. Als strukturelle 
Probleme erweisen sich die mangelnde Befugnis der 
EU-Kommission, den Mitgliedstaaten eine inhaltliche 
Nachsteuerung verpflichtend aufzuerlegen, und damit 
verbunden die mangelnde Sanktions- und Durchset-
zungsmöglichkeit bei Nichtbefolgung der Empfehlungen 
der Kommission (sogenannte weiche Steuerung, vgl. 
Schlacke und Lammers 2018).
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Abbildung 4-1: Rechtsakte des EU-Klimaschutzrechts: Stand vor Inkrafttreten des EU-Klimagesetzes am 29.7.2021

Industrie Energie Gebäude Verkehr LULUCF Finanzen Infrastruktur Rahmenrechtsakte

Luftqualitäts-
rahmen-

Richtlinie7

Ökodesign-
Richtlinie6

Sustainable 
Financial 

Disclosure-
Verordnung28

Luft -
verkehrs-

abkommen  
CORSIA 

(Ergänzung 
zum ETS-1)5

Industrie-
emissionen-

Richtlinie8

Beschluss 
zur Markt-
stabilitäts-

reserve9

EU 
Governance-
Verordnung1

Energie steuer-
Richtlinie10

Elektrizitäts-
binnenmarkt-

Richtlinie11

Elektrizitäts-
binnenmarkt-
Verordnung12

Erdgas-
binnenmarkt-

Richtlinie24

Verordnung 
zu Leitlinien für 
die trans euro-

päische Energie- 
infrastruktur 
(Ten-E-VO)26

Verordnung 
über den 

Zugang zu 
Erdgasfern-
leitungen25

Richtlinie 
über den Infra-
strukturaufbau 

alternativer 
Kraftstoffe22

Verordnung
zur Gewähr-

leistung sicherer 
Erdgasver-
sorgung23

Typen-
genehmigung 
für schwere 

Nutzfahrzeuge-
Verordnung21Typen-

genehmigung 
für leichte 

Nutzfahr zeuge-
Verordnung20

Gebäude-
energie -
effizienz-

Richtlinie15

Otto- u. 
Dieselkraft-

stoff-
Richtlinie18

Flotten -
verkehrs -

standards- 
Verordnung für 
neue PKW und 
leichte Nutz -
fahrzeuge19

Taxonomie-
Verordnung3

LULUCF-
Verordnung2

Emissions -
arme

Straßenfahr-
zeuge-

Richtlinie17

Non-
Financial 

Reporting-
Richtlinie27

 Emissions - 
 handels-
 Richtlinie 
 (ETS-RL)4 

 Erneuerbare- 
   Energien- 
 Richtlinie13  

 Energie- 
 effizienz-

 Richtlinie14 

 Klima- 
 schutz- 

 verordnung16 



434  Die europäische und  deutsche  Klimaschutzarchitektur 

4.1.2.  Zielerreichung durch das "Fit for 55"- 
Legislativpaket der EU-Kommission

Zur Erreichung der neuen EU-Klimaziele hat die Kommis-
sion am 14.7.2021 ihr "Fit for 55"-Legislativpaket44 vor-
gelegt. Es enthält einen umfangreichen Instrumentenmix 
und kein übergreifendes Leitinstrument; es beinhaltet 
nur wenige Maßnahmen zum Ausbau des Infrastruktur-
bereichs. Letzteres ist unter anderem auf die fehlende 
Rechtsetzungskompetenz der EU zurückzuführen. Die als 
Hebelinstrumente (siehe oben) identifizierten Rechtsakte – 
mit Ausnahme der bereits 2019 erlassenen Taxonomie-VO 
– sollen nach dem Kommissionsvorschlag im Lichte der 
Zielverschärfungen überarbeitet und zum Teil erweitert 
und durch neue Instrumente ergänzt werden. Den über-
geordneten Governance-Rahmen bilden weiterhin das 
EU-Klimagesetz und die Governance-Verordnung. Die 
wesentlichen Änderungs- und Neuvorschläge betreffen:

 » 1. Das EU-Emissionshandelssystem45 (EU-ETS, in der 
Folge auch ETS-1): Seine Gesamtemissionsminde-
rungsleistung soll bis 2030 61 Prozent statt derzeit 43 
Prozent gegenüber 2005 betragen. Hierzu soll die 
Anhebung des jährlichen linearen Reduktionsfaktors 
von 2,2 Prozent auf 4,2 Prozent sowie eine einmalige 

Reduktion des CAP beitragen. Parallel dazu soll der 
Anwendungsbereich des ETS-1 zukünftig auf den 
gesamten Intra-EU- und partiell den Extra-EU-Seever-
kehr ausgeweitet werden. 

 » 2. Eine Verordnung zur Einführung eines Grenzaus-
gleichsmechanismus (Carbon Border Adjustment 
Mechanism, CBAM)46, durch die diese Änderungen der 
ETS-RL flankiert werden sollen. Er soll mittels einer 
Zertifikatabgabepflicht für Importeure ausgewählter 
materieller Güter aus Drittstaaten dem Risiko von 
Carbon-Leakage entgegenwirken. Analog zu seiner 
Einführung ist die gestaffelte Reduzierung der freien 
Zuteilung von Zertifikaten – das derzeitige Carbon- 
Leakage-Vermeidungsinstrument – im ETS-1 geplant. 

 » 3. Die Einführung eines zweiten (neuen) Emissi-
onszertifikatehandels für die Sektoren Gebäude und 
Straßenverkehr (ETS-2) durch Änderung der ETS-RL.47 
Er soll 2025 eingeführt werden; seine Zertifikatabga-
bepflichten sollen von 2026 an entstehen. Anders als 
dem ETS-1 liegt ihm ein Upstream-Ansatz zugrunde, 
der an das Inverkehrbringen von ausschließlich im 
Gebäude- und Straßenverkehrsbereich eingesetzten 
Kraft- und Heizstoffen anknüpft. Analog zur Ei n- 

44  Zusammenfassende Mitteilung der Kommission v. 14.7.2021, „Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneutralität – Umsetzung des EU-Klimaziels für 2030, 
COM(2021) 550 final.

45 COM (2021) 551 final und COM (2021) 552 final. | 46 COM (2021) 564 final. | 47 COM (2021) 551 final.
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Abbildung 4-5: EU-Klimaschutzzielarchitektur nach Inkrafttreten des EU-Klimagesetzes am 29.7.2021 unter 
Berücksichtigung des “Fit for 55”-Legislativpaketes
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führung des neuen ETS-2 wird die Einführung einer 
eigenen Marktstabilitätsreserve (MSR) durch Ände-
rung des MSR-Beschlusses48 vorgeschlagen.49 

 » 4. Die Einrichtung eines „Klima-Sozialfonds“50 für die 
Jahre 2025 bis 2032, den die Kommission vorsieht, um 
soziale Härten und verteilungspolitische Auswirkun-
gen abzufedern, die durch erhöhte Heiz- und Kraft-
stoffpreise durch Einführung des ETS-2 ausgelöst 
werden können. Die Förderungsleistung aus dem 
Fonds knüpft die Kommission an das neue Planungs-
instrument der sozialen Klimapläne, die in die NECP 
integriert werden sollen. Insgesamt soll die Gesamt-
fördermenge des Fonds circa 25 Prozent der erwarte-
ten Einnahmen aus dem ETS-2 spiegeln. 

 » 5. Die Änderung der Klimaschutz-VO51: Der Beitrag 
der von der Klimaschutzverordnung erfassten Sekto-
ren (Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall-
wirtschaft) soll zu einer EU-weiten Treibhausgasre-
duktion um 40 Prozent (statt derzeit 30 Prozent) bis 
2030 gegenüber 2005 führen. Hierzu sollen die mit-
gliedstaatlichen Ziele angehoben werden. Für 
Deutschland bestünde ein Reduktionsziel von 50 
Prozent bis 2030 gegenüber 2005. Der Vorschlag legt 
eine Berechnungsmethode für einen linearen Minde-
rungspfad für die Mitgliedstaaten fest und ermäch-
tigt die Kommission, mittels Durchführungsrechtsak-
ten jährliche Emissionszuweisungen für die Jahre 
2021 bis 2030 ausgedrückt in Tonnen CO2-Äquivalen-
ten festzusetzen. Entscheidend für die gesamte Ziel-
architektur ist, dass der Kommissionsvorschlag vor-
sieht, dass die vom ETS-2 erfassten Sektoren 
Gebäude und Straßenverkehr im Anwendungsbe-
reich der Klimaschutz-VO erhalten bleiben. Hieraus 
ergibt sich die Frage nach den Wechselwirkungen der 
beiden Instrumente (siehe Kapitel 5.1.3). 

 » 6. Die Änderung der Energiesteuer-RL52: Die Neufas-
sung der Richtlinie sieht maßgeblich die Anpassung 
der Bemessungsgrundlage der Mindeststeuersätze 
vor. Letztere orientieren sich nach dem Kommissions-
vorschlag nunmehr am Energiegehalt der vom Anwen-
dungsbereich erfassten Produkte und an ihrer 
Umweltleistung. Durch die Aufhebung des Befreiungs-
tatbestands für Steuern auf Lieferungen von Energie - 

erzeugnissen zur Verwendung als Kraftstoff für die 
gewerbliche Luft- und Schifffahrt sind nunmehr auch 
in diesen Bereichen Mindeststeuersätze zu erheben. 
Die tatsächlichen Auswirkungen der geplanten Novelle 
der Energiesteuer-RL sind jedoch als gering zu bewer-
ten, da sie vordergründig eine Umstrukturierung ent-
hält, aber nicht zu einer bedeutungsvollen Erhöhung 
der Mindeststeuersätze führt. 

 » 7. Die Änderung der Energieeffizienz-RL53: Vorgesehen 
ist die Senkung des Energieverbrauchs bis 2030 um 
neun Prozent gegenüber einem Referenzszenario 2020. 
Die 2030-Ziele für den Endenergieverbrauch sollen 
damit auf höchstens 787 Millionen (statt der projizier-
ten 864 Millionen und der derzeit für 2030 vorgesehe-
nen 956 Millionen) Tonnen Rohöleinheiten (tRÖE) sowie 
für den Primärenergieverbrauch auf höchstens 1.023 
Millionen (statt der projizierten 1.124 Millionen und der 
derzeit für 2030 vorgesehenen 1.273 Millionen) tRÖE 
herabgesenkt werden. Zur Erreichung der Ziele sollen 
die Mitgliedstaaten nationale Beiträge (statt bislang 
nationale Ziele) in den NECP formulieren. Auch ist eine 
stärkere Regulierung der öffentlichen Hand durch neue 
verbindliche mitgliedstaatliche Ziele vorgesehen. 

 » 8. Die Änderung der EE-RL54: Das gesamteuropäische 
Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch der Union im Jahr 2030 
soll von 32 Prozent auf 40 Prozent angehoben wer-
den. Daneben treten – teilweise neue, teilweise ver-
schärfte – ausdifferenzierte gesamteuropäische 
sowie – teilweise verbindliche, teilweise indikative – 
mitgliedstaatliche Unterziele, wie ein Ziel für den 
Anteil erneuerbarer Energien in Gebäuden bis 2030 
sowie für den Anteil erneuerbarer Kraftstoffe im Ver-
kehrsbereich. Ergänzend werden alle Mitgliedstaaten 
zur Durchführung eines grenzüberschreitenden Pilot-
projektes innerhalb von drei Jahren verpflichtet und 
allen Küsten-Anrainerstaaten die Pflicht auferlegt, 
eine gemeinsame Offshore-Energieplanung, inklusive 
Ausbauzielfestlegungen für 2050 mit Zwischenzielen 
für 2030 und 2040, vorzunehmen, die in die jeweili-
gen NECP aufgenommen werden muss. 

48  Beschl. (EU) 2015/1814 v. 6.10.2015, ABlEU L 264/1, zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2018/410 v. 14.3.2018, ABlEU L 76/3. | 49 COM(2021) 571 final. 
50 COM (2021) 568 final.
51 COM (2021) 555 final.
52  Richtlinie 2003/96/EG v. 27.10.2003, ABlEU L 283/51, zuletzt geändert durch Durchführungsbeschl. (EU) 2018/552 v. 6.4.2018, ABlEU L 91/27, Änderungs-

vorschlag der Kommission COM (2021) 563 final.
53 COM (2021) 558 final. 
54 COM (2021) 557 final.
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 » 9. Die Änderung der LULUCF-VO55: Die „No-Debit-Re-
gelung“ soll nach dem Änderungsvorschlag nur noch 
für den ersten Erfüllungszeitraum von 2021 bis 2025 
Anwendung finden und für den zweiten Erfüllungs-
zeitraum von 2026 bis 2030 erstmals durch ein quan-
tifiziertes EU-Gesamtziel für den Netto-Treibhausgas-
abbau ersetzt werden, der bis 2030 310 Millionen t  
CO2-Äquivalente umfassen soll. Dieses Ziel soll zukünf-
tig auf mitgliedstaatliche Ziele heruntergebrochen 
werden, wobei für Deutschland ein Ziel von 30,84 Mil-
lionen t CO2-Äquivalente vorgesehen ist. Die Kommis-
sion plant, jährliche mitgliedstaatliche Zwischenziele 
für den Zeitraum 2026 bis 2029 als Durchführungs-
rechtsakte zu erlassen. Für den Zeitraum nach 2030 
ist eine Erweiterung des Anwendungsbereiches der 
LULUCF-VO auf den Landwirtschaftssektor (der bis 
2030 vom Anwendungsbereich der Klimaschutz-VO 
erfasst ist) vorgesehen, sodass ein gemeinsam regu-
lierter „Landsektor“ entstehen soll. Der Überarbei-
tungsvorschlag sieht für das Jahr 2035 das neue 
EU-Gesamtziel der Klimaneutralität im zukünftigen 
Landsektor vor. Nach 2035 sollen im Anwendungsbe-
reich des neuen Sektors ausschließlich Negativemissi-
onen erzeugt werden.

 » 10. Infrastrukturen: Im Kraftstoffbereich soll die Richt-
linie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur 
für alternative Kraftstoffe56 nunmehr als Verordnung 
ausgestaltet werden.57 Der Kommissionsvorschlag 
wird von einem strategischen Rollout-Plan zur Unter-
stützung der schnellen Einführung der Infrastruktur 
für alternative Kraftstoffe58 begleitet. Es werden neue 
Ausbauziele und Standardisierungen der Tank- und 
Ladeinfrastruktur für elektrisch, wasserstoff- und flüs-
siggasbetriebene Kraftfahrzeuge vorgeschlagen. 
Daneben sind neue Ziele für die Stromversorgung in 
Häfen für die Hochsee- und Binnenschifffahrt, für die 
Flüssiggasversorgung in Häfen für die Hochseeschiff-
fahrt sowie Ausbauziele für die Stromversorgung von 
Flugzeugen in Flughäfen vorgesehen. Zur Überarbei-
tung weiterer Infrastrukturbereiche folgten im Winter 
2021 Legislativvorschläge.

Der umfangreiche Instrumentenmix führt unter Berück-
sichtigung des "Fit for 55"-Legislativpakets zu Interdepen-
denzen und Mehrfachregulierungen der Transformations-
bereiche (siehe Box 4-1). 

55 COM (2021) 554 final.
56 Richtlinie 2014/94/EU v. 22.10.2014, ABlEU L 307/1.
57 COM (2021) 559 final. | 58 COM (2021) 560 final.
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Box 4-1:  Interdependenzen und Mehrfachregulierungen am 
Beispiel des Transformationsbereichs „Verkehr“ 

Der Transformationsbereich „Verkehr“ deckt den Straßen-, Schiffs-, Bahn- und Flugverkehr ab. Zum Ein-
satz kommende Instrumente betreffen jedoch nicht alle Verkehrsbereiche gleichermaßen. 

Das EU-Klimagesetz und die Governance-VO enthalten umfangreiche Monitoringinstrumente, die für 
sämtliche Verkehrsbereiche gelten. Gleiches gilt für die regulatorischen Instrumente der Klimaschutz-VO 
und des mit dem "Fit for 55"-Legislativpakets vorgestellten Verordnungsvorschlags über den Aufbau 
alternativer Kraftstoffe. 

Für den Straßenverkehr werden CO2-Flottenverkehrsstandards für neu zugelassene PKW und leichte 
Nutzfahrzeuge gesetzt59, die zukünftig verschärft werden sollen60: Das 2030-CO2-Reduktionsziel für neu 
zugelassene PKW soll von 37,5 Prozent auf 55 Prozent und für leichte Nutzfahrzeuge von 31 Prozent auf 
50 Prozent gegenüber 2021 erhöht werden. Für 2035 ist für Neuzulassungen sowohl von PKW als auch 
von leichten Nutzfahrzeugen eine CO2-Reduktion um 100 Prozent gegenüber 2021 vorgesehen, was einem 
faktischen Verbot für Verbrennungsmotoren von 2035 an gleichkommt. 

Der Straßenverkehr unterliegt dem neuen ETS-2 und soll auch zukünftig Teil der Klimaschutz-VO blei-
ben, sodass es hier zu einer Mehrfachregulierung kommt. Gleichzeitig fällt er auch unter die Energie-
steuer-RL, die Mindeststeuersätze für Brennstoffe und Strom festlegt. Zusätzlich fällt der Straßenver-
kehr auch unter die EE-RL, die nach dem Kommissionsvorschlag die Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
enthält, durch Erhöhung des Anteils erneuerbarer Kraftstoffe im Verkehrsbereich den Treibhausgas- 
ausstoß um 13 Prozent bis 2030 gegenüber dem Basisjahr berechnet nach Art. 27 EE-RL zu reduzieren. 
Hierzu werden Unterziele festgelegt, wonach der Anteil fortschrittlicher Biokraftstoffe und an Biogas 
auf mindestens 0,2 Prozent 2022, 0,5 Prozent 2025 und 2,2 Prozent 2030 sowie der Anteil erneuerba-
rer Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs bis 2030 auf mindestens 2,6 Prozent anwachsen soll. Die 
CO2-Flottenverkehrsstandards können als ordnungsrechtliches Instrument eingeordnet werden.

Der Flugverkehr und der Schiffsverkehr unterliegen der Bepreisung nach dem ETS-1 und nach dem neuen 
Kommissionsvorschlag auch einer Mindestbesteuerung nach der Energiesteuer-RL (Anreizinstrumente). 
Der Verordnungsvorschlag der Kommission ReFuelEU Aviation61 dient der Gewährleistung gleicher Wett-
bewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Flugverkehr und legt hierzu Mindestziele für die Bereitstel-
lung von nachhaltigen und synthetischen Kraftstoffen anteilig am gesamten Kraftstoffaufkommen auf 
EU-Flughäfen fest, verpflichtet die Flughafenbetreiber zur Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur 
und enthält Vorschriften zum mitgliedstaatlichen Vollzug. Parallel hierzu stellt die Kommission den Ver-
ordnungsvorschlag FuelEU Maritime62 über die Verwendung von erneuerbaren und kohlenstoffarmen 
Kraftstoffen im Schiffsverkehr vor, der im Fünfjahresabstand von 2025 bis 2050 Emissionsgrenzwerte 
für den Energieverbrauch an Bord eines Schiffes vorsieht und Anforderungen an den Energieverbrauch 
am Liegeplatz sowie Monitoring-, Berichterstattungspflichten und Sanktionsvorschriften enthält. Beide 
Verordnungsvorschläge sind als ordnungsrechtliche Instrumente einzuordnen. 

59 Verordnung (EU) 2019/631 v. 17.4.2019, ABlEU L 111/13, zuletzt geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2021/1961 v. 5.8.2021, ABlEU L 400/14.
60 COM (2021) 556 final.
61 COM (2021) 561 final.
62 COM (2021) 562 final.
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Abbildung 4-3:  Sektorale Interdependenzen und Mehrfachregulierungen (Fokus: Verkehrssektor)
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Sektorale Interdependenzen und Mehrfachregulierungen zeigen sich in allen Transformationsbereichen, besonders intensiv jedoch für den Verkehrssektor 
und hier insbesondere für den Straßenverkehr. | Quelle: Eigene Darstellung



48 4  Die europäische und  deutsche  Klimaschutzarchitektur 

Das “Fit for 55”-Legislativpaket sieht eine erhebliche Anzahl an Novellierungen und Erweiterungen bestehender Rechtsakte (gestrichelte Umrandung) sowie 
den Erlass gänzlich neuer Rechtsakte vor (gepunktete Füllung), die die Zielsetzungen, den Anwendungsbereich und den Instrumentenmix betreff en. Das EU-
Klima gesetz und die Governance-Verordnung fungieren weiterhin als Rahmenrechtsakte. | Quelle: Eigene Darstellung.

1 Verordnung (EU) 2018/1999 v. 11.12.2018, ABlEU L 328/1.
2 Verordnung (EU) 2021/1119 v. 30.6.2021, ABlEU L 243/1.
3 Verordnung (EU) 2018/841 v. 30.5.2018, ABlEU L 156/1; 

COM(2021) 554 fi nal.
5  Verordnung (EU) 2020/852 v. 18.6.2020, ABlEU L 198/13.
6 COM(2021) 568 fi nal.
7 Richtlinie 2009/125/EG v. 21.10.2009, ABlEU L 285/10.
8 Beschl. A39-3 der Generalversammlung der International 

Civil Aviation Organization (ICAO).
9 Richtlinie 2008/50/EG v. 21.5.2008, ABlEU L 152/1.
10 Richtlinie 2010/75/EU v. 24.11.2010, ABlEU L 334/17.
11 Beschl. (EU) 2015/1814 v. 6.10.2015, ABlEU L 264/1; 

COM(2021) 551 fi nal, S. 58 ff .
12 COM(2021) 564 fi nal.
13 Richtlinie 2003/87/EG v. 13.10.2003, ABlEU L 275/32; 

COM(2021) 551 fi nal, COM(2021) 552 fi nal.
14 Richtlinie 2003/96/EG v. 27.10.2003, ABlEU L 283/51; 

COM(2021) 563 fi nal.
15 Richtlinie (EU) 2019/944 v. 5.6.2019, ABlEU L 158/125.
16 Verordnung (EU) 2019/943 v. 5.6.2019, ABlEU L 158/54.
17 Richtlinie 2009/73/EG v. 13.7.2009, ABlEU L 211/94.

18 Verordnung (EU) 347/2013 v. 17.4.2013, ABlEU L 115/39.
19 Verordnung (EG) 715/2009 v. 13.7.2009, ABlEU L 211/36.
20 Verodnung (EU) 2017/1938 v. 25.10.2017, ABlEU 280/1.
21 COM(2021) 559 fi nal.
22 Richtlinie (EU) 2018/2001 v. 11.12.2018, ABlEU L 328/82; 

COM(2021) 557 fi nal.
23 Richtlinie 2012/27/EU v. 25.10.2012, ABlEU L 315/1; 

COM(2021) 558 fi nal.
24 Richtlinie 2010/31/EU v. 19.5.2010, ABlEU L 153/13.
25 Verordnung (EU) 2018/842 v. 30.5.2018, ABlEU L 156/26.
26 Richtlinie 2009/33/EG v. 23.4.2009, ABlEU L 120/5.
27 Richtlinie 98/70/EG v. 13.10.1998, ABlEU L 350/58.
28 Verordnung (EU) 2019/631 v. 17.4.2019, ABlEU L 111/13; 

COM(2021) 556 fi nal.
29 Verordnung (EG) 715/2007 v. 20.6.2007, ABlEU L 171/1.
30 Verordnung (EG) 595/2009 v. 18.6.2009, ABlEU L 188/1.
31 COM(2021) 561 fi nal.
32 COM(2021) 562 fi nal.
33  Verordnung (EU) 2019/2088 v. 27.11.2019, ABl. L 317/1.
34  Richtlinie 2014/95/EU v. 22.10.2014, ABl. L 330/1.
35  COM(2021) 189 fi nal.

Abbildung 4-4: Rechtslage nach Inkrafttreten des EU-Klimagesetzes am 29.7.2021 unter Berücksichtigung 
der Rechtsaktänderungsvorschläge des “Fit for 55”-Legislativpaketes 
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4.1.3  Zeitplan der Kommission:
hoch ambitioniert

Die Kommission hat sich einen hoch ambitionierten Zeit-
plan für die Umsetzung der jeweiligen Rechtsakte gesetzt. 
In den Bereichen, in denen die Handlungsform der Richt-
linie gewählt wird, so etwa im Emissionshandels- und 
Energiesteuerrecht, im Bereich der erneuerbaren Energien 
und der Energieeffizienz, bedarf es für die Wirksamkeit der 
Instrumente einer Umsetzung durch die Mitgliedstaaten 
in nationales Recht. Für diesen nationalen Umsetzungs-
akt plant die EU-Kommission zum Teil nur wenige Monate 
ein. Ob dies eingehalten werden kann, darf angesichts der 
bisherigen Erfahrungen bezweifelt werden, da Widerstand 
oder Anpassungsbedarfe vonseiten der Mitgliedstaaten zu 
Verzögerungen im Zeitplan führen dürften. 

Aber bereits der Zeitplan für die Verabschiedung der 
geplanten EU-Rechtsakte mehrheitlich bis Ende 2022 
erscheint mit knapp einem Jahr hoch ambitioniert. Dies 
gilt erst recht, wenn nicht lediglich eine Mehrheits-, son-
dern eine einstimmige Entscheidung im Rat hierfür erfor-
derlich ist. So bedarf es etwa für die Änderung der Ener-
giesteuer-RL gemäß Art. 113 AEUV und Art. 192 Abs. 2 lit. 
a) AEUV eines einstimmigen Beschlusses im Rat. Nach 
dem aktuellen Kommissionsvorschlag soll die anschlie-
ßende Umsetzung durch die Mitgliedstaaten bis zum  
31.12.2022 erfolgen, sodass die Steuer ab 1.1.2023 erho-
ben werden kann. Die erforderliche Einstimmigkeit auf 

EU-Ebene lässt an einer Einigung innerhalb eines Zeit-
raums von unter einem Jahr zweifeln. 

Die übrigen Änderungen der Rechtsakte werden ganz 
überwiegend auf die Umweltkompetenz (Art. 192 Abs. 1 
i. V. m. Art. 191 AEUV) der EU gestützt, für die eine qua-
lifizierte Mehrheit im Rat erforderlich ist. Zudem wer-
den diese Rechtsakte oftmals mit bis zu drei Lesungen 
im Parlament und Rat erlassen. Diese Gesetzgebungs-
verfahren nehmen erfahrungsgemäß bis zu zweieinhalb 
Jahre in Anspruch, sodass mit dem Erlass der Rechtsakte 
auf EU-Ebene frühestens Ende 2022, realistisch erst ab 
Mitte bis Ende 2023 zu rechnen ist (Schlacke et al. 2022). 
So ist fraglich, ob das ETS-2 – wie von der Kommission 
vorgesehen – durch die Mitgliedstaaten bereits bis zum 
31.12.2023 umgesetzt werden kann, wenn mit dem Erlass 
des Rechtsaktes erst ab Mitte bis Ende 2023 zu rechnen ist. 
Dies hat dann möglicherweise auch eine Verschiebung der 
avisierten Einführung des ETS-2 im Jahr 2025 und die erst-
malige Zertifikatabgabepflicht ab 2026 zur Konsequenz.

Angesichts der notwendigen Umsetzung der Richtlinien 
durch die Mitgliedstaaten verwundert es nicht, dass die 
EU-Kommission im Rahmen des "Fit for 55"-Pakets bei 
neu vorgeschlagenen Rechtsakten auf die Handlungs-
form der Verordnung zurückgegriffen hat. Aufgrund ihrer 
unmittelbaren Geltung in den Mitgliedstaaten bedarf es 
keinerlei mitgliedstaatlicher Umsetzungsakte in nationa-
les Recht, sodass ein Motiv die Zeitersparnis sein könnte. 

Abbildung 4-2: EU-Klimaschutzzielarchitektur vor Inkrafttreten des EU-Klimagesetzes am 29.7.2021

Abbildung 4-5: EU-Klimaschutzzielarchitektur nach Inkrafttreten des EU-Klimagesetzes am 29.7.2021 unter 
Berücksichtigung des “Fit for 55”-Legislativpaketes
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Das 55 Prozent THG-Reduktionsziel bis 2030 gegenüber 1990 sowie das Klimaneutralitätsziel bis 2050 sollen weiterhin durch den EU-ETS, die Klimaschutz-VO, 
die LULUCF-VO, die EE-RL und die Energieeffi  zienz-RL erreicht werden. Ihre Anwendungsbereiche werden teilweise erweitert und ihre Zielsetzungen verschärft (vgl. 
orange gekennzeichnete Änderungsvorschläge des “Fit for 55”-Legislativpaketes im Vergleich zu Abbildung 4-2 auf S. 43). Auch zukünftig enthält die Governance-VO 
als Rahmenrechtsakt umfangreiche Reporting- und Monitoringpfl ichten, die nunmehr vom EU-Klimagesetz fl ankiert werden. | Quelle: Eigene Darstellung.



BERATUNGEN 
in EP 

und Rat 
über 

„Fit for 55“-
Paket

BERATUNGEN 
in EP 

und Rat 
über 

“Fit for 55”-
Paket

Av
isi

er
te

r Z
ei

tp
la

n 
de

r K
om

m
iss

io
n 

Re
al

isti
sc

he
r Z

ei
tp

la
n 

de
r K

om
m

iss
io

n 

7/2021
Vorlage 

“Fit for 55”-
 Paket der 

KOM 

12/2019
KOM 
stellt 

EU Green 
Deal vor

6/2021
EU-Klima-

gesetz 
[VO (EU) 

2021/1119] 

Informeller Trilog zw. 
EP, Rat und KOM 

Formale Bestätigung 
“Fit for 55”- Legislativ paket 

durch EP und Rat 

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022
2023

50 4  Die europäische und  deutsche  Klimaschutzarchitektur 



Umsetzungsfrist 
f. MS:  31.12.2022

Ausfertigung und Verkündung 
im ABl. 
Die folgenden Rechtsakte treten 
in Kraft und finden unmittelbare 
Anwendung in den Mitgliedstaaten 
(sie bedürfen damit keiner  Umsetzung 
durch die MS):

 » CBAM-VO 

 » Klima-Sozialfonds-VO 

 » Klimaschutzverordnung [(EU) 
2018/842]

 » LULUCF-VO [(EU) 2018/841]

 » VO über den Aufbau einer 
Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe und zur Aufhebung 
der RL 2014/94/EU 

 » Flottenverkehrsstandards-VO 
[(EU) 2019/631]

 » ReFuelEU Aviation-VO

 » FuelEU Maritime-VO

 » Änderung der Markstabilitäts-
reserve [Beschl. (EU) 2015/1814]

Umsetzungsfrist
f. MS: 31.12.2023

Umsetzungsfrist 
f. MS: 31.12.2024

Umsetzung 
durch MS

ETS-RL
[2003/87/EG]

Umsetzung
durch MS 

Energiesteuer- RL 
[2003/96/EG]

Umsetzung 
durch MS

EE-RL 
[(EU) 2018/2001]

Governance-
VO 

[(EU) 2018/1999]

Abbildung 4-6: Zeitlicher Ablauf “Fit for 55”-Legislativpaket: Gesetzgebungsverfahren und Umsetzungsfristen | Quelle: Eigene Darstellung.
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Box 4-2:  Hintergrund, Handlungsformen und 
Gesetzgebungsverfahren der EU 

Verordnung (VO): EU-Verordnungen haben allgemeine Geltung und sind in allen ihren Teilen verbindlich 
(Art. 288 UAbs. 2 AEUV). Sie gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat, ohne dass es hierfür eines Umset-
zungs- beziehungsweise Transformationsaktes bedarf. 
Beispiele: Klimaschutz-VO, Taxonomie-VO, LULUCF-VO. 

Richtlinie (RL): EU-Richtlinien richten sich an die Mitgliedstaaten. Sie sind hinsichtlich des zu erreichenden 
Ziels verbindlich, müssen aber durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Hierzu wird den Mitglied-
staaten die Wahl der Form und der Mittel überlassen (Art. 288 UAbs. 3 AEUV). 
Beispiele: ETS-RL, EE-RL, Energieeffizienz-RL. 

Beschlüsse (Beschl.): Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich, bedürfen also keines Umsetzungs-
akts. Sie sind regelmäßig an einen oder mehrere Mitgliedstaaten, Unternehmen oder Einzelpersonen 
gerichtet (Art. 288 UAbs. 4 AEUV). 
Beispiel: Beschluss zur Marktstabilitätsreserve.

Delegierte Rechtsakte: Delegierte Rechtsakte sind rechtsverbindlich und dienen dazu, nicht wesentliche 
Elemente von EU-Rechtsakten (Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse) zu ergänzen oder zu ändern, 
um spezifische Maßnahmen festzulegen. Sie werden von der Kommission verabschiedet und treten in 
Kraft, wenn Parlament und Rat keine Einwände haben (Art. 290 AEUV).
Beispiel: Kommissionsvorschlag für eine delegierte Verordnung zur EU-Taxonomie-VO (EU) C/2021/2800 final. 

Durchführungsrechtsakte: Sie sind rechtsverbindlich und ermöglichen der Kommission, unter der 
Aufsicht von Ausschüssen mit Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedstaaten Rechtsakte zu konkre-
tisieren und Bedingungen für die einheitliche Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften zu schaffen (Art. 
291 AEUV).

Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: Die ganz überwiegende Anzahl der klimapolitischen EU-Maßnah-
men, nämlich diejenigen, die auf die Umweltkompetenz gemäß Art. 192 Abs. 1 AEUV und die energiepoliti-
sche Kompetenz gemäß Art. 194 Abs. 1 AEUV gestützt werden, ist im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
zu erlassen. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren nach Art. 294 AEUV wird durch einen Legislativvor-
schlag der Kommission eingeleitet und kann bis zu drei Lesungen im Parlament und Rat umfassen. Dabei 
kann nach jeder Lesung bereits eine Einigung zwischen den Organen erzielt werden. Der Rat beschließt mit 
qualifizierter Mehrheit; nach abschließender Bestätigung des Rechtsaktes durch den Rat gilt er als erlassen. 

Besonderes Gesetzgebungsverfahren: Dieses ist ausnahmsweise angeordnet, weicht vom ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren ab und setzt in Abhängigkeit von der konkreten Regelung zum Beispiel eine 
einstimmige Beschlussfassung im Rat voraus. So sind Vorschriften überwiegend steuerlicher Art und 
solche, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine 
Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren und die auf die Umweltkompetenz gestützt wer-
den, im besonderen Gesetzgebungsverfahren unter Maßgabe der Einstimmigkeit im Rat zu erlassen  
(Art. 192 Abs. 2 lit. a) und lit. c) AEUV).
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4.1.4  Ausblick: Implikationen des "Fit for 55"- 
Legislativpakets für die deutsche 
Klimaschutz-Governance

Insbesondere aus dem Zeitplan der Kommission folgt, 
dass die Mitgliedstaaten nicht mit klimapolitischen Ent-
scheidungen und einer Rechtsetzung bis 2023 – also bis 
zum geplanten Beschluss der EU-Rechtsakte – warten 
können. Europarechtlich geforderte Pläne wie die NECP 
sind bereits früher als die Beschlüsse fortzuschreiben: 
Bereits zum 30.6.2023 haben die Mitgliedstaaten ihre 
Entwürfe und bis zum 30.6.2024 die finalen NECP vorzule-
gen. Zur Festlegung konkreter Maßnahmen als Beitrag zur 
Erreichung der europäischen Ziele müssen die Mitglied-
staaten klug und angemessen bereits jetzt antizipierend 
handeln. Die von der Kommission in Aussicht gestellten 
Änderungen erfordern bereits Überprüfungen und Ände-
rungen der deutschen Klimaschutzpolitik. Insbesondere 
das Bundes-Klimaschutzgesetz (siehe dazu sogleich und 
Kapitel 6) und auch das Brennstoffemissionshandelsge-
setz (BEHG, siehe dazu sogleich und Kapitel 6) müssen 
überprüft werden.

4.2.  Deutsche Klimaschutz- 
Governance
Deutschland hat 2019 ein umfassendes Legislativpaket erlas-
sen, das als Kerngesetz das Bundes-Klimaschutzgesetz63 
(KSG) enthält, durch das das Brennstoffemissionshandels-
gesetz64 einen Brennstoffemissionshandel für den Gebäude- 
und Verkehrssektor einführt, im Gebäudeenergiegesetz65 

Energieeffizienzstandards und Maßnahmen zusammenführt 
und neben weiteren Förderinstrumenten zum Beispiel Steu-
ererleichterungen und Maßnahmen zur Beschleunigung der 
Realisierung von Infrastrukturvorhaben66 enthält. 

4.2.1 Das Bundes-Klimaschutzgesetz als Kern 
und Rahmen deutscher Klimaschutzpolitik
Das 2019 in Kraft getretene Bundes-Klimaschutzgesetz 
ist, spiegelbildlich zur EU-Governance-VO und zum EU-Kli-
magesetz, ein Rahmengesetz, das zur Aufstellung eines 
mittelfristigen Plans (des Klimaschutzprogramms) und 
einer Langfriststrategie des Klimaschutzplans verpflich-
tet. Insoweit vollzieht die deutsche Gesetzgebung den 

europäischen Paradigmenwechsel von einem inkremen-
tellen Ansatz hin zu einer verzahnenden Politikplanung  
(Schlacke 2020). Das KSG legt für die Bundesregierung ver- 
bindliche THG-Reduktionsziele für die Jahre 2030, 2040 
und 2045 fest. Sie werden durch sektorbezogene Jahres- 
emissionsmengen konkretisiert und in einen Minderungs-
pfad bis 2040 überführt. Die Erreichung dieser Jahres- 
emissionsbudgets fällt in den Verantwortungsbereich der 
einzelnen Ressorts und soll durch Klimaschutzprogramme, 
bei Verfehlung durch Sofortprogramme und langfristig 
durch einen Klimaschutzplan sichergestellt werden. Im 
Gefolge des Klimaschutz-Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts67 vom 24.3.2021 wurde es erstmalig novel-
liert und verschärft: 

 » 1. Das Reduktionsziel für den Treibhausgasausstoß bis 
2030 ist angehoben worden und die THG-Emissionen 
sind nun um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 
zu mindern.68

 » 2. Der Treibhausgasausstoß bis 2040 ist erstmals fest-
geschrieben worden und um mindestens 88 Prozent 
gegenüber 1990 zu reduzieren.69

 » 3. Treibhausgasneutralität ist erstmals verankert wor-
den und bis 2045 zu erreichen.70

 » 4. Von 2050 an sollen Negativemissionen erreicht 
werden.71

 » 5. Die Jahresemissionsbudgets bis 2030 für die Sekto-
ren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, 
Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges 
sind reduziert und erstmals sind Jahresgesamtemis-
sionen – ohne auf die Sektoren heruntergebrochen 
zu sein – für die Jahre 2031 bis 2040 festgelegt wor-
den.72 Spätestens 2032 legt die Bundesregierung einen 
Gesetzesvorschlag zur Festlegung weiterer Ziele für 
die Jahre 2041 bis 2045 vor.73 2024 legt die Bundes-
regierung durch Rechtsverordnung die sektorenspe-
zifischen Ziele für die Jahre 2031 bis 2040 und für die 
Jahre 2041 bis 2045 im Jahr 2034 fest.74

 » 6. Erstmals wurden quantifizierte Treibhausgas-
senkenziele für 2030 (25 Millionen t CO2-Äqui-
valent), 2035 (35 Millionen t CO2-Äquivalent) und 
2040 (40 Millionen t CO2-Äquivalent) verankert.75 

 

63 V. 12.12.2019, BGBl. I S. 2513, zuletzt geändert durch Art. 1 d. G. v. 18.8.2021, BGBl. I S. 3905.
64 V. 12.12.2019, BGBl. I S. 2728, zuletzt geändert durch Art. 1 d. G. v. 3.11.2020, BGBl. I S. 2291.
65 V. 8.8.2020, BGBl. I S. 1728.
66  Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich v. 3.3.2020, BGBl. I S. 433 und Maßnahmengesetzvor-

bereitungsgesetz v. 22.3.2020, BGBl. I S. 640, zuletzt geändert durch Art. 4 d. G. v. 8.8.2020 BGBl. I S. 1795.
67  BVerfG Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NVwZ 2021: 951 ff., dazu Schlacke 2021: 912 ff.
68 § 3 Abs. 1 Nr. 1 KSG. | 69 § 3 Abs. 1 Nr. 2 KSG.
70 § 3 Abs. 2 S. 1 KSG. | 71 § 3 Abs. 2 S. 2 KSG.
72 § 4 Abs. 1 S. 6 KSG i.V.m. Anlage 3. | 73 § 4 Abs. 1 S. 7 KSG. | 74 § 4 Abs. 6 KSG. | 75 § 3a Abs. 1 KSG. 
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Die Klimaschutzziele des § 3 unterliegen einem Verschlech-
terungsverbot: Sie können erhöht, aber nicht abgesenkt 
werden.76 Zur Erreichung der Klimaschutzziele und Ein-
haltung der Jahresemissionsbudgets – auch Sektorziele 
genannt – bedient sich das KSG des Planungsrechts: Instru- 
mente sind das Klimaschutzprogramm und der Klima-
schutzplan. Zwar wird der Klimaschutzplan nicht eigens im 
KSG geregelt, er wird jedoch vorausgesetzt77. Er nimmt eine 
langfristige Perspektive von 30 Jahren ein und entspricht 
der nach dem Pariser Übereinkommen und der Gover- 
nance-VO erforderlichen Langfriststrategie zur Erreichung 
der jeweiligen Klimaschutzziele. Es handelt sich um eine 
Strategie, die Absichtserklärungen, in Aussicht gestellte 
Programme und vage Ankündigungen in unterschiedlich-
ster Art und Dichte enthält und der eine koordinierende 
rahmensetzende Wirkweise zukommt (Schlacke 2020). Der 
seit 2016 geltende Klimaschutzplan 205078 wird von der 
Bundesregierung 2022 erstmals überprüft und aktualisiert.
 
Das Klimaschutzprogramm gilt hingegen für einen weni-
ger langfristigen und vielmehr mittelfristigen Planungs-
zeitraum (zehn Jahre) und ist mindestens nach jeder 
Fortschreibung des Klimaschutzplans von der Bundes-
regierung neu zu beschließen. Es handelt sich um ein im 
Grundsatz Maßstäbe-Gesetz (Franzius 2022 i. E.), das heißt, 
die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms bedürfen in 
einem zweiten Schritt regelmäßig der gesetzlichen Umset-
zung (Schlacke 2020). Flankiert wird das Klimaschutzpro-
gramm von einem an die EU-Anforderungen angepassten 
Evaluierungs- und Monitoringsystem, das den Ist-Zustand 
fortwährend analysiert sowie Prognosen im Hinblick auf 
die zukünftige Entwicklung von Treibhausgasemissionen 
– unter Berücksichtigung getroffener und zu treffender 
Maßnahmen – aufstellt und so die Erreichung beziehungs-
weise Verfehlung von Zielen ermittelt. 

Die neue rahmensetzende sowie zentrale Politikplanung 
nach dem KSG soll zu einer besseren Steuerung und 
Koordinierung der nationalen Klimaschutzpolitik sowie 
zu mehr Vorhersehbarkeit und Planungssicherheit füh-
ren und damit letztlich eine verbindliche Grundlage für 
eine ernsthafte und verlässliche Klimaschutzpolitik in 
Deutschland bilden (Albrecht 2020). Es mangelt dem KSG 
jedoch an wirksamen Sanktionsmechanismen: Als einziges 
Instrument zur Nachsteuerung bei der Überschreitung 
der Jahresemissionsbudgets sieht das KSG den Erlass von 
Sofortprogrammen durch die Bundesregierung auf der 

Grundlage eines Entwurfs des zuständigen Bundesminis-
teriums vor, die als reaktiv wirkende Ad-hoc-Maßnahmen-
programme innerhalb von drei Monaten zu erstellen sind. 
Schärfere Sanktionsinstrumente, die die Einhaltung der 
Jahresemissionsbudgets – und somit auch des 2030-Ziels 
– erzwingen, sieht das KSG nicht vor.

4.2.2  Hebelinstrumente auf  deutscher Ebene
Auch in Deutschland lassen sich einzelne Hebelinstru-
mente in den jeweiligen klimaschutzbezogenen Transfor-
mationsbereichen identifizieren, die nunmehr vom KSG 
verklammert werden: 

 » 1. Das EU-ETS nach der ETS-RL – das maßgeblich die 
Sektoren Industrie und Energie reguliert – wird in 
Deutschland durch das Treibhausgasemissionshan-
delsgesetz79 (TEHG) umgesetzt und verfolgt einen 
Downstream-Ansatz, das heißt, verpflichtet werden 
die Unternehmen selbst, die die Treibhausgase aus-
stoßen, nicht vorgelagerte Stufen.

 » 2. EU-weit hat nur Deutschland einen Ausstieg aus 
der Braun- und Steinkohleverstromung durch das 
Kohleverstromungsbeendigungsgesetz80 ordnungs-
rechtlich beschlossen. 

 » 3. Im Hinblick auf die nicht vom EU-ETS (respektive 
TEHG) erfassten Sektoren – maßgeblich Gebäude und 
Verkehr – ist Deutschland nach der derzeit geltenden 
Klimaschutz-VO verpflichtet, die Treibhausgasemis-
sionen bis 2030 um 38 Prozent gegenüber 2005 zu 
reduzieren, wobei Deutschland die Wahl der Mittel 
zur Zielerreichung obliegt. Kerninstrument zur Emis-
sionsreduktion in diesen Sektoren ist das vom Kli-
maschutzprogramm vorgesehene und im Dezember 
2019 in Kraft getretene BEHG, das ein rein nationales 
CO2-Zertifikatehandelssystem vorsieht. Es verfolgt 
einen Upstream-Ansatz und verpflichtet seit dem 
1.1.2021 alle diejenigen, die Brennstoffe im Sinne des 
Gesetzes in den Verkehr bringen, zum Kauf von Emis-
sionszertifikaten. Es sieht zunächst eine Einführungs-
phase mit jährlich steigenden Zertifikatsfestpreisen 
bis Ende 2025 vor, die im Jahr 2026 von einer Versteige-
rung innerhalb eines Preiskorridors mit Mindest- und 
Höchstpreis abgelöst wird. Sofern 2025 kein Vorschlag 
zur Verlängerung des Preiskorridors unterbreitet wird, 
erfolgt von 2027 an die freie Versteigerung am Markt. 
Das BEHG ähnelt stark dem auf EU-Ebene nunmehr 

76 § 3 Abs. 4 S. 2 KSG.
77  Nach § 2 Nr. 7 KSG entspricht der Klimaschutzplan der deutschen Langfriststrategie nach dem Übereinkommen von Paris  

und nach Art. 15 der  Governance-VO.
78 Klimaschutzplan 2050 v. 14.11.2016. Der Volltext ist online abrufbar, vgl. BMU 2016.
79 V. 21.7.2011, BGBl. I S. 1475, zuletzt geändert durch Art. 18 d. G. v. 10.8.2021, BGBl. I S. 3436.
80 V. 8.8.2020, BGBl. I S. 1818, zuletzt geändert durch Art. 13 d. G. v. 16.7.2021, BGBl. I S. 3026.
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vorgesehenen ETS-2, sodass eine Umsetzung der geän-
derten ETS-RL hinsichtlich des zweiten Zertifikatehan-
dels durch das BEHG auf der Hand zu liegen scheint. 
Jedoch geht das BEHG in seinem Anwendungsbereich 
nach derzeitigem Stand über denjenigen des ETS-2 
hinaus: So sind vom BEHG sämtliche Brennstoffe nach 
dessen Anlage 1 erfasst, für die die Energiesteuer nach 
§ 2 Abs. 2 BEHG anfällt. Hingegen definiert das ETS-2 
die erfassten Brennstoffe zwar auch positiv, koppelt 
seine Anwendbarkeit jedoch zusätzlich an deren Ver-
wendung im Gebäude- oder Straßenverkehrsbereich.

 » 4. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz81 (EEG) verpflich-
tet die Bundesregierung, den Anteil des aus erneuer-
baren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromver-
brauch auf 65 Prozent im Jahr 2030 zu steigern und vor 
dem Jahr 2050 den im Bundesgebiet erzeugten und 
verbrauchten Strom vollständig treibhausgasneutral zu 
erzeugen. Zur Finanzierung der Förderung des Ausbaus 
erneuerbarer Energien legt es die EEG-Umlage fest.

 » 5. Der Bereich der Infrastrukturen wird durch fachspe-
zifische Gesetze insbesondere zur Beschleunigung von 
Planungsprozessen und ihrer Durchführung geregelt. 
Beispielhaft genannt werden können für die Energie- 
infrastrukturen das Netzausbaubeschleunigungsge-
setz82, das der Beschleunigung des Stromnetzausbaus 
dient, sowie das Windenergie-auf-See-Gesetz83, das 
Ausbauziele für die Nutzung von Windenergie auf 
See enthält und so festlegt, dass der Netzanschluss 
dieser Anlagen ab dem Jahr 2021 auf insgesamt 20 
GW bis zum Jahr 2030 und auf insgesamt 40 GW bis 
zum Jahr 2040 zu steigern ist. Die Regulierung von 
Wasserstoffnetzen hat im August 2021 Eingang in das 
Energiewirtschaftsgesetz84 gefunden, das nunmehr 
das Planungs- und Zulassungsverfahren regelt. Im 
Bereich der Schienen-, Straßen- und Wasserinfra-
struktur sind als jüngste Beschleunigungsgesetze das 

Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz85 und das 
Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich86 
zu nennen. 

 » 6. Im Bereich der Landnutzung, Landnutzungsände-
rung und Forstwirtschaft hat Deutschland – mit Aus-
nahme der im KSG festgelegten Senkenziele – keine 
die LULUCF-VO ergänzenden gesetzlichen Regelun-
gen, wie beispielsweise ein Landwirtschaftsgesetz, 
getroffen. Qua unmittelbarer Wirkung in den Mit-
gliedstaaten bedarf die LULUCF-VO keines Transfor-
mationsaktes. Als untergesetzliche Regelung lässt 
sich die Förderrichtlinie zum Erhalt und zur nachhal-
tigen Bewirtschaftung der Wälder87 nennen, die eine 
Anspruchsgrundlage für eine waldflächenbezogene 
Prämie (die sogenannte Waldprämie) enthält.

Diese Kerninstrumente werden von weiteren Regelungen 
– wie etwa für Kraftfahrzeuge, das Gebäudeenergiegesetz, 
steuerliche Vergünstigungen etc. – flankiert, die neben 
einer CO2-Emissionsminderung auch die sozialverträgliche 
Ausgestaltung der Klimaschutzpolitik und Energiewende 
bezwecken. Zu Letzterem zählen das Strukturstärkungs-
gesetz Kohleregionen88 und das Gesetz zur Umsetzung 
des Klimaschutzprogramms im Steuerrecht89, das unter 
anderem die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets 
sowie die Erhöhung der Fernpendlerpauschale vorsieht. 

Der Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft ist umfas-
send durch die EU-Taxonomie-VO auf europäischer Ebene 
geregelt, die in Deutschland – ohne Erfordernis eines 
Umsetzungsaktes – unmittelbare Geltung beansprucht. 
Flankierend hat die Bundesregierung im Mai 2021 eine 
Sustainable Finance-Strategie veröffentlicht und mit dem 
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz90 (CSR-RUG) die Non-Fi-
nancial Reporting Directive91 (NFRD) in deutsches Recht 
überführt (siehe hierzu Kapitel 7).

81 V. 21.7.2014, BGBl. I S. 1066, zuletzt geändert durch Art. 11 d. G. v. 16.7.2021, BGBl. I S. 3026.
82 V. 28.7.2011, BGBl. I S. 1690, zuletzt geändert durch Art. 4 d. G. v. 25.2.2021, BGBl. I S. 298.
83 V. 13.10.2016, BGBl. I S. 2258, 2310, zuletzt geändert durch Art. 12a d. G. v. 16.7.2021, BGBl. I S. 3026.
84 V. 7.7.2005, BGBl. I S. 1970, 3621, zuletzt geändert durch Art. 84 d. G. v. 10.8.2021, BGBl. I S. 3436.
85 V. 22.3.2020, BGBl. I S. 640, zuletzt geändert durch Art. 4 d. G. v. 8.8.2020, BGBl. I S. 1795.
86 V. 3.3.2020, BGBl. I S. 433.
87 V. 22.10.2020, vgl. BMEL-Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.) 2020.
88 V. 8.8.2020, BGBl. I S. 1795.
89 V. 21.12.2019, BGBl. I S. 2886.
90 V. 11.4.2017, BGBl. I S. 802.
91 Richtlinie 2014/95/EU v. 22.10.2014, ABlEU L 330/1.
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5  Europäische Klimaschutzpolitik

Die Europäische Kommission hat mit dem "Fit for 55"-Paket 
eine umfassende Novelle der europäischen Klimaschutz-
politik vorgeschlagen, die auch für die nationale Klimapoli-
tik der nächsten Dekade entscheidende Weichen stellt. Das 
hierzu entwickelte Legislativpaket wird im vorangehenden 
Kapitel mit Blick auf das geltende EU-Klimaschutzrecht 
und die vorgeschlagene Neuausrichtung der EU-Klima-
schutz-Governance (siehe Kapitel 4.1) vorgestellt.

Im vorliegenden Kapitel werden nun aus der Vielzahl der 
Vorschläge und Regulierungsherausforderungen der 
Novelle zentrale Handlungsfelder hervorgehoben. Hierbei 
wird jeweils diskutiert, wie die optimale klimapolitische Ins-
trumentierung für die Dekarbonisierung der unterschied-
lichen Sektoren aussehen kann; der Fokus liegt dabei auf 
einer Bewertung der Rolle, die eine explizite Bepreisung 
von Emissionen im klimapolitischen Instrumentenmix in 
Zukunft spielen kann und sollte, sowie auf den Wechselwir-
kungen, die sich mit anderen Instrumenten und Elementen 
der Klimaschutzarchitektur ergeben.

In Kapitel 5.1 wird, nach einer generellen Einordnung der 
CO2-Bepreisung in einen wirkungsvollen und effizienten 
Instrumentenmix, die Einführung eines Emissionshan-
delssystems (ETS) für die Sektoren Gebäude und Straßen-
verkehr als neues bedeutendes Klimaschutzinstrument 
bewertet. Zusätzlich werden Wechselwirkungen, die sich 
bei dessen Einführung mit dem bestehenden europäischen 
Emissionshandelssystem (EU-ETS) und der Klimaschutzver-
ordnung ergeben, eingeordnet und diskutiert. 

Grundlegende Änderungen schlägt die Kommission auch 
im Bereich der LULUCF-Verordnung (Land use, Land use 
Change and Forestry; Landnutzung, Landnutzungsände-
rung und Forstwirtschaft) vor, unter die die für Klimaneu-
tralität bedeutsamen natürlichen CO2-Senken fallen. Diese 
Änderungsvorschläge werden in Kapitel 5.2 bewertet. Es 
wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten und Herausforde-
rungen bei der Bepreisung von Emissionen und Senken-
leistungen bestehen, um die mitgliedstaatlichen Ziele 
umzusetzen. Anschließend werden in Kapitel 5.3 bedeu-
tende Fehlstellen in der bestehenden Regulierung von 
Negativemissionstechnologien aufgezeigt und es werden 
Vorschläge erarbeitet, wie diese geschlossen werden kön-
nen. In Kapitel 5.4 schließlich erfolgt eine Diskussion, wie 
die EU und Deutschland die internationale Klimakoope-
ration voranbringen können. Im nachfolgenden Kapitel 6 
werden die Instrumente der deutschen Klimaschutzpolitik 

dargestellt und bewertet. Zudem wird aufgezeigt, welche 
Handlungserfordernisse sich durch das "Fit for 55"-Paket 
auf der nationalen Ebene ergeben.

5.1  Regulierung der Sektoren 
Gebäude, Verkehr und kleine 
Industrie durch ETS-2 und 
Klimaschutzverordnung
In ihrem "Fit for 55"-Paket schlägt die EU-Kommission 
die Einführung eines neuen Emissionshandels vor, der 
die Emissionen der Sektoren Gebäude und Straßenver-
kehr einbezieht (siehe Kapitel 4). In den nachfolgenden 
Abschnitten wird ausgeführt, warum die CO2-Bepreisung 
grundsätzlich eine prominente Rolle im Instrumentenmix 
einnehmen sollte (Kapitel 5.1.1). Zudem wird diskutiert, 
welche Vorteile und Herausforderung durch den Vorschlag 
der Kommission zur Einführung eines zweiten Emissions-
handelssystems entstehen (Kapitel 5.1.2), und es werden 
verschiedene Perspektiven einer möglichen Integration der 
beiden europäischen Emissionshandelssysteme (Kapitel 
5.1.3) dargestellt. Ferner werden Interaktionen analysiert, 
die sich nach den "Fit for 55"-Vorschlägen aus der Beibe-
haltung nationaler Ziele in der Klimaschutzverordnung 
(auch Effort Sharing Regulation, ESR) auf der einen und 
sektoralen Überschneidung der Regelungsbereiche von 
ETS-2 und Klimaschutzverordnung auf der anderen Seite 
ergeben (Kapitel 5.1.4).

5.1.1  Die Rolle der CO2-Bepreisung im 
klimapolitischen Instrumentenmix
Ohne eine CO2-Bepreisung trägt die Allgemeinheit die 
durch Treibhausgasemissionen verursachten Klimakosten. 
Die Idee der CO2-Bepreisung als zentrales Klimaschutzins-
trument ist es, diese Kosten dem Verursacher zu übertra-
gen und so zu internalisieren (Nordhaus 1977, Edenhofer et 
al. 2019, Pigou 1920). Eine CO2-Bepreisung motiviert somit 
eine klimagerechte Ausrichtung von Unternehmens- und 
Konsumentenentscheidungen, indem sie klimafreundli-
chere Investitionen und Konsum- und Verbrauchsmuster 
attraktiv macht sowie emissionssparende Innovationen 
stärkt und beschleunigt. Im Gegensatz zu anderen regula-
torischen Ansätzen muss die Politik keine eigenen Emissi-
onsvermeidungsansätze wie spezifische Technologien oder 
konkrete Verhaltensänderungen bestimmen. Stattdessen 
lässt sie Haushalten und Unternehmen großen Spielraum, 
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eigene Präferenzen und Informationen in die Entscheidung 
über Emissionsminderungen und die Auswahl spezifischer 
Vermeidungsansätze einzubeziehen. Die CO2-Bepreisung 
unterstützt sowohl kurzfristig (statisch) als auch langfristig 
(dynamisch) die Effizienz der Klimapolitik (Fuss et al. 2018a, 
Lilliestam et al. 2021).

Eine solche CO2-Bepreisung wird auf europäischer sowie 
auch auf nationaler Ebene mit Emissionshandelssystemen 
umgesetzt, bei denen eine begrenzte Anzahl von Emissi-
onsrechten zu einem freien Marktpreis gehandelt werden. 
In der EU ist das EU-ETS (im Folgenden ETS-1) etabliert; im 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)92 ist eine freie 
Preisbildung ab 2026 vorgesehen. Aus ökonomischer Sicht 
würde auch eine Steuer auf CO2-Emissionen eine ähnliche 
Wirkung entfalten: Hier würde der Preis direkt festgesetzt, 
nicht aber die Menge der zulässigen CO2-Emissionen. Emis-
sionen werden allerdings nicht nur explizit bepreist, son-
dern auch implizit durch die – zurzeit in Deutschland und 
anderen EU-Staaten sehr uneinheitliche – Besteuerung von 
Energieträgern. Im Instrumentenmix bestimmt die daraus 
entstehende effektive CO2-Bepreisung zusammen mit wei-
teren regulatorischen Instrumenten, wie beispielsweise 
Technologiestandards, in welchem Ausmaß die Emissionen 
kurzfristig und langfristig gesenkt werden.

Um die gesetzten Klimaschutzziele kosteneffizient und 
sozial ausgewogen erreichen zu können, sollten Emis-
sionshandelssysteme oder auch CO2-Steuern in einen 
intelligenten Politikmix eingebettet sein, der gesellschaft-
liche Hemmnisse und Barrieren wie auch politische und 
ökonomische Rahmenbedingungen einbezieht (siehe Box 
5-1, Agora Energiewende und Ecologic Institute 2021, Fuss 
et al. 2018a).

Insgesamt sollte die Auswahl der Instrumente begrün-
det und in einem transparenten Prozess erfolgen, um 
politische Debatten möglichst zielführend zu gestalten. 
Die Rolle von Maßnahmen der Innovationsstärkung und 
Infrastrukturentwicklung im Politikmix sind dabei weitge-
hend unstrittig. Ordnungsrechtliche Maßnahmen (Effizi-
enzstandards, Quoten) wie auch finanzielle Förderungen 
(Sanierungsförderung etc.) werden umso notwendiger, 
je weniger preissensitiv und vorausschauend Haushalte 
und Unternehmen handeln und je stärker mithilfe von 
Preisobergrenzen in die Preisbildung eingegriffen wird. 
Werden die existierenden Bepreisungssysteme (Heizöl-, 
Kohle- oder Dieselprivileg in der Energiebesteuerung etc.) 
um die ihnen innewohnenden Verzerrungen bereinigt, 
reduziert dies die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen 
(Verbote, Fördermaßnahmen etc., siehe Matthes 2020).

92 Siehe Kapitel 4, Fußnote 64.

Die möglichst umfassende, sektorübergreifende 
Bepreisung von CO2-Emissionen sollte ein zentrales 
Instrument der Klimapolitik darstellen. Jede Form 
der CO2-Bepreisung sollte in einen breiteren Mix an 
klimapolitischen Instrumenten integriert werden, 
der Fehlstellen und Wirkungsdefizite der CO2-Be-
preisung und verteilungspolitische Implikationen 
und Risiken der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit von europäischen CO2-Preisen/Klimapolitik 
adressiert sowie bestimmte Voraussetzungen für 
eine politische Akzeptanz, eine zweckmäßige Reso-
nanzfähigkeit und eine entsprechende Umsetz-
barkeit der Klimapolitik berücksichtigt. Aus diesen 
Gründen können zumindest in der Einführungs-
phase expliziter CO2-Bepreisung auch sektoral 
getrennte Ansätze sinnvoll sein.

Empfehlung
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Box 5-1:  Notwendigkeit komplementärer Maßnahmen 

Eine CO2-Bepreisung allein stößt bei der wirksamen, kosteneffizienten und sozial verträglichen Umsetzung 
ambitionierter, langfristiger Ziele der Emissionsvermeidung an Grenzen. Teils beruhen diese Grenzen auf 
einer eingeschränkten Wirksamkeit des Preissignals, teils auch auf weitergehenden Problemen, für deren 
Adressierung die CO2-Bepreisung nicht ausgelegt ist. Zu deren Überwindung ist der Einsatz komplementä-
rer Instrumente notwendig (IPCC 2014). Diese Grenzen werden hier erläutert und es wird erklärt, welche 
zentralen komplementären Maßnahmen sie adressieren können (Matthes 2020).

Klimaneutralität erfordert die zügige Einführung disruptiver neuer Technologien, die noch am Anfang ihrer 
Lernkurve stehen und den Aufbau neuer (internationaler) Wertschöpfungsketten notwendig machen (siehe 
Kapitel 3). Die Erwartung zukünftig sinkender Kosten einerseits und andererseits die Unsicherheit über die 
Höhe zukünftiger CO2-Preise und weiterer regulatorischer Rahmenbedingungen können die Anreiz- und 
Lenkungswirkung einer CO2-Bepreisung einschränken und verzerren, wodurch Investitionen in diese Tech-
nologien zu gering ausfallen oder unterbleiben.

Technologie- und Innovationsförderung: Im Bereich der Kostensenkungen entfaltet die CO2-Bepreisung 
zwar generell eine Lenkungswirkung zur Entwicklung neuer Vermeidungsoptionen und -technologien, 
korrigiert jedoch nicht allgemeine Hemmnisse in Innovationsprozessen. Damit ein Wissens-Spill-over und 
Skaleneffekte für eine Kostenreduktion erzielt werden können, bedarf es einerseits auch langfristig der 
Innovationsförderung und andererseits der gezielten Förderung in Phasen des Technologiehochlaufs als 
zentrale komplementäre Maßnahmen (Jaffe et al. 2005).

Langfristiger Planungsrahmen und politische Selbstbindung: Um Unsicherheiten bezüglich zukünftiger 
CO2-Preise und regulatorischer Rahmenbedingungen zu reduzieren, sind langfristige politisch abgesicherte 
Zielvorgaben erforderlich. Für die langfristige dynamische Effizienz von CO2-Bepreisungsinstrumenten 
bildet die politische Selbstbindung eine zentrale Voraussetzung. Nur wenn glaubhaft an gesetzten Zielen 
(zum Beispiel sektoralen Emissionsminderungszielen oder der Emissionsobergrenze im ETS-1) und an den 
heute antizipierten Mechanismen (wie steigenden CO2-Preisen aufgrund der Verknappung der CO2-Zertifi-
kate) festgehalten wird, richten Konsumenten und Unternehmen ihre Entscheidungen an den erwarteten 
Preisen aus. Wird stattdessen antizipiert, dass Ziele bei starken Preisanstiegen aufgeweicht oder Preisan-
stiege anderweitig verhindert werden, entfalten CO2-Bepreisungsinstrumente eine geringere dynamische 
Wirksamkeit (Salant 2016). 

Infrastrukturplanung und -regulierung: Um das Ziel der Klimaneutralität erreichen zu können, müssen 
zahlreiche bestehende Infrastrukturen in kurzer Zeit umgerüstet, ausgebaut oder neu errichtet werden, bei-
spielsweise Strom- und Schienennetze, Wasserstoffnetze und Ladeinfrastrukturen für die E-Mobilität (siehe 
Kapitel 3). Die oben bereits beschriebenen Probleme und Lösungsansätze bezüglich der Unsicherheiten 
zukünftiger Preisentwicklungen und sonstiger Rahmenbedingungen gelten ebenso für Infrastrukturen. Die 
Wirkung von Bepreisungsinstrumenten ist hier zusätzlich dadurch eingeschränkt, dass einzelne Emittenten 
in der Regel generell die Infrastrukturen, die sie nutzen oder zur Emissionsvermeidung benötigen, allein 
nicht in gesellschaftlich wünschenswertem Maß aufbauen oder verändern und es sich bei Infrastrukturen 
um stark regulierte Bereiche handelt, in denen die Handlungsmöglichkeiten einzelner Emittenten stark 
eingeschränkt sind. Die notwendigen Infrastrukturprojekte haben zudem häufig lange Vorlaufzeiten und 
sind zum Teil mit Entscheidungen im Hinblick auf den technologischen Pfad verbunden. Eine CO2-Beprei-
sung kann daher nur in geringem Maße die notwendigen Anreize setzen und die Koordination leisten, die 
für einen zügigen Um-, Neu- und Ausbau wichtiger Infrastrukturen im Bereich von Planung, Genehmigung 
und Errichtung notwendig sind. Somit sind langfristig angelegte Infrastrukturausbau-, Umbau- und Rück-
bauplanungen und Vorgaben mit der entsprechenden finanziellen und institutionellen Ausstattung notwen-
dig, wie sie beispielsweise in der Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe vorgesehen sind (Matthes 2020).

Die CO2-Bepreisung zielt darauf ab, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen, basie-
rend auf dem CO2-Preissignal und unter Berücksichtigung ihrer eigenen Präferenzen, Entscheidungen in 
Richtung klimafreundlicher Investitionen und Konsum- und Verbrauchsmuster treffen. Allerdings treten 
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dabei zum Teil begrenzte Entscheidungshorizonte und Handlungsspielräume, Informationsprobleme und 
weitere verhaltensökonomische Aspekte auf, die die Lenkungswirkung der Bepreisung begrenzen.

Begrenzte Entscheidungshorizonte: Damit CO2-Preise eine langfristig kosteneffiziente Transformation 
anreizen können, benötigen Haushalte und Unternehmen hinreichend lange Entscheidungshorizonte. 
Eine energetische Sanierung lohnt sich insbesondere dann, wenn die Ersparnisse über mehrere Jahrzehnte 
betrachtet und hohe zukünftige CO2-Preise einkalkuliert werden. Unternehmen müssen bei Entscheidungen 
für die Entwicklung neuer Vermeidungstechnologien und Investitionen in langlebige Produktionsanlagen 
lange Investitionszeiträume beziehungsweise -zyklen berücksichtigen. Die empirische Forschung zeigt, dass 
Entscheidungshorizonte privater Akteure vielfach kürzer sind als klimapolitisch relevante Zeithorizonte. Um 
dennoch entsprechend langfristiges Handeln anzureizen, sind komplementär zur CO2-Bepreisung gezielte 
Informations-, Förder- und ordnungsrechtliche Instrumente erforderlich (Gillingham und Palmer 2020).

Prinzipal-Agenten-Problem: Die dynamische Wirkung von CO2-Preisen ist reduziert, wenn die Belastun-
gen durch die CO2-Bepreisung nicht durch die Akteurinnen und Akteure getragen werden, die den ent-
sprechenden Handlungsspielraum haben, über Investitionen in Vermeidungsmaßnahmen zu entscheiden. 
Zum Beispiel tragen Vermieter nach geltender Rechtslage keine CO2-Kosten für Heizung und Warmwasser. 
Die intendierte Anreizwirkung der CO2-Bepreisung ist im Hinblick auf die Investitionsentscheidungen der 
Vermieter daher nur sehr beschränkt wirksam. Diese Problematiken müssen identifiziert und durch ent-
sprechende regulatorische Eingriffe, beispielsweise entsprechende Änderungen im Mietrecht, behoben 
werden (Gillingham und Palmer 2020, siehe auch Kapitel 8).

Informationsprobleme und verhaltensökonomische Aspekte: Beim Kauf neuer Produkte fehlen Kon-
sumenten oder Unternehmen oft notwendige Informationen, um informierte Kaufentscheidungen zu 
treffen, die alle Kosten und Nutzen über die gesamte Produktlebensdauer abwägen. So unterschätzen sie 
oft laufende Betriebskosten gegenüber anfänglichen Investitionskosten und entscheiden sich daher für 
weniger energieeffiziente Geräte (Allcott und Wozny 2014, Blasch et al. 2019).93 Die verhaltensökonomische 
Forschung deutet zudem darauf hin, dass Akteure vereinfachende Heuristiken zur Entscheidungsfindung 
in komplexen Abwägungsfragen nutzen (Blasch et al. 2019) und beispielsweise den Status quo präferieren 
oder eine strukturell überhöhte Aversion gegenüber potenziellen Verlusten haben. Solch verhaltensbasierte 
Aspekte können beispielsweise durch Informationsmaßnahmen wie die Energieverbrauchskennzeichnungs-
verordnung94 gezielt adressiert werden.

Um die Wirksamkeit und Effizienz von CO2-Bepreisungsinstrumenten einordnen zu können, müssen unter 
anderem folgende weitere Aspekte berücksichtigt werden:

Einfluss bestehender Regulierung: Die CO2-Bepreisung trifft in vielen Sektoren auf bereits bestehende 
Regulierungen und Rahmenbedingungen. Beispielsweise gewinnt im Hinblick auf den Umbau von Energie-
versorgungssystemen die Frage an Relevanz, inwieweit ein Strommarkt, in dem nur die bereitgestellte Ener-
gie zu Grenzkosten vergütet wird (Energy-only-Markt), für die ausreichende Finanzierung erneuerbarer Ener-
gieerzeugung selbst bei hohen CO2-Preisen geeignet ist. Hier muss die Kohärenz bestehender Regulierung 
mit sich verändernden Rahmenbedingungen einerseits und mit der angedachten Governance-Architektur 
andererseits in regelmäßigen Abständen abgeglichen und entsprechend angepasst werden (Matthes 2020).

93  Verordnung (EU) 2017/1369 v. 4.7.2017, ABlEU L 198/1, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/740 v. 25.5.2020, ABlEU L 177/1;  
Richtlinie 2009/125/EG v. 21.10.2009. ABlEU L 285/10, zuletzt geändert durch Richtlinie 2012/27/EU v. 25.10.2012, ABlEU L 315/1.

94  Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV) v. 30.10.1997, BGBl. I S. 2616, zuletzt geändert durch Art. 1 d. Verordnung v. 19.2.2021, BGBl. I S. 
310. 
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Internationale Wettbewerbsfähigkeit: Solange es nicht gelingt, Klimapolitik international hinreichend zu 
koordinieren, können der Anstieg der CO2-Preise sowie auch strikte ordnungsrechtliche Vorgaben zu einem 
deutlichen Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit führen. Dies widerspricht nicht nur industriepo-
litischen Zielen, sondern droht auch klimapolitische Ziele zu unterlaufen, soweit Treibhausgasemissionen 
(direkt oder indirekt) lediglich ins Ausland verschoben werden (Carbon-Leakage) und sich klimafreundliche 
Technologien nicht durchsetzen können. Um diese Wirkungen auszugleichen, bedarf es auch mittelfristig 
spezifischer Regelungen und Maßnahmen (Feld et al. 2020).

Monitoring von Emissionen: Übergreifende Instrumente der CO2-Bepreisung können nur in den Sektoren 
eingesetzt werden, in denen Emissionen mit hoher Robustheit und ausreichender Präzision ermittelt werden 
können. Insbesondere im Landwirtschaftssektor sowie mit Blick auf die Emissionen aus Landnutzung und 
Forstwirtschaft ist diese Voraussetzung oft nicht vollständig erfüllt (siehe Kapitel 5.2, Böttcher und Reise 
2020). Dort wo Emissionen nicht präzise ermittelt oder zugeordnet werden können, müssen Emissionsmin-
derungen über ordnungsrechtliche Vorgaben oder Anreizmechanismen wie Bepreisung oder Förderungen 
spezifischer (klimaschädlicher beziehungsweise klimafreundlicher) Maßnahmen erreicht werden.

5.1.2  Das neue EU-Emissionshandelssystem 
für die Sektoren Gebäude und  
Straßen verkehr 
Für die Bepreisung der Emissionen im Gebäude- und Stra-
ßenverkehrsbereich schlägt die EU-Kommission in ihrem 
"Fit for 55"-Legislativpaket vor, ein zweites, eigenständiges 
Emissionshandelssystem (ETS-2) einzuführen (siehe Kapitel 
4.1.2). Im Gegensatz zum bestehenden ETS-1 soll dieses bei 
den Inverkehrbringern von Heiz- und Kraftstoffen ansetzen 
(Upstream-Ansatz), aber anders als der nach dem BEHG 
vorgesehene nationale Emissionshandel nur die Emissio-
nen aus dem Gebäudesektor und dem Straßenverkehr 
erfassen.95 Gegenüber dem Status quo stellt die Einführung 
des ETS-2 in der Gesamtbetrachtung eine deutliche Verbes-
serung dar, denn es fehlte bisher ein europaweit einheitli-
ches System zur expliziten Bepreisung der Emissionen in 
den ETS-2-Sektoren. Die Einführung eines zusätzlichen 
Emissionshandels hat zudem Vorteile gegenüber einer 
sofortigen Ausweitung des ETS-1 auf die Sektoren des ETS-2, 
da sie den teils noch sehr unterschiedlichen Charakteristika 
der jeweiligen Sektoren besser Rechnung trägt. Diese 
Bewertung des ETS-2 wird im Folgenden begründet.

Absicherung der Zielerreichung

Mit der Emissionsobergrenze wird im ETS-2 für die Sekto-
ren Gebäude und Verkehr ein weiterer Durchsetzungsme-
chanismus zur Einhaltung der festgelegten Emissionsre-
duktionsziele implementiert, der nach den Vorschlägen 
der EU-Kommission den Durchsetzungsmechanismus der 
Klimaschutzverordnung ergänzt. Mit seinem direkten 

Durchgriff auf die Inverkehrbringer fossiler Brennstoffe 
(Strafzahlungen etc.) ist der Durchsetzungsmechanismus 
des ETS-2 voraussichtlich stärker und zeitnäher wirksam 
als der Durchsetzungsmechanismus der Klimaschutzver-
ordnung, in dem die Nichterfüllung der nationalen Reduk-
tionsverpflichtungen über Vertragsverletzungsverfahren 
mit relativ langer Verfahrensdauer und diversen politi-
schen Beeinflussungsmöglichkeiten sanktioniert wird.96 Er 
scheint zudem vergleichsweise robust gegenüber der 
kurzfristigen politischen Einflussnahme einzelner Mitglied-
staaten. Die Einführung eines ETS-2 für die Sektoren 
Gebäude und Straßenverkehr nach den "Fit for 55"-Vor-
schlägen erhöht vor diesem Hintergrund die Wahrschein-
lichkeit der Zielerreichung.

Institutionelles und marktliches Lernen in der  
Einführungsphase der Emission sbepreisung 

Die institutionellen Voraussetzungen für ein Emissionshan-
delssystem in den Sektoren Gebäude und Verkehr fehlen 
in den meisten Mitgliedstaaten. Auch sind die Unsicher-
heiten über die Höhe der zu erwartenden CO2-Preise in 
diesen Sektoren und die Auswirkungen auf die Preisbil-
dung bei einer Ausweitung des ETS-1 auf weitere Sektoren 
noch vergleichsweise hoch. Bei einer unmittelbaren Inte-
gration des Gebäude- und des Straßenverkehrssektors in 
den heutigen, inzwischen etablierten und stabil funktio-
nierenden ETS-1 sind zusätzliche Unsicherheiten und deut-
liche Instabilitäten zu erwarten. Im Gegensatz zu einer 
unmittelbaren Ausweitung des ETS-1 sichert die zumindest 
übergangsweise Einführung eines ETS-2 die Funktions- 
fähigkeit des bestehenden ETS-1. Dies eröffnet zugleich 

95  Im Gegensatz zum Anwendungsbereich des ETS-2 im Vorschlag der EU-Kommission erfasst das BEHG alle Treibstoff- und Brennstoffeinsätze, also  
zusätzlich Treibstoff- und Brennstoffeinsatz in der Landwirtschaft, der Fischerei und der Forstwirtschaft, im Eisenbahnverkehr und in nicht vom EU-ETS 
erfassten Bereichen der Energiewirtschaft und der Industrie.

96 Art. 8 und 9 Klimaschutz-VO.
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eine Möglichkeit des institutionellen und marktlichen Ler-
nens im Bereich des ETS-2, auch im Hinblick auf eine 
zukünftig denkbare Integration von ETS-1 und ETS-2, wenn 
diese in Abwägung aller weiteren Aspekte politisch erfor-
derlich erscheint (Edenhofer et al. 2021, Matthes 2019).

Kosteneffizienz: Vorteile einer länderübergreifenden 
Emissionsbepreisung

Mit der Einführung des ETS-2 wird in den betreffenden 
Sektoren europaweit ein einheitlicher CO2-Preis geschaf-
fen, der auf eine Angleichung der Vermeidungskosten in 
den erfassten Sektoren und über die verschiedenen Mit-
gliedstaaten hinweg hinwirkt. Die Klimaschutzverordnung 
legt dagegen den einzelnen Mitgliedstaaten Reduktions-
verpflichtungen auf und führt so bei der Umsetzung dieser 
Verpflichtungen zu einem zwischen den Mitgliedstaaten 
stärker differenzierten Vorgehen. Im Gegensatz zum ETS-2 
verfügt die Klimaschutzverordnung über keinen entspre-
chenden europaweit direkt bei den Emittenten bezie-
hungsweise Inverkehrbringern von Brenn- und Kraftstof-
fen ansetzenden Koordinationsmechanismus, der die 
Vermeidungskosten in den Gebäude- und Verkehrssekto-
ren der Mitgliedstaaten angleichen kann. Vor diesem Hin-
tergrund verspricht das ETS-2 letztendlich, die für die 
relevanten Sektoren beschlossenen Emissionsminderun-
gen kosteneffizienter zu erreichen, als dies allein über die 
Klimaschutzverordnung wahrscheinlich wäre (Felbermayr 
et al. 2019).

Seine volle Wirksamkeit im Hinblick auf die Angleichung 
der Vermeidungskosten kann das ETS-2 und das mit ihm 
eingeführte CO2-Preissignal jedoch nur entfalten, wenn 
bestehende Verzerrungen der Energiepreise in Europa 
korrigiert werden. Diese Verzerrungen beruhen auf der 
derzeit noch kaum vereinheitlichten Systematik der Ener-
giebesteuerung in den Mitgliedstaaten und den daraus 
entstehenden Unterschieden in der Höhe der Besteuerung 
von Energieträgern. Auch innerhalb einzelner Mitgliedstaa-
ten, wie etwa in Deutschland, wirft die unsystematische 
Besteuerung von Energieträgern diesbezüglich erheblichen 
Reformbedarf auf, um die Wirkung von CO2-Preisen zu 
stärken (Ausfelder et al. 2017, Sachverständigenrat gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung 2021, Matthes et al. 2021, 
Löschel et al. 2021). Die EU-Kommission schlägt im Rahmen 
des "Fit for 55"-Legislativpakets zwar eine Überarbeitung 
der Energiesteuer-Richtlinie vor. Diese wird aber voraus-
sichtlich nicht zu einer Vereinheitlichung der Energiesteu-
ersysteme führen, da Mitgliedstaaten weiterhin großen 
Spielraum bei der Festlegung der Energiesteuern haben.97

97 Siehe Kapitel 4, Fußnote 35.

Verzerrungen im Bereich der impliziten CO2-Be-
preisung (durch Energiesteuern) sollten abgebaut 
werden und die Energiebesteuerung sollte als Über-
gangsmechanismus genutzt werden. Die Besteue-
rung von Heiz- und Kraftstoffen sowie von Strom 
bildet aufgrund ihrer Anreizwirkung ein wichtiges 
Element einer CO2-Bepreisung. Das in Deutsch-
land bestehende System der Energiebesteuerung 
ist durch eine Vielzahl von Verzerrungen geprägt 
(vergleichsweise geringe Besteuerung von Diesel, 
Heizöl und Kohle etc.). Die Bundesregierung sollte 
diese Verzerrungen gezielt abbauen. Eine Reform 
der Energiebesteuerung sollte darüber hinaus die 
potenziellen CO2-Preisunterschiede zwischen dem 
in Deutschland seit 2021 geltenden BEHG und dem 
ggf. ab 2025 EU-weit geltenden ETS-2 – mit mögli-
cherweise unterschiedlichen Erfassungsbereichen 
sowie Ambitions- und Preisniveaus – antizipieren, 
um die Erwartungen von Investoren etc. im Verlauf 
der 2020er-Jahre zu stabilisieren.

Empfehlung
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Kosteneffizienz: Vorteile gegenüber einer sofortigen 
Ausweitung des ETS-1

Eine Ausweitung des heutigen ETS-1 auf den Gebäude- und 
Straßenverkehrssektor würde die Idee, Vermeidungskos-
ten über Sektoren und Mitgliedstaaten hinweg anzuglei-
chen, noch umfassender umsetzen als die jetzt vorgeschla-
gene Einführung eines separaten zweiten EU-ETS. Unter 
idealtypischen Voraussetzungen würde so ein kurz- wie 
langfristig kosteneffizienter Transformationspfad und eine 
entsprechende Verteilung der Vermeidungsanstrengungen 
zwischen den Sektoren über die Zeit erreicht – diese Vor-
aussetzungen sind in der Realität jedoch nicht gegeben. 
Vielmehr unterscheiden sich die technologischen und 
infrastrukturellen Voraussetzungen sowie die verteilungs- 
und industriepolitischen Herausforderungen ambitionier-
ter Emissionsreduktionen in den ETS-1- und ETS-2-Sekto-
ren zum Teil erheblich. Die dadurch entstehenden Risiken 
werden im Folgenden näher diskutiert.

Würden die ETS-1- und ETS-2-Sektoren unmittelbar in 
einem einheitlichen Emissionshandelssystem integriert 

werden, dürfte der einheitliche CO2-Preis in den ETS-2-Sek-
toren eine deutlich geringere Wirkung entfalten als in den 
ETS-1-Sektoren. Dies ist teilweise durch höhere Vermei-
dungskosten in den ETS-2-Sektoren begründet (Lemmens 
et al. 2021, Öko-Institut und Agora Energiewende 2020). 
Eine wichtige Rolle spielt aber auch, dass einige zentrale 
Vermeidungsmaßnahmen im Gebäude- und Straßenver-
kehrssektor von Technologie- und Infrastrukturvoraus-
setzungen abhängen, die bislang noch nicht in ausrei-
chendem Maß geschaffen sind (Öko-Institut und Agora 
Energiewende 2020, Pietzcker et al. 2021). So beschränkt 
etwa der notwendige Aus- und Umbau der Verkehrs- und 
Ladeinfrastruktur die kurzfristigen Möglichkeiten zur Emis-
sionsreduktion im Bereich des Straßenverkehrs. Die (kurz-
fristige) Wirksamkeit des CO2-Preissignals hängt schließlich 
unmittelbar davon ab, wie Akteurinnen und Akteure über 
den Einsatz von Maßnahmen zur Emissionsvermeidung 
entscheiden und welchen Restriktionen sie dabei unter-
liegen (siehe Box 5-1). In den ETS-2-Sektoren fallen diese 
Entscheidungen eher unmittelbarer bei den Haushalten 
und Endverbrauchern an, als dies in den ETS-1-Sektoren 
der Fall ist. Neben Informationsdefiziten, kurzfristigen 

Abbildung 5-1: Preispfade von ETS-1, ETS-2 und intergriertem ETS im schematischen Vergleich 

Schematische Darstellung der CO2-Preise im ETS-1, ETS-2 und in einem integriertem Emissionshandelssystem, das sowohl die Sektoren des ETS-1 als auch des 
ETS-2 abdeckt. Gezeigt wird auch der Preis im ETS-1, der sich ohne die vorgeschlagene Zielverschärfung des “Fit for 55”-Pakets ergibt. | Quelle: Eigene Darstellung.
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Entscheidungshorizonten oder der zu starken Gewich-
tung kurzfristig anfallender Investitionskosten gegenüber 
laufenden Betriebskosten können dabei starke Verhal-
tensgewohnheiten sowie Finanzierungsrestriktionen im 
Zusammenspiel mit den bestehenden Erneuerungszyklen 
langlebigerer Wirtschaftsgüter wie Fahrzeugen die Wirk-
samkeit des CO2-Preises reduzieren (siehe Box 5-1). Auch 
Wechselwirkungen mit weiteren Regulierungen wie der 
energetischen Sanierung von Gebäuden und Wohnun-
gen im Mietrecht sind hierbei relevant. Zudem können 
gerade Endverbraucher von der Komplexität der notwen-
digen Entscheidungen stark gefordert werden und dann 
bewusst vereinfachende Entscheidungsheuristiken anwen-
den (siehe Box 5-1). 

In einem heute ausgeweiteten ETS-1 würden sich letzt-
endlich die Vermeidungsanstrengungen kurzfristig auf 
die ETS-1-Sektoren konzentrieren: Indem die heute bereits 
vorhandenen kostengünstigeren Optionen zur Emissions-
reduktion in diesen Sektoren ausgenutzt werden, könnten 
dadurch zwar die Kosten der Emissionsreduktion kurzfris-
tig sinken. Allerdings besteht die Gefahr, dass die länger-
fristigen Handlungserfordernisse und die notwendigen 
Vorlauf- und Transformationszeiten in den ETS-2-Sekto-
ren dabei nur unzureichend Berücksichtigung finden und 
so ein langfristig kosteneffizienter Transformationspfad 
verfehlt wird (Agora Energiewende und Ecologic Institute 
2021). Aus wirtschaftlichen sowie sozialen Gründen kön-
nen die notwendige weitere Technologieentwicklung wie 
auch der Auf- und Umbau langlebiger Kapitalstöcke nicht 
beliebig beschleunigt werden; den Gebäudebestand zu 
sanieren oder die für den Wechsel zu klimafreundlichen 
Gütern und Verhaltensweisen notwendigen Infrastruktu-
ren aufzubauen, benötigt Zeit. Werden die notwendigen 
Transformationen aufgeschoben, drohen die Belastungen 
in Zukunft stark anzusteigen. Angesichts der beschränkten 
sektoralen Transformationsgeschwindigkeiten kann das 
europäische Ziel der Klimaneutralität bis 2050 gefährdet 
werden. Könnten die Akteurinnen und Akteure mit einem 
langfristig glaubwürdigen CO2-Preispfad rechnen, der 
die Ziele der EU-Klimapolitik reflektiert, würde auch der 
langfristige Umbau bewerkstelligt werden können. Diese 
Voraussetzung ist unter den derzeitigen institutionellen 
Rahmenbedingungen allerdings nicht gegeben.

Internationale Wettbewerbsfähigkeit

Auch für die ETS-1-Sektoren wäre die unmittelbare Integ-
ration der für das ETS-2 vorgesehenen Sektoren Gebäude 
und Verkehr in ein gemeinsames Emissionshandelssystem 
mit Risiken verbunden. Wie oben dargestellt würde die 
Integration dazu führen, dass die Vermeidungsanstren-
gungen in den ETS-1-Sektoren zunehmen, da der CO2-Preis 
im Vergleich zu einem separaten ETS-1 ansteigen würde 
(Lemmens et al. 2021, siehe Abbildung 5-1). Dies stellt für 
die im internationalen Wettbewerb stehenden ETS-1-Sek-
toren eine Belastung ihrer Wettbewerbsfähigkeit dar. Die 

unmittelbare Ausweitung des ETS-1 ginge insofern mit 
einer erhöhten Gefahr einher, dass die Umsetzung der 
hohen klimapolitischen Ambitionen in der EU zu einem 
Verlust an Arbeitsplätzen und Wertschöpfung insbeson-
dere auch in Deutschland führt (Rickels et al. 2019).

Wie oben für die ETS-2-Sektoren diskutiert, gibt es auch 
bei den ETS-1-Sektoren Hindernisse, für deren Überbrü-
ckung weniger CO2-Preise als vielmehr andere Instrumente 
angemessen sind. So setzt der kostspielige Einsatz von 
Wasserstoff in der Stahl- und Chemieindustrie den Auf-
bau neuer Vermarktungsketten voraus, in der Zement- 
industrie erfordert der Einsatz von CCS (Box 3-2) eine 
geeignete Infrastruktur (siehe auch Kapitel 3). Auch diese 
Transformationsprozesse lassen sich jedoch nicht beliebig 
beschleunigen, das heißt, auch die mögliche Transforma-
tionsgeschwindigkeit der ETS-1-Sektoren ist beschränkt, 
wenn die industriellen Wirtschaftsstrukturen in Europa 
auch zukünftig erhalten werden sollen.

Zwischenfazit zur Einführung des ETS-2

Grundsätzlich können und sollten die Unterschiede zwi-
schen den ETS-1- und ETS-2-Sektoren durch zusätzliche 
komplementär wirkende Instrumente und Maßnahmen 
adressiert werden. Zeitnah gelingt dies jedoch nicht ausrei-
chend verlässlich und zielgenau, etwa angesichts der Unsi-
cherheit über die genaue Wirkung expliziter CO2-Preise in 
den ETS-2-Sektoren (Edenhofer et al. 2021). Vor diesem Hin-
tergrund erscheint es zumindest für eine Übergangsphase 
gegenüber der sofortigen Ausweitung des ETS-1 sinnvoller 
und risikoärmer, ein zweites separates ETS-2 einzuführen: 
Einerseits werden Stabilität und Funktionsfähigkeit des 
ETS-1 bewahrt, andererseits beugt ein separates ETS-2 den 
Risiken vor, die mit einer zu einseitigen sektoralen Lasten-
teilung verbunden sein können. Denn diese könnte einem 
langfristig kosteneffizienten Vermeidungspfad im Wege ste-
hen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Industrie gefährden. Die Trennung von ETS-1 und 
ETS-2 eröffnet zudem Spielräume, geeignete komplemen-
täre Instrumente für die spezifischen Herausforderungen in 
den jeweiligen Sektoren zu entwickeln, deren Wirksamkeit 
zu überprüfen und so Erfahrungen für ein mögliches zukünf-
tiges einheitliches Emissionshandelssystem zu sammeln.

Diese Vorteile eines separaten ETS-2 überwiegen auch 
die Risiken, die für die Kosteneffizienz dadurch entstehen, 
dass die Aufteilung der Vermeidungslasten auf die ETS-1-  
und ETS-2-Sektoren im Vorfeld festgelegt wird. Eine sol-
che Aufteilung muss notwendigerweise unter gewisser 
Unsicherheit über die genauen Vermeidungskosten und 
-reaktionen in den verschiedenen Sektoren und über 
die industrie- und verteilungspolitischen Implikationen 
vorgenommen werden. Ein entsprechend umfangrei-
ches Impact Assessment, wie es auch dem Vorschlag der 
EU-Kommission zugrunde liegt, kann diese Unsicherheit 
jedoch reduzieren.
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Eine Schwachstelle des ETS-2-Vorschlages der EU-Kommis-
sion im "Fit for 55"-Paket stellt dessen sektorale Abdeckung 
dar, denn die vom ETS-1 in seinem bisherigen Geltungsbe-
reich nicht erfassten Industrieemissionen und Verkehrsseg-
mente jenseits des Straßenverkehrs werden so nicht erfasst. 
Im Vergleich zu einer breiteren Abdeckung, wie sie etwa das 
BEHG auf nationaler Ebene in Deutschland verfolgt, schränkt 
dies die (erwartete) Kosteneffizienz des ETS-2 ein. 

Notwendige Einbettung des ETS-2 in einen Policy-Mix

Allein die Trennung von ETS-1 und ETS-2 stellt nicht sicher, 
dass das ETS-2 die erfassten Sektoren auf einen kurz- wie 
langfristig kosteneffizienten Vermeidungspfad führt. Vielmehr 
bleibt entlang der in Kapitel 5.1.1 dargelegten Linien auch und 

gerade für das ETS-2 die Einbettung in einen breiteren Mix an 
ergänzenden Instrumenten (in Form von Förderpolitiken, 
ordnungsrechtlichen Vorgaben, Infrastrukturprojekten oder 
der Förderung von Forschung und Entwicklung) sinnvoll und 
zielführend – insbesondere mit Blick auf die in den ETS-2-Sek-
toren dominierenden Entscheidungsheuristiken (siehe Box 
5-1) und die starke Infrastrukturbindung der Transformati-
onstechnologien (siehe Kapitel 3).

Durch das Setzen einer separaten Emissionsobergrenze für 
die ETS-2-Sektoren erhöht sich zwar die Wahrscheinlich-
keit, dass auch in diesen weniger preissensiblen Sektoren 
schon in den nächsten Jahren CO2-Emissionen reduziert wer-
den, soweit die Emissionsobergrenze nicht durch politisch 
ausgehandelte Preisobergrenzen oder andere Maßnahmen 
gelockert wird. Allerdings werden wegen der niedrigeren 
Preissensitivität der Emissionen in den ETS-2-Sektoren die 
notwendigen Emissionsreduktionen sehr wahrscheinlich nur 
bei hohen ETS-2-Zertifikatepreisen erreicht (Lemmens et al. 
2021). Die geringe Sensitivität kann vielfach jedoch gezielter 
und damit gesamtgesellschaftlich (kosten-)effizienter durch 
komplementäre Maßnahmen und Instrumente adressiert 
werden.98 Gleiches gilt grundsätzlich auch für die ETS-1-Sek-
toren, etwa im Hinblick auf die dortigen technologischen oder 
infrastrukturbedingten Pfadabhängigkeiten (Acemoglu et al. 
2012). Indem ein solch differenziertes Vorgehen über einen 
Politikmix sehr beziehungsweise unnötig starke Anstiege des 
CO2-Preises verhindert, können zudem verteilungspolitische 
Folgen des ETS-2 gedämpft werden.

Verteilungspolitische Folgen 

Die Einführung eines separaten ETS-2 in den (kurzfristig) 
weniger preiselastischen Sektoren Gebäude und Straßen-
verkehr ist grundsätzlich mit verteilungspolitischen oder 
sozialen Herausforderungen verbunden, insbesondere 
im Vergleich mit einer Ausweitung des ETS-1, bei der mit 
geringeren CO2-Preisen für die ETS-2-Sektoren zu rechnen 
wäre. Die Verteilungswirkungen entfalten sich dabei zwi-
schen unterschiedlichen Haushalten in den einzelnen Mit-
gliedstaaten, aber auch zwischen Mitgliedstaaten (Feindt 
et al. 2021). In den verbrauchernahen Lebensbereichen 
der ETS-2-Sektoren ist die CO2-Bepreisung dabei häufig 
mit regressiven Verteilungswirkungen verbunden und 
somit werden einkommensschwächere Haushalte im Ver-
gleich stärker belastet als reichere Haushalte. Nicht nur ein 
geeigneter Politikmix, der unnötig hohe Preisanstiege ver-
hindert, sondern zusätzliche gezielte Mechanismen zum 
Ausgleich der (regressiven) Verteilungswirkungen eines 
CO2-Preises im Gebäude- und Verkehrssektor sind daher 

98  Werden zusätzliche Maßnahmen nicht auf europäischer Ebene, sondern von einzelnen Mitgliedstaaten ergriffen, verlagern sich, in Abhängigkeit von ihrer 
Interaktion mit der Marktstabilitätsreserve des ETS-2, zumindest teilweise Emissionen in andere Mitgliedstaaten, ohne dass in diesem Umfang zusätzliche 
Emissionen eingespart würden (sogenannter Wasserbetteffekt). Indem derartige nationale Maßnahmen der Angleichung der (Grenz-)Kosten der Emissions-
vermeidung zwischen den Mitgliedstaaten in den ETS-2-Sektoren entgegenwirken, bergen sie eine gewisse Gefahr von Effizienzverlusten und steigenden 
Gesamtkosten des Klimaschutzes. Soweit nationale Maßnahmen aber auf die genannten Hürden und Herausforderungen der Emissionsvermeidung 
zugeschnitten und möglichst auch mit den zusätzlichen Maßnahmen in anderen Mitgliedstaaten abgestimmt sind, überwiegen die Vorteile eines Politikmix 
deutlich.

Die Bundesregierung sollte die von der Kommis-
sion vorgeschlagene Einführung eines separaten 
europaweiten Emissionshandels für Heiz- und Kraft-
stoffe zur Reduzierung der THG-Emissionen in den 
Sektoren Gebäude und Straßenverkehr unterstüt-
zen. Diese erscheint zumindest als Zwischenschritt 
sinnvoll und sachgerecht. Mit dem neuen ETS-2 
steigt die Kosteneffizienz der Klimapolitik in diesen 
Sektoren. Im Unterschied zu der Möglichkeit, den 
bestehenden Emissionshandel (EU-ETS) auf diese 
Sektoren auszuweiten, trägt das vorgeschlagene 
Modell eines gesonderten ETS-2 den unterschiedli-
chen technischen und infrastrukturellen Vorausset-
zungen und Kosten der Emissionsvermeidung sowie 
dem unterschiedlichen internationalen Wettbe-
werbsdruck in den betroffenen Sektoren Rechnung.

Empfehlung

Die Einführung des ETS-2 sollte nicht dazu führen, 
dass in Deutschland eine CO2-Bepreisungslücke für 
Emissionen entsteht, die bisher vom BEHG erfasst 
sind. Die Bundesregierung sollte im EU-Gesetzge-
bungsprozess darauf hinwirken, dass die sektorale 
Abdeckung, das heißt der Anwendungsbereich des 
von der Kommission vorgeschlagenen ETS-2-Ent-
wurfs, dem deutschen BEHG angepasst und folg-
lich erweitert wird. Wenn dies auf EU-Ebene nicht 
umsetzbar ist, sollte durch eine nationale Beprei-
sung der nicht vom ETS-2 erfassten Emissionen 
nachgesteuert werden.

Empfehlung
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in jedem Fall notwendig und sollten möglichst frühzeitig 
kommuniziert und umgesetzt werden. 

Es ist daher zu begrüßen, dass das "Fit for 55"-Paket mit 
dem Klima-Sozialfonds99 neben der Aufstockung des 
Modernisierungsfonds einen weiteren, neuen Lastenaus-
gleichsmechanismus vorsieht. Das Finanzvolumen des 
Fonds soll EU-Mittel in Höhe von einem Viertel der erwar-
teten Auktionserlöse im ETS-2 umfassen. Ein Lastenaus-
gleich kommt dabei primär durch die Aufteilung der Gel-
der aus dem Klima-Sozialfonds unter den Mitgliedstaaten 
zustande. Nach dem Kommissionsvorschlag sind mitglieds-
landspezifische Förderobergrenzen festgelegt, nach denen 
ärmere Länder pro Kopf eine höhere Zuteilung als reichere 
Länder erhalten können. Die Gelder des Klima-Sozialfonds 
werden für nationale Klima-Sozialpläne verwendet. Zusätz-
lich zu den EU-Mitteln müssen die Mitgliedstaaten jeweils 
die Hälfte der Kosten ihrer Klima-Sozialpläne selbst auf-
bringen. Dies soll einen effektiven Einsatz der EU-Mittel 
absichern, kann allerdings auch dazu führen, dass gerade 
die öffentlichen Haushalte schwächerer Länder die für sie 
mögliche finanzielle Unterstützung nicht kofinanzieren 
können. Der erhoffte zwischenstaatliche Lastenausgleich 
käme dann nur eingeschränkt zustande. Mögliche Haus-
haltsrestriktionen wirtschaftlich schwächerer Länder in der 
EU bei der Kofinanzierung der Klima-Sozialpläne werden 
aber dadurch gemindert, dass alle Mitgliedstaaten zugleich 
Einnahmen aus den Auktionserlösen des ETS-2 erzielen. 
Von der Einschränkung möglicher Finanzierungsprobleme 
abgesehen stellt der Klima-Sozialfonds einen transparen-
ten Ausgleichsmechanismus dar, zumal spezifische Anfor-
derungen sicherstellen, dass der Ausgleich nicht nur auf 
der Ebene der Nationalstaaten stattfindet, sondern auch 
die betroffenen Haushalte und Unternehmen erreicht. Die 
Verteilungswirkung auf Ebene der privaten Haushalte und 
Unternehmen wird in Kapitel 8 konkret diskutiert.

5.1.3  Perspektiven der Integration  
von ETS-1 und ETS-2
Wie in Kapitel 5.1.2 ausgeführt, ist ein separater ETS-2 
gegenüber der unmittelbaren Ausweitung des ETS-1 
zumindest kurzfristig die sinnvollere Option. Mittel- und 
langfristig stellt sich jedoch die Frage, ob und wann die 
beiden Emissionshandelssysteme integriert werden soll-
ten. Zu beachten ist allerdings, dass die Zertifikatepreise 
in ETS-1 und ETS-2 von den Erwartungen der Akteurinnen 
und Akteure von zukünftigen klimapolitischen Rahmen-
bedingungen und Vermeidungskosten beeinflusst sind. 
Sobald eine mögliche Integration der Systeme auch nur 
im Raum steht, kann dies daher Rückwirkungen auf die 
Preisbildung im ETS-1 und ETS-2 haben und ungewollt 
zu einer frühzeitigen faktischen Konvergenz der beiden 
Systeme führen.

Kriterien einer Integration von ETS-1 und ETS-2

Nach aktuellen Planungen will die EU-Kommission bis 2031 
prüfen, inwieweit eine Integration der beiden Emissions-
handelssysteme in ein gemeinsames System „machbar“100 

ist. Mit derartigen Aussagen der europäischen Kommission 
über eine mögliche Integration und der lebhaften wissen-
schaftlichen Diskussion über das ETS-2 und eine Zusam-
menlegung von ETS-1 und ETS-2 ist davon auszugehen, 
dass die Marktteilnehmenden zumindest die Möglichkeit 
der zukünftigen Integration der Systeme bereits berück-
sichtigen. Die Strategie, derartige Erwartungsbildungen zu 
umgehen, indem eine mögliche Integration erst später und 
möglichst kurzfristig thematisiert und angekündigt wird, 
erscheint vor diesem Hintergrund keine glaubwürdige 
Option – abgesehen von den Problemen, die eine solche 
Überraschungstaktik mit Blick auf die Verlässlichkeit der 
klimapolitischen Rahmenbedingungen bedeuten könnte. 
Gleichzeitig bleibt die mögliche zukünftige Integration der 
Systeme für die Marktteilnehmenden vage. So nimmt die 
EU-Kommission bislang keine weitere Charakterisierung 
vor, ab wann und unter welchen Voraussetzungen sie eine 
solche Integration als machbar und sinnvoll ansieht. Für 
die Marktteilnehmenden bedeutet dies eine begrenzte Pla-
nungssicherheit hinsichtlich der klimapolitischen Rahmen-
bedingungen und Unsicherheiten bezüglich der zukünfti-
gen CO2-Preisentwicklung in beiden Systemen.

Problem einer ungewollten frühzeitigen Preiskonver-
genz von ETS-1 und ETS-2

Wird eine Integration von ETS-1 und ETS-2 angekündigt 
oder von den Marktteilnehmern auch nur als realistische 
Option betrachtet, reicht eine rein rechtliche und damit 

99 Siehe Kapitel 4, Fußnote 50.
100 Art. 30i ETS-RL-E.

Die EU Kommission sollte transparente Kriterien für die 
Zusammenführung von ETS-1 und ETS-2 entwickeln. 
Vier wichtige Kriterien, die die EU aufnehmen sollte, 
lassen sich aus der vorangehenden Diskussion der 
Vorzüge eines separaten ETS-2 (Kapitel 5.1.2) bereits 
ableiten: (1) Das ETS-2 sollte eine Einführungsphase 
durchlebt haben, in der administrative Hürden genom-
men wurden und die Preisbildung in den Sektoren 
Gebäude und Verkehr besser verstanden wurde. (2) 
Der Industriesektor sollte angemessen vor Carbon- 
Leakage geschützt sein. (3) Hemmnisse, die die Wirkung 
der CO2-Bepreisung im Gebäude- und Straßenverkehrs-
sektor mindern, sollten durch komplementäre Instru-
mente wirksam adressiert worden sein. (4) Die infra-
strukturellen Voraussetzungen für die Transformation 
der Sektoren sollten erkennbar geschaffen worden sein 
und einem robusten Hochlaufpfad folgen. 

Empfehlung
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formale Trennung der zwei Emissionshandelssysteme in 
der Übergangsphase möglicherweise nicht aus, um eine 
unabhängige Preisbildung in beiden Systemen sicherzu-
stellen. Wenn die im ETS-1 und ETS-2 erworbenen Zer-
tifikate im später integrierten Emissionshandelssystem 
genutzt werden können oder dies, unabhängig von der 
finalen politischen Entscheidung, erwartet wird, kann sich 
für Emittenten und Finanzakteurinnen und -akteure ein 
Anreiz ergeben, sich frühzeitig mit den Zertifikaten des 
heute preisgünstigeren Handelssystems einzudecken, um 
aus erwarteten Preisunterschieden Gewinne zu ziehen, 
das heißt sogenannte (intertemporale) Arbitragemög-
lichkeiten101 zu realisieren. Wie oben ausgeführt, wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit der Zertifikatepreis im ETS-1 
unter dem des ETS-2 liegen (siehe Kapitel 5.1.2). Die in 
der Folge steigende Nachfrage nach Zertifikaten im ETS-1 
würde den CO2-Preis im ETS-1 ansteigen lassen und so 
dazu führen, dass sich die CO2-Preise in ETS-1 und ETS-2 
annähern und im Extremfall die beiden Systeme de facto 
zusammengeführt werden, noch bevor dies im Sinne der 
oben genannten Kriterien zielführend ist (siehe Abbildung 
5-2). Ohne entsprechende Vorkehrungen drohen politische 
Ad-hoc-Eingriffe in die Preisbildung, die das für langfristig 
wirkende kapitalintensive Klimaschutzmaßnahmen not-
wendige Vertrauen in stabile regulatorische Rahmenbe-
dingungen untergraben (Edenhofer et al. 2021).

Die Vorschläge der EU-Kommission beinhalten bisher 
kein Instrument, das eine mögliche Arbitrage-getriebene 
Preiskonvergenz von ETS-1 und ETS-2 adressiert. Auch die 
Marktstabilitätsreserven (MSR)102 der beiden Emissions-
handelssysteme lösen in ihrer aktuellen Ausgestaltung 
dieses Problem nicht. Falls Akteure Zertifikate im ETS-1 
für einen langen Zeitraum aufbewahren, erhöht sich die 
im Umlauf befindliche Zertifikatmenge mit dem Resultat, 
dass die Marktstabilitätsreserve diese tendenziell aus 
dem Markt zieht: Der Zertifikatepreis würde weiter steigen 
oder auf einem hohen Niveau stabilisiert werden (Perino 
et al. 2021). Wie die Marktstabilitätsreserven der beiden 
Emissionshandelssysteme im Hinblick auf eine mögliche 
Integration der Systeme wirken, sollte eingehender ana-
lysiert werden.
 
Um einer ungewollten Angleichung der Preisniveaus in den 
getrennten Emissionshandelssystemen zu begegnen, gibt 
es verschiedene Optionen mit unterschiedlichen, teilweise 
erheblichen Eingriffstiefen. Inwieweit die Eingriffe die 
ungewollte Preiskonvergenz überhaupt verhindern kön-
nen, ist ebenso offen wie deren sonstige Auswirkungen auf 
das Preisgefüge und sollte regelmäßig geprüft werden. Als 

Minimalvariante wäre beispielsweise denkbar, die unge-
wollte Konvergenz nicht zu verhindern, sondern nur die 
negativen Symptome der Preiskonvergenz zu adressieren. 
Hohe Preise im ETS-1 könnten von der Politik zum Anlass 
genommen werden, Carbon-Leakage-Regelungen zu über-
prüfen oder Kompensationsregelungen für einkommens-
schwache Haushalte zu überprüfen und zu erweitern.

101  Die Ausnutzung intertemporaler Arbitragemöglichkeiten innerhalb eines Emissionshandelssystems durch Marktakteurinnen und -akteure führt grund-
sätzlich dazu, die Gesamtkosten der Emissionsvermeidung zu senken. Führt dies jedoch zu einer sehr weitgehenden Angleichung der Preisniveaus in den 
getrennten Emissionshandelssystemen, läuft die intertemporale Arbitrage der ursprünglichen Motivation entgegen, etwa im Hinblick auf den Schutz der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie im ETS-1 getrennte Handelssysteme einzuführen.

102   Siehe Kapitel 4, Fußnote 48 und Fußnote 49.

Die Integrationsperspektive hat eine hohe Bedeu-
tung für die Preisbildung in den beiden Emissions-
handelssystemen und kann zu einer frühzeitigen 
Preiskonvergenz zwischen ETS-1 und ETS-2 führen, 
die vermieden werden sollte. Es gibt eine große Band-
breite möglicher Regelungen, darauf zu reagieren, 
aber noch keinen Konsens, welche zu bevorzugen 
sind. Deswegen ist schnellstmöglich ein Clearing-Pro-
zess aufzusetzen, in dem die unterschiedlichen 
Grundannahmen, Perspektiven und Implikationen 
umfassend und transparent aufgearbeitet und für 
den politischen Entscheidungsprozess handhabbar 
gemacht werden können (siehe Kapitel 5.1.3).

Empfehlung
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Maßnahmen gegen ungewollte Preiskonvergenz: 
Preiskorridore 

Um nicht nur mögliche negative Implikationen abzufangen, 
sondern auch eine ungewollte Preiskonvergenz einzugren-
zen, gibt es zwei Optionen:

Eine Möglichkeit stellt die Einführung von Mindest- und 
Höchstpreisen im ETS-1 und ETS-2 dar, wie sie von Eden-
hofer et al. (2021) diskutiert wird. Dieser Vorschlag will 
verhindern, dass der Gesetzgeber ad-hoc, etwa in Reak-
tion auf zunehmenden politischen Druck oder auf den 
Einfluss bestimmter Gruppen, in die Preisbildung der Emis-
sionshandelssysteme eingreift, um eine unerwünschte 
Preiskonvergenz zu unterbinden. Um die regulatorische 
Transparenz und die Investitionssicherheit der Marktteil-
nehmenden zu erhöhen, könnte die Politik deswegen im 
Vorfeld ankündigen, bei welchen Preisgrenzen die freie 
Preisbildung unterbunden wird (Edenhofer et al. 2019). 
Um den Zertifikatepreis auf dem Niveau des zuvor defi-
nierten Höchstpreises zu halten, werden Zertifikate in den 
Markt gegeben, wenn der Zertifikatepreis den Höchstpreis 

überschreitet, und spiegelbildlich zur Garantie des defi-
nierten Mindestpreises Zertifikate dem Markt entzogen, 
wenn der Zertifikatepreis unter den Mindestpreis fällt. 
Durch die Ankündigung solcher Preiskorridore aus der 
Kombination von Mindest- und Höchstpreisen und deren 
Entwicklung über die Zeit könnte die Politik zudem früh-
zeitig einen Konvergenzpfad für ETS-1 und ETS-2 für die 
Marktakteurinnen und -akteure aufzeigen (Matthes 2019).

Sollte der Höchstpreis im ETS-1 allerdings dauerhaft 
erreicht werden, könnte die Zielerreichung im ETS-1 kaum 
noch sichergestellt werden. Zudem wäre die spätere Ziel- 
erreichung im integrierten Emissionshandelssystem 
gefährdet, wenn die zur Verteidigung des Höchstpreises 
ausgegebenen Zertifikate in das spätere gemeinsame 
Emissionshandelssystem mitgenommen werden. Das Kon-
vergenzproblem würde mithilfe der Preiskorridore zwar 
gelöst, aber gleichzeitig ginge die Kontrolle über die Zertifi-
katsmenge verloren. Um die Zielerreichung zu garantieren, 
wären dann weitere regulatorische Eingriffe notwendig, die 
gegebenenfalls im Vorfeld angekündigt werden könnten. 
Statt eines Preiskorridors mit einem fixierten Höchstpreis 
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Abbildung 5-2: Schematische Darstellung der unerwünschten Preiskonvergenz 

Die Abbildung zeigt die erwarteten Preise von ETS-1 und ETS-2 vor einer Integration und der anschließende Preis eines  integrierten Emissionshandelssystems. 
Falls Wirtschaftsakteure eine Integration der beiden Systeme erwarten, kaufen sie mehr ETS-1-Zertifi kate und heben so den Preis im ETS-1 im Vergleich zu 
einer Situation ohne Integrationserwartung. Je näher der Zeitpunkt der Integration rückt, desto sicherer wird diese, sodass sich der Preis im Laufe der Zeit 
immer stärker dem Preis eines integrierten Systems annähert. | Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 5-3: Übersicht über den Anwendungsbereich von ETS-1, ETS-2 und Klimaschutzverordnung  
(vereinfacht) | Quelle: Eigene Darstellung.
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könnte als eine Variante die Einführung eines Flexcap 
geprüft werden (Traeger et al. 2019). Die Preisobergrenze 
würde in diesem Fall flexibilisiert und statt eines fixen 
Höchstpreises eine Angebotsregel festgelegt, nach der in 
Abhängigkeit der realisierten Zertifikatepreise zusätzliche 
Zertifikate in den Markt gegeben werden. Das Flexcap 
würde einen Arbitrage-getriebenen Anstieg des Zertifi-
katspreises im ETS-1 dämpfen, aber nicht verhindern. 
Gegenüber einer fixen Preisobergrenze würde es jedoch 
schwächer mit der Freigabe zusätzlicher Zertifikate reagie-
ren und insofern die klimapolitische Integrität des ETS-1 
und des später integrierten Emissionshandelssystems 
weniger gefährden.103

Maßnahmen gegen ungewollte Preiskonvergenz: 
Einschränkung des intertemporalen Handels

Ein alternatives Instrument zum Unterbinden der Preis-
konvergenz ist, die Handelsmöglichkeit der Zertifikate 
zwischen verschiedenen Zeitperioden einzuschränken, 
durch die Einführung von sogenannten Vintages. Basie-
rend auf einer Erfassung des Ausstellungsdatums eines 
Zertifikates könnten im ETS-1 und ETS-2 Regelungen zur 
Einschränkung des intertemporalen Handels umgesetzt 
werden (Matthes 2019). Zwei Ausgestaltungsvarianten 
wären beispielsweise:
 
(1)  In der ersten Ausgestaltungsvariante wird die Mitnahme 

von Zertifikaten in das integrierte Emissionshandels-
system ausgeschlossen, entsprechend verfallen alle 
Zertifikate aus ETS-1 und ETS-2 bei der Integration der 
Systeme. Diese Variante basiert auf der Annahme, dass 
die Politik glaubhaft versichern kann, dass ungenutzte 
Zertifikate am Ende ihrer Laufzeit tatsächlich gelöscht 
werden, unabhängig von der Höhe des Zertifikateprei-
ses. Falls Wirtschaftsakteurinnen und -akteure dies 
bezweifeln, besteht weiterhin die Gefahr einer uner-
wünschten Preiskonvergenz. Mit einem fixierten End-
zeitpunkt der beiden Handelssysteme besteht – ähnlich 
dem Übergang von Phase 1 zu Phase 2 im ETS-1 in der 
Vergangenheit – allerdings die Gefahr starker Aus-
schläge des Zertifikatepreises gegen Ende der Laufzeit 
von ETS-1 und ETS-2 beziehungsweise je näher der 
Zeitpunkt der Integration der beiden Emissionshan-
delssysteme rückt. Zugleich kann es bei der Integration 
zu weiteren Preissprüngen kommen. Die Preisschwan-
kungen könnten die Akzeptanz des Emissionshandels 
als klimapolitisches Instrument gefährden. Ein starker 
Preisanstieg kurz vor der Integration kann auch zu sozi-
alen Spannungen führen. Es scheint deswegen wahr-
scheinlich, dass zusätzlichen Maßnahmen ergriffen 

werden müssen, beispielsweise durch die Ausgabe 
von zusätzlichen Zertifikaten, die über die vorgesehene 
Emissionsobergrenze hinausgehen.

(2)  Als zweite Ausgestaltungsvariante der Vintages 
besteht die Möglichkeit, Emissionsberechtigungen 
abzuschreiben: Am Ende jedes Jahres reduziert sich 
die Verschmutzungsberechtigung von allen im Umlauf 
befindlichen Zertifikaten im ETS-1 um einen festen 
Anteil, unabhängig von ihrem Alter. Das Aufbewahren 
von Zertifikaten verursacht also Kosten, da zusätzliche 
Emissionsberechtigungen nachgekauft werden müs-
sen, um die Abschreibung auszugleichen. So reduziert 
sich der Anreiz, günstige ETS-1-Zertifikate über die Zeit 
aufzubewahren.

Zwischenfazit

Die Einführung eines zweiten Emissionshandelssystems 
wirft die Frage nach dem zukünftigen Verhältnis der beiden 
Systeme auf. Die Ankündigung einer späteren Zusammen-
führung der beiden Systeme schafft einerseits Planungssi-
cherheit bei den Emittenten und Marktakteuren. Der stark 
erwartungsgetriebene Handel von Zertifikaten kann dann 
andererseits aber Eingriffe in die Emissionshandelssys-
teme erforderlich machen, um die Preisbildung in beiden 
Systemen wie gewünscht getrennt zu halten. Da diese 
Eingriffe, sei es in Form von Preiskorridoren oder sei es in 
Form von Vintage-Modellen, mit eigenen Problemen und 
Herausforderungen verbunden sind, sind die übergreifen-
den Vor- und Nachteile von Aussagen, die eine zukünftige 
Integration in Aussicht stellen, sorgfältig gegeneinander 
abzuwägen.

Mit der bestehenden, wenngleich vagen Ankündigung der 
zukünftigen Zusammenführung der beiden ETS rückt die 
Frage geeigneter Handlungsoptionen gegen eine unge-
wollte Preiskonvergenz in den Vordergrund. Wegen der 
Bandbreite der möglichen Ausgestaltungen derartiger 
Maßnahmen und deren komplexen Zusammenspiels mit 
den Emissionshandelssystemen und den Marktstabili-
tätsreserven sollten dazu schnellstmöglich Forschungs-
projekte auf den Weg gebracht werden. Diese sollten von 
einem Clearing-Prozess begleitet werden, in dem Grund- 
annahmen, Perspektiven und Implikationen geeigneter 
Handlungsoptionen umfassend und transparent aufge-
arbeitet und für politische Entscheidungsprozesse hand-
habbar gemacht werden. 

103  Mit der für den ETS-2 angelegten Freigabe von Zertifikaten in Abhängigkeit von Preisanstiegen (Art. 30h Art. 30h ETS-RL-E) geht die Kommission im Ver-
gleich zum ETS-1 einen etwas weitergehenden Schritt in die Richtung einer derartigen Kombination von Preis- und Mengensteuerung, wie sie der Idee des 
Flexcap zugrunde liegt.
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5.1.4  Rolle der Klimaschutzverordnung und 
Wechselwirkungen mit dem ETS-2

Das "Fit for 55"-Paket sieht neben der Einführung eines 
neuen ETS-2 für den Gebäude- und Straßenverkehrssektor 
die Beibehaltung der Klimaschutzverordnung mit ihren 
jeweiligen nationalen Zielen vor. ETS-2 und Klimaschutzver-
ordnung unterscheiden sich aber in ihrer sektoralen Reich-
weite.104 Während das ETS-2 von 2025/2026 an die Emissio-
nen des Gebäude- und Straßenverkehrssektors abdecken 
soll, erfasst die Klimaschutzverordnung über den Gebäude- 
und Verkehrssektor hinaus die Emissionen aus dem Land-
wirtschaftssektor, der Abfallwirtschaft, der nicht vom heu-
tigen Regelungsbereich des ETS-1 erfassten Teile der 
Industrie, der Energiewirtschaft und des Verkehrssektors 
jenseits des Straßenverkehrs (siehe Abbildung 5-3). Insge-
samt deckt das ETS-2 nur etwa 50 Prozent der THG-Emissi-
onen ab, die zugleich von der Klimaschutzverordnung 
erfasst werden (Vorschlag der EU-Kommission zur ETS- 
Reform.)105 Das gesamteuropäische Reduktionsziel für 2030 
für die in der Klimaschutzverordnung erfassten Emissionen 
beträgt minus 40 Prozent gegenüber 2005. Nach den Vor-
schlägen der Europäischen Kommission soll das ETS-2 dazu 
mit einer Reduktion der Emissionen um 43 Prozent beitra-
gen. Daraus ergibt sich zumindest implizit ein schwächeres 
Emissionsziel für die Sektoren, die nur von der Klimaschutz-
verordnung, nicht aber vom ETS-2 erfasst sind. Weiterhin 
ist zu unterscheiden, dass das ETS-2 ein direkt wirkendes 
Klimaschutzinstrument darstellt und die Klimaschutzver-
ordnung ein Element der EU-Klimaschutzarchitektur dar-
stellt, welches selbst keine Aussagen zur Instrumentierung 
für die Zielerreichung trifft. Gleichwohl können die nationa-
len Ziele in der Klimaschutzverordnung dazu führen, dass 
Anreize für Mitgliedstaaten entstehen, auch in den 
ETS-2-Sektoren, für die bereits das ETS-2 als staatenüber-
greifendes klimapolitisches Instrument eingeführt werden 

soll, zusätzlich eigene klimapolitische Maßnahmen zu ergrei-
fen, etwa in Form von Förderpolitiken oder ordnungsrecht-
lichen Vorgaben.

Derartige nationale Klimapolitiken beeinflussen den Zer-
tifikatepreis und die Verteilung der Emissionsminderungen 
innerhalb des ETS-2 und bergen so die Gefahr von Effizi-
enzverlusten. Gleichzeitig ist aber, wie generell bei der 
CO2-Bepreisung, auch beim ETS-2 dessen Einbettung in 
einen breiteren Mix an klimapolitischen Instrumenten und 
Maßnahmen sinnvoll. Die möglichen Effizienzverluste und 
die entstehenden Unsicherheiten über die ETS-2-Zertifika-
tepreise müssen zudem gegenüber Vorteilen abgewogen 
werden, die eine Beibehaltung der Klimaschutzverordnung 
im Hinblick auf die politische Durchsetzbarkeit oder Absi-
cherung der klimapolitischen Ziele bieten kann. Die Vor- 
und Nachteile der Überschneidung werden im Folgenden 
im Vergleich zu einer alternativen Ausgestaltung diskutiert, 
bei der die ETS-2-Sektoren aus der Klimaschutzverordnung 
herausgelöst wären. Zuvor werden die Anreize für natio-
nale klimapolitische Maßnahmen näher betrachtet, die 
sich für Mitgliedstaaten aus dem Zusammenspiel von 
ETS-2 und Klimaschutzverordnung ergeben können. 
Selbstverständlich wäre eine striktere Trennung von ETS-2 
und Klimaschutzverordnung erst dann sinnvoll, wenn das 
ETS-2 vollständig umgesetzt und funktionsfähig ist.106 Dass 
für Emissionen, die nicht vom ETS-2 erfasst werden, ein 
Mechanismus sinnvoll und notwendig ist, der die Umset-
zung der klimapolitischen Ziele auf europäischer Ebene 
sicherstellt, ist dabei unstrittig. Wie bereits diskutiert, 
sollte der sektorale Zuschnitt des ETS-2 zwar möglichst 
erweitert und dem Zuschnitt des nationalen Emissions-
handels nach BEHG angepasst werden (siehe Kapitel 5.1.2). 
Gerade mit den Emissionen des Landwirtschaftssektors 
verbleiben jedoch Bereiche, die heute unter die Klima-
schutzverordnung fallen und, wie Kapitel 5.2 weiter 

104  Art. 30a ETS-RL-E i.V.m. Anhang III; Art. 2 Klimaschutz-VO.
105 Siehe Kapitel 4, Fußnote 47.
106  Nach den Planungen der EU Kommission soll das ETS-2 zu Beginn des Jahres 2026 implementiert und funktionsfähig sein. Angesichts der notwendigen na-

tionalen Abstimmungs- und Anpassungsprozesse, unter anderem für den Aufbau der notwendigen Monitoring- und Reporting-Systeme, erscheint dieser 
Zeitplan aber ambitioniert (siehe Kapitel 4). 
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Abbildung 5-2: Schematische Darstellung der unerwünschten Preiskonvergenz 

Die Abbildung zeigt die erwarteten Preise von ETS-1 und ETS-2 vor einer Integration und der anschließende Preis eines  integrierten Emissionshandelssystems. 
Falls Wirtschaftsakteure eine Integration der beiden Systeme erwarten, kaufen sie mehr ETS-1-Zertifi kate und heben so den Preis im ETS-1 im Vergleich zu 
einer Situation ohne Integrationserwartung. Je näher der Zeitpunkt der Integration rückt, desto sicherer wird diese, sodass sich der Preis im Laufe der Zeit 
immer stärker dem Preis eines integrierten Systems annähert. | Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 5-3: Übersicht über den Anwendungsbereich von ETS-1, ETS-2 und Klimaschutzverordnung  
(vereinfacht) | Quelle: Eigene Darstellung.
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ausführt, auch längerfristig sinnvollerweise nicht in das 
ETS-2 integriert werden sollten.

Handlungsanreize der Mitgliedstaaten aus der 
Überschneidung von Klimaschutzverordnung  
und ETS-2 

Die nationalen Minderungsverpflichtungen unter der ESR 
übersetzen sich nicht direkt in Anreize für alle Mitglied-
staaten, eigene zusätzliche klimapolitische Maßnahmen 
in den ETS-2-Sektoren zu ergreifen. Die Minderungsver-
pflichtungen sollen wie bisher aggregiert für alle von 
der Klimaschutz-VO erfassten Sektoren erfüllt werden. 
Der einzelne Mitgliedstaat ist dabei grundsätzlich frei 
in seiner Entscheidung, inwiefern er seine nationalen 
Minderungsverpflichtungen zwischen den inländischen 
ETS-2-Sektoren und den Sektoren der Klimaschutzverord-
nung aufteilt, die nicht im ETS-2 erfasst sind. Ob ein Mit-
gliedstaat Anreize für nationale Klimaschutzmaßnahmen 
in den ETS-2-Sektoren hat, hängt von den Wirkungen des 
ETS-2 im Vergleich zu dessen Minderungsverpflichtung 
laut Klimaschutzverordnung ab, da das ETS-2 grund-
sätzlich unabhängig von den nationalen Minderungsver-
pflichtungen Emissionsreduktionen anstößt. Der Durch-
setzungsmechanismus des ETS-2 ist dabei, wie oben 
diskutiert (siehe Kapitel 5.1.2), voraussichtlich stärker und 
zeitnäher wirksam als der Durchsetzungsmechanismus 
der Klimaschutzverordnung. So werden die emissions-
mindernden Effekte des ETS-2 auch in Mitgliedstaaten 
mit besonders geringen Verpflichtungen in der Klima-
schutzverordnung zu Emissionsminderungen führen. Das 
ETS-2 wird in manchen Mitgliedstaaten sogar mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu so starken Emissionsminderungen 
in den ETS-2-Sektoren führen, dass diese Mitgliedstaaten 
ihre Minderungsverpflichtungen übererfüllen. 

Nach den Vorschlägen der EU-Kommission soll schließ-
lich auch der zwischenstaatliche Flexibilitätsmechanis-
mus unter der Klimaschutzverordnung erhalten bleiben. 
Dieser Flexibilitätsmechanismus hat Einfluss darauf, wie 
stark die nationalen Minderungsverpflichtungen Mitglied-
staaten zu eigenen klimapolitischen Maßnahmen anrei-
zen, da Mitgliedstaaten weiterhin die Wahl haben, ihre 
nationalen Verpflichtungen laut Klimaschutzverordnung 
entweder durch klimapolitische Maßnahmen im Inland 
oder durch den Handel mit den Emissionszuweisungen 
unter der Klimaschutzverordnung (sogenannte Annual 
Emissions Allocations, AEA) zu erfüllen. Die zusätzliche 
zwischenstaatliche Flexibilität kann die Gefahr mögli-
cher Effizienzverluste begrenzen, indem sie die Anreize 
der Mitgliedstaaten einschränkt, nationale klimapoliti-
sche Maßnahmen über das ETS-2 hinaus zu ergreifen. 
Zugleich dürfte die Nutzung dieser zwischenstaatlichen 
Flexibilität durch die Überschneidung von ETS-2 und 
Klimaschutzverordnung sowie die eigenständige emissi-
onsmindernde Wirkung des ETS-2 zukünftig an Attrakti-
vität gewinnen. So haben etwa Mitgliedstaaten mit sehr 

geringen Minderungspflichten in der Klimaschutzverord-
nung, die bereits durch das ETS-2 übererfüllt werden, 
ein starkes Interesse an der Nutzung der Flexibilität der 
Klimaschutzverordnung, um AEA zu verkaufen, die durch 
die emissionsmindernde Wirkung des ETS-2 frei werden. 
Allerdings ist der zwischenstaatliche Handel im Vergleich 
zum ETS-1 bislang institutionell wesentlich schwächer aus-
gestaltet, weniger transparent und sehr illiquide. So fehlt 
es bislang an einer Marktplattform; stattdessen domi-
nieren rein bilaterale Vereinbarungen zwischen Mitglied-
staaten, bei denen auch die vereinbarten Preise, zu denen 
Emissionszuweisungen gehandelt werden, nicht veröffent-
licht werden. In Verbindung mit der Entwicklung neuer 
zwischenstaatlicher Transfermechanismen werden Mög-
lichkeiten zur Stärkung des zwischenstaatlichen Handels 
diskutiert (Öko-Institut und Agora Energiewende 2020). 
Mögliche Schritte zur Stärkung des zwischenstaatlichen 
AEA-Handels unter der Klimaschutzverordnung werden 
im "Fit for 55"-Legislativpaket jedoch nicht vorgeschlagen.

Policy Mix

Das ETS-2 sollte sinnvollerweise in einen Mix an komple-
mentären Instrumenten eingebettet werden, wie bereits 
in Kapitel 5.1.2 dargelegt wurde. Diese komplementären 
Instrumente werden dabei teilweise auf Ebene der EU 
und teilweise auf Ebene der Mitgliedstaaten eingeführt 
werden müssen. Denn erstens unterscheiden sich die im 
Europarecht festgelegten Zuständigkeiten und zweitens 
sollten die Instrumente teilweise sehr spezifisch auf die 
Herausforderungen in einzelnen Mitgliedstaaten zuge-
schnitten werden. Zu fragen ist vor diesem Hintergrund, 
ob die Klimaschutzverordnung beziehungsweise die mit-
gliedstaatlichen Minderungsverpflichtungen erwarten 
lassen, dass die Mitgliedstaaten einen zielführenden Mix 
an Politikinstrumenten im Zusammenspiel mit dem ETS-2 
ergreifen werden. 

Die Vorgaben der Klimaschutzverordnung setzen, wie 
diskutiert, gewisse Anreize für Mitgliedstaaten, eigene 
klimapolitische Maßnahmen in den ETS-2-Sektoren zu 
ergreifen: Diese Anreize hängen von den jeweiligen nati-
onalen Minderungsverpflichtungen, der inländischen 
Wirkung des ETS-2 sowie der zukünftigen Nutzung der 
zwischenstaatlichen Flexibilität unter der Klimaschutzver-
ordnung und dem Preis ab, zu dem AEA gehandelt wer-
den. Auch für Mitgliedstaaten mit niedrigen nationalen 
Minderungsverpflichtungen, in denen unter Umständen 
bereits das ETS-2 zu einer weitgehenden Erfüllung der 
Minderungsverpflichtungen führt, könnte sich etwa mit 
Blick auf die erzielbaren Erlöse im AEA-Handel ein Anreiz 
ergeben, eigene weitergehende Maßnahmen zur Emis-
sionsreduktion zu ergreifen. Stärkere Anreize sind aber 
eher in Mitgliedstaaten mit ambitionierteren nationalen 
Minderungsverpflichtungen zu erwarten, in denen das 
ETS-2 nicht zur Erfüllung ihrer Minderungsverpflichtun-
gen ausreicht und insofern finanzielle Belastungen im 
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AEA-Handel (oder im Extremfall Vertragsverletzungs-
verfahren bei Verfehlen der nationalen Ziele der Klima-
schutzverordnung) drohen. Gerade in diesen Staaten 
können die Vorgaben der Klimaschutzverordnung auf 
politischer Ebene eine starke Legitimation komplementä-
rer, nationaler Politiken in den ETS-2-Sektoren darstellen 
und so einen Beitrag zur Absicherung des langfristigeren 
Emissionsminderungspfads auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität liefern. 

Soweit die Unterschiede in den nationalen Minderungsan-
strengungen, die von der Klimaschutzverordnung vorge-
sehen sind, nicht durch ein verstärktes Ausschöpfen der 
zwischenstaatlichen Flexibilitätsmechanismen angeglichen 
werden, kann die Konzentration zusätzlicher Vermeidungs-
anstrengungen auf einzelne Mitgliedstaaten diese Staaten 
in eine Art Vorreiterfunktion bringen, von der letztlich alle 
Mitgliedstaaten profitieren können. Dass Staaten mit höhe-
ren Verpflichtungen gerade in der Phase des Markthoch-
laufs und des Durchlaufens von (Kosten-) Lernkurven eine 
wichtige Rolle als Leitmärkte (kritisches Marktvolumen in 
Verbindung mit kritischer Nachfragedichte) spielen können, 
zeigen bisherige Erfahrungen deutlich (Quitzow et al. 2014).

Allerdings wäre zu erwarten, dass die Mitgliedstaaten 
auch ohne die mitgliedstaatlichen Verpflichtungen der 
Klimaschutzverordnung komplementäre Maßnahmen, 
etwa im Bereich der notwendigen Technologieförderung 
oder des Infrastrukturausbaus, ergreifen. Anreize dazu, 
und entsprechende Legitimationsmöglichkeiten, bestehen 
etwa im Hinblick auf die Verteilungswirkungen des ETS-2 
oder die Gesamtkosten des Klimaschutzes im Inland, 
die gemindert werden können, wenn Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Unternehmen mithilfe komplementärer 
Instrumente und Maßnahmen durch Infrastrukturausbau 
oder Technologieförderung klimafreundliche Alternativen 
eröffnet werden. 

Auch dass ein besonders zielführender Mix an Politikinstru-
menten in allen Mitgliedstaaten ergriffen wird, ist durch die 
nationalen Minderungsverpflichtungen der Klimaschutz-
verordnung nicht gesichert. Insbesondere wirken sie nicht 
direkt auf eine Abstimmung der nationalen Politikmixe 
zur Ergänzung des ETS-2 zwischen den Mitgliedstaaten 
hin. Die nationalen Verpflichtungen stellen darüber hinaus 
letztlich politisch ausgehandelte Kompromisse dar. Diese 
zielen insbesondere auf die als gerecht wahrgenommene 
Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten und führen 
nicht notwendigerweise auf einen (langfristig betrachtet) 
effizienten europäischen Klimaschutzpfad in den Sektoren 
der Klimaschutz-VO beziehungsweise des ETS-2 mit einer 
entsprechend günstigen Verteilung der Vermeidungsan-
strengungen zwischen den Mitgliedstaaten. 

Ob und wie hoch mögliche Effizienzverluste aus dem Ein-
griff der Klimaschutzverordnung in die zwischenstaatli-
che Aufteilung der Vermeidungsanstrengungen ausfallen, 
ist jedoch aus heutiger Sicht kaum verlässlich abzuschät-
zen. Die erzielbaren Lernkurveneffekte durch die Etablie-
rung von Leitmärkten in einzelnen Mitgliedstaaten spie-
len dabei als mögliches Gegengewicht ebenso eine Rolle 
wie die Frage, inwieweit die Mitgliedstaaten zukünftig die 
zwischenstaatliche Flexibilität der Klimaschutzverord-
nung nutzen werden: Je stärker diese genutzt wird, desto 
mehr löst sich der Zusammenhang zwischen den natio-
nalen Zielvorgaben der Klimaschutzverordnung und der 
Verteilung der tatsächlichen Vermeidungsanstrengungen 
zwischen den Mitgliedstaaten, und mögliche Effizienz-
verluste werden verringert. Zugleich reduziert sich die 
Konzentration der Vermeidungsanstrengungen auf Mit-
gliedstaaten mit besonders hohen Minderungspflichten 
und damit verringern sich auch die potenziellen Vorteile 
aus der Vorreiterfunktion dieser Staaten.

Interaktionen zwischen Klimaschutzverordnung, 
ETS-2 und Energiebesteuerung

Auch mit der im "Fit for 55"-Paket vorgeschlagenen 
Reform der Energiesteuer-Richtlinie107 verbleiben den Mit-
gliedstaaten große Spielräume bei der Wahl inländischer 
Energiesteuern. Vor diesem Hintergrund besteht die Mög-
lichkeit, dass einige Mitgliedstaaten auf die Einführung 
expliziter CO2-Preise durch das ETS-2 mit einer Senkung 
ihrer Energiesteuersätze reagieren, um die Emittenten 
im Inland finanziell zu entlasten. Die Klimaschutzverord-
nung kann die Anreize der Mitgliedstaaten für eine solche 
Ausweichreaktion reduzieren, wobei dies wesentlich von 
der Höhe der AEA-Preise im zwischenstaatlichen Handel 
mit Emissionszuweisungen abhängt. In Mitgliedstaaten 
mit hohen nationalen Minderungsverpflichtungen wer-
den die möglichen Anreize für Energiesteuersenkungen 
über die Klimaschutzverordnung dadurch begrenzt, dass 
die Staaten zur Erfüllung ihrer Minderungsverpflich-
tungen entweder andere klimapolitische Maßnahmen 
ergreifen oder im AEA-Handel Emissionszuweisungen 
zukaufen müssen. Für Mitgliedstaaten mit niedrigeren 
Minderungsverpflichtungen schränken Energiesteuer-
senkungen dagegen die Erlöse ein, die sie durch Veräuße-
rung von Emissionszuweisungen im zwischenstaatlichen 
AEA-Handel erzielen könnten. 

Zu beachten ist allerdings, dass auch ohne Beibehal-
tung der Klimaschutzverordnung für die ETS-2-Sekto-
ren die Anreize für derartige Ausweichreaktionen nicht 
unbegrenzt sind. So schränken bereits inländische Haus-
haltsrestriktionen die entsprechenden Handlungsspiel-
räume der Mitgliedstaaten ein. Falls sich zudem alle 

107 Siehe Kapitel 4, Fußnote 52.
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Mitgliedstaaten für eine Absenkung auf die Mindestsätze 
entscheiden, führt die Absenkung der Energiesteuern 
lediglich zu einem kompensierenden Anstieg des Zertifi-
katepreises im ETS-2. Soweit sich nur einzelne Mitglied-
staaten zu einer solchen Steuersenkung entschließen, 
dürfte der Zertifikatepreisanstieg den Effekt der Ener-
giesteuersenkung in diesen Ländern jedoch nur teilweise 
kompensieren. Spiegelbildlich zur Wirkung zusätzlicher 
nationaler Klimapolitiken geht die Senkung der Energie-
steuern in einzelnen Ländern dann mit einer gewissen 
Umverteilung von (finanziellen wie physischen) Vermei-
dungslasten in Richtung der Mitgliedstaaten einher, die 
ihre Energiesteuern nicht im Zuge der Einführung des 
ETS-2 absenken. 

Insbesondere ohne Beibehaltung der Klimaschutzverord-
nung wäre ein Absenken der Energiesteuern mit Blick auf 
die Zielerreichung und Kosteneffizienz der Klimapolitik 
dann problematisch, falls im weiteren Gesetzgebungs-
prozess ein Höchstpreis im ETS-2 eingeführt wird oder 
durch andere Maßnahmen die Emissionsobergrenze 
im ETS-2 aufgeweicht wird. Dann könnte das ETS-2 die 
Zielerreichung nicht mehr garantieren. Eine Anpassung 
des vereinbarten Höchstpreises in Reaktion auf mögliche 
Energiesteuersenkungen könnte diesem Problem begeg-
nen, erscheint im politischen Prozess allerdings nicht sehr 
wahrscheinlich.

Die Klimaschutzverordnung als klimapolitische 
Absicherung für das ETS-2

Auch wenn die Klimaschutzverordnung einen weniger 
direkten Durchsetzungsmechanismus darstellt, kann sie 
der zusätzlichen Absicherung der klimapolitischen Ziele 
dienen. Dies wäre insbesondere dann notwendig, falls 
der Emissionspfad, der durch die Emissionsobergrenze 
des ETS-2 vorgegeben wird, im politischen Prozess aufge-
weicht wird und damit die klimapolitische Integrität des 
ETS-2 nicht gesichert wäre. 

Ein Problem stellt in diesem Zusammenhang die umfang-
reiche Anfangsausstattung der für das ETS-2 nach den 
"Fit for 55"-Vorschlägen vorgesehenen Marktstabilitäts-
reserve mit 600 Millionen Zertifikaten dar. Diese Anfangs-
ausstattung findet in den Emissionsobergrenzen des 
ETS-2 keine unmittelbare Berücksichtigung. Für das ETS-2 
sind zwar bislang keine Preisobergrenzen vorgesehen, 
aber aus Sorge vor sehr starken, sozialpolitisch pro-
blematischen Preisanstiegen schlägt die Kommission 
Maßnahmen für ein (indirektes) Preismanagement vor, 
indem bei starken Preisanstiegen Zertifikate aus der 
MSR freigegeben werden. Angesichts der umfangreichen 
Anfangsausstattung der MSR des ETS-2 können diese 

Maßnahmen zu Unschärfen bei der Zielerreichung im 
Rahmen des ETS-2 führen.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass es im weiteren 
Gesetzgebungsprozess zum ETS-2 zur Einführung noch 
direkterer Preismanagementmaßnahmen in Form von 
eher sehr restriktiven Preisobergrenzen kommen könnte, 
wie die Diskussionen in Frankreich und in einigen anderen 
EU-Mitgliedstaaten zeigen. Da in diesem Fall die Emissi-
onsreduktionsziele noch weniger gesichert wären, wür-
den die Verpflichtungen der Klimaschutzverordnung für 
die einzelnen Mitgliedstaaten eine zusätzliche Bedeutung 
erhalten.

Implikationen für die Lastenteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten

Die nationalen Minderungsverpflichtungen laut Klima-
schutzverordnung spiegeln unmittelbar die zwischen den 
Mitgliedstaaten als gerecht wahrgenommene Teilung der 
Emissionsminderungslasten wider. Wie bislang kann auch 
zukünftig der Lastenausgleich zwischen den Mitgliedstaa-
ten gemäß diesen Vereinbarungen entweder direkt über 
konkrete Emissionsminderungen in den Sektoren der 
Klimaschutzverordnung – auch in den ETS-2-Sektoren 
–  oder finanziell über An- und Verkauf von AEA erfolgen.  
Der zwischenstaatliche Flexibilitätsmechanismus über 
den AEA-Handel dürfte zukünftig an Bedeutung für den 
Lastenausgleich zwischen wirtschaftlich stärkeren und 
schwächeren Mitgliedstaaten gewinnen. Da das ETS-2 
auch in den weniger leistungsstarken Mitgliedstaaten, 
denen nur sehr geringe Minderungsverpflichtungen in 
der Klimaschutzverordnung zugewiesen werden, zu Emis-
sionsminderungen führt, bleibt diesen Mitgliedstaaten 
– abgesehen von den Möglichkeiten etwa zur Entlastung 
inländischer Emittenten durch Senkung nationaler Ener-
giesteuern – der Verkauf von AEA, um den vereinbarten 
Lastenausgleich zumindest finanziell zu erzielen. Der 
Umfang des finanziellen Ausgleichs durch den zwischen-
staatlichen AEA-Handel ist unsicher, da die zukünftigen 
Preise im AEA-Handel nur schwer abzuschätzen sind. 

Würde auf die Überlappung von Klimaschutzverordnung 
und ETS-2 zukünftig verzichtet, könnte innerhalb des 
ETS-2 über die Verteilung der Anfangsausstattung mit 
Zertifikaten ein Lastenausgleich zwischen den Mitglied-
staaten in direkter, transparenter Weise realisiert werden. 
So könnten die Zertifikate analog zu den Zielen der Klima-
schutz-VO zwischen den Mitgliedstaaten verteilt werden. 
Die Klimaschutz-VO richtet die Verteilung der mitglied-
staatlichen Ziele dabei bislang (und nach dem Vorschlag 
der Kommission auch zukünftig) hauptsächlich am  
Bruttosozialprodukt pro Kopf aus, sodass reichere Länder 
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eine größere relative Minderungsleistung übernehmen 
müssen. Zudem haben Länder mit günstigen Minde-
rungspotenzialen nach den "Fit for 55"-Vorschlägen leicht 
höhere Ziele erhalten108. Sollen die ETS-2-Sektoren aus 
der Klimaschutzverordnung herausgelöst werden, wür-
den sich neue Ziele für die verbleibenden Sektoren der 
Klimaschutzverordnung ergeben, die zwischen den ein-
zelnen Mitgliedstaaten neu verhandelt werden müssten. 

Schlussfolgerungen

Die verschiedenen Vor- und Nachteile der geplanten 
Überschneidung von ETS-2 und Klimaschutzverordnung 
werden von Expertinnen und Experten unterschied-
lich bewertet und gewichtet.109 Es ergeben sich entspre-
chend unterschiedliche Schlussfolgerungen, die ange-
sichts bisher fehlender empirischer Evidenz in diesem 
Gutachten gleichberechtigt dargestellt werden. Wird die 
Rolle der Klimaschutzverordnung im politischen Prozess 
als Legitimation beziehungsweise Anreiz für (sinnvolle) 
komplementäre Maßnahmen und als Absicherung der 
klimapolitischen Ziele betont, erscheint die Überschnei-
dung zielführend. Werden hingegen die Risiken mit Blick 
auf Kosteneffizienz größer und bedeutsamer für die Kli-
mapolitik eingeschätzt, erscheint die Herauslösung der 
ETS-2-Sektoren aus der Klimaschutzverordnung zielfüh-
render, wenn die Umsetzung der klimapolitischen Ziele 
im ETS-2 gesichert ist.

Soweit die geplante Überschneidung von ETS-2 und Kli-
maschutzverordnung realisiert wird, wird die Bedeutung 
der zwischenstaatlichen Flexibilität unter der Klimaschutz-
verordnung über den AEA-Handel zunehmen. Zum einen 
kann sie die Gefahr von Effizienzverlusten vermindern, 
indem sie die Anreize der Mitgliedstaaten, eigene klimapo-
litische Maßnahmen zusätzlich zum ETS-2 zu ergreifen, 
begrenzt. Zum anderen dient sie der Umsetzung der 
vereinbarten Aufteilung der Lasten des Klimaschutzes 
zwischen den Mitgliedstaaten angesichts der unabhän-
gigen emissionsmindernden Wirkung des ETS-2 in allen 
Mitgliedstaaten. Im "Fit for 55"-Legislativpaket ist nicht 
vorgesehen, den zwischenstaatlichen Flexibilitätsmecha-
nismus anzupassen, wie es zum Beispiel von Öko-Institut 
und Agora Energiewende (2020) vorgeschlagen wurde.

5.2  Regulierung der Sektoren 
LULUCF und Landwirtschaft
In der Umsetzung des Klimaneutralitätsziels auf europäi-
scher Ebene kommt dem Landwirtschaftssektor gemein-
sam mit dem Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderun-
gen und Forstwirtschaft (LULUCF)110 eine zentrale 
Bedeutung zu (siehe Kapitel 3). Während im Landwirt-
schaftssektor ein Teil der voraussichtlich nicht vermeidba-
ren Emissionen verbleibt, werden im Sektor LULUCF die 
natürlichen Senken zusammengefasst, die für die Bereit-
stellung negativer Emissionen notwendig sind (siehe Kapitel 
4). Technische Senken werden in Kapitel 5.3 behandelt. 

Der Landwirtschaftssektor fällt derzeit in den Regelungs-
bereich der Klimaschutzverordnung und ist insofern von 
den verschärften klimapolitischen Zielen der Klimaschutz-
verordnung miterfasst. Aufgrund seiner Spezifika und den 
erheblichen inhaltlichen Überschneidungen mit dem 
LULUCF-Sektor sowie der im "Fit for 55"-Paket vorgeschla-
genen Überführung in eine gemeinsame Regulierung der 
beiden Sektoren von 2031 an wird der Landwirtschafts-
sektor hier separat und nicht bereits in Kapitel 5.1 disku-
tiert. Der Landwirtschaftssektor sollte auch zukünftig 
angesichts der besonderen Herausforderungen bei der 
verlässlichen akteursspezifischen Emissionsmessung sinn-
vollerweise nicht in das ETS-2 integriert werden. Die "Fit 
for 55"-Vorschläge enthalten keine zusätzlichen sektorspe-
zifischen Vorschläge zu klimapolitischen Instrumenten im 
Landwirtschaftssektor. Die im November 2021 beschlos-
sene reformierte Gemeinsame Agrarpolitik für die Jahre 
2023 bis 2027 ist nur eingeschränkt im Einklang mit ambi-
tioniertem Klimaschutz, wie vor deren Verabschiedung von 
einer Vielzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern angemerkt (Pe’er et al. 2020, Heyl et al. 2020, Zukunfts-
kommission Landwirtschaft 2021).

In der bestehenden europäischen Klimaschutzarchitektur 
umfasst der Landwirtschaftssektor reine Emissionsquel-
len, die absehbar wesentliche Teile der zukünftig verblei-
benden Residualemissionen ausmachen werden. Die 
Emissionen und möglichen CO2-Bindungen (Senken) im 
Bereich des LULUCF-Sektors werden separat von ETS-1 
und Klimaschutzverordnung in der LULUCF-Verordnung 
erfasst. Alle Emissionskategorien des LULUCF-Sektors 
können bei entsprechendem Umgang mit Landflächen 
und Wäldern netto-negative Bilanzen aufweisen und 
damit statt Emissionsquellen Kohlenstoffsenken darstel-
len. Für die LULUCF-Verordnung sehen die "Fit for 55"-Vor-
schläge relativ weitgehende Überarbeitungen der mit-
gliedstaatlichen Ziele und der Bilanzierung von Emissionen 

Im Rahmen des "Fit for 55"-Pakets sollte der zwi-
schenstaatliche Flexibilitätsmechanismus gestärkt 
werden, um den Handel mit AEA zukünftig transpa-
renter zu gestalten.

108  SWD (2021) 611 final.
109  Vgl. etwa die ablehnende Haltung der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Zukunft der Energie“ gegenüber einer Beibehaltung der Klimaschutz-

VO bei Ausweitung des EU-ETS (Löschel et al. 2021: Rn. 102).
110  Siehe Kapitel 4, Fußnote 38.

Empfehlung
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und Senkenleistungen vor. Für den Zeitraum nach 2030 
enthalten die Vorschläge darüber hinaus Pläne zu einem 
Neuzuschnitt von Landwirtschafts- und LULUCF-Sektor. 
In Kapitel 5.2.1 werden diese Vorschläge der EU-Kommis-
sion zur Reform der LULUCF-Verordnung erläutert und 
diskutiert. Kapitel 5.2.2 setzt sich dann mit der Frage 

auseinander, mit welchen Instrumenten die klimapoliti-
schen Ziele von LULUCF-Verordnung und Klimaschutzver-
ordnung (für den Landwirtschaftssektor) umgesetzt wer-
den sollten. Der Fokus liegt dabei auf der Frage geeigneter 
Ansätze zur Bepreisung von Emissionen und zur Entloh-
nung oder Finanzierung natürlicher Senken.

Box 5-2:  Übersicht über die Emissionsquellen und -senken in den 
Sektoren LULUCF und Landwirtschaft

Der LULUCF-Sektor deckt den größten Teil der CO2-Emissionen sowie die CO2-Senken der Sektoren Land- 
und Forstwirtschaft vollständig ab.

Wälder stellen aktuell die bei weitem größte jährliche Senkenleistung bereit. Sie binden durch Baumwachstum 
CO2 sowohl in lebender Biomasse als auch als Humus im Boden. Die Senkenleistung der Wälder in Deutschland, 
die aktuell eine verhältnismäßig junge Altersstruktur aufweisen, wird in Zukunft voraussichtlich zurückgehen, 
wenn die Holzentnahme nicht extensiviert und Wälder renaturiert werden (Oehmichen et al. 2018, Böttcher et 
al. 2017), da die jährliche Senkenleistung der Wälder mit zunehmendem Alter abnimmt. Zudem können durch 
Klimawandel verursachte Extremereignisse wie Waldbrände, Unwetter oder Schädlingsbefall die Senkenleis-
tung beeinträchtigen oder einen Wald sogar zu einer Emissionsquelle machen. Auch die Holzernte kann zu 
Emissionen führen, wenn das Holz verbrannt wird oder verrottet. Wenn das aus Wäldern geerntete Holz jedoch 
zu langfristigen Holzprodukten (zum Beispiel in der Bauwirtschaft) verarbeitet wird, die das im Holz gebundene 
CO2 längerfristig speichern, wird dies dem LULUCF-Sektor weiterhin als Senke angerechnet. 

Auch der CO2-Ausstoß von landwirtschaftlich genutzten Böden ist im LULUCF-Sektor verortet. Zurzeit 
entweicht in Deutschland mehr CO2 aus landwirtschaftlich genutzten Böden als dort gebunden wird. Eine 
bedeutende Emissionsquelle sind organische Böden, insbesondere trockengelegte Moore, die in Deutsch-
land etwa sieben Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche ausmachen. Durch eine Wiedervernäs-
sung können diese CO2-Emissionen langfristig reduziert oder sogar vollständig unterbunden werden (Tie-
meyer 2020). Auf mineralischen Böden entstehen CO2-Emissionen durch den Abbau von Bodenkohlenstoff 
auf Ackerflächen. Durch eine veränderte Bewirtschaftung können mineralische Böden von einer Nettoquelle 
zu einer Nettosenke umgestaltet werden. Bei dauerhaft veränderter Bewirtschaftungsart wird der Kohlen-
stoff angereichert, bis eine Sättigung des Bodenkohlenstoffs erreicht ist. Jedoch kann dieser Prozess auch 
wieder rückgängig gemacht werden und das gebundene CO2 wieder aus dem Boden entweichen, wenn 
wieder die ursprüngliche Bewirtschaftungsform genutzt wird (Fuss et al. 2022).

Im Landwirtschaftssektor sind ausschließlich Emissionsquellen und keine -senken reguliert. Die bedeu-
tendsten Treibhausgase dieses Sektors sind Lachgas und Methan. Lachgas entsteht durch reaktive Stick-
stoffverbindungen auf landwirtschaftlichen Böden. Diese werden entweder durch Kunstdünger oder 
durch Gülle in die Böden eingetragen. Bei einer Reduktion des Stickstoffüberschusses könnte somit der 
Lachgasausstoß reduziert werden. Die Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden werden also je nach 
Ursache dem Landwirtschaftssektor (Emissionen aufgrund von Düngung) oder dem LULUCF-Sektor 
(Abbau des Bodenkohlenstoffs) zugschrieben. Bei der Haltung von Wiederkäuern, insbesondere Rin-
dern, entsteht bei deren Verdauung Methan. Wie dies reduziert werden kann, wird aktuell erforscht. Die 
verlässlichste Minderungsoption scheint aber eine Reduktion des Tierbestandes und damit verbunden 
des Fleisch- und Milchkonsums zu sein. Lachgas und Methan entstehen auch bei der Lagerung von Gülle 
und Gärresten. Technische Optionen und geänderte Praktiken können diese Emissionen wesentlich 
reduzieren (Isermeyer et al. 2019).

Sowohl die Emissionen im Landwirtschaftssektor als auch die LULUCF-Emissionsbilanzen werden für das 
Inventar top-down für einen Mitgliedstaat berechnet und werden nicht bottom-up basierend auf den 
Tätigkeiten einzelner Akteurinnen und Akteure oder Punktquellen gemessen. Sie werden in Abbildung 
5-4 dargestellt.
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Abbildung 5-4: Übersicht der Emissionen der Sektoren LULUCF und Landwirtschaft in Deutschland (2019) 
in kt CO₂-Äquivalente
Dargestellt ist die Zuordnung der Emissionen nach dem Inventarbericht (Landwirtschaft: Quellkategorie 3; LULUCF: Quellkategorie 4). Nicht gezeigt sind energie-
bedingte Emissionen der Landwirtschaft (Quellkategorie 1.A.4.c), die nach § 4 Abs. 1 S. 2 KSG i.V.m Anlage 1 ebenfalls dem Sektor Landwirtschaft zugerechnet 
sind. | Quelle: UBA 2021.
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5.2.1  LULUCF-Verordnung:  
Mitgliedstaatliche Senkenziele
Die EU-Kommission schlägt mit der Anpassung der 
LULUCF-Verordnung für den Zeitraum von 2026 bis 2030 
erstmals jährliche Senkenziele für jeden Mitgliedstaat vor 
(Kapitel 4). Diese lösen die sogenannte No-Debit-Regelung 
ab, nach der der LULUCF-Sektor eines jeden Mitgliedstaats 
bilanziell keine Netto-Emissionsquelle darstellen soll. Bis-
lang gelten je nach Flächentyp unterschiedliche Bilanzie-
rungsregeln und Referenzwerte, die zur Ermittlung der 
jeweils erzielten CO2-Bilanz herangezogen werden (für eine 
ausführliche Erläuterung der No-Debit-Regelung siehe Bött-
cher et al. 2019). Zukünftig sollen dagegen die THG-Inven-
tare direkt mit den Zielsetzungen verglichen werden, ohne 
Referenzwerte anzurechnen. Diese Vorschläge sind aus zwei 
Gründen sinnvoll: Erstens ist damit eine Ambitionssteige-
rung verbunden. Diese ist notwendig, da das aktuell noch 
geltende Ziel für den LULUCF-Sektor nicht zum Aufbau 
zusätzlicher Senkenleistung beiträgt. Aus der bilanziellen 
No-Debit-Regelung ergibt sich aktuell ein Ziel für die Sen-
kenleistung von 225 Mt im Jahr 2030, das sogar unterhalb 
der heutigen Senkenleistung von 268 Mt pro Jahr liegt (Euro-
pean Commission 2021). Für Deutschland schlägt die EU 
eine Senkenleistung von 30,84 Mt CO2-Äquivalent für das 
Jahr 2030 vor. Dieses Ziel liegt deutlich über dem in § 3a Abs. 1 
Nr. 1 KSG festgelegten nationalen Senkenziel für 2030 von 
25 Mt CO2-Äquivalent und stellt eine große Herausforderung 
für Deutschland dar. Zweitens ist die Berechnung der Refe-
renzwerte der No-Debit-Regelung kompliziert und wenig 
transparent. Die vorgeschlagene direkte Nutzung der 
THG-Inventare steigert somit nicht nur die klimapolitischen 
Ambitionen, sondern erhöht auch deren Transparenz. 

Für den Zeitraum nach 2030 skizziert die EU-Kommission in 
ihrem Vorschlag zur Überarbeitung der LULUCF-Verordnung 
auch eine zukünftige Struktur der Regulierung für die jetzi-
gen Sektoren LULUCF und Landwirtschaft; diese Regulie-
rung müsste in einem weiteren Gesetzesakt beschlossen 
werden (Kapitel 4). Von 2031 an sollen der LULUCF- und der 
Landwirtschaftssektor zu einem einheitlichen „Landsektor“ 
zusammengelegt werden und den Mitgliedstaaten Emissi-
onsziele für diesen Landsektor vorgegeben werden. Bis 
2035 wird zudem ein europaweit klimaneutraler Landsektor 
angestrebt. Für die Jahre nach 2035 soll der Landsektor eine 
netto-negative Emissionsbilanz erreichen. Die EU-Kommis-
sion schlägt zudem vor, den Landsektor nach 2035 Schritt 
für Schritt mit den Sektoren zusammenzuführen, in denen 
die THG-Emissionen bereits weitgehend reduziert werden 
konnten, und diese Sektoren dann gemeinsam zu regulie-
ren.111 Die Zielvorschläge für den Landwirtschafts- und den 
LULUCF-Sektor werden in Tabelle 5-1 zusammengefasst.

Die inventarbasierten expliziten Ziele für den 
LULUCF-Sektor für den Zeitraum 2026 bis 2030 stel-
len eine notwendige Verschärfung des EU-weiten Ziel- 
niveaus dar und machen das EU-weite Zielsystem für 
alle Mitgliedstaaten einheitlich und transparent. Die 
Bundesregierung sollte diese Vorschläge grundsätzlich 
unterstützen, jedoch prüfen, wie die für Deutschland 
vorgesehenen Ziele umzusetzen sind, und gegebenen-
falls auf eine Anpassung der Ziele hinwirken, wenn die 
Zielerreichung auch bei der Durchführung sehr ambiti-
onierter Maßnahmen unrealistisch erscheint.

111 Erwägungsgründe 7 und 8, Art. 1 lit. e LULUCF-VO-E.

Szenario Landwirtschaft LULUCF

Senken- und Emissionsziele 
bis 2030 (Status quo)

Kein explizites Ziel für den Landwirtschafts- 
sektor 

Sektorübergreifendes Reduktionsziel 
der Klimaschutzverordnung: minus 30 
Prozent gegenüber 2005 

LULUCF-Verordnung: No-Debit-Rege-
lung, entspricht einer europaweiten 
Senkenleistung von 225 Mt CO2

Senken- und Emissionsziele 
bis 2030 ("Fit for 55")

Kein explizites Ziel für den Landwirtschafts- 
sektor 

Sektorübergreifendes Reduktionsziel 
der Klimaschutzverordnung: minus 40 
Prozent gegenüber 2005

LULUCF-Verordnung: Europaweites 
Senkenziel von 310 Mt CO2 jährlich

Senken- und Emissionsziele 
bis 2035 ("Fit for 55")

LULUCF-Verordnung: Netto-Treibhausgasneutralität des Landsektors

Tabelle 5-1: Übersicht über die europäischen Ziele in der Landwirtschaft und im LULUCF-Sektor

Empfehlung
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Da der LULUCF-Sektor bereits heute in der Summe eine 
Senke ist, werden bei einer solchen Zusammenlegung zu 
einem Landsektor zwangsläufig Emissionsquellen im Land-
wirtschaftssektor mit den CO2-Senken im LULUCF-Sektor 
verrechnet. Grundsätzlich ist eine solche Verrechnung von 
Senken und Quellen kritisch zu bewerten. Solange noch 
Emissionen reduziert werden können, sollte die Emissi-
onsvermeidung aus mehreren Gründen Priorität haben: 
Erstens ist die Klimaschutzwirkung vieler Senkenprojekte 
unsicherer als die Wirkung von Vermeidungsmaßnahmen, 
da das gespeicherte CO2 aufgrund mangelnder technischer 
Permanenz, fehlender Anreize oder aufgrund natürlicher 
Einflüsse wieder freigesetzt werden kann (Fuss et al. 2022, 
Fuss et al. 2018). Zweitens ist es riskant, Investitionen in 
bereits verfügbare Vermeidungsmaßnahmen im Landwirt-
schaftssektor aufzuschieben, da so darauf vertraut werden 
muss, dass natürliche Senkenlei stungen auch zukünftig in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen und nicht 
durch Nutzungskonflikte oder eben die Klimaerwärmung 
eingeschränkt werden (Lenzi 2018). Drittens ist das Potenzial 
für den nachhaltigen Entzug von CO2 aus der Atmosphäre 
begrenzt (Fuss et al. 2018). Mögliche CO2-Senken sollten 
entsprechend vorrangig zur Kompensation der Emissionen 
eingesetzt werden, die absehbar nicht vermieden werden 
können oder, um ein unvermeidbares Überschießen des 
CO2-Budgets auszugleichen (Fuss et al. 2022). 

Vor diesem Hintergrund scheint eine Zusammenlegung des 
LULUCF-Sektors zunächst mit dem Landwirtschaftssektor 
und, wie von der EU Kommission vorgeschlagen, in der Folge 
mit weiteren Sektoren erst dann sinnvoll, wenn in diesen Sek-
toren eine weitere Reduktion der Emissionen aus gesellschaft-
lichen und technischen Gründen auch langfristig nicht mehr 
möglich ist, wenn hier die Emissionen also auf unvermeidbare 
Restemissionen reduziert sind. Gerade längerfristig notwen-
dige Anreize zur Emissionsreduktion drohen ansonsten unter-
laufen zu werden (sogenannte „Mitigation Deterrence“). Wei-
ter ausgearbeitet werden müsste allerdings auch, ab wann die 
Emissionen in einem Sektor als nicht weiter reduzierbar ange-
sehen werden. Relevant sind dabei nicht allein technische oder 
im engeren Sinn wirtschaftliche Grenzen. Gerade im Landwirt-
schaftssektor hängt der Umfang möglicher Emissionsreduk-
tionen vielmehr stark von Ernährungsgewohnheiten und 
damit weniger von technischen Innovationen als von Verhal-
tensänderungen ab (siehe auch Kapitel 5.2.2).

Wie groß die Gefahr der Mitigation Deterrence durch das 
Zusammenlegen des Landsektors nach 2030 ist, hängt davon 
ab, wie ambitioniert das für das Jahr 2035 anvisierte Treib-
hausgasneutralitätsziel im Landsektor bewertet wird.112 Ein 
Unterlaufen der Minderungsanstrengungen im Landwirt-
schaftssektor ist unwahrscheinlich, falls das Ziel nur erreicht 
werden kann, wenn die Emissionen im Landwirtschaftssektor 

weitestgehend bis auf die unvermeidbaren Restemissionen 
reduziert werden, selbst wenn die Senkenfunktion des 
LULUCF-Sektors erheblich gestärkt wird. Die deutliche kli-
mapolitische Ambitionssteigerung für den neuen Landsektor 
ist auch insofern zu begrüßen, da sie hilft, die mitunter kom-
plizierten Partikularinteressen der Mitgliedstaaten zusam-
menzuführen. Bisher hat es sich insbesondere als schwierig 
erwiesen, ambitionierte Klimaschutzziele und -maßnahmen 
für den Landwirtschaftssektor zu beschließen.

Als Vorteil des vorgeschlagenen Landsektors ist auch zu 
sehen, dass er einen einheitlicheren Ressortzuschnitt der 
Landwirtschaftsministerien erlauben würde, indem Zustän-
digkeiten und Handlungsanreize für sektorale Maßnahmen 
stärker gebündelt würden. Die CO2-Emissionen aus Böden 
sind heute dem LULUCF-Sektor zugeordnet, während Lach-
gas- und Methanemissionen in den Landwirtschaftssektor 
fallen, obwohl diese Emissionen von den gleichen landwirt-
schaftlichen Betrieben verursacht werden. Es vereinfacht 
die öffentliche Kommunikation, wenn nicht zwischen Sekto-
ren und Zuordnung unterschieden werden muss. Damit 
kann ein höheres Maß an Kohärenz und auch eine höhere 
Kosteneffizienz von Strategien und Umsetzungsmaßnahmen 
erreicht werden. 

Neben dem vorgeschlagenen sektoralen Neuzuschnitt von 
LULUCF- und Landwirtschaftssektor können Zuschnitte auch 
alternativ vom Gedanken geleitet sein, dass diejenigen Sek-
toren zusammen reguliert werden, die absehbar Residuale-
missionen aufweisen werden. Auf diese Weise könnten die 
gesamtwirtschaftlich noch zulässigen Residualemissionen 
effizienter zwischen den betreffenden Sektoren aufgeteilt 
werden, insbesondere wenn zukünftig die Voraussetzungen 
für eine gemeinsame Bepreisung der Emissionen dieser 
Sektoren geschaffen werden können (siehe Kapitel 5.1). 
Demgegenüber könnte im Sinne einer höheren Kohärenz 
von Sektorzuschnitt und zuständigen Akteurinnen und 
Akteuren eine weitere Alternative zum vorgeschlagenen 
Landsektor darin bestehen, Wälder vom LULUCF- bezie-
hungsweise vom Landsektor zu trennen. Auf diese Weise 
würden nicht nur die Zuständigkeiten von Forst- und Land-
wirtschaft im Sektorzuschnitt gespiegelt, sondern auch die 
Wälder als derzeit (und zukünftig) bedeutendste natürliche 
Senke von den Emissionen aus Böden und der Landwirt-
schaft funktional getrennt.

112  Im Jahr 2019 hat der Landwirtschaftssektor europaweit 386 Mt CO2-Äquivalente ausgestoßen. Das Senkenziel der EU für 2030 für den LULUCF-Sektor 
beträgt 310 Mt jährlich (EEA 2021). Zur Erreichung des Netto-Treibhausgasneutralitätsziels sind also voraussichtlich weitere Minderungsanstrengungen 
auch in der Landwirtschaft notwendig.

Die Bundesregierung sollte den Vorschlag eines sek-
toralen Neuzuschnitts von Landwirtschafts- und 
LULUCF-Sektor zu einem Landsektor nach 2030 unter 
Abwägung der Vor- und Nachteile intensiv prüfen und 
gegebenenfalls weiterentwickeln.

Empfehlung
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5.2.2 Regulierung auf Ebene der Emittenten
Zur Umsetzung der Minderungsziele für den LULUCF- und 
den Landwirtschaftssektor sind konkrete Instrumente 
notwendig, die weder die LULUCF-Verordnung, noch die 
Klimaschutzverordnung den Mitgliedstaaten vorgibt. Das 
Setzen finanzieller Anreize zur Vermeidung von Emissio-
nen und zum Ausbau natürlicher CO2-Senken ist dabei aus 
den in Kapitel 5.1 aufgeführten Gründen grundsätzlich 
auch im Landwirtschafts- und LULUCF-Sektor ein sinnvol-
ler und zielführender regulatorischer Ansatz. Die finan-
zielle Entlohnung des Ausbaus natürlicher Senken bezie-
hungsweise natürlicher Senkenleistungen folgt dabei der 
analogen Überlegung zur Bepreisung von THG-Emissio-
nen: Die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre durch 
bewusst geförderte natürliche Prozesse und dessen 
Bindung und Speicherung in Biomasse und Böden stellt 
eine gesellschaftliche Leistung dar, deren Wert in privat-
wirtschaftlichen Transaktionen, wenn überhaupt, nur 
unvollständig berücksichtigt wird.

Finanzielle Anreize durch eine Bepreisung von Emissio-
nen im Landwirtschafts- und LULUCF-Sektor sowie die 
finanzielle Entlohnung von natürlichen Senkenleistungen 
sind jedoch mit zwei grundsätzlichen Herausforderungen 
konfrontiert: (1) Sowohl im Landwirtschafts- als auch im 
LULUCF-Sektor wirft eine hinreichend verlässliche Messung 
von Emissionen und Senkenleistungen und deren (justizi-
able) Zuordnung zu einzelnen Akteurinnen und Akteuren 
bisher teils erhebliche Probleme auf. Daneben müssen (2) 
bei der Ausgestaltung finanzieller Anreize Unterschiede 
von Emissionen und Senkenleistungen in ihrer Bedeutung 
für den Klimaschutz sorgfältig geprüft und beachtet wer-
den. Generell stellt sich bei der geeigneten Integration ver-
schiedener Ansätze für sogenannte negative Emissionen in 
die klimapolitischen Rahmenbedingungen die Frage nach 
einem angemessenen, differenzierten Umgang mit Emissio-
nen und Senkenleistungen (siehe Kapitel 5.4). Da eine funk-
tionale Trennung von Emissions- und Senkenkategorien bei 
den natürlichen Senken des LULUCF-Sektors nicht möglich 
ist, ist die Frage hier besonders relevant (siehe Box 5-2).

Grundlegende Möglichkeiten zum Setzen finanzieller 
Anreize im Landwirtschafts- und LULUCF-Sektor

In vielen Bereichen des Landwirtschafts- und LULUCF-Sek-
tors sind eine verlässliche Messung und eine akteurs-
spezifische Zuordnung von Emissionen oder Senkenleis-
tungen heute, wenn überhaupt, nur eingeschränkt oder 
unter hohen Kosten möglich (Isermeyer et al. 2019). Eine 
ergebnisorientierte Bepreisung von Emissionen oder Ent-
lohnung von bereitgestellten Senkenleistungen als Grund-
lage finanzieller Anreize, die sich an den konkret durch die 
jeweiligen Akteurinnen und Akteure verursachten Emissio-
nen oder erzielten Senkenleistungen bemessen, ist daher 
nicht oder nur eingeschränkt möglich. 

So muss in vielen Fällen auf maßnahmenbasierte finanzi-
elle Anreize zurückgegriffen werden. Bei diesen werden 
nach pauschalisierten Werten Maßnahmen (zum Beispiel 
bestimmte landwirtschaftliche Praktiken) finanziell ent-
lohnt, die eine Stärkung natürlicher Senken versprechen, 
und Maßnahmen bepreist, die zu einem Freisetzen von 
Emissionen führen. Der finanzielle Anreiz ist daher an die 
jeweilige beobachtbare Maßnahme oder Tätigkeit, nicht 
jedoch an die tatsächlichen Emissionen oder erzielten 
Senkenleistungen geknüpft. Die wirtschaftlichen Motive, 
individuell und lokal besonders passende Methoden und 
neue Möglichkeiten der Emissionsreduktion oder natürli-
chen Bindung von CO2 zu suchen, gehen dadurch gegen-
über ergebnisorientierten finanziellen Anreizen zurück 
(Schomers und Matzdorf 2013). 

Zur besseren Vergleichbarkeit und unter Gesichtspunkten 
eines transparenten Mitteleinsatzes sollte die erwartete 
Klimaschutzwirkung je Maßnahme grundsätzlich mithilfe 
eines möglichst einheitlichen Bewertungsansatzes ausge-
wiesen und zur monetären Bewertung ein einheitlicher 
CO2-Schattenpreis zugrunde gelegt werden (Fuss et al. 
2022). Darüber hinaus ist es auf jeden Fall sinnvoll, Mög-
lichkeiten zum genaueren und verlässlicheren Monitoring 
von Senkenleistungen und Emissionen stetig weiterzu-
entwickeln. So kann die Abschätzung der erwarteten 
Klimaschutzwirkung stetig verbessert werden, sodass 
sich der maßnahmenbasierte Ansatz immer mehr einem 
ergebnisorientierten Ansatz annähert (Fuss et al. 2022). 
Durch geschickte Ausgestaltung maßnahmenbasierter 
Anreize kann zudem die Innovationskraft von Land- und 
Forstwirten beziehungsweise der relevanten Akteurinnen 
und Akteure im Landwirtschafts- und LULUCF-Sektor 
stärker eingebunden werden, etwa indem Möglichkeiten 

Um den gesellschaftlichen Wert von natürlichen 
Senken zu honorieren und den Aufbau von natürli-
chen Senken zu fördern, sollten finanzielle Anreize 
geschaffen werden. 

Empfehlung
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eröffnet werden, sich durch den individuellen Nachweis 
der tatsächlichen Emissionen oder Senkenleistungen 
finanziell gegenüber der pauschalen maßnahmenbasier-
ten Bepreisung besser zu stellen.

Finanzielle Anreize im Landwirtschaftssektor

Die THG-Emissionen des heutigen Landwirtschaftssektors 
setzen sich überwiegend aus Lachgasemissionen, ausge-
löst durch den Einsatz von (Kunst-)Dünger, und Methan- 
emissionen insbesondere aus der Rinderhaltung zusam-
men. Eine verlässliche akteursgenaue Messung dieser 
Emissionen ist nicht leicht umsetzbar, die Emissionen 
können aber relativ gut abgeschätzt werden. Eine an den 
akteursspezifischen Emissionen ansetzende Bepreisung 
der Emissionen erscheint in diesem Bereich daher noch 
vergleichsweise gut umsetzbar. So kann ein finanziel-
ler Anreiz zur Reduzierung von Lachgas über eine Stick- 
stoffüberschussabgabe für landwirtschaftliche Betriebe 
eingeführt werden. Das Monitoring bei einer Stickstoff-
überschussabgabe ist vergleichsweise aufwendig, weil 
viele Daten auf Betriebsebene benötigt werden. Mittelfris-
tig verbessert sich die Datenverfügbarkeit jedoch durch 
die Stoffstrombilanzverordnung. Kurzfristig könnte daher 
bis zur Einführung der Stickstoffüberschussabgabe eine 
Abgabe auf synthetische Stickstoffdünger (N-Mineraldün-
ger) eingeführt werden. Eine Bepreisung der Methanemis-
sionen könnte mithilfe pauschalisierter Ansätze umgesetzt 
werden, zum Beispiel abhängig von der Anzahl und Art der 
gehaltenen Tiere in einem Betrieb und differenziert nach 
verschiedenen Haltungsformen (Isermeyer et al. 2019). Die 
Berechnungsmethoden könnten dann im Laufe der Zeit 
verbessert und verfeinert werden.

Finanzielle Anreize im LULUCF-Sektor

Für die Emissionskategorien des heutigen LULUCF-Sektors 
stellen sich hingegen beide oben beschriebenen Herausfor-
derungen. Eine hinreichend verlässliche und akteursgenaue 
Messung von Emissionen (und Senkenleistungen) ist hier 
bislang kaum sinnvoll und zu angemessenen Kosten mög-
lich (Smith et al. 2020). Statt ergebnisorientierter finanzieller 
Anreize muss in diesen Fällen daher auf maßnahmenbasierte 
Ansätze zurückgegriffen werden (Isermeyer et al. 2019).

Um den Unterschieden von Emissionen und Senkenleis-
tungen Rechnung zu tragen, müssen die Emissionsbeprei-
sung und die Entlohnung von Senkenleistungen sinnvoll 
aufeinander abgestimmt werden. Zunächst ist zu beach-
ten, dass vielfach flächenbezogene Nutzungskonflikte 
zwischen natürlichen Senken und landwirtschaftlicher Pro-
duktion bestehen. Eine einseitige finanzielle Förderung von 
natürlichen Senken kann daher Ausweichreaktionen aus-
lösen, indem landwirtschaftliche Produktion auf anderen 
Flächen intensiviert oder bislang nicht landwirtschaftlich 
genutzte Flächen entsprechend umgewidmet werden. Bei-
des wäre mit zusätzlichen Emissionen verbunden, welche 
die durch die finanzielle Förderung erzielte Senkenleistung 
mindern (siehe zum Beispiel Lapola et al. 2010, Böttcher 
et al. 2017). Werden nicht nur natürliche Senkenleistun-
gen finanziell entlohnt, sondern auch Emissionen aus der 
landwirtschaftlichen Flächennutzung bepreist, können 
derartige Ausweichreaktionen zumindest gedämpft wer-
den (Fuss et al. 2022). Falls eine Bepreisung der Emissio-
nen nicht umgesetzt werden kann, kann stattdessen eine 
Konsumsteuer auf landintensive Produkte (insbesondere 
Fleisch) eingeführt werden. Hierdurch reduziert sich die 
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen, was die 
erhöhte Flächennachfrage durch natürliche Senken abfe-
dert (Fuss et al. 2022).

Bei der Ausgestaltung finanzieller Anreize für natürliche 
Senken ist zudem zu klären, wie die mögliche spätere 
Freisetzung des gebundenen Kohlendioxids in der För-
derung der Senken oder der Bepreisung von Emissionen 
im LULUCF-Sektor berücksichtigt werden kann und sollte 
(Fuss et al. 2022). So kann der in Böden durch verän-
derte landwirtschaftliche Praktiken oder der in Bäumen 

Es sollte eine Stickstoffüberschuss- und Methanab-
gabe eingeführt werden, um einen Anreiz zur Redu-
zierung und Vermeidung von Stickstoffen und Methan 
für landwirtschaftliche Betriebe zu setzen.

Um Landnutzungskonflikte zwischen der landwirt-
schaftlichen Produktion und einem notwendigen 
Ausbau von natürlichen Senken zu managen, sollten 
Emissionen aus der landwirtschaftlichen Flächennut-
zung oder zumindest landintensive Produkte (insbe-
sondere Fleisch) bepreist werden.

Die Bundesregierung, insbesondere die für Landwirt-
schaft zuständigen Ressorts, sollte kurzfristig (im  Jahr 
2022) Förderprogramme aufsetzen, um die Methoden 
der Inventarisierung und des Monitorings von Emissi-
onen in der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern. 
Ebenso müssen kurzfristig die Methoden der Projek-
tion für den Sektor überarbeitet und an die neuesten 
Wissensstände und Praktiken angepasst werden. 

Empfehlung
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gebundene Kohlenstoff durch Abholzung später wieder 
freigesetzt werden. Zu beachten ist dabei auch die hohe 
Anfälligkeit dieser natürlichen Senken gegenüber natürli-
chen Einflüssen wie etwa Stürmen oder (hitzebedingten) 
Waldbränden, die nicht zuletzt infolge des Klimawandels 
noch zunehmen werden. 

Grundsätzlich sollte die spätere Freisetzung von Kohlen-
stoff aus natürlichen Senken erfasst und entsprechend 
bepreist werden. Diese Bepreisung dient dazu, einen lang-
fristigen Erhalt der natürlichen Senken anzureizen, und ist 
aus Gründen der Konsistenz notwendig, da die finanzielle 
Förderung natürlicher Senken aus öffentlichen Mitteln an 
die gesellschaftlich wertvolle Leistung der CO2-Bindung in 
diesen Senken geknüpft ist. Ihre praktische Umsetzung 
wirft allerdings noch ungeklärte Fragen und damit erhebli-
chen weiteren Forschungsbedarf auf. Es müssen geeignete 
Lösungen für eine privatwirtschaftliche Haftung über die 
für den Klimaschutz relevanten langfristigen Zeiträume 
gefunden werden, etwa auch angesichts der Möglich-
keit von Insolvenzen. Zudem stellt sich mit Blick auf die 
Anfälligkeit der natürlichen Senken gegenüber natürlichen 
Einflüssen und dem Klimawandel die Frage der angemes-
senen Risikoteilung zwischen einzelwirtschaftlichen Akteu-
rinnen und Akteuren, zum Beispiel dem Waldeigentümer 
und Staat beziehungsweise der Gesellschaft. Solange die 
Bepreisung von aus Senken freigesetztem CO2 ungelöst ist, 
scheint es sinnvoll, bei der finanziellen Förderung von Sen-
kenleistungen Abschläge gegenüber der Bepreisung von 
Emissionen vorzunehmen (zum Beispiel im Vergleich zu 
CO2-Preisen etwa im ETS-1), um Aspekte wie Dauerhaftig-
keit und Permanenz zu berücksichtigen (Fuss et al. 2022).
Bei der Einführung und Ausgestaltung finanzieller Förde-
rungen von natürlichen Senken ist zudem zu beachten, 
dass die Stärkung beziehungsweise der Ausbau natürlicher 
Senken Eingriffe in Ökosysteme bedeuten (WBGU 2020). 

Diese können weitere Umweltwirkungen nach sich ziehen, 
wie den Verlust an Biodiversität. Finanzielle Anreize zur 
Stärkung natürlicher Senken sollten daher generell beglei-
tet werden von ausreichend starken regulatorischen Absi-
cherungen gegen derartige negative Umweltwirkungen. 

Ökologische Beeinträchtigungen können durch die Einfüh-
rung entsprechend strikter Nachhaltigkeitsstandards und 
Mindestanforderungen in Fördersystemen für die natürli-
che CO2-Bindung verhindert werden. Langfristig (fünf bis 
zehn Jahre) sollten finanzielle Anreize geschaffen werden, 
weitere Ökosystemleistungen bereitzustellen und negative 
Auswirkungen zu verhindern.

Maßnahmenbasierte finanzielle Anreize in Form einer 
Bepreisung von Emissionen und der Entlohnung natürli-
cher Senken über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
könnten direkt auf europäischer Ebene umgesetzt werden. 
Dazu müssten die Zahlungen der GAP an Landwirtinnen 
und Landwirte spätestens mit Beginn der nächsten För-
derperiode von 2028 an wesentlich stärker als bislang an 
den Klimawirkungen der geförderten Maßnahmen ausge-
richtet werden (Heyl et al. 2020). Konkret bedeutet dies 
beispielsweise, dass auf mineralischen Böden quantifiziert 
werden sollte, ob ein Humusauf- oder -abbau stattfindet 
und die GAP-Fördergelder entsprechend der freigesetzten 
oder gebundenen Menge CO2 korrigiert werden. Für die 
Entlohnung der Senkenleistungen von Wäldern bezie-
hungsweise die Bepreisung von Emissionen aus Wäldern 
bestehen heute noch keine umfassenden Finanzierungs- 
und Bepreisungssysteme auf europäischer Ebene. Diese 
Lücke sollte geschlossen werden.

Um die grundsätzlich sinnvolle Erfassung und Beprei-
sung der späteren Freisetzung von Kohlenstoff aus 
natürlichen Senken in Zukunft zu ermöglichen, sollten 
Umsetzungsfragen geklärt werden, wie zum Beispiel 
Haftungsfragen im Umgang mit natürlichen Einflüs-
sen. Bis dahin sollten bei der finanziellen Förderung 
von Senkenleistungen Abschläge gegenüber der 
Bepreisung von Emissionen vorgenommen werden. 

Vor der Einführung klimapolitischer Instrumente in 
diesen Sektoren (zum Beispiel Förderung von Emis-
sionssenken) sollte geprüft werden, ob sie eine nega-
tive Auswirkung auf andere Ökosystemdienstleistun-
gen, insbesondere Biodiversität, haben könnten. Eine 
negative Beeinträchtigung sollte durch die Einführung 
entsprechender Nachhaltigkeitsstandards und Min-
destanforderungen verhindert werden. Langfristig 
(5 bis 10 Jahre) sollten weitere Ökosystemdienstleis-
tungen, insbesondere von Wäldern, honoriert wer-
den. Es sollte auch ein finanzieller Anreiz geschaffen 
werden, negative Auswirkungen auf Biodiversität, zu 
verhindern.

Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, 
dass die GAP spätestens mit Beginn der nächsten 
Förderperiode konsequent auf die Entlohnung von 
Klima- und Naturschutzmaßnahmen im Landwirt-
schaftssektor ausgerichtet wird. Im Bereich des 
Klimaschutzes sollte die Förderung entsprechend 
implizite CO2-Preise berücksichtigen. 

Empfehlung
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Anreize für Verhaltensänderung

Die Emissionsbepreisung der Landwirtschaft hat neben der 
direkten Anreizwirkung für Landwirte auch Auswirkungen 
auf das Ernährungsverhalten der Konsumentinnen und Kon-
sumenten, soweit die Landwirte die Kosten einer Emissions-
bepreisung an die Kunden weitergeben. Durch dieses Preis-
signal entsteht ein Anreiz, weniger tierische Produkte zu 
konsumieren.

5.3  Regulierung von 
CO2-Entnahmetechnologien 
Die nationalen, europäischen und internationalen Klima-
ziele können nur mit Negativemissionen, das heißt durch 
gezielte CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, erreicht wer-
den (siehe Kapitel 3.5). Diese sind notwendig, um nicht ver-
meidbare Restemissionen kompensieren zu können. Wie 
bereits betont, dürfen Negativemissionen generell nicht 
dazu genutzt werden, um Anstrengungen zur Minderung von 
Emissionen zu reduzieren (siehe Ausführungen zu Mitigation 
Deterrence in Kapitel 5.2.1 und in Kapitel 3). Neben den in 
Kapitel 5.2 behandelten natürlichen Senken werden auch 
technologische Optionen zur Entnahme und Speicherung 
von CO2 notwendig sein, die in Kapitel 3.5 diskutiert werden. 

Dieses Kapitel zeigt die Dringlichkeit auf, mit der CO2-Entnah-
metechnologien entwickelt und ausgebaut werden müssen, 
diskutiert die Nutzungskonflikte, die es mit anderen Nach-
haltigkeitszielen und Minderungsansätzen gibt und erläutert 
erste Ansätze dazu, wie der Markthochlauf gefördert werden 
sollte. Es schließt mit der Empfehlung ab, die sich ergeben-
den Fragen in einer umfassenden Strategie zu klären. 

Dringlichkeit

Bis zur Mitte des Jahrhunderts müssen CO2-Entnahme-
technologien weiterentwickelt und großskalig aufgebaut 
werden, um nicht vermeidbare Restemissionen kompen-
sieren zu können (und anschließend sogar netto-nega-
tive Emissionsbilanzen erreichen zu können). Natürliche 
Senken allein werden dazu mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht genügen. Zugleich befinden sich die CO2-Entnah-
metechnologien heute noch in vergleichsweise frühen 
Entwicklungsstadien. Die Innovationsliteratur zeigt dabei 
deutlich, dass von der Entwicklung über die Demonstra-
tion, die Markteinführung und bis zum Markthochlauf 
mehrere Dekaden vergehen können, bis neue Techno-
logien substanzielle Verbreitung finden (Fuss et al. 2022, 
Nemet et al. 2018). Dies gilt insbesondere auch wegen der 
starken Infrastrukturbindung für den Transport und die 
Speicherung von CO2 in Untergrundreservoiren (relevant 
für BECCS und DACCS, siehe Box 3-2), bei der die jähr-
lichen Transport- und insbesondere die jährlichen Ein-
speiseraten nicht frei skalierbar sind (Bui et al. 2018). Vor 
diesem Hintergrund besteht schon heute hoher Hand-
lungsbedarf bei der Förderung von Forschung und Ent-
wicklung im Bereich der CO2-Entnahmetechnologien, bei 
der Vorbereitung von Infrastrukturen und den geeigneten 
regulatorischen Rahmenbedingungen für den Markthoch-
lauf der Technologien (siehe Kapitel 3.5).

Begrenzte Kapazitäten und Nutzungskonflikte

Wenn über Strategien zur Erreichung des Klimaneutrali-
tätsziels und der Einhaltung der Ziele des Pariser Überein-
kommens entschieden wird, sollten neben der begrenzten 
Ausbaugeschwindigkeit von CO2-Entnahmetechnologien 
auch die begrenzten jährlichen und absoluten Kapazitäten 
zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre und seine Spei-
cherung berücksichtigt werden (Fuss et al. 2018b, Luderer et 
al. 2021). Diese begrenzten Kapazitäten von CO2-Entnahme-
technologien (auch inklusive natürlicher Senken) unterstrei-
chen die zentrale Bedeutung der Emissionsminderung für 
die Umsetzung der klimapolitischen Zielsetzungen. 

Diese Beschränkungen ergeben sich aus noch bestehen-
den technischen Entwicklungsbarrieren (vgl. dazu das 
Forschungsvorhaben NECOC), den notwendigen Infra-
strukturen für Transport und Speicherung des CO2 und 
in gewissem Maß auch aus der begrenzten Verfügbar-
keit entsprechender Speicherreservoirs. Bei Letzterem 
spielen zumindest mittelfristig weniger die geologischen 

Die EU und Deutschland sollten die Förderung und den 
Aufbau von natürlichen CO2-Senken und CO2-Entnah-
metechnologien nicht als Argument dafür nutzen, ihre 
THG-Emissionsminderungsanstrengungen zu reduzieren. 
Die Entnahme und Speicherung von CO2 ist kein gleichwer-
tiger Ersatz zur Emissionsminderung. Solange Emissionen 
vermieden werden können, sollten CO2-Senken und der 
CO2-Entzug durch Negativemissionstechnologien (zum 
Beispiel DACCS, BECCS) nicht mit Vermeidungsmaßnahmen 
verrechenbar sein, sondern deren Aufbau beziehungsweise 
Einsatz in einem separaten System angereizt werden.

Um die Wirkung von Preissignalen im Bereich land-
wirtschaftlicher Produkte zu unterstützen, sollte ein 
Wandel in den Ernährungsgewohnheiten zusätzlich 
befördert werden: Informations- und Aufklärungs-
kampagnen können auf die negativen Auswirkungen 
eines hohen Konsums tierischer Produkte für Gesund-
heit und Klima hinweisen. Öffentliche Kantinen, Men-
sen und andere öffentliche Einrichtungen könnten zu 
einem täglichen Angebot von vegetarischen und/oder 
veganen Optionen verpflichtet werden. Und in Koope-
ration mit dem Einzelhandel können wirksame Strate-
gien zur Platzierung und Präsentation von Lebensmit-
teln entwickelt werden, die darauf abzielen, den Einkauf 
tierischer Produkte zu reduzieren.

Empfehlung
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Verfügbarkeiten als gesellschaftliche Akzeptanzprob-
leme eine Rolle, die in Deutschland zu einem Kohlendio-
xid-Speicherungsgesetz (KSpG)113 geführt haben, mit dem 
die Speicherung von CO2 in geologischen Formationen 
(CCS) auf ein jährliches Gesamtvolumen von vier Milli-
onen Tonnen CO2 zu Forschungs- und Demonstrations-
zwecken beschränkt wird (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KSpG).

Von hoher Bedeutung bei der Frage der nachhaltig reali-
sierbaren Mengen negativer Emissionen sind zudem die 
verschiedenen Nutzungs- und Zielkonflikte, die zwischen 
verschiedenen Entnahme- und Vermeidungstechnolo-
gien und im Verhältnis zu weiteren Zielen nachhaltiger 
Entwicklung bestehen können. So sind der teils hohe 
Ressourcenbedarf der Technologien wie etwa der hohe 
Energieverbrauch von DACCS ebenso zu berücksich-
tigen wie der Flächen- und Biomassebedarf, der mit 
einem Ausbau von BECCS einhergeht und im Konflikt zur 
Ernährungssicherheit oder auch zu Zielen des Biodiver-
sitätsschutzes stehen kann. Auch zwischen verschiede-
nen CO2-Entnahmetechnologien und -praktiken sowie 
Treibhausgasvermeidungstechnologien können gewisse 
Nutzungskonflikte und Trade-offs entstehen, etwa weil 
das entnommene CO2 auch für die Herstellung synthe-
tischer Kraftstoffe und für andere CCU-Anwendungen 
benötigt wird oder die begrenzten Kapazitäten für die 
geologische Speicherung von CO2 auch für ansonsten nur 
schwer vermeidbare Emissionen aus Industrieprozessen 
genutzt werden müssen.

Ein Portfolio verschiedener CO2-Entnahmetechnologien 
zu verfolgen, kann zugleich aber nicht nur im Sinne der 
Diversifizierung technischer Entwicklungsrisiken die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Negativemissionsziele 
tatsächlich erreicht werden (siehe Kapitel 3.5). Solche 
Portfolios können auch helfen, ökologische oder sonstige 
Nachhaltigkeitszielkonflikte zu dämpfen, indem die jährli-
chen Anwendungsmengen einzelner CO2-Entnahmetech-
nologien reduziert werden (Smith et al. 2019).

Auch bei technischen CO2-Entnahmetechnologien mit geo-
logischen Speichern kann zudem ein Restrisiko bestehen, 
dass das eingespeicherte CO2 zukünftig wieder freigesetzt 
wird (Fuss et al. 2018b). Das Risiko der Reversibilität bei 
einer derartigen geologischen Speicherung ist zwar geringer 
als bei vielen natürlichen Senken, gleichwohl sind langfristig 
stabile Systeme zur Überwachung der Speicher und eine 
Klärung von Haftungsfragen bei Leckagen erforderlich. In 
der EU sieht Richtlinie 2009/31/EG in den Artikeln 16 bis 18114 
vor, dass die Haftung für das Entweichen von CO2 aus geolo-
gischen Speichern frühestens 20 Jahre nach der Abdichtung 
der betreffenden Lagerstätte auf den Staat übergehen soll.

Markthochlauf fördern

Während des Markthochlaufs sind die CO2-Entnahme-
technologien auf eine finanzielle Förderung angewiesen. 
Um dem unterschiedlichen Entwicklungsstand Rechnung 
tragen zu können, sind technologiespezifische Förderan-
sätze notwendig (Fuss et al. 2022). Zumindest solange die 
Emissionen noch nicht in die Nähe der als nicht vermeidbar 
angesehenen Residualemissionen gesenkt wurden, sollten 
CO2-Senken und der CO2-Entzug durch Negativemissions-
technologien (zum Beispiel DACCS, BECCS) nicht mit Ver-
meidungsmaßnahmen verrechenbar sein, um der Gefahr 
der Mitigation Deterrence vorzubeugen (Kapitel 5.2.2). Die 
Förderung von CO2-Entnahmetechnologien sollte, zumin-
dest anfangs, auch von dem Fördersystem für natürliche 
Senken getrennt gehalten werden, um den unterschiedli-
chen Charakteristika insbesondere hinsichtlich der erziel-
ten Permanenz der Speicherung Rechnung zu tragen.
 
Frühzeitig sollte auch schon über die langfristige Finanzie-
rung von CO2-Entnahmetechnologien nachgedacht wer-
den. Auch nach dem Markthochlauf müssen Betreibende 
von Entnahmetechnologien entlohnt werden, da sie sonst 
keinen Anreiz hätten, einen Klimaschutzbeitrag zu leisten. 
Langfristig ist es denkbar, die Finanzierung von techni-
schen und natürlichen Senken in ein einheitliches System 
zu überführen, wenn der Markthochlauf von Negativemis-
sionstechnologien abgeschlossen ist, das Monitoring für 
natürliche Senken erheblich verbessert und eine Lösung 
für den Umgang mit der unsicheren Permanenz von natür-
lichen Senken gefunden wurde. Grundsätzlich sollten finan-
zielle Anreize für technische und natürliche Senken stets 
flankiert werden durch hinreichend strikte Regulierungen, 
die die Risiken einer mangelnden Nachhaltigkeit von Nega-
tivemissionstechnologien begrenzen, zum Beispiel in Form 
ausreichend starker Auflagen zum Biodiversitätsschutz.

113  V. 17.8.2012, BGBl. I S. 1726, zuletzt geändert durch Art. 22 d. G. v. 10.8.2021, BGBl. I S. 3436. 
114 Richtlinie 2009/31/EG v. 23.4.2009, ABlEU L 140/114, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2018/1999 v. 11.12.2018, ABlEU L 328/1.

Während naturbasierte Senken in den LULUCF-Be-
reich fallen und dort durch geeignete Entlohnungs-
systeme angereizt werden sollten, sollte für CO2-Ent-
nahmetechnologien ein eigener Fonds eingerichtet 
werden, zum Beispiel im Rahmen eines erweiterten 
Innovationsfonds. Dieser Fonds könnte sich bei-
spielsweise aus Erlösen aus dem ETS-1 speisen und 
Fördergelder mithilfe eines technologiespezifischen 
Ausschreibungsmechanismus auszahlen. Falls wei-
terhin keine erhebliche Förderung von CO2-Entnah-
metechnologien auf der europäischen Ebene vor-
angebracht wird, sollte die Bundesregierung eigene 
Förderprogramme aufsetzen.
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Negativemissionsstrategie

Der notwendige langfristige Planungs-, Koordinations- und 
Priorisierungsbedarf bei der Förderung und Integration von 
CO2-Entnahmetechnologien (und natürlichen Senken) in Kli-
maschutzstrategien ist beträchtlich. Entsprechend scheinen 
strategischere Planungen für den Einsatz von Negativemissi-
onen im Klimaschutz als Rahmen für die Förderung und das 
Anreizen von Markthochlaufprozessen von CO2-Entnahme-
technologien und die Abstimmung von Technologie- und Inf-
rastrukturentwicklungspfaden notwendig. Eine spezifische 
Negativemissionsstrategie kann dabei zukünftige Negativ-
emissionsbedarfe und -potenziale (im Inland und für mögli-
che europäische oder internationale Kooperationen) und die 
notwendigen Abwägungsentscheidungen für den Umgang 
mit den Trade-offs zwischen verschiedenen Technologien 
und Technologiepfaden aufzeigen sowie, soweit notwendig, 
Richtungsentscheidungen transparent vornehmen. Die früh-
zeitige und transparente Kommunikation zukünftiger Nega-
tivemissionsbedarfe im Rahmen einer solchen strategischen 
Planung kann auch eine wichtige Signalwirkung für die Tech-
nologieentwicklung und den Technologiehochlauf entfalten.

CO2-Entnahmetechnologien und -praktiken werden kont-
rovers diskutiert und erfahren je nach Art mehr oder weni-
ger gesellschaftliche Akzeptanz. Die notwendigen wissen-
schaftlichen und gesellschaftlichen Dialogprozesse im 

Zuge der Erarbeitung einer solchen strategischen Negativ-
emissionsplanung können dabei das gesellschaftliche 
Problembewusstsein für Negativemissionen, aber auch für 
ihre Grenzen und Risiken schärfen und zur Akzeptanz der 
Technologien und Ansätze beitragen.

5.4  Internationale Klimakooperation
Eine europäische Klimapolitik kann langfristig nur erfolg-
reich sein, wenn sie in eine internationale Strategie zur 
Senkung der globalen Emissionen eingebunden ist. Die 
Atmosphäre als Deponie für Treibhausgase ist ein globa-
les öffentliches Gut. Ähnlich wie auf der Ebene der indivi-
duellen Emittenten (siehe Kapitel 5.1.1) ist der Anreiz für 
einzelne Staaten, Klimaschutz zu betreiben, geringer als 
aus globaler Sicht optimal. Es besteht insbesondere der 
Anreiz, von Klimaschutzanstrengungen anderer Staaten 
zu profitieren, im eigenen Land aber wenig Klimaschutz 
zu betreiben (Edenhofer und Flachsland 2012). Die inter-
nationale Klimapolitik muss dieses Trittbrettfahrerpro-
blem durch internationale Kooperation im Klimaschutz 
angehen. Die internationale Anschlussfähigkeit und die 
mögliche Stärkung internationaler Kooperationen oder 
der Kooperationsbereitschaft anderer Länder stellt des-
halb eine zentrale Anforderung auch an nationale oder 
europäische Klimapolitiken dar.

In Kapitel 5.4.1 wird zunächst erläutert, wie die Klimako-
operation durch eine internationale Kooperation bei der 
CO2-Bepreisung gelingen kann. Wenn die Bemühungen 
für mehr internationale Klimakooperation scheitern, 
können die Ambitionen zur Emissionsreduktion inner-
halb der EU zu Carbon-Leakage führen. Kapitel 5.4.2 
erörtert Instrumente, die Carbon-Leakage entgegenwir-
ken können. Eine internationale Klimaschutzkooperation 
benötigt zudem Ansätze, die Diffusion von Technologien 
voranzutreiben; diese werden aber im Folgenden nicht 
weiter diskutiert.

Die Bundesregierung sollte frühzeitig und mit brei-
ter Stakeholderbeteiligung eine langfristig angelegte 
Negativemissionsstrategie entwickeln, um einen Rah-
men für die Förderung von Entwicklung und Ausbau 
von natürlichen Senken und CO2-Entnahmetechnolo-
gien zu schaffen. Die Strategie sollte die zukünftigen 
Bedarfe an Negativemissionen, die aus der notwendi-
gen Kompensation der als nicht vermeidbar angesehe-
nen Restemissionen und angestrebter netto-negativer 
Emissionsbilanzen folgen, abschätzen. Diesen sollte 
sie die regional erreichbaren natürlichen und techni-
schen Potenziale für die jährliche CO2-Entnahme und 
die CO2-Transport- und CO2-Einspeicherkapazitäten 
sowie die erreichbaren kumulierten Speicherpoten-
zialen  gegenüberstellen. Die Strategie sollte Ziel- und 
Nutzungskonflikte von CO2-Entnahmetechnologien 
mit anderen Nachhaltigkeitszielen, Vermeidungstech-
nologien und zwischen CO2-Entnahmetechnologien 
selbst identifizieren, Kosten und Finanzierungsbe-
darfe aufzeigen und notwendige Abwägungsentschei-
dungen bei der Wahl von Technologien und Technolo-
giepfaden transparent machen.

Die Bundesregierung sollte im Zuge der Erstel-
lung der Negativemissionsstrategie einen 
gesellschaftlichen Dialog über die Notwendig-
keit und Grenzen von Negativemissionen für 
das Erreichen ambitionierter Klimaschutzziele, 
über kritische Aspekte wie CO2-Bindungsdauer, 
Reversibilität, Aufwand für den Senkenerhalt, 
positive und negative Nebeneffekte sowie über 
nationale Potenziale und internationale Optionen 
für Negativemissionen anstoßen.
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5.4.1  Internationale Kooperation bei der
Treibhausgasbepreisung

Die Bundesregierung strebt eine internationale Klimako-
operation im Rahmen eines Klimaclubs an, dessen Mitglie-
der sich zu internationalen Mindeststandards verpflichten 
(BMF et al. 2021b). Um die internationale Kooperation vor-
anzubringen, müssen diese Mindeststandards vergleich-
bar sein. Dies wäre insbesondere durch eine internationale 
Kooperation bei der CO2-Bepreisung möglich, bei der sich 
die teilnehmenden Länder auf einen CO2-Mindestpreis 
einigen (Nordhaus 2015, Wissenschaftlicher Beirat beim 
BMWi 2021). Dabei müssen allerdings nationale Maß-
nahmen ausgeschlossen beziehungsweise angemessen 
berücksichtigt werden, welche die Belastung durch die 
CO2-Bepreisung gezielt reduzieren. Beispielhaft sei auf 
Kompensationsmechanismen für die Wirtschaft oder 
Subventionen durch eine freie Zuteilung von Zertifikaten 
verwiesen. Abbildung 5-5 unterstreicht, wie notwendig 
eine solche internationale Kooperation bei der CO2-Be-
preisung ist.115 Unter 14 Prozent der globalen Emissionen 
werden überhaupt explizit bepreist. Das Preisniveau der 
bepreisten Emissionen unterscheidet sich stark zwischen 
den Ländern. 

Der Aufbau einer solchen Kooperationspartnerschaft 
wird mit vielen politischen und diplomatischen Hürden 
verbunden sein, sodass es sinnvoll ist, mit möglichen 

Zwischenschritten zu beginnen. Zunächst scheint es ziel-
führend, die Verhandlungen zu vereinfachen, indem sie 
sich auf die wichtigsten Emittenten beschränken (zum 
Beispiel USA, China und die EU) und erst später wei-
tere Mitglieder der Kooperation beitreten. Auch kann es 
richtig sein, in der Einführungsphase den Fokus auf die 
Etablierung des Kooperationsmechanismus zu legen und 
dabei ein niedriges gemeinsames Ambitionsniveau in 
Kauf zu nehmen, das in späteren Verhandlungsschritten 
erhöht werden kann. Ferner ist es möglich, dass sich die 
teilnehmenden Länder zu Beginn nur auf einen CO2-Preis 
für bestimmte Sektoren einigen (Edenhofer et al. 2020).

An den Außengrenzen der beteiligten Staaten könnten 
darüber hinaus Grenzausgleichsmechanismen gegen-
über Ländern mit schwächeren Klimapolitiken eingeführt 
werden. Diese können den Zusammenschluss stärken 
und je nach wirtschaftlicher Bedeutung der teilnehmen-
den Staaten auch weitere Staaten zum Beitritt bewegen 
(Nordhaus 2015). Allerdings können derartige Mechanis-
men auch handelspolitische Konflikte hervorrufen (siehe 
unten) und die Kooperationsbereitschaft außenstehender 
Länder damit gerade nicht befördern. Zu beachten ist 
zudem, dass zu hohe klimapolitische Ambitionen inner-
halb der Gemeinschaft kooperierender Länder gegenüber 
Drittländern die Beitrittsanreize reduzieren und als hohe 
Eintrittshürde wirken können (Nordhaus 2015).

115 Worldbank (2021).

Abbildung 5-5: Globale CO2-Bepreisung   
Gezeigt werden die Anteile der globalen CO2-Emissionen, die explizit durch eine CO2-Steuer oder einen Emissionshandel bepreist werden. Neben dem geringen 
Anteil verdeutlicht die Abbildung die Unterschiede in der Höhe der CO2-Preise im internationalen Vergleich. Für die Bepreisungssysteme, in denen Carbon 
Pricing Dashboard (Worldbank 2021) zwei CO2-Preise nennt, wurde vereinfacht nur einer der beiden Werte berücksichtigt. | Quelle: Worldbank (2021).
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Zusätzlich sollte die EU die internationale Klimaschutzfinan-
zierung voranbringen und ärmere Länder unterstützen, Kli-
maschutzmaßnahmen durchzuführen. Hier sollte der Fokus 
allerdings nicht auf Projekten liegen, bei denen der Klima-
effekt unsicher ist. Stattdessen sollten die finanziellen Trans-
fers an Konditionen wie die Einführung eines CO2-Preises oder 
andere Klimaschutzmaßnahmen, die leicht zu überprüfen 
sind, wie zum Beispiel ein Kohleausstieg, gebunden sein. 
Durch internationale Transfers könnte so auch die Teilnahme 
von Entwicklungsländern an der internationalen Kooperation 
zur CO2-Bepreisung ermöglicht werden (Edenhofer et al. 2020).

5.4.2  Carbon-Leakage-Schutz
Ein bedeutender Teilaspekt der Klimakooperation ist die 
Bewältigung von Carbon-Leakage, auf die im Folgenden 
eingegangen wird (Feld et al. 2020, Bierbrauer et al. 2021). 
Carbon-Leakage entsteht, wenn eine unilaterale ambiti-
onierte Klimapolitik zwar zu einem niedrigeren CO2-Aus-
stoß im Inland führt, die eingesparten Emissionen aber 
zum Teil zusätzlich in anderen Ländern ausgestoßen 
werden, da emissionsintensive Güter von Produktions-
stätten im Ausland importiert werden. 

In der Debatte um einen Carbon-Leakage-Schutz werden 
zum Teil Aspekte der Klima- und Industriepolitik nicht klar 
getrennt. So soll klimapolitisch sichergestellt werden, dass 
CO2-Emissionen tatsächlich vermieden und nicht nur ver-
lagert werden. Demgegenüber zielt Industriepolitik darauf 
ab, den Industriestandort Europa zu erhalten, zum Beispiel 
um Arbeitsplätze zu sichern. Eine Verlagerung industrieller 
Produktion ist zwar aus industriepolitischer Sicht meist 
unerwünscht, sie kann aber klimapolitisch sinnvoll sein, 
wenn sie sich nicht aufgrund fehlender Klimaschutz- 
auflagen im Zielland, sondern aufgrund von anderweitig 
günstigeren Produktionsbedingungen vor Ort vollzieht. So 
könnte es zum Beispiel mit Blick auf Produktionskostener-
sparnisse sinnvoll sein, die Herstellung energieintensiver 
Produkte in die Regionen der Welt zu verlagern, die ein 
höheres Dargebot von erneuerbaren Energien haben. 

Instrumente zum Carbon-Leakage-Schutz ersetzen nicht 
die Anstrengung zu mehr Klimakooperation, da sie nur 
die niedrigeren Klimaschutzauflagen für die Produktion 
international gehandelter Produkte adressieren. Fehlende 
Ambitionen anderer Länder zum Beispiel im Verkehrs- 
oder Gebäudesektor werden hiervon nicht adressiert. 

Kostenlose Zuteilung im ETS-1

Im ETS-1 dient (bislang) die kostenlose Zuteilung von Zer-
tifikaten an emissionsintensive Sektoren, die im internati-
onalen Wettbewerb stehen, dazu, Carbon-Leakage zu 
verhindern. Seit 2013 erfolgt die kostenlose Zuteilung mit 
produktspezifischen Benchmarks, die sich an der Effizienz 
der zehn Prozent treibhausgaseffizientesten Anlagen ori-
entieren. Durch die Verwendung von Benchmarks haben 
die Unternehmen weiterhin den Anreiz, ihre spezifischen 
Emissionen zu reduzieren, um ihren Bedarf an einem 
Zukauf von Zertifikaten zu reduzieren. Die kostenlose 
Zuteilung führt aber zu Verzerrungen (Graf und Buck 2021), 
weil sich die Produktionskosten durch das ETS-1 nicht (für 
effiziente Anlagen) oder nur geringfügig ändern (für die 
übrigen Anlagen). Deswegen entfällt der Anreiz für deren 
Kunden, auf andere Produkte umzusteigen (zum Beispiel 
Verwendung von Holz statt Stahl in der Bauwirtschaft) 
oder die Produkte effizienter zu nutzen (zum Beispiel weni-
ger Stahlbeton in einem Gebäude zu verwenden).

CO2-Grenzausgleichsmechanismus für 
ETS-1-Sektoren

Mittelfristig wird sich die Möglichkeit einer kostenlosen 
Zuteilung deutlich reduzieren, da die Menge der ausge-
gebenen Zertifikate stetig sinkt und so auch weniger 
Zertifikate kostenlos an die Industrie abgegeben werden 
können. Als alternativen Carbon-Leakage-Schutz hat die 
EU-Kommission daher einen CO2-Grenzausgleich im "Fit 
for 55"-Paket vorgeschlagen, der zwischen 2026 und 2036 
schrittweise die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten 
ersetzen soll (siehe Kapitel 4). Für die in der Produktion 
angefallenen Emissionen von importierten Gütern müs-
sen Importierende dann eine Abgabe in der Höhe des 
EU-ETS-Zertifikatepreises (ETS-1) bezahlen. Der CO2-Grenz- 
ausgleich soll auf Importe von Aluminium, Eisen, Stahl, 
Zement, Dünger und Strom fällig werden.

Grundsätzlich ist ein CO2-Grenzausgleichsmechanismus 
in der Lage, die Carbon-Leakage-Risiken zu reduzieren. 
Allerdings stellt er nur einen Leakage-Schutz für die Güter 
dar, die innerhalb der EU gekauft werden, da nur für diese 
Produkte eine Ausgleichszahlung notwendig ist. Im 
Gegensatz zu der freien Zuteilung reduziert der CO2-Grenz- 
ausgleich nicht den Wettbewerbsnachteil, den europäi-
schen Unternehmen durch klimapolitische Belastungen 
in Europa auf ausländischen Märkten haben. Für den 
Export müssen also weitere Instrumente zum Schutz vor 
Carbon-Leakage beschlossen werden (Wissenschaftlicher 

Die europäische Kommission und die Bundesregie-
rung sollten langfristig eine internationale Koope-
ration bei der CO2-Bepreisung anstreben. Um die 
Verhandlungen zu beschleunigen, sollte zunächst 
eine Kooperation mit den wichtigsten Emittenten, 
unter Umständen beschränkt auf einzelne Sektoren, 
angestrebt werden. Eine spätere Ambitionssteige-
rung und Ausweitung der Kooperation sollten als 
zweiter Schritt angegangen werden. Die Bemühun-
gen sollten in Kooperationen im Bereich der Ent-
wicklung klimafreundlicher Technologien und des 
Aufbaus neuer Lieferketten für klimafreundliche 
Energieträger eingebettet werden.
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Beirat beim BMWi 2021). Ein solcher Grenzausgleich birgt 
zudem die Gefahr, dass er zwischenstaatliche Konflikte 
mit Handelspartnerinnen und -partnern auslösen könnte, 
falls andere Länder ihn als einen ungerechtfertigten 
Schutz der einheimischen Industrien ansehen (Edenhofer 
und Jakob 2019).

Es ist sinnvoll, dass der Vorschlag der Kommission sich 
auf sehr CO2-intensive und international gehandelte Güter 
beschränkt, da ein umfassenderer Grenzausgleich admi-
nistrativ kaum umsetzbar ist und die Gefahr zwischen-
staatlicher Konflikte erhöht. Im Detail kann die Auswahl 
der berücksichtigten Produkte im Rahmen dieses Gutach-
tens allerdings nicht abschließend bewertet werden. 

Ebenso ist hier eine abschließende Bewertung des im 
CO2-Grenzausgleichsmechanismus angewendeten 
Mechanismus nicht möglich. Insbesondere muss noch 
detailliert geprüft werden, ob Länder oder Firmen den 
CO2-Grenzausgleich umgehen können. So ist zu prüfen, 
inwieweit verhindert werden kann, dass Länder existie-
rende Steuern als CO2-Steuern umdeklarieren könnten, 
die dann bei den fälligen Ausgleichszahlungen angerech-
net werden können. Auch ist zu prüfen, wie vermieden 
werden kann, dass Unternehmen den Produkten, die sie 
nach Europa exportieren, deutlich niedrigere Emissionen 
zuweisen, und dafür Produkte, die für andere Märkte 
vorgesehen sind, mit höheren Emissionen versehen.

Forst- und Landwirtschaft

Auch in der Forstwirtschaft (LULUCF-Sektor) und dem 
Sektor Landwirtschaft werden international gehandelte 
Produkte produziert, sodass es auch hier grundsätzlich 
zu Carbon-Leakage kommen kann (Isermeyer et al. 2019). 
Die ambitionierten LULUCF-Ziele für die Jahre 2026 bis 

2030 könnten dazu führen, dass die Produktion land - 
wirtschaftlicher Güter in Europa abnimmt, da landwirt-
schaftliche Flächen beispielsweise durch eine Wiederver-
nässung von Mooren und Aufforstung von Wäldern redu-
ziert werden. Würden landwirtschaftliche Produktionen 
und CO2-Emissionen in der Folge in anderen Ländern 
steigen, wäre der Klimaeffekt der europäischen Maßnah-
men zumindest reduziert. Im "Fit for 55"-Paket wird das 
Carbon-Leakage-Risiko in der Land- und Forstwirtschaft 
nicht adressiert.

Bis es zu einer internationalen Kooperation für eine 
CO2-Bepreisung kommt, ist mittelfristig ein Policy-
Mix des Carbon-Leakage-Schutzes als Zwischen-
schritt notwendig. Der von der EU-Kommission 
vorgeschlagene CO2-Grenzausgleichsmechanismus 
ist hier ein sinnvolles Element. Allerdings sollte 
im europäischen Gesetzgebungsprozess darauf 
geachtet werden, dass es Drittländern und Unter-
nehmen nicht möglich ist, die Ausgleichszahlungen 
zu umgehen. Außerdem müssen Lösungen für den 
Export von Gütern geschaffen werden, die inner-
halb der Europäischen Union mit klimaneutralen 
Technologien hergestellt werden und auf internati-
onalen Märkten mit Produkten konkurrieren, deren 
Produktion mit hoher CO2-Last verbunden ist (zum 
Beispiel in Form von Förderpolitiken in Form eines 
Differenzkostenausgleichs).

Die Bundesregierung oder die Europäische Kom-
mission sollte durch entsprechende Forschung prü-
fen lassen, welches Carbon-Leakage-Risiko sich 
aufgrund der novellierten LULUCF-Verordnung 
und weiterer Regulierung der Sektoren Forst- und 
Landwirtschaft ergeben könnte. Zusätzlich ist zu 
klären, welche Instrumente zum Schutz vor Car-
bon-Leakage in diesen Sektoren angewendet wer-
den können.

Empfehlung
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6  Deutsche Klimaschutzpolitik
Bewertung und Fortentwicklung der nationalen Klimaschutz-Governance 
im Licht des Grünen Deals und mit Blick auf das 2030/2050-Ziel

Mit dem 2019 erlassenen Klima-Legislativpaket hat sich  
Deutschland klare Klimaschutzziele gesetzt. Kern dieses 
Legislativpakets war das Bundes-Klimaschutzgesetz116 
(siehe Kapitel 4). Es verankert übergreifende Klimaschutz-
ziele und sektorbezogene Jahresemissionsmengen, die 
von einem Klimaschutzprogramm bis 2030 und bei Sek-
torzielverfehlung gegebenenfalls von Sofortprogrammen 
sowie einem langfristigen Klimaschutzplan flankiert wer-
den. Seine erste umfassende Novellierung im Sommer 
2021 macht es notwendig, auch den Klimaschutzplan und 
das Klimaschutzprogramm umfassend zu überarbeiten, 
dabei an der neuen Zielsetzung auszurichten und deren 
Hebelinstrumente zu ertüchtigen (Kapitel 4.2). Die aktu-
elle Entwicklung auf europäischer Ebene durch die 
Ankündigung des "Fit for 55"-Legislativpakets, das die 
gesamte EU-Klimaschutz-Governance einer Revision 
unterzieht, macht es erforderlich, vorausschauend auch 
das Klimaschutzgesetz anzupassen.

Das vorliegende Kapitel nimmt drei zentrale Aspekte die-
ser recht jungen deutschen Klimaschutz-Governance auf: 
Der erste Abschnitt widmet sich einer verbesserten Ver-

zahnung der deutschen mit der europäischen Klima- 
schutz-Governance (Kapitel 6.1). Der zweite Abschnitt 
zeigt auf, welche Überarbeitungen und Ergänzungen im 
KSG erforderlich erscheinen (Kapitel 6.2). Abschließend 
werden in einem dritten Abschnitt konkrete Optionen für 
die Harmonisierung zwischen ETS-2 und BEHG vorge-
schlagen (Kapitel 6.3).

6.1  Verbesserte Verzahnung 
deutscher und europäischer Klima-
ziele und Planungsinstrumente
Die Klimaschutz-Governance hat durch die zentrale Ver-
ankerung und den Einsatz von Politikplanungsinstrumen-
ten sowohl auf EU- als auch auf deutscher Ebene einen 
Paradigmenwechsel erfahren (siehe hierzu bereits Kapitel 
4). Dabei übernimmt die deutsche Klimaschutz-Gover-
nance teilweise europäisch festgeschriebene Elemente 
der politischen Planung (NECP, Klimaschutzplan), legt 
aber auch ergänzende fest ( Jahresemissionsmengen, 
Klimaschutzprogramm und Sofortprogramme). Auf bei-
den Ebenen dienen die Politikplanungsinstrumente der 
besseren Steuerung und Koordinierung der Klimaschutz-
politik und sollen zu mehr Vorhersehbarkeit, Planungs- 
und Rechtssicherheit führen. Insgesamt ist jedoch eine 
fragmentierte Verzahnung der deutschen mit der euro-
päischen Klimaschutz-Governance zu konstatieren (Sau-
rer 2020, Matthes F. C. et al. 2010). 

So entspricht der Klimaschutzplan (§ 2 Nr. 7 KSG) der vom 
Pariser Übereinkommen (Art. 4 Abs. 19 PÜ) fakultativ und 
von Art. 15 EU-Governance-VO117 obligatorisch vorgesehe-
nen Langfriststrategie (siehe Kapitel 4). Im Bundes-Klima-
schutzgesetz wird der Klimaschutzplan nur definiert und 
hierbei wird auf das PÜ und die Governance-Verordnung 
verwiesen. Der Gesetzgeber verzichtete bislang aber auf 
eine zusätzliche Verankerung von Ziel, Funktion und Rechts-
folgen des Klimaschutzplans im Klimaschutzgesetz. Diese 
Festlegungen könnten jedoch hilfreich sein, um ihn von den 
weiteren Politikplanungsinstrumenten des Klimaschutzge-
setzes abzugrenzen und inhaltlich mit Leben zu füllen. 

116 Siehe Kapitel 4, Fußnote 63.
117 Siehe Kapitel 4, Fußnote 43.

Die Bundesregierung und letztlich der Bundes-
gesetzgeber sollten jetzt, das heißt unmittelbar 
nach Beginn der neuen Legislaturperiode (2021 bis 
2025), das deutsche Klimaschutzrecht, insbeson-
dere das Klimaschutzgesetz, das Klimaschutzpro-
gramm und den Klimaschutzplan fortentwickeln. 
Ein Abwarten der Beschlüsse des EU-Gesetzgebers 
im Rahmen des "Fit for 55"-Legislativpakets gefähr-
det das Erreichen der neuen Klimaschutzziele des 
Klimaschutzgesetzes. Der Zeitplan der EU-Kom-
mission ist hoch ambitioniert. Das Klimaschutzge-
setz sollte – so weit wie möglich – antizipativ an die 
europäischen Rechtsaktvorschläge angepasst wer-
den. Die Zielsetzung, Klimaneutralität bis 2045 zu 
erreichen (§ 3 Abs. 2 KSG), erfordert insbesondere 
eine Neuausrichtung und grundlegende Fortschrei-
bung des Klimaschutzplans durch das zuständige 
Bundesministerium. 
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Auf europäischer Ebene wird die Langfriststrategie respektive 
der Klimaschutzplan von den zehn Jahre umfassenden NECP 
flankiert (siehe hierzu bereits Kapitel 4). Die Kommission 
weist den NECP eine zentrale Koordinierungsfunktion zu: Sie 
dienen als Maßnahmenprogramme der Mitgliedstaaten dazu, 
die Klimaziele des EU-Klimagesetzes118 zu erreichen. Während 
der Gesetzgeber im Klimaschutzgesetz auf den Klimaschutz-
plan zumindest begrifflich verweist, nimmt das Klimaschutz-
gesetz an keiner Stelle Bezug auf die NECP. Nur im Rahmen 
der Klimaberichterstattung wird in § 10 Abs. 3 KSG mittelbar 
auf die NECP verwiesen, indem es heißt: „Der Klima-
schutz-Projektionsbericht ist maßgeblich für die integrierten 
nationalen Fortschrittsberichte gemäß Art. 17 der Europäi-
schen Governance-Verordnung, die das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit erstellt.“ Hierdurch erfolgt lediglich eine Zuweisung 
der Zuständigkeit für die NECP an das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, ohne jedoch Inhalte oder Zielsetzun-
gen insbesondere in Abgrenzung zum Klimaschutzprogramm 
festzulegen. Nach Art. 17 Governance-Verordnung ist ledig-
lich die Erstellung und der Bericht an die Kommission ver-
pflichtend, nicht indes die Ziele und Inhalte, die im Gestal-
tungsspielraum der Mitgliedstaaten verbleiben. So 
verkümmern die NECP als reine innerministerielle Fortschrei-
bungs- und Berichtspflicht Deutschlands gegenüber der 
Kommission, obschon sie das zentrale koordinierende Pla-
nungsinstrument der europäischen Klimaschutzpolitik sind. 

Komplexität erlangt die deutsche Klimaschutz-Governance 
durch die im Klimaschutzgesetz festgeschriebenen Klima-
schutzprogramme, die neben dem Klimaschutzplan und 
den NECP ein zusätzliches, drittes Politikplanungsinstru-
ment bilden (siehe hierzu bereits Kapitel 4). Insbesondere 
hier erweist sich der Verzicht des Bundesgesetzgebers, die 
NECP im Klimaschutzgesetz zu erwähnen, als nachteilig: 
Eine klare Aufgaben- und Funktionszuweisung an die NECP 
würde eine Abgrenzung zum Klimaschutzprogramm ermög-
lichen. Immerhin sind beide Pläne auf eine zehnjährige 
Planungsperiode ausgerichtet, sodass einerseits ein Ver-
schmelzen beider Instrumente in Betracht kommt. Es 
könnte andererseits auch klargestellt werden, dass das 
Klimaschutzprogramm granulare und sektorenbezogene 
Gesetzesanpassungen, neue Gesetze sowie Strategien bein-
haltet, die NECP hingegen auf die gesamteuropäische Zie-
lerreichung fokussiert und damit weitreichender sind. Im 
Lichte der Abgrenzung sollte das Klimaschutzprogramm 
verpflichtend in kürzeren Abständen als alle zehn Jahre 
fortgeschrieben werden. Dieser derzeitige zeitliche Turnus 
liegt in der Koppelung an die Fortschreibung des Klima-
schutzplans begründet119 und gilt auch für die Überarbei-
tung der NECP.120 NECP und Klimaschutzprogramm sollten 
inhaltlich aufeinander abgestimmt sowie die in ihnen 

vorgesehenen Instrumente begründet sein und in einem 
transparenten Prozess ausgewählt werden (siehe hierzu 
Kapitel 5.1.1). Eine Abgrenzung und Einordnung sollte auch 
hinsichtlich des Klimaschutzplans erfolgen, der zudem im 
Klimaschutzgesetz stärker verankert werden sollte.

Zur Erreichung des neuen Anpassungsziels des EU-Kli-
magesetzes (Art. 5 EU-Klimagesetz) (siehe hierzu bereits 
Kapitel 4) werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, Anpas-
sungsstrategien im Rahmen der NECP vorzulegen. Das Poli-
tikplanungsinstrument aus der Governance-VO wird somit 
inhaltlich erweitert und sein Fortbestand weiter zementiert. 
Auch im Klimaschutzgesetz sollte ein Anpassungsziel fest-
geschrieben werden, das den öffentlichen Stellen eine Pflicht 
zu kontinuierlichen Fortschritten bei der Verbesserung der 
Anpassungsfähigkeit, der Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
und der Verringerung der Anfälligkeit gegenüber Klimaän-
derungen auferlegt. Das schließt freilich nicht aus, dass auch 
Privaten Anpassungspflichten beziehungsweise -lasten auf-
erlegt werden. Zur Zielerreichung sollte auf die Anpassungs-
strategien im Rahmen der NECP verwiesen werden. Dass die 
NECP als zentrales Koordinierungsinstrument auch 

118 Siehe Kapitel 4, Fußnote 27.
119  § 9 Abs. 1 S. 1 KSG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 Governance-VO. Letzterer schreibt eine Fortschreibung der Langfriststrategien alle zehn Jahre vor.
120  Art. 14 Abs. 1 Governance-VO.

Der zu einer Aufstellungs- und Berichtspflicht ver-
kümmerte deutsche integrierte Energie- und Kli-
maplan (NECP) muss die Bedeutung erlangen, die 
er durch die EU-Governance-Verordnung erfährt: 
Es handelt sich um das zentrale an die Kommission 
zu meldende Maßnahmenprogramm mit entspre-
chendem Zielpfad bis 2030, um die EU-Klimaziele zu 
erreichen. Das Klimaschutzgesetz sollte ihm diese 
Funktion zuweisen und dahingehend geändert wer-
den. Abzugrenzen ist der NECP von der deutschen 
Langfriststrategie, also dem Klimaschutzplan, und 
dem konkreteren Klimaschutzprogramm, das inkre-
mentelle Gesetzesänderungen sowie neue Gesetze 
und Strategien beinhaltet und in kürzeren Abstän-
den als alle zehn Jahre zukünftig fortgeschrieben 
werden sollte. Die Zuständigkeit für den NECP sollte 
direkt beim Klimakabinett der Bundesregierung ver-
ortet werden, damit der NECP als übergreifendes 
und zentrales Koordinierungsinstrument unbescha-
det der einschlägigen Zuständigkeits- und Federfüh-
rungskonflikte die notwendige umfassende Wirkung 
entfalten kann. Die Funktionen des NECP, des Kli-
maschutzplans sowie des Klimaschutzprogramms 
sowie deren jeweiliges Verhältnis zueinander soll-
ten im Klimaschutzgesetz klar abgegrenzt werden. 
Das Klimaschutzgesetz sollte hierzu im Abschnitt 
3 („Klimaschutzplanung“) durch Ergänzung eines 
Paragraphen schnellstmöglich erweitert werden.
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121 Siehe Kapitel 4, Fußnote 64.

zukünftig eingesetzt werden sollen und eine verbesserte 
Verzahnung der beiden Governance-Ebenen notwendig ist, 
zeigt auch der Kommissionsvorschlag im Rahmen des "Fit 
for 55"-Legislativpaketes zur Einführung eines Klima-Sozial-
fonds. Hierbei sollen die Klima-Sozialpläne, die als Grundlage 
der Verteilung von Fördersummen dienen, gemeinsam mit 
den aktualisierten NECP vorgelegt werden.

Die im EU-Klimagesetz festgeschriebene Klimazielverträglich-
keitsprüfung für alle konkret benannten Maßnahmen und 
jeden Legislativvorschlag, einschließlich der den Haushalt 
betreffenden Vorschläge (Art. 6 Abs. 4 EU-Klimagesetz), sollte 
zum Anlass genommen werden, um das Berücksichtigungs-
gebot aus § 13 KSG weiterzuentwickeln und zu schärfen. 
Dies dient weniger der notwendigen Verzahnung, sondern 
soll dem europäischen Vorbild Rechnung tragen: Das EU-Kli-
magesetz dient so als Anknüpfungspunkt für nationales 
Handeln. Während § 13 Abs. 1 S. 1 KSG bislang die Träger 
öffentlicher Aufgaben verpflichtet, bei sämtlichen Planungen 
und Entscheidungen den Zweck des Klimaschutzgesetzes 
und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksich-
tigen, würde eine explizite Klimazielverträglichkeitsprüfung 
speziell für gesetzgeberisches Handeln (das ebenfalls bereits 
von § 13 KSG erfasst ist) das Berücksichtigungsgebot konkre-
tisierend fortentwickeln. Der Operationalisierung könnte ein 
Kriterienkatalog dienen, der untergesetzlich in Form einer 
Rechtsverordnung oder Verwaltungsvorschrift verankert 
werden könnte und zu dessen Erlass im Klimaschutzgesetz 
ermächtigt werden und auf den das Gesetz verweisen sollte. 
Ein CO2-Schattenpreis ist als Kriterium bereits für Planung, 
Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei der 
Beschaffung auf Bundesebene mit der Änderungsnovelle 
in § 13 Abs. 1 S. 3 KSG eingeführt worden. Ein CO2-Schatten-
preis könnte, ähnlich wie in Großbritannien, auch für Kos-
ten-Nutzen-Analysen von neuen Gesetzen und Verordnun-
gen genutzt werden. Auch könnte sich der CO2-Schattenpreis 

deutlich stärker an den Klimaschäden des CO2-Ausstoßes ori-
entieren und damit deutlich über dem CO2-Preis im BEHG121 
liegen, der laut § 13 Abs. 1 S 3 KSG angewendet wird.

Das Klimaschutzgesetz sowie der Klimaschutzplan betonen 
die Bedeutung wissenschaftlicher Expertise für die Entwick-
lung von Klimaschutzstrategie und Klimaschutzmaßnahmen. 
Die Bundesregierung hat dazu zwei wissenschaftliche Exper-
tengremien mit unterschiedlichen Funktionen berufen. Der 
Expertenrat für Klimafragen begutachtet den Fortschritt 
der Emissionsminderungsmaßnahmen in Deutschland. Sein 
Mandat wurde bei der ersten Änderung des Klimaschutz-
gesetzes gestärkt (siehe § 12 Abs. 4 KSG). Das zweite, inter-
disziplinär breiter zusammengesetzte Expertengremium in 
Klimafragen ist der Lenkungskreis der Wissenschaftsplatt-
form Klimaschutz. Seine Aufgaben bestehen bislang in erster 
Linie darin, die Bundesregierung bei der Fortentwicklung 
der Langfriststrategie respektive des Klimaschutzplans, 
bei der mittelfristigen Fortschreibung der NECP und des 
Klimaschutzprogramms zu beraten. Diese Funktion ist im 
Klimaschutzplan 2050 von 2016 beschrieben, im Klimaschutz-
gesetz jedoch nur unvollständig genannt (§9 Abs. 3 KSG).

Der Bundesgesetzgeber sollte im Klimaschutzgesetz 
– wie das EU-Klimagesetz (Art. 5) – ein Anpassungs-
ziel für Deutschland formulieren und die öffentlichen 
Stellen verpflichten, kontinuierlich die Anpassungs-
fähigkeit zu verbessern, die Widerstandsfähigkeit 
zu stärken und die Anfälligkeit gegenüber Klimaän-
derungen zu verringern. Anhaltspunkte für eine 
konkrete Ausgestaltung können die 2022 von der 
Kommission angekündigten Leitlinien für die Ermitt-
lung, Einstufung und aufsichtsrechtliche Bewältigung 
wesentlicher physischer Klimarisiken bei der Pla-
nung, Entwicklung, Durchführung und Überwachung 
von Projekten und Programmen sein. Diese Leitlinien 
sollte der Bundesgesetzgeber vor Festschreibung des 
deutschen Anpassungsziels abwarten.

Empfehlung

Das Gebot des § 13 KSG verpflichtet die Träger 
öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Ent-
scheidungen mit Gestaltungsspielraum, den Zweck 
des KSG und die zu seiner Erfüllung festgelegten 
Ziele zu berücksichtigen. Hier sollte der Gesetzge-
ber das Berücksichtigungsgebot schnellstmöglich zu 
einer Klimazielverträglichkeitsprüfung aufwerten. 
Zwecks Operationalisierung sollte die Bundesregie-
rung einen Kriterienkatalog erarbeiten und unterge-
setzlich (Rechtsverordnung, Verwaltungsvorschrift)  
verankern. Der Anwendungsbereich des auf  
Bundesebene als Kriterium bereits durch § 13 Abs. 1, 
S. 3 KSG eingeführten CO2-Schattenpreises sollte 
erweitert werden: Er könnte auch für Kosten-Nut-
zen-Analysen von neuen Gesetzen und Verord-
nungen und als Kriterium für Entscheidungen auf 
Landes- und Kommunalebene eingeführt werden. 
Darüber hinaus sollte sich der CO2-Preis stärker an 
den Klimaschäden des CO2-Ausstoßes orientieren 
und entsprechend angehoben werden.

Empfehlung

Die wissenschaftliche Beratung für die Fortentwick-
lung des Klimaschutzrechts sollte gestärkt und erwei-
tert werden. Dazu sollte bei der nächsten Novellie-
rung des Klimaschutzgesetzes der Lenkungskreis der 
Wissenschaftsplattform Klimaschutz in das Klima-
schutzgesetz aufgenommen und sein Mandat dort 
beschrieben werden. 

Empfehlung
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Bei einigen für die Entwicklung und Bewertung von Kli-
maschutzmaßnahmen zentralen Fragestellungen besteht 
die Herausforderung nicht in einem Mangel an wissen-
schaftlicher Expertise, sondern in der Koexistenz unter-
schiedlicher und sich teilweise widersprechender wis-
senschaftlicher Einschätzungen. Dieser Herausforderung 
kann durch Clearing-Prozesse begegnet werden. Clea-
ring-Prozesse adressieren für die Klimapolitik-Formulie-
rung zentrale wissenschaftliche Fragestellungen in Form 
von Meta-Studien, die auf eine Verwissenschaftlichung 
der Diskussion abzielen, indem sie transparent machen, 
unter welchen Annahmen bestimmte Aussagen zu tref-
fen sind. Im Idealfall erzielt der Clearing-Prozess gemein-
same Standards zur Dokumentation von Annahmen und 
Methodiken und macht die Hintergrund- und Eingangsan-
nahmen unterschiedlicher wissenschaftlicher Analysen 
den politischen Entscheidungsprozessen zugänglich.

6.2  Weiterentwicklung der sektor- 
bezogenen Governance-Struktur des 
deutschen Klimaschutzgesetzes
Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe über Sektoren 
und Ressorts hinweg und stellt damit eine Herausforde-
rung für die etablierten Strukturen des Regierungshandelns 
dar. Es besteht hoher Handlungsdruck. Zugleich erfordert 
effektiver und sozialverträglicher Klimaschutz einen intel-
ligenten Politikmix aus sektorübergreifenden und sektor-
spezifischen Elementen. So ist unstrittig, dass möglichst 
sektorübergreifende CO2-Preise in einem Mix von kom-
plementären Politikmaßnahmen eingebettet sein sollten 
(siehe Kapitel 5.1.1), die in vielen Fällen auf sektorspezifische 
Herausforderungen bei Umstieg und Ausbau von klima- 
freundlichen Technologien und Verhaltensweisen gerichtet 
sind. Aufgrund der zunehmenden Integration unterschied-
licher Sektoren im Zuge der Sektorkopplung sollten aber 

auch derartige komplementäre Maßnahmen nicht länger 
isoliert, sondern mit Blick auf die Entwicklungen und Maß-
nahmen in anderen Sektoren ausgestaltet werden. 

Erforderlich sind Strukturen der Zusammenarbeit auf 
Regierungsebene, die aus der laufenden Überprüfung 
von klimapolitischen Fortschritten und Handlungserfor-
dernissen heraus die notwendigen sektor- und ministeri-
umsübergreifenden Abstimmungen und Beschlüsse für 
konsistente und effektive klimapolitische Maßnahmen 
zuverlässig anstoßen. Neben verbindlichen sektorüber-
greifenden THG-Minderungszielen (siehe Kapitel 4.2.1) 
legt das Klimaschutzgesetz (KSG) sektorale Jahresemissi-
onsmengen fest und schreibt die Verantwortung für die 
Einhaltung dieser Jahresemissionsmengen den Bundes-
ministerien zu, in deren Geschäftsbereich der betreffende 
Sektor überwiegend fällt. Für den Fall von Zielverfehlungen 
verankert das KSG entsprechende Initiativpflichten für 
die in den entsprechenden Bereichen federführenden 
Ressorts. Wie geeignet die mit dem KSG begründeten Ent-
scheidungsstrukturen und Prozesse für die Bewältigung 
der anstehenden klimapolitischen Herausforderungen 
sind, wird im Folgenden unter Abwägung politisch-strate-
gischer, juristischer und ökonomischer Aspekte diskutiert. 
Der Diskussion wird eine Vorstellung des Instruments der 
Jahresemissionsmengen vorangestellt.

Sektorale Jahresemissionsmengen und Sofort- 
programme: Die Governance-Struktur des KSG

Im KSG werden Jahresemissionsmengen für die sechs 
Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, 
Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges fest-
gelegt,122 die das 2030-Klimaschutzziel in einen stetigen 
Minderungspfad überführen. Die Verantwortlichkeit für 
die Einhaltung der sektoralen Jahresemissionsmengen 
liegt dabei bei dem aufgrund seines Geschäftsbereichs 
für einen Sektor jeweils überwiegend zuständigen Bun-
desministerium. Dieses hat die hierzu erforderlichen Maß-
nahmen zu veranlassen.123 Das KSG enthält damit einen 
Selbstbindungsmechanismus des Bundes, hat aber keine 
direkte Wirkung auf die regulierten Wirtschaftsakteure. 

Im Falle der Überschreitung der zulässigen Jahresemissi-
onsmengen eines Sektors in einem Berichtsjahr muss die 
Differenzmenge auf die verbleibenden Jahresemissions-
mengen des Sektors bis zum Zieljahr 2030 gleichmäßig 
angerechnet werden.124 Ergänzend hat das jeweils zustän-
dige Bundesministerium der Bundesregierung innerhalb 
von drei Monaten ein Sofortprogramm für den jeweiligen 
Sektor vorzulegen, das die Einhaltung der Jahresemissions-
mengen des Sektors für die folgenden Jahre sicherstellt.125 

Die Bundesregierung sollte im Klimaschutzplan 
einen Clearing-Mechanismus etablieren: Der Wis-
senschaftsplattform Klimaschutz (WPKS) sollte das 
Mandat erteilt werden, solche Clearing-Studien in 
Auftrag zu geben, zu begleiten beziehungsweise zu 
moderieren und die Ergebnisse für die Politikbe-
ratung aufzubereiten. Die Bundesregierung sollte 
dazu einen Prozess für die Bedarfsfeststellung defi-
nieren, in den alle Ministerien des Klimakabinetts 
sowie die WPKS eingebunden sind, und die not-
wendigen Voraussetzungen für die Umsetzung der 
Clearing-Studien schaffen.

122 § 4 Abs. 1 KSG i. V. m. Anlage 2. | 123 § 4 Abs. 4 KSG. 
124 § 4 Abs. 3 KSG. | 125 § 8 Abs. 1 KSG.

Empfehlung
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Bei den im Sofortprogramm enthaltenen Maßnahmen 
kann es sich mangels im KSG verankerter Anforderungen 
um solche mit kurz-, mittel- sowie langfristiger Perspektive 
– insoweit auch solche struktureller und strategischer Art 
– handeln. Nach Beratung des von den Ministerien einge-
reichten Vorschlags hat die Bundesregierung Maßnahmen 
einzuleiten, die entweder im betroffenen Sektor, in ande-
ren Sektoren oder sektorübergreifend wirken.126 Sanktio-
nen im Falle der Nichtvorlage des Sofortprogramms durch 
das zuständige Bundesministerium sieht das KSG nicht vor. 

Im Klimaschutzgesetz sind sektorale Jahresemissions-
mengen für die Jahre 2020 bis 2030 festgelegt. Im März 
2021 wurden erstmals die Emissionsdaten nach § 5 Abs. 1 
und 2 KSG dem Expertenrat für Klimafragen für das vor-
angegangene Jahr vorgelegt. Das Emissionsziel im Gebäu-
desektor wurde verfehlt, sodass ein Sofortprogramm 
notwendig wurde. Dieses Sofortprogramm nach § 8 Abs. 1 
KSG wurde vom Bundeswirtschafts- (BMWi) und Bundesin-
nenministerium (BMI) am 14. Juli 2021 vorgelegt, im August 
vom Expertenrat für Klimafragen begutachtet127 und am  
22. September 2021 wurde von der Bundesregierung ein 
Maßnahmenpaket nach § 8 Abs. 2 KSG beschlossen.128 Die-
ses Maßnahmenpaket enthält unter anderem eine zusätz-
liche Verpflichtungsermächtigung für die Bundesförderung 
für effiziente Gebäude zur Sicherstellung eines zusätzli-
chen Neuzusagevolumens für Förderanträge in Höhe von 
insgesamt 11,5 Milliarden Euro unter zeitnaher Bereitstel-
lung der Mittel, um im Bereich der KfW-Programme einen 
drohenden Programmstopp zu verhindern.

Neben dem Beschluss von Sofortprogrammen hat die 
Bundesregierung auch die Möglichkeit, die Jahresemissi-
onsmengen mit Wirkung zum Beginn des jeweils nächs-
ten Kalenderjahres anzupassen. Die hierzu erforderliche 
Rechtsverordnung kann ohne Zustimmung des Bundesra-
tes, jedoch mit Zustimmung des Deutschen Bundestages 
ergehen.129 Auf diese Möglichkeit wird explizit im Rahmen 
der Verpflichtung der Bundesregierung zum Beschluss 
der Sofortprogramme verwiesen.130 Die vorgenommenen 
Änderungen müssen im Einklang mit der Erreichung der 
Klimaschutzziele des KSG und mit den unionsrechtlichen 

Anforderungen – insbesondere solchen, die sich aus der 
Klimaschutz-VO ergeben (siehe hierzu Kapitel 4) – stehen. 

Der Gesetzgeber hat den Klimabeschluss des Bundes-
verfassungsgerichts131 mit seiner Novelle des Bundes-Kli-
maschutzgesetzes vom 18.8.2021132 richtig interpre-
tiert (siehe Frenz 2021, Faßbender 2021): Obwohl der 
Beschluss nicht explizit dazu verpflichtet, den Emissions-
minderungspfad bis 2030 zu ändern, hat der Gesetzgeber 
die Jahresemissionsmengen nicht nur nach 2030 bis 2040 
festgelegt133, sondern auch das Minderungsziel bis 2030 
auf 65 Prozent erhöht. Zur Erreichung dieses Ziels wur-
den die Jahresemissionsmengen entsprechend verschärft 
(Anlage 2 zum KSG134, 135). Das Bundesverfassungsgericht 
verpflichtet den Bundesgesetzgeber zwar nicht zur Nut-
zung von sektoralen Jahresemissionsmengen und auch 
nicht zur Orientierung an einem nationalen Budget, es 
betont in seinem Beschluss aber die Vorteile von sekto-
ralen Emissionsbudgets: Durch differenzierte sektorale 
Reduktionsmaßgaben entstehe eine hinreichend kon-
krete Orientierung und Planungsdruck, Produkte und 
Verhaltensweisen umzugestalten.136 Der Gesetzgeber 
hat in der Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes die 
folgenden Festlegungen getroffen: Die Festlegung der 
jährlichen Minderungsziele (in Summe für alle Sektoren) 
zwischen 2041 und 2045 muss im Jahr 2032 über einen 
Gesetzgebungsvorschlag statt einer Rechtsverordnung 
erfolgen.137 Im Jahr 2024 sind die Jahresemissionsmengen 
für die einzelnen Sektoren für den Zeitraum von 2031 
bis 2040 und 2034 für den Zeitraum von 2041 bis 2045 
durch Rechtsverordnung festzulegen.138 Die Bundesregie-
rung wird dem Deutschen Bundestag 2028 einen Bericht 
vorlegen, ob auf die Zuweisung einzelner sektoraler Jah-
resemissionsmengen für die Jahre nach 2031 im Lichte 
der Entwicklung der CO2-Bepreisung innerhalb der EU 
verzichtet werden kann.139 Da das BVerfG dem Gesetz-
geber für die Pfadentwicklung nach 2030 keine weiteren 
Vorgaben gemacht hat, dürfte das Änderungsgesetz, das 
von 2030 an noch keine sektorbezogenen Jahresemissi-
onsmengen festlegt, den Anforderungen des Beschlusses 
entsprechen und über diese sogar hinausgehen (Schlacke 
2021, zu Letzterem siehe Frenz 2021).

126 § 8 Abs. 2 KSG.
127  Dem Expertenrat für Klimafragen wurde das Sofortprogramm zusammen mit einem Gutachten zu dessen Wirksamkeit vorgelegt, das allerdings noch 

weitere Maßnahmen berücksichtigt. Der Expertenrat resümierte, dass der Gebäudesektor unter Berücksichtigung der betrachteten Maßnahmen seine 
vorgegebenen Jahresemissionsmengen während des gesamten begutachteten Zeitraums bis 2030 verfehlen wird (Henning et al. 2021).

128  Maßnahmen auf Basis des § 8 Absatz 2 des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) für den Sektor Gebäude, 21.9.2021, online https://www.bmwi.de/ 
Redaktion/DE/Downloads/M-O/massnahmen-im-gebaudesektor-gemass-bundes-klimaschutzgesetz-verabschiedet.pdf?__blob=publicationFile&v=4  
(Abruf v. 13.1.2021).

129 § 4 Abs. 5 KSG. | 130 § 8 Abs. 2 i. V. m. § 4 Abs. 5 KSG. | 131 BVerfG, NVwZ 2021, 951 ff. 
132 BGBl. I 2021, 3905. | 133 § 4 Abs. 1 S. 6 i. V. m. Anlage 3 KSG.
134 Vgl. Anlage 2 KSG a. F. | 135 Drucksache 19/30230, S. 22.
136 BVerfG, NVwZ 2021, 951 ff. Rn. 253 f.
137 § 4 Abs. 1 S. 7 KSG.
138 § 4 Abs. 6 KSG. | 139 § 4 Abs. 7 KSG.
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Ministeriale Verantwortungszuweisung durch 
Jahresemissionsmengen

Sektorale Jahresemissionsmengen spiegeln den Versuch 
wider, Ministerien bei der Koordination klimapolitischer 
Rahmensetzung zu unterstützen, indem sie Treibhausgas-
minderungsziele in sektorale Minderungspfade überfüh-
ren, an denen sich die sektoral zuständigen Ressorts bei 
der Ausgestaltung des Politikmixes orientieren können. In 
der Vergangenheit gab es zu geringfügige Anstrengungen 
von einzelnen sektoral zuständigen Ministerien, Klima-
schutzmaßnahmen zu konzipieren, zu initiieren und umzu-
setzen. Dies scheint durch das KSG weniger wahrschein-
lich, da das KSG den einzelnen Ressorts die politische 
Verantwortung für die Zielerreichung in ihrem jeweiligen 
Sektor überträgt. Die hohe Berichts-, Überwachungs- und 
Revisionsintensität des KSG in Bezug auf die Einhaltung der 
sektoralen Jahresemissionsmengen im Zusammenspiel 
mit dem Umweltbundesamt und dem Expertenrat für Kli-
mafragen erhöht die Sichtbarkeit einer Zielverfehlung in 
einzelnen Sektoren und knüpft hieran eine – wenn auch 
nicht allzu eingriffsintensive – Sanktion: die Erstellung 
eines Abhilfe schaffenden Sofortprogramms. Insgesamt 
erhöht dieses Instrumentarium den politischen Druck auf 
die Ministerien, eine Zielverfehlung zu vermeiden und die 
notwendigen Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und 
umzusetzen, und kann entsprechend auch zur politischen 
Legitimation von klimapolitischen Maßnahmen gegenüber 
Unternehmen und privaten Haushalten dienen.

Die vor allem mit Blick auf die Sektor-Expertise sinnvolle 
und notwendige Initiativpflicht des entsprechenden Minis-
teriums zur Vorlage zusätzlicher Maßnahmen im Falle von 
Zielverfehlungen steht jedoch auch in einem Spannungs-
verhältnis zur Gesamtverantwortlichkeit der Bundesre-
gierung für die Einleitung der meisten dieser Maßnahmen, 
sind doch Abstimmungen mit anderen Ministerien und 
Beschlussfassungen der gesamten Bundesregierung 
notwendig.

Insoweit sollte geprüft werden, ob durch die Festlegung 
von sektoraler Verantwortlichkeit auch unerwünschte 
Anreize für einzelne Ministerien entstehen. So könnte ein 
Anreiz für ein Ministerium entstehen, Maßnahmen nicht 
ausreichend zu unterstützen, die zwar aus der Gesamtper-
spektive sinnvoll sind, aber die Emissionen in seinem Sek-
tor erhöhen. Ebenso könnten Ministerien einen zu starken 
Fokus auf die Erreichung kurzfristiger sektoraler Ziele 
legen und dabei Rückwirkungen auf andere Sektoren oder 
der langfristigen Effektivität von Maßnahmen zu wenig 
Beachtung schenken. Die notwendige sektorübergreifende 
Perspektive in der Gestaltung klimapolitischer Maßnah-
men wird durch die sektoralen Verantwortungszuweisun-
gen daher nicht gesichert. Vielmehr besteht eine gewisse 
Gefahr, dass sie sich in ein strikt sektorales Denken über-
setzt, auch wenn dies vom KSG nicht intendiert ist.

Fortschritt langfristiger Transformationsprozesse 
durch Ex-ante-Evaluation kontrollieren

Die notwendigen Transformationsprozesse auf dem Weg 
zur Klimaneutralität benötigen zum Teil mehrere Jahre, bis 
sie zu einer erheblichen Emissionsreduktion führen (zum 
Beispiel Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur). Sektorale 
Jahresemissionsmengen bewerten sektorale Klimaschutz-
fortschritte zunächst nur rückblickend in Bezug auf die 
erreichten Emissionsreduktionen, geben so jedoch nur 
beschränkt Aufschluss darüber, ob in einem Sektor not-
wendige Veränderungsprozesse im Hinblick auf die lang-
fristigen Klimaschutzziele angestoßen wurden. Zudem 
werden Jahresemissionsmengen durch Jahressonderef-
fekte beeinflusst, die überdecken, inwiefern in einem 
Sektor tatsächlich eine strukturelle Änderung vorliegt 
(Fietze et al. 2021, Expertenrat für Klimafragen 2021).

Dass die KSG-Novelle von 2022 an alle zwei Jahre eine 
Trendanalyse und Maßnahmenbewertung durch den 
Expertenrat vorsieht, ist vor diesem Hintergrund zu begrü-
ßen (§ 12 Abs. 4 KSG). Wie von Fietze et al. (2021) vorge-
schlagen, sollte das KSG zudem Frühindikatoren für 
zukünftige Emissionsminderungen definieren. Auf diese 
Weise können insbesondere auch die zu erwartenden Wir-
kungen von Maßnahmen erfasst und quantifiziert werden, 
die nur mit Zeitverzögerung konkrete Emissionsminderun-
gen auslösen, für den langfristigen klimafreundlichen 
Umbau der Sektoren aber unerlässlich sind (Fietze et al. 
2021, Boetius et al. 2021). Mögliche Frühindikatoren sind 
Investitionen für klimaneutrale Technologien in den ver-
schiedenen Sektoren sowie der Fortschritt in Genehmi-
gungsprozessen (zum Beispiel für Infrastrukturen).

Zur Erreichung der sektoralen Jahresemissionsmen-
gen sollte die Bundesregierung einen aufeinander 
abgestimmten Instrumentenmix entwickeln und die-
sen in das fortzuschreibende Klimaschutzprogramm 
integrieren. Sektorübergreifende Maßnahmen (wie 
die CO2-Bepreisung) sollten dabei durch koordinierte 
komplementäre Maßnahmen ergänzt werden. Die 
Bedeutung einer sektorübergreifenden Perspektive 
für den Erfolg der Klimapolitik sollte expliziter im KSG 
benannt werden und in zukünftigen Weiterentwick-
lungen der vom KSG angelegten Governance-Struktur 
berücksichtigt werden. Die Einführung stärker projek-
torientierter Prozesse erscheint vor diesem Hinter-
grund vorteilhaft und notwendig. Die Spezifikation 
solcher Prozesse bedarf jedoch noch der konkreten 
Ausformung.

Empfehlung
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Falls die Erstellung eines Sofortprogramms erforderlich wird, 
sollte die Bundesregierung es so ausgestalten, dass es lang-
fristig wirkende strukturelle Maßnahmen anstößt. Das 
„Sofort“ der Sofortprogramme sollte also so interpretiert 
werden, dass sie schnellstmöglich gemäß § 8 Abs. 2 KSG 
beschlossen werden. Die Sofortprogramme sollten zudem 
nicht nur auf eine möglichst kurzfristige Wirkung abzielen. 
Die Berücksichtigung von Frühindikatoren auch in der 
Bewertung von Sofortprogrammen kann dieser Gefahr einer 
zu kurzfristigen Orientierung von Maßnahmen und Program-
men zusätzlich vorbeugen (siehe zuvor). Gerade bei länger-
fristig angelegten Programmen, etwa zur Behebung struk-
turell bedingter Abweichungen eines Emissionspfads vom 
anvisierten Zielpfad kann allerdings der Fall eintreten, dass 
in den Folgejahren die Sektorziele zunächst weiterhin nicht 
erreicht werden. Hier sollte der Gesetzgeber klarere Vorga-
ben schaffen, wie mit solchen Abweichungen umzugehen ist 
und vor allem, wie die mittel- und längerfristigen Effekte 
bereits in Angriff genommener Sofortprogramme prognos-
tisch berücksichtigt und eingeordnet werden können.

Gesamtwirtschaftliche Effizienz: Spannungs- 
verhältnis zwischen notwendiger Planungssicher-
heit und Unsicherheit über Vermeidungspfade

Aufgrund der Parallelität eines sektorübergreifenden Emis-
sionshandels und sektoraler Jahresemissionsmengen ist 
die Frage aufgeworfen, welche Bedeutung dem jeweiligen 
Mechanismus in Zukunft bei der Verteilung von Emissions-
minderungsbeiträgen über die Sektoren hinweg zukommen 

soll. Eine sektorübergreifende Emissionsbepreisung setzt 
dabei auf einen dezentralen, indirekten Koordinationsmecha-
nismus, bei dem die Entscheidungen über die Emissionsver-
meidung dezentral von den Emittenten in Reaktion auf das 
Preissignal getroffen werden und sich so auch die sektorale 
Aufteilung der notwendigen Emissionsminderungen implizit 
aus diesen Entscheidungen der Emittenten ergibt (Boetius et 
al. 2021). Bei den sektoralen Jahresemissionsmengen werden 
die Minderungsbeiträge hingegen durch den Gesetz- bezie-
hungsweise Verordnungsgeber als übergeordneten, zentralen 
Koordinator direkt vorgegeben. Der Koordinationsmechanis-
mus über CO2-Preise verspricht dabei wirtschaftliche Effizienz-
vorteile durch seine größere Flexibilität gegenüber künftigen 
technologischen Entwicklungen, Verhaltensänderungen oder 
auch Entwicklungen auf internationalen Energie- und Rohstoff-
märkten (Weimann 2021, Pritzl und Söllner 2021). 

Der Koordinationsmechanismus der sektoralen Jahres- 
emissionsmengen verspricht Marktteilnehmenden (und 
Ministerien) hingegen den Vorteil konkreterer Zukunfts- 
pfade, größerer Klarheit über spezifische Handlungserforder-
nisse und einer höheren Planungssicherheit. Die Wahl zwi-
schen diesen verschiedenen Ansätzen zur Koordination der 
sektoralen Emissionsminderungen hängt zudem nicht nur 
von Überlegungen zur Effizienz ab, sondern auch von der 
Einschätzung, ob unerwünschte Verteilungswirkungen besser 
durch einen sektoralen Ansatz oder einen sektorübergreifen-
den CO2-Preis in Kombination mit Kompensationsmechanis-
men adressiert werden können.

Die Herausforderung für jede Form von Klimaschutz-Go-
vernance ist, dass Flexibilität und wirtschaftliche Effizienz 
sowie (langfristige) Planungssicherheit für alle Akteurinnen 
und Akteure in einem in letzter Konsequenz nicht vollständig 
auflösbaren Spannungsverhältnis stehen. Dies ist notwendig 
für das nachhaltige Anstoßen der erforderlichen Transfor-
mationspfade in allen Sektoren und der damit verbundenen 
langfristigen Entscheidungen. Es ist zu begrüßen, dass das 
KSG eine Differenzierung zwischen frühzeitiger Festlegung 
von Jahresemissionsmengen und späterer Festlegung von 
sektorspezifischen Jahresemissionsmengen vorsieht und in  
§ 4 Abs. 5, S. 1 die Anpassung der Verteilung der sektoralen 
Emissionsminderungsverpflichtungen ermöglicht, da die fest-
gelegten sektoralen Jahresemissionsmengen die weiteren, 
zukünftigen technischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen nur eingeschränkt antizipieren können 
(Bandbreiten für erreichbare sektorale Emissionsmengen wur-
den zum Beispiel von Luderer et al.140 2021 modelliert). Auch 
Anpassungen an zukünftige Änderungen des Unionsrechts 
werden so durch untergesetzliche Regelung möglich.141 Um 
eine ausreichende Flexibilität gegenüber zukünftigen Ent-
wicklungen zu wahren und Effizienzverluste zu vermeiden, ist 
dennoch eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls 

Der Gesetzgeber sollte das KSG durch Frühindi-
katoren oder eine entsprechende Rechtsverord-
nungsermächtigung ergänzen, die dazu dienen, den 
Fortschritt in Transformationsprozessen nicht nur 
rückblickend, sondern vorausschauend zu überprü-
fen. Diese Frühindikatoren sollten in die jährliche 
Zielüberprüfung durch den Expertenrat einfließen 
sowie bei der Evaluation klimapolitischer Maßnah-
men und Sofortprogramme herangezogen werden.

Falls Sofortprogramme ausgelöst werden, sollte die 
Bundesregierung sie so ausgestalten, dass sie insbe-
sondere langfristig wirkende strukturelle Maßnahmen 
anstoßen. Die in Sofortprogrammen enthaltenen 
Maßnahmen sollten darüber hinaus insbesondere 
sektorübergreifende Abstimmungs- und Handlungs-
erfordernisse etwa durch die zunehmende Elektrifi-
zierung von Anwendungen berücksichtigen.

140 Vgl. Luderer et al. (2021).
141 BT-Drs. 19/14337, S. 30.
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Anpassung der sektoralen Jahresemissionsmengen empfeh-
lenswert und sollte im Gesetz verankert werden. Zu beachten 
ist indes, dass zu häufige Änderungen der Jahresemissions-
mengen im Konflikt mit dem Ziel stehen, möglichst langfristig 
angelegte, verlässliche klimapolitische Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Wenn im Zeitverlauf permanenter Änderungsbedarf 
entsteht, ist dabei auch die Festlegung sektoraler Jahresemissi-
onsmengen als Governance-Mechanismus mit zunehmenden 
Glaubwürdigkeits- und Vertrauensproblemen konfrontiert.
 
Ob häufige Änderungen notwendig sind und inwieweit die 
vergleichsweise detaillierte frühzeitige Festlegung der Ver-
meidungspfade angesichts dessen einen geeigneten Gover-
nance-Mechanismus darstellt, hängt letztlich davon ab, wie 
hoch die Unsicherheit über die Transformationspfade und 
die geeignete sektorale Lastenteilung im Zeitverlauf einzu-
schätzen ist. Die Einschätzung von Experten variiert dabei 
erheblich, daher ist gerade in diesem Bereich ein intensiver, 
umfassender und transparenter Clearing-Prozess notwendig.

Rückwirkungen auf die europäische Ebene beachten

Die sektoralen Jahresemissionsmengen sind auf die nati-
onalen Minderungsverpflichtungen der EU-Klimaschutz-
verordnung (auch Effort Sharing Regulation142, ESR) abge-
stimmt: Im § 4 Abs. 1 KSG ist eine Revision nach dem 
Inkrafttreten der geänderten Klimaschutzverordnung 
vorgesehen. Wenn in dieser Revision die sektoralen Jah-
resemissionsmengen so angepasst werden, dass sie den 
nationalen Zielen in der Klimaschutzverordnung entspre-
chen, schränkt Deutschland implizit für sich die Möglichkeit 
ein, den zwischenstaatlichen Flexibilitätsmechanismus der 
Klimaschutzverordnung zu nutzen. Diese Einschränkung 
muss in Kauf genommen werden, wenn die sektoralen Jah-
resemissionsmengen als sinnvoll erachtet werden. Dieser 
Effekt tritt nicht nur durch national festgelegte sektorale 
Jahresemissionsmengen ein, sondern kann auch bei sektor-
übergreifenden Klimaschutzmaßnahmen innerhalb der in 
der Klimaschutzverordnung regulierten Sektoren eintreten, 
wenn die nationale Regulierung nicht entsprechend ange-
passt wird (wie im Fall des in Kapitel 6.3 diskutierten BEHG).
 
Auch die Festlegung von Jahresemissionsmengen in den 
ETS-1-Sektoren hat Rückwirkungen auf die europäische 
Ebene. Werden diese Rückwirkungen nicht adressiert, kön-
nen sie die Klimawirkung der nationalen Maßnahmen redu-
zieren, indem sie zu einem Wasserbetteffekt führen (für 
weitere Erläuterungen siehe zum Beispiel Edenhofer et al. 
2019). Bereits heute kann dem Wasserbetteffekt entgegen-
gewirkt werden, etwa durch Löschung von Zertifikaten. So 
ist es den Mitgliedstaaten gemäß Art. 12 Abs. 4 ETS-RL143 
innerhalb des ETS-1 möglich, Zertifikate in Reaktion auf die 
Stilllegung von Kraftwerken durch zusätzliche nationale 
Klimaschutzmaßnahmen zu löschen, etwa solche, die durch 
den deutschen Kohleausstieg freigeworden sind.

6.3  Vorschläge bezüglich ETS-1  
und ETS-2: Implikationen für TEHG 
und BEHG
Die von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen des 
ETS-1 und die vorgeschlagene Einführung des ETS-2 (siehe 
Kapitel 4) durch Änderung der ETS-Richtlinie144 sind nach 
ihrer Verabschiedung und Inkrafttreten von der deutschen 
Gesetzgebung in nationales Recht umzusetzen (zum Zeitplan 

142 Siehe Kapitel 4, Fußnote 37.
143  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissions- 

zertifikaten, ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32, zuletzt geändert durch delegierte Verordnung (EU) 2021/1416 der Kommission v. 17.6.2021, Abl. L 308, S. 1.
144 Siehe Kapitel 4, Fußnote 36.

Die regelmäßige Überprüfung der sektoralen Jahres- 
emissionsmengen des KSG sollte weiterentwickelt wer-
den. Die Anpassung der sektoralen Jahresemissions-
mengen etwa an neue technologische Änderungen oder 
an das Unionsrecht sollte nicht ausschließlich in das 
Ermessen des Verordnungsgebers gestellt werden. Es 
sollte eine Pflicht zur Überprüfung der sektoralen Jah-
resemissionsmengen in Abständen von zwei bis vier Jah-
ren im KSG statuiert werden. Am Ende der Überprüfung 
der Jahresemissionsmengen sollte die Bundesregierung 
einen Bericht vorlegen, der eine Empfehlung enthält, 
inwieweit eine Anpassung der sektoralen Jahresemis-
sionsmengen nach § 4 Abs. 5 KSG erforderlich ist. Der 
Bericht sollte aktuelle Entwicklungen berücksichtigen. 
Dazu gehören Einflüsse des Klimawandels, die dyna-
mischen Entwicklungen des energiewirtschaftlichen 
und -politischen Umfelds sowie technologische Ent-
wicklungs- und Diffusionsprozesse. Der Bericht sollte 
von einem unabhängigen wissenschaftlichen Gremium 
geprüft und kommentiert werden. Dabei sollten im 
Rahmen eines Clearing-Prozesses die verschiedenen in 
der Wissenschaft vertretenen Perspektiven dazu aufbe-
reitet werden, welche Verteilung der Sektorziele unter 
den in Kapitel 2 genannten Kriterien zielführend ist. Auf 
Basis dieses Berichts sollte die Bundesregierung einen 
Beteiligungsprozess zur Anpassung der sektoralen Jah-
resemissionsmengen durchführen und anschließend 
gegebenenfalls eine Anpassung vorschlagen (siehe auch 
Kapitel 8). Freilich ist nicht ausgeschlossen, dass die 

Überprüfung der sektoralen Jahresemissionsmengen 
auch dazu führt, dass Notwendigkeiten einer grundle-
genderen Änderung der Mechanismen des KSG zutage 
treten.

Empfehlung
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siehe Kapitel 4). Bislang hat die Bundesgesetzgebung im 
Rahmen der Umsetzung der ETS-RL von ihrer konkurrieren-
den Gesetzgebungsbefugnis für den Bereich der Luftrein-
haltung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG) Gebrauch gemacht. Es ist 
angesichts der Rechtseinheitlichkeit und Vollzugsfreundlich-
keit zu empfehlen, dass der Bundesgesetzgeber auch die 
Erweiterung des ETS-1 auf den Schiffsverkehr sowie die 
Einführung eines ETS-2 für die Sektoren Gebäude und Stra-
ßenverkehr durch Bundesgesetz umsetzt. Eine Umsetzung 
im Rahmen des bereits bestehenden und die ETS-RL bislang 
umsetzenden Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
(TEHG)145 liegt nahe.146 Europarechtlich geboten ist eine 
Umsetzung in einem einzigen Rechtsakt aber nicht. Für eine 
Umsetzung durch alleinige Anpassung des TEHG könnte 
sprechen, dass der Emissionszertifikatehandel für alle Sek-
toren gebündelt in einem Bundesgesetz geregelt wäre. Dage-
gen könnte jedoch gleichzeitig sprechen, dass es sich im 
Vergleich zum bisherigen ETS-1 um völlig unterschiedliche 
Bereiche handelt. Zudem spricht gegen eine Umsetzung im 
TEHG, dass in Deutschland bereits seit dem 1.1.2021 ein 
nationaler Emissionshandel für die Bereiche Gebäude und 
Verkehr in Form des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
(BEHG) existiert (siehe Kapitel 4). Nachfolgend wird analy-
siert, inwieweit die Erweiterung des ETS-1 auf die Schifffahrt 
(Anpassung des Anwendungsbereiches) sowie die Einfüh-
rung eines ETS-2 durch Änderung des TEHG oder durch 
Änderung des BEHG in deutsches Recht umgesetzt werden 
können und welche Option hierbei empfehlenswert ist.

6.3.1  Umsetzung des ETS-1 im TEHG
Vorgesehen ist zunächst, dass der Anwendungsbereich des 
ETS-1 auf den gesamten Intra-EU- und partiell den Ext-
ra-EU-Schiffsverkehr ausgeweitet wird. Dabei werden von 
2026 an 100 Prozent der Intra-EU-Seeverkehrsemissionen 
und 50 Prozent der Emissionen, die auf Fahrten zwischen 
EU- und Drittstaaten entstehen (Extra-EU-Schiffsverkehr) 
vom Zertifikatehandel abgedeckt sein. Für die Eingliede-
rung des Seeverkehrs ist eine Übergangsphase von 2023 
bis 2025 vorgesehen, bei der die Pflicht zur Zertifikatsab-
gabe für die gemeldeten Emissionen jährlich um 25 Pro-
zent ansteigt und 2026 schließlich 100 Prozent beträgt. 
Unter rechtssystematischen Gesichtspunkten ist es als 
sinnvoll zu bewerten, das ETS-1 als abgeschlossenes Sys-
tem weiterhin durch ein einziges Bundesgesetz – das TEHG 
– umzusetzen und so rechtliche Friktionen zu vermeiden. 
Eine Änderung des TEHG ist daher geboten. 

6.3.2  Umsetzungsoptionen für  ETS-2 
Ebenfalls durch die Änderung der ETS-RL schlägt die Kom-
mission die Einführung eines neuen und das ETS-1 

ergänzenden Emissionszertifikatehandels für die Sekto-
ren Gebäude und Straßenverkehr (ETS-2) vor (siehe Kapi-
tel 5). Bei der Analyse der Umsetzungsoptionen ins deut-
sche Recht sollte zwischen drei möglichen politischen 
Änderungen des ETS-2, die sich im Laufe des EU-Gesetz-
gebungsverfahrens ergeben könnten, differenziert 
werden:

 » Prämisse 1: Anwendungsbereich des ETS-2 bleibt, wie 
er derzeit angekündigt ist (abschließende EU-Regelung 
für Emissionshandel im Gebäude- und Straßenver-
kehrsbereich, ohne Möglichkeit der Erweiterung des 
Anwendungsbereiches auf nationaler Ebene),

 » Prämisse 2: Anwendungsbereich des ETS-2 bleibt, 
wie er derzeit angekündigt ist, die ETS-RL räumt den 
Mitgliedstaaten jedoch ein, den Anwendungsbereich 
auf nationaler Ebene zu erweitern (analog zu Art. 24 
ETS-RL für das ETS-1),

 » Prämisse 3: Anwendungsbereich des ETS-2 spiegelt den 
Anwendungsbereich des BEHG (siehe dazu Kapitel 5).

Prämisse 1 – Unveränderter Anwendungsbereich 
ohne nationale Erweiterungsklausel

Zunächst kommt eine Umsetzung des neuen ETS-2 
durch das bestehende BEHG in Betracht. Dessen Anwen-
dungsbereich ist jedoch weiter als derjenige des ETS-2. 
So beschränkt das BEHG seine Anwendung nicht auf 
Brennstoffe, die anschließend im Bereich Gebäude und 
Straßenverkehr verwendet werden. Eine deutsche Umset-
zung mittels Änderung des BEHG würde dazu führen, dass 
diejenigen Bereiche, die derzeit durch das BEHG, nicht 
jedoch durch das ETS-2 erfasst würden, von 2026 an aus 
dem Anwendungsbereich des BEHG entfernt und somit 
aus dem erst 2021 auf nationaler Ebene eingeführten 
Emissionshandel herausgenommen werden müssten. 
Dies wäre vor dem Hintergrund dass die derzeitige Aus-
gestaltung der Einführungsphase des BEHG mittels eines 
Festpreissystems ohnehin Zweifeln hinsichtlich seiner 
finanzverfassungsrechtlichen Vereinbarkeit unterliegt , als 
hoch problematisch einzustufen.147 Rückzahlungsansprü-
che derjenigen Inverkehrbringer von Brennstoffen gegen 
den Staat, die ausschließlich für den Zeitraum der Fest-
preisphase (2021 bis 2025) einer Zertifikatsabgabepflicht 
unterliegen und anschließend nicht vom ETS-2 erfasst 
sind, sind nicht auszuschließen. Insgesamt würde dies 
einen massiven Rückschritt für die betroffenen Bereiche 
bedeuten und wäre mit erheblichen Bürokratiekosten 
verbunden. Ergänzend müssten auch die administrativen 
Vorschriften des BEHG (beispielsweise nationales Regis-
ter) geändert werden. 

145 Siehe Kapitel 4, Fußnote 79. | 146 Siehe Kapitel 4.
147  Fraglich ist hierbei im Kern, ob die Festpreise der Einführungsphase als Steuer oder nichtsteuerliche Abgabe in Form einer sogenannten Vorteilsab- 

schöpfungsabgabe einzuordnen sind. Auch wenn das Festpreissystem mehrheitlich als grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässige Vorteilsabschöpfungs-
abgabe eingeordnet wird, wird jedoch bezweifelt, dass die konkrete Ausgestaltung der Einführungsphase von 2021 bis 2025/26 den aus dem Grundgesetz 
abgeleiteten Rechtmäßigkeitsanforderungen an Vorteilsabschöpfungsabgaben genügt (Klinski und Keimeyer 2020, Wernsmann und Bering 2020).
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Alternativ käme eine Umsetzung des ETS-2 durch das 
bestehende TEHG in Betracht. Das TEHG würde dann 
spiegelbildlich zur ETS-RL das ETS-1 sowie das ETS-2 bein-
halten. Würde das ETS-2 in Deutschland durch Änderung 
des TEHG umgesetzt, müssten jedenfalls diejenigen Berei-
che aus dem Anwendungsbereich des BEHG entfernt wer-
den, die dann vom ETS-2 abgedeckt sind. Für das BEHG 
sind zwei mögliche Konsequenzen festzustellen: Einerseits 
könnte das BEHG alleine für diejenigen Brennstoffe auf-
rechterhalten werden, die über den Anwendungsbereich 
des ETS-2 hinausgehen, sodass ein nationaler Zertifikate-
handel bestehen bliebe. Dies würde letztlich zu einer Zer-
splitterung des Emissionshandels für die nicht vom ETS-1 
abgedeckten Brennstoffe führen. Es würde die Gefahr von 
Inkohärenzen und eines Vollzugsdefizits durch uneinheitli-
che und zu komplexe Regelungen entstehen. Andererseits 
könnte das BEHG vollständig aufgehoben werden. Dies 
würde wiederum die bereits beschriebene Problematik 
hervorrufen, dass ein Teil der derzeit bepreisten Brenn-
stoffe nach 2026 keiner Bepreisung mehr unterliegt.

Prämisse 2 – Unveränderter Anwendungsbereich 
mit nationaler Erweiterungsklausel 

Hierbei bietet sich eine Umsetzung über das BEHG an. Dabei 
würde das ETS-2 in Deutschland durch eine Zertifikatsabga-
bepflicht für solche Brennstoffe ergänzt werden, die nicht 
nur im Gebäude- und Verkehrssektor eingesetzt werden. 
Der Anwendungsbereich des BEHG könnte nicht nur in sei-
ner derzeitigen Ausgestaltung bestehen bleiben, sondern 
es böte sich zusätzlich die Möglichkeit, ihn zukünftig flexibel 
zu erweitern. Gleichwohl müsste der Preiskorridor 2026 
auch hier abgeschafft werden, sodass bereits 2026 eine 
freie Preisbildung am Markt – jedenfalls für die vom ETS-2 
erfassten Bereiche – erfolgen muss, um das europäische 
Recht vollständig umzusetzen. Auch die administrativen 
Vorschriften müssten so angepasst werden, dass sie einem 
europäischen Handel gerecht werden. Hierbei würde es 
sich im Ergebnis um einen deutschen Alleingang mit über-
schießender statt 1:1-Umsetzung des europäischen Rechts 
handeln, der das Risiko von Carbon-Leakage für die nur in 
Deutschland bepreisten Brennstoffe hervorruft, sofern 
dieses Risiko nicht durch die BEHG-Carbon-Leakage-Verord-
nung148 abgefedert werden kann. Deutschland sollte von der 
Möglichkeit einer nationalen Erweiterung des Anwendungs-
bereiches Gebrauch machen, damit keine Bepreisungslücke 
für solche Emissionen entsteht, die derzeit vom Anwen-
dungsbereich des BEHG erfasst sind (siehe Kapitel 5.1.2).

Prämisse 3 – Anwendungsbereich des ETS-2  
spiegelt den Anwendungsbereich des BEHG

Hierbei wäre eine Umsetzung des europäisch eingeführ-
ten ETS-2 über das BEHG im Vergleich zu allen anderen 
Prämissen am einfachsten. Denn hier würden sich der 

Anwendungsbereich des BEHG und derjenige des ETS-2 
decken (so auch empfohlen in Kapitel 5). Angepasst wer-
den müsste das BEHG dann lediglich in Bezug auf den 
Preiskorridor 2026 sowie seine administrativen Vorschrif-
ten. Es würde sich um eine 1:1-Umsetzung des europäi-
schen Rechts ohne deutschen Alleingang handeln.

Würdigung

Während die Erweiterung des Anwendungsbereiches des 
ETS-1 auf den Intra- und partiell den Extra-EU-Schiffsverkehr 
unproblematisch und zweckdienlich über das TEHG umge-
setzt werden kann, erweist sich die Umsetzung des ETS-2 
in deutsches Recht als weniger eindeutig vorbestimmt. 
Komplexität gewinnt die Untersuchung der Umsetzungs-
optionen durch die unklare europäische Ausgestaltung des 
Anwendungsbereiches des ETS-2. Offenkundig ist, dass die 
Umsetzung für die deutsche Gesetzgebung dann weniger 
diffizil ist, wenn der Anwendungsbereich des ETS-2 auf 
europäischer Ebene an denjenigen des BEHG angeglichen 
wird. Zentral ist somit eine Anpassung des Kommissionsvor-
schlags, auf die Deutschland im Rahmen des EU-Gesetzge-
bungsverfahrens hinwirken sollte. Eine Umsetzung über das 
BEHG wäre dann unproblematisch möglich. Falls sich auf 
europäischer Ebene auf einen Anwendungsbereich geeinigt 
wird, der kleiner ist als der des BEHG, sollte Deutschland 
nationale Instrumente beschließen, damit keine Beprei-
sungslücke entsteht. Rechtlichen Friktionen und Inkohä-
renzen könnte durch die klare Trennung von ETS-1 und 
ETS-2 durch Umsetzung mittels zweier unterschiedlicher 
Bundesgesetze – TEHG und BEHG – begegnet werden. Auch 
das noch junge BEHG müsste nicht abgeschafft werden, 
sondern könnte im Gegenteil bereits als antizipierende 
Rechtsetzung im Hinblick auf nun erst folgende europäi-
sche Vorgaben angesehen werden. Erwartungshaltungen 
derzeitig von der Zertifikatabgabepflicht nach dem BEHG 
Betroffener können – auch langfristig – aufrechterhalten 
und Investitionssicherheit gewährleistet werden.

148 V. 21.7.2021, BGBl. I S. 3129.

Um rechtliche Friktionen und Inkohärenzen zu ver-
meiden, sollten die Änderungen des ETS-1 und des 
neuen ETS-2 in Deutschland weiterhin getrennt von-
einander in zwei Bundesgesetzen – TEHG und BEHG 
– umgesetzt werden. Deutschland sollte im Rahmen 
des europäischen Gesetzgebungsprozesses zum 
ETS-2 darauf hinwirken, dass der Anwendungsbe-
reich des ETS-2 spiegelbildlich zum Anwendungs-
bereich des BEHG ausgestaltet wird, um inhaltliche 
Divergenzen, zeitliche Verzögerungen und Investi-
tionsunsicherheiten für die deutsche Ebene zu ver-
meiden (siehe oben). Ansonsten müsste als Alterna-
tive die Bundesgesetzgebung das BEHG anpassen.

Empfehlung
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7  Nachhaltige Finanzwirtschaft

Regulatorische Maßnahmen zur Erreichung von Klima-
zielen können grundsätzlich zwei Stoßrichtungen verfol-
gen: direkte Maßnahmen, die unmittelbar die Akteure der 
Realwirtschaft regulieren, oder Maßnahmen, die primär 
die Finanzwirtschaft betreffen und damit einen indirekten 
Effekt auf die Realwirtschaft haben. Denn über ihre Finan-
zierungsfunktion haben die Akteure der Finanzwirtschaft 
eine katalytische Wirkung auf die Wirtschaft und können 
so indirekt die klimaorientierte Transformation beschleu-
nigen. So spielt die adäquate und ausreichende Kapitalbe-
reitstellung für transformative Investitionsvorhaben und 
Unternehmensprojekte, wie in Kapitel 3 beschrieben, eine 
wichtige Rolle für die Dekarbonisierung der Wirtschaft. 
Entsprechende Finanzierungen zur richtigen Zeit und in 
der richtigen Höhe können substanziell zur Skalierung von 
Projekten beitragen und die Transformation entsprechend 
beschleunigen. 

Neue Berichtspflichten für Unternehmen spielen in diesem 
Kontext eine zentrale Rolle. So sorgt mehr Transparenz mit 
Blick auf Klimarisiken und nachhaltige Aktivitäten für eine 
bessere Vergleichbarkeit der Unternehmen und deren spezifi-
schen Klimarisiken und -strategien. Die EU hat die Bedeutung 
der Finanzwirtschaft für eine erfolgreiche klimaorientierte 
Transformation besonders hervorgehoben und bereits eine 
ganze Reihe an Regulierungsplänen vorgestellt beziehungs-
weise zum Teil bereits umgesetzt. Die alte sowie die neue 
deutsche Bundesregierung hat ebenfalls die zentrale Rolle 
der Finanzwirtschaft in diesem Kontext herausgestellt. Aus 
diesem Grund wird die Unterstützung der klimapolitischen 
Maßnahmen durch die Finanzwirtschaft in diesem Kapitel 
thematisiert. Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Vor-
gaben und Vorhaben sowohl der EU als auch Deutschlands 
vorgestellt, bevor diskutiert wird, an welchen Stellen Verbes-
serungs- und Weiterentwicklungspotenziale bestehen.

7.1  Bestandsaufnahme: Sustainable 
Finance im Rahmen des European 
Green Deal und in Deutschland
Mehrere Rechtsakte müssen ineinandergreifen, um die 
Finanzwirtschaft möglichst effektiv in die klimaorientierte 
Transformation einzubetten. Diese sind teilweise bereits 

in Kraft, in anderen Teilen aber noch in der Vorbereitungs- 
oder Gesetzgebungsphase. Auch wenn daher die inten-
dierte Wirkung dieser Vorhaben in der Gesamtheit noch 
nicht empirisch überprüfbar ist, kann festgehalten wer-
den, dass die EU aufgrund der ambitionierten Pläne global 
eine Vorreiterrolle einnimmt. Es wird in Zukunft nötig sein, 
die Wirkungsentfaltung sowie mögliche unbeabsichtigte, 
negative Auswirkungen, auch im globalen Kontext, zu 
beobachten, zu analysieren und entsprechende Erkennt-
nisse bei Nachbesserungen zu berücksichtigen.

7.1.1  EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie (siehe Kapitel 4.1.1, Fußnote 36) ist ein 
Klassifikationssystem für wirtschaftliche, nachhaltige Akti-
vitäten, das durch die Taxonomie-Verordnung eingeführt 
wird. Damit soll eine gemeinsame Sprache geschaffen 
werden, um grüne Aktivitäten in der Realwirtschaft zu 
identifizieren. Dabei werden Aktivitäten als grün bezeich-
net, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem der 
sechs in der Taxonomie genannten Umweltziele leisten, 
internationale Mindeststandards zum Beispiel in Bezug 
auf Soziales und Menschenrechte erfüllen und bei kei-
nem anderen Ziel signifikanten Schaden verursachen (do 
no significant harm – DNSH). Die sechs Umweltziele149 im 
Rahmen der EU-Taxonomie sind:

 » Klimaschutz,

 » Anpassung an den Klimawandel,

 » nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und 
Meeresressourcen,

 » Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermei-
dung und Recycling,

 » Vermeidung und Verminderung der Umwelt ver - 
 schmutzung,

 » Schutz gesunder Ökosysteme.

Die technischen Kriterien zur Bewertung werden in dele-
gierten Rechtsakten150 festgelegt (siehe Box 4-2). Zu den 
ersten beiden Zielen hat die Kommission Ende April 2021 
einen ersten Vorschlag für eine delegierte Verordnung151 
veröffentlicht, die sich im EU-Gesetzgebungsverfahren 
befindet und nach der Planung der Kommission vom 

149 Art. 9 Taxonomie-VO.
150 Art. 10 Abs. 3, 11 Abs. 3, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 Taxonomie-VO.
151 Delegierte Verordnung (EU) C/2021/2800 final v. 4.6.2021.
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1.1.2022 an Geltung beanspruchen soll. Zu den übrigen 
Zielen der Taxonomie sollen die Kriterien, ab wann eine 
Unternehmenstätigkeit einen wesentlichen Beitrag leistet, 
in weiteren Rechtsakten festgelegt werden, die bis zum 
31.12.2021 vorgestellt und bis Anfang 2022 beschlossen 
werden sollen. 

Die Taxonomie stellt einen ersten Kriterienkatalog vor, 
nach dem sowohl Unternehmen als auch Investoren 
entscheiden können, ob Unternehmensaktivitäten als 
nachhaltig einzustufen sind beziehungsweise wodurch 
Unternehmen tatsächlich zur Erreichung der Nachhal-
tigkeitsziele, und derzeit besonders zum Klimaschutz, 
beitragen können. Die Taxonomie als Ansatz für einen 
Kriterienkatalog ist grundsätzlich zu begrüßen, da sie die 
Transparenz mit Blick auf klimarelevante Aktivitäten in 
der Realwirtschaft erhöhen kann. Kritisch anzumerken 
ist allerdings, dass die Umsetzung aufgrund der Details 
in den Rechtsakten einen erheblichen Mehraufwand für 
Unternehmen darstellt.

7.1.2  Verpflichtung zur Offenlegung von 
Unternehmensaktivitäten
Die EU setzt besondere Offenlegungsverpflichtungen ein, 
um über verbesserte Transparenz den Finanzmarkt als 
Mechanismus für den Green Deal zu nutzen. Dabei muss 
zwischen Transparenz auf Seiten von Finanzprodukten 
und Transparenz im Rahmen der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung von Unternehmen unterschieden werden.

Der bisher geltende Rechtsakt im Kontext von Unterneh-
mensaktivitäten und Nachhaltigkeitsberichtserstattung 
ist die Richtlinie über nichtfinanzielle Berichterstattung152 
(Non-Financial Reporting Directive, NFRD), die in Deutsch-
land durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz153 (CSR-
RUG) umgesetzt wurde. Am 21.4.2021 hat die Kommission 
einen Vorschlag für die sogenannte Corporate Sustainabi-
lity Reporting Directive154 (CSRD) veröffentlicht, womit die 
bisherigen Anforderungen der Non-Financial Reporting 
Directive (NFRD) ergänzt und überarbeitet werden sollen. 
Demnach sollen in Zukunft alle großen Unternehmen 
und alle gelisteten kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) über nichtfinanzielle Aspekte berichten.155 Neben 
der Anzahl der Mitarbeitenden sind ferner Umsatzerlöse 
und Bilanzsummen sowie die Börsennotierung relevant 
für die Einstufung, ob ein Unternehmen berichten muss. 
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollen dabei 
noch vereinfachte Regelungen entworfen werden. 

Die Corporate Sustainability Reporting Directive ist in 
zweifacher Hinsicht relevant für Finanzakteure. Einer-
seits betreffen die Berichtspflichten Finanzunternehmen 
selbst, sofern sie den Kriterien entsprechen. Andererseits 
sollen die Informationen, die von Unternehmen aufgrund 
der CSRD berichtet werden, in Zukunft den Finanzunter-
nehmen bei der Analyse und Bewertung von Unterneh-
men dienen und somit Grundlage für Risikoeinschätzun-
gen und die Gestaltung von Finanzprodukten werden. Da 
die Daten von den Unternehmen nach derzeitiger Planung 
erst von 2022 an verpflichtend berichtet werden müssen, 
können Finanzakteure sich wohl frühestens in den Berich-
ten von 2023 an auf diese Daten berufen.

Eine hierdurch erreichte, verbesserte Transparenz kann 
mehrere Effekte haben: Klimaschädliche Verhaltenswei-
sen von Unternehmen können leichter identifiziert wer-
den; Unternehmen bekommen einen stärkeren Anreiz, 
vorbildliche Praktiken nachzuahmen; und höhere, finan-
zielle Risiken aufgrund von nicht nachhaltigem Verhalten 
von Unternehmen können leichter erkannt werden.

7.1.3  Offenlegungsverpflichtung für 
Finanzprodukte
Mit Geltung zum 1.3.2021 trat am 27.11.2019 die Offenle-
gungsverordnung (Sustainable Financial Disclosure Regu-
lation, SFDR) (siehe Kapitel 4.1.1, Fußnote 37) in Kraft, die 
Offenlegungsverpflichtungen im Finanzsektor über bezie-
hungsweise zum Vertrieb von Finanzprodukten regelt. 
Im Rahmen der SFDR werden Finanzprodukte in drei 
Kategorien eingeordnet, für die unterschiedlich strenge 
Offenlegungsverpflichtungen gelten:

 » Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merk-
male bei der Investitionsentscheidung berücksichti-
gen („hellgrüne“ Produkte nach Art. 8 SFDR),

 » Finanzprodukte, die konkrete Nachhaltigkeitsziele 
verfolgen („dunkelgrüne“ Produkte nach Art. 9 SFDR),

 » Sonstige Finanzprodukte.

Die Offenlegungspflichten sind für die vorvertraglichen 
Informationen, Berichte und Angaben auf den Internet-
seiten und im regelmäßigen Reporting geregelt. Für die 
Finanzprodukte, die unter Art. 8 oder 9 SFDR fallen, gelten 
umfassendere Pflichten, die sich je nach Einordnung der 
Produkte unterscheiden.

152 Richtlinie 2014/65/EU v. 15.5.2014, ABlEU L 173/349.
153  Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten, v. 11.4.2017, BGBl. I S. 802 (CSR = 

Corporate Social Responsibility).
154  Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG und 2006/43/EG und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hinsichtlich 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, COM(2021)189 final.
155  Ausgenommen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die anhand der EU-Empfehlung 2003/361/EG (v. 6.5.2003, ABlEU L 124/36) definiert sind, 

unabhängig vom Unternehmenswert, sofern sie nicht gelistet sind. Gelistete Mikrounternehmen sind von der Berichtspflicht ebenfalls ausgenommen.
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Grundsätzlich reguliert die SFDR die Berichtspflicht darü-
ber, wie mit Nachhaltigkeitsrisiken sowohl auf Seiten des 
Anbieters, zum Beispiel durch Anlageregeln als auch auf 
der Ebene des Finanzprodukts, zum Beispiel durch Aus-
schluss von bestimmten Sektoren in Fonds, umgegangen 
wird. Nachhaltigkeitsrisiken sind definiert als Ereignisse 
oder Bedingungen, die ökologische, soziale oder unter-
nehmerische Zusammenhänge betreffen und deren Ein-
treten tatsächlich oder potenziell den Wert einer Investi-
tion negativ beeinflussen kann.156 Diese Berichtspflichten 
gelten für alle in der EU angebotenen Produkte und alle in 
der EU tätigen Anbieter, unabhängig vom Sitz der Anbieter 
oder dem Verwendungsort der in Finanzprodukten ent-
haltenen Wertgegenstände.157

Zusätzlich zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken ist 
ein weiteres zentrales Ziel der SFDR die Offenlegung von 
potenziell nachteiligen Auswirkungen. Dafür haben die 
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden (ESA) einen Ent-
wurf von technischen Regulierungsstandards (RTS)158 
entwickelt. Gegenstand der Standards ist, wie und wel-
che negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(Principal Adverse Impact Indicators, PAI)159 offenzulegen 
sein werden. Diese Nachhaltigkeitsauswirkungen sind 
direkte Folgen für Umwelt, Soziales, Arbeitnehmer, Men-
schenrechte oder Korruption. 

Bei der Berichtspflicht unterscheidet die Sustainable 
Financial Disclosure Regulation (SFDR) darüber hinaus 
zwischen Finanzmarktakteuren, die Finanzprodukte an-
bieten, und Finanzberatern.160 Zu den Finanzmarktakteu-
ren gehören Fondsgesellschaften, Versicherungen und 
Vermögensverwalter, die Portfolios managen. Sie müssen 
berichten, welche Nachhaltigkeitsrisiken ihre Produkte 
haben, wie sie die Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Inves-
titionsentscheidungen einbinden und welche negativen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sie berücksich-
tigen. Darüber hinaus muss erklärt werden, wie mit den 
Risiken umgegangen wird und welche Gegenmaßnahmen 
gegebenenfalls ergriffen werden.

Zu den Finanzberatern zählen Banken, Versicherungsver-
mittlungen mit mehr als drei Mitarbeitenden oder Wert-
papierfirmen, in Deutschland aber nicht Finanzanlagenver-
mittler, die nicht den Status einer Wertpapierfirma nach § 

34f GewO161 haben. Die Beratenden müssen der Öffent-
lichkeit und den (potenziellen) Anlegerinnen und Anlegern 
gegenüber offenlegen, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken in die 
Beratung einbeziehen, ob sie negative Nachhaltigkeits-
auswirkungen bei der Produktauswahl bei einer Beratung 
berücksichtigen und wie sich die identifizierten Nachhaltig-
keitsrisiken auf die Rendite auswirken können.

Auch wenn die Sustainable Financial Disclosure Regula-
tion (SFDR) seit 1.3.2021 Geltung beansprucht, erfolgt die 
Umsetzung der Berichtspflichten schrittweise über die 
nächsten Jahre. Zunächst traten die Verpflichtungen nur 
auf der Ebene der Finanzinstitute in Kraft, zum Beispiel 
mit Bezug auf Grundsätze zu Nachhaltigkeitsrisiken in 
Investitionsentscheidungen. Auf Produktebene, wenn ein 
Fonds zum Beispiel als nachhaltig beworben wird, müssen 
potenziell negative Auswirkungen oder genaue Angaben 
zur Charakteristik oder Vergleichsgrößen für den Fonds 
erst von Anfang 2022 an berichtet werden.162

Über die SFDR hinaus wurden am 21.4.2021 auch andere 
delegierte Rechtsakte163 betreffend Finanzfirmen zu Inves-
titions- und Versicherungsberatung, Treuhänderpflichten, 
Produktaufsicht und Unternehmensführung ergänzt, wie 
zum Beispiel zu Solvency II oder MiFID II. Unter anderem 
sollen im Beratungsprozess nicht nur die Vorkenntnisse 
und die Eignung von Investoren, sondern auch Nachhal-
tigkeitspräferenzen abgefragt sowie in der Produktgestal-
tung Nachhaltigkeitsfaktoren beachtet werden.

Die Offenlegungsverpflichtungen für Finanzprodukte 
und Finanzmarktakteure sollen für mehr Transparenz bei 
nachhaltigen Produkten sorgen und damit eine bessere 
Übersicht und Vergleichbarkeit für Kunden schaffe sowie 
Greenwashing vorbeugen. Einerseits soll so der Anteil 
an privaten Investitionsmitteln in nachhaltige Projekte 
erhöht und damit die privatwirtschaftliche Finanzierung 
der Transformation vorangetrieben werden. Andererseits 
sollen für Anleger Entscheidungen zwischen verschiede-
nen Anlageprodukten erleichtert werden.

7.1.4  EU Climate Benchmarks
Grundsätzlich sind Benchmarks finanzielle Referenzwerte, 
die beispielsweise zur Ausgabe und Konzipierung von 

156 Art. 2 Nr. 22 SFDR.
157 Art. 6 SFDR.
158  Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a(3), 

Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088 (EBA 2021).
159 Art. 6 RTS.
160 Art. 4 SFDR.
161 Gewerbeordnung v. 22.2.1999, BGBl. I S. 202, zuletzt geändert durch Art. 2 d. G. v. 10.8.2021, BGBl. I S. 3504.
162 Art. 20 Abs. 3 SFDR.
163  Delegierte Richtlinie (EU) 2021/1270 v. 21.4.2021, ABlEU L 277/141; Delegierte Verordnung (EU) 2021/1255 v. 21.4.2021, ABlEU L 277/11; Delegierte 

Verordnung (EU) 2021/1257 v. 21.4.2021, ABlEU L 277/18; Delegierte Richtlinie (EU) 2021/1269 v. 21.4.2021, ABlEU L 277/137; Delegierte Verordnung (EU) 
2021/1256 v. 21.4.2021, ABlEU 277/14 und Delegierte Verordnung (EU) 2021/1253 v. 21.4.2021, ABlEU L 277/1.
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Finanzprodukten, zur Messung der Wertentwicklung oder 
zur Preisgestaltung herangezogen werden. Ein typisches 
Beispiel dafür sind Indizes in der Gestaltung und Verwal-
tung von Investmentfonds. 

Um Index-Administratoren bei der Konstruktion von 
CO2-armen Referenzwerten zu unterstützen und Nut-
zerinnen und Nutzern den Überblick über die Ziele der 
entsprechenden Indizes zu erleichtern, wurde auf Emp-
fehlung der Technical Expert Group (TEG) durch die Kli-
ma-Benchmark-Verordnung164 (Klima-Benchmark-VO) 
die EU-Benchmark-Verordnung165 um den EU Climate 
Transition Benchmark (EU CTB) und den EU Paris Aligned 
Benchmark (EU PAB) erweitert und die Mindestanfor-
derungen in delegierten Rechtsakten166 erläutert. Die 
Benchmarks sollen den Fokus weg von der reinen Rendi-
te-Risiko-Orientierung bei Kapitalanlagen hin zur aktiven 
Unterstützung für mehr Klimaschutz lenken. Dieses Ziel ist 
für beide Benchmarks sehr ähnlich, jedoch unterscheiden 
sie sich in den Anforderungen. 

Der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB) stellt einen Refe-
renzwert dar, dessen zugrundeliegende Vermögenswerte 
so ausgewählt werden, dass die Emissionen des resultie-
renden Referenzwert-Portfolios auf die Erreichung der Ziele 
des Pariser Klimaabkommens, insbesondere die Begren-
zung der dauerhaften globalen Erwärmung auf deutlich 
unter zwei Grad, ausgerichtet sind. Dafür muss der Refe-
renzwert eine 50 Prozent niedrigere Treibhausgasintensi-
tät (GHG intensity) als die Gesamtheit der investierbaren 
Anlagemöglichkeiten beziehungsweise des Mutterindexes 
(investable universe) aufweisen. Die Berücksichtigung von 
Scope-3-Emissionen soll dabei aufgrund der derzeit noch 
schlechten Datenlage innerhalb der nächsten Jahre einge-
führt werden.167 

Der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) stellt einen 
Referenzwert dar, dessen zugrundeliegende Vermögens-
werte so ausgewählt werden, dass ein Referenzportfolio 
sich auf einem Dekarbonisierungszielpfad befindet. Dies 
erfordert, dass ein Portfolio eine 30 Prozent geringere 
Treibhausgasintensität aufweist als die Gesamtheit der 
investierbaren Anlagemöglichkeiten.

Beiden Referenzwerten ist gemein, dass enthaltene Unter-
nehmen grundsätzlich und anhaltend zur Dekarbonisie-
rung beitragen und ihre Emissionen um durchschnittlich 

mindestens sieben Prozent pro Jahr reduzieren müssen. 
Die Administratoren der Benchmarks sollen dabei auch 
die Methodik und Datenverwendung veröffentlichen, 
inklusive der Ermittlung der unterschiedlichen Dekarbo-
nisierungspfade und verwendeten Daten zur Ermittlung 
der Emissionen nach Scope eins, zwei und drei. Die Gül-
tigkeit der EU-Benchmark-Verordnung betrifft dabei die in 
Europa bereitgestellten beziehungsweise zur Verwendung 
genehmigten Referenzwerte.168

Durch die Benchmarks und Berichtspflichten, die damit 
verbunden sind, sollen die Vergleichbarkeit und Trans-
parenz gesteigert und Greenwashing verhindert werden. 
Die Klima-Benchmark-VO trat am 23.12.2020 in Kraft und 
soll von Ende 2022 an von Benchmark-Anbietenden ange-
wendet werden.

7.1.5  Deutschland: Sustainable 
Finance-Strategie 
Im Mai 2021 wurde die deutsche Sustainable Finance-Stra-
tegie der Bundesregierung (BMF et al. 2021a) als nationa-
ler Hebel zur Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie verabschiedet. Die Sustainable Finance-Strategie 
basiert auf den Empfehlungen des Sustainable-Finan-
ce-Beirats und umfasst 26 Maßnahmen, die zum Ziel 
haben, durch den Finanzmarkt die notwendigen Inves-
titionen in nachhaltige Maßnahmen zu mobilisieren und 
Risiken zu identifizieren. Deutschland soll nach dem Willen 
der neuen sowie der letzten Bundesregierung durch die 
Strategie eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen (BMF 
et al. 2021a). Die Maßnahmen der Strategie sollen sowohl 
Anreize für die Änderung von Unternehmensaktivitäten 
schaffen als auch am Finanzmarkt mehr Klarheit darüber 
erzeugen, welche Geschäftsmodelle der Vergangenheit 
durch die angestrebte klimaorientierte Transformation 
hohe Risiken bergen. Insgesamt ergänzt die Strategie 
damit die Pläne der EU. Sie zeigt verschiedene Pfade der 
nationalen Umsetzung auf, skizziert aber in einzelnen 
Bereichen auch weiterführende, ambitionierte künftige 
Wege (zum Beispiel das Klassifizierungssystem für Anla-
geprodukte nach einer „Ampel“-Logik).

Zu den geplanten Maßnahmen gehört auch die Umschich-
tung von Aktienanlagen des Bundes. Die Maßnahmen müs-
sen jedoch zum Großteil noch umgesetzt werden.

164  Verordnung (EU) 2019/2089 v. 27.11.2019, ABlEU L 317/17.
165  Verordnung (EU) 2016/1011 8.6.2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wert-

entwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 ABlEU L 171 29.6.2016, S. 1.

166  Delegierte Verordnung (EU) 2020/1816 v. 17.7.2020, ABlEU L 406/1, Delegierte Verordnung (EU) 2020/1817 v. 17.7.2020, ABlEU L 406/12; Delegierte 
Verordnung (EU) 2020/1818 v. 17.7.2020, ABlEU L 406/17.

167 Art. 5 (1) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1818 v. 17.7.2020, ABlEU L 406/17.
168 Art. 2 Verordnung (EU) 2016/1011 v. 8.6.2016.
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7.2  Analyse und Handlungspotenzial

7.2.1  Katalytische Wirkung von Investment-
produkten für die klimaorientierte Transfor-
mation forcieren 
Das Angebot an nachhaltigen Finanzprodukten, insbe-
sondere nachhaltigen Investmentfonds, hat in den ver-
gangenen Jahren stetig zugenommen. Fondsanbieter 
haben innerhalb weniger Monate rund 25 Prozent aller 
in Europa vertriebenen Fonds als nachhaltig unter Art. 8 
Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) oder 
Art. 9 SFDR klassifiziert (Bioy et al. 2021). Das Analyseun-
ternehmen Morningstar geht in seiner Analyse davon aus, 
dass innerhalb des ersten Jahres nach Einführung der 
SFDR rund 50 Prozent aller in Europa angebotenen Fonds 
unter Art. 8 oder Art. 9 SFDR eingeordnet werden könnten. 
Die Financial Times (Moisson 2021) wies darüber hinaus 
darauf hin, dass aufgrund der starken Nachfrage nach 
nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten ein hoher Anreiz 
besteht, Produkte möglichst als konform mit einem der 
beiden Artikel einzustufen. Hier zeigt sich klar das Risiko 
des Greenwashing169.

Kritische Stimmen bezweifeln gleichzeitig, ob Fonds der-
zeit überhaupt zur klimaorientierten Transformation der 
Realwirtschaft beitragen. So kommt eine aktuelle wissen-
schaftliche Studie im Auftrag von Greenpeace Schweiz 
(Schwegler et al. 2021) zu dem Schluss, dass als klima-
freundlich beworbene Anlagefonds bisher größtenteils in 
nicht-Paris-kompatible Unternehmen investieren.

Insgesamt ist im Bereich der nachhaltigen Finanzwirt-
schaft auf EU-Ebene in den nächsten Jahren eine dynami-
sche Entwicklung zu erwarten. Die EU-Taxonomie und die 
Regelungen zu Transparenz sind die ersten Schritte, doch 
der größte Teil der Maßnahmen tritt erst in den nächsten 
Jahren in Kraft. So befinden sich die technischen Regulie-
rungsstandards (RTS), die praktische Umsetzungsdetails 
(Level II) zur Offenlegungsverpflichtung Sustainable Finan-
cial Disclosure Regulation (SFDR) spezifizieren, derzeit 
noch in der Gesetzgebungsphase. Daher legt die SFDR 
derzeit nicht fest, was genau eine nachhaltige Anlage ist. 
Während die Taxonomie dafür herangezogen werden 
könnte, befinden sich auch hier Teile noch in der Ausarbei-
tung. So sind die Arbeiten an den delegierten Rechtsakten 
für vier der sechs Ziele der Taxonomie nicht abgeschlos-
sen und die Taxonomie befasst sich nicht mit Kriterien 
für soziale Zielstellungen, die jedoch in der SFDR erwähnt 
werden. Darüber hinaus finden Teile der Taxonomie erst 
in einigen Jahren Anwendung in den Mitgliedstaaten.

Da ein reiner Fokus auf den Grundsatz „do no significant 
harm“ (DNSH) beziehungsweise wesentliche nachteilige 

Auswirkungen (principle adverse impacts, PAI) ebenfalls 
nur bedingt zielführend im Sinne der klimaorientierten 
Transformation ist, ist es nötig, kurzfristig Kriterien zur 
Verfügung zu stellen, die genau klären, was nachhaltig 
im Sinne der SFDR ist. Das kann kurzfristig beispiels-
weise dadurch erfolgen, dass Kriterien nach Klima-Tran-
sitions-Produkten und Paris-kompatiblen Produkten spe-
zifiziert werden. Die dadurch erreichte Transparenz hilft, 
private Investitionen stärker katalytisch und strategisch 
für die klimaorientierte Transformation einzusetzen. 

Übergeordnetes Ziel sollte dabei sein, das Finanzsystem 
eng mit den Klimazielen der EU zu verzahnen. So können 
etwaige finanzielle Stabilitätsrisiken, die aufgrund des 
Klimawandels entstehen, adressiert und der notwendige 
Investitionsbedarf für die Transformation gedeckt werden. 

7.2.2  Verbesserung der Datenqualität aktiv 
unterstützen 
Aktuelle Studien haben gezeigt, dass die Datenqualität in 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 
stark variiert (Busch et al. 2020, Hummel und Schlick 2016). 
Während große Unternehmen, die bereits der NFRD-Be-
richterstattung unterliegen, etwas besser abschneiden, 
berichten mittlere und kleinere Unternehmen deutlich 
weniger beziehungsweise sehr selektiv. Darüber hinaus ist 
die Qualität der Daten und die Übereinstimmung zwischen 
Datenanbietern wie MSCI, Sustainalytics, ISS Ethix, Thom-
son Reuters, Bloomberg etc. derzeit nur bedingt gegeben 
– dies gilt vor allem bei aggregierten Rating-Scores (Busch 
et al. 2020, Hahn et al. 2014, Hummel und Schlick 2016). 

Auch wenn die EU mit den Plänen für die Corporate Sus-
tainability Reporting Directive (CSRD) eine Überarbeitung 
der geltenden Berichtspflichten der NFRD-Richtlinie (Richt-
linie über nichtfinanzielle Berichterstattung) vorgestellt 
hat, bleibt es für die Unterstützung der klimaorientierten 
Transformation sowie der Finanzierung geeigneter Unter-
nehmensaktivitäten durch den Finanzmarkt zentral, dass 
die Datenverfügbarkeit und -qualität verbessert wird. 
Die jüngsten Vorschläge auf Ebene der EU-Gesetzgebung 

169 Für weitere Informationen siehe auch IPE (2021).

Es wird empfohlen, den Anbietenden von Finanz-
produkten schnellstmöglich durch eine genaue 
Definition von Kriterien für nachhaltige und klima-
freundliche Investitionen und die Entwicklung von 
Mindestkriterien zur Umsetzung der EU-Offenle-
gungsverordnung (Sustainable Financial Disclosure 
Regulation, SFDR) zu helfen, ihre Produkte adäquat 
einzuordnen, um eine inflationäre Kategorisierung 
aller Anlageprodukte als nachhaltig zu verhindern.
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(CSRD) beabsichtigen genau hier zu Verbesserungen bei-
zutragen. Hierzu hat die European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG) das Mandat erhalten, konkrete 
Umsetzungsvorschläge auszuarbeiteten; diese müssen 
dann anschließend das EU-Gesetzgebungsverfahren 
durchlaufen und in nationales Recht umgesetzt werden. 
In diesem Kontext erwähnenswert ist, dass die EU als Teil 
der CSRD einen European Single Access Point (ESAP) für 
nachhaltigkeitsbezogene Daten angekündigt hat. Dies ist 
sehr zu begrüßen, denn diese Maßnahme kann helfen, die 
Finanzmärkte mit einheitlicheren und damit besser ver-
gleichbaren Daten zu versorgen, die dann zur Einschätzung 
von Nachhaltigkeitsrisiken oder Investitionsentscheidun-
gen genutzt werden können. Bei der Erstellung des ESAP 
müssen allerdings die unterschiedlichen Gesetzesvorha-
ben im Bereich Nachhaltigkeit (NFRD, EU-Taxonomie etc.) 
berücksichtigt und integriert werden, um den Datenerhe-
bungsprozess zu strukturieren und den Datenzugriff und 
die Datennutzung zu vereinfachen.

Die vorgeschlagene Ausweitung der Berichtspflicht auf 
kleine und mittlere Unternehmen ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Wichtig erscheint dabei – auch aus bundesdeut-
scher Sicht –, die weitere Entwicklung der neuen Berichts-
standards zeitnah und konstruktiv zu begleiten und damit 
Ängsten von Seiten der Unternehmen hinsichtlich Aufwand 
und Ertrag Rechnung zu tragen. Dabei ist zu beachten, dass 
Format und Länge der Berichte allein nichts über die Qua-
lität der Berichte aussagen. Stattdessen benötigen Inves-
toren Daten, die wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte für 
Unternehmen berichten und durch Einheitlichkeit vergleich-
bar werden. Hier gilt es, die Anforderungen an Berichts-
pflichten so zu gestalten, dass KMU nicht zu sehr belastet 
werden. Mögliche Anpassungen in der Gesetzgebung sehen 
wir besonders in den Anforderungen zur Art und Erhebung 
der Daten, zum Monitoring (unabhängige Überprüfung der 
berichteten Daten) und zu Berichtsformaten sowie in einer 
Fokussierung auf die Wesentlichkeit der Berichte. 

Bei allen Novellierungsvorschlägen zu Berichtspflichten 
erscheint ein Aspekt bei der zukünftigen Ausgestaltung 
elementar. Unternehmensdaten zu nachhaltigen Aktivi-
täten werden derzeit in der Regel vergangenheitsbezogen 
erhoben und berichtet. Eine reine Ex-post-Betrachtung 
vernachlässigt allerdings wesentliche Aspekte, die für eine 
ganzheitliche Nachhaltigkeitsanalyse wichtig sind. Daher 
wurde unter anderem 2015 die Task Force on Climate- 
related Financial Disclosure (TCFD) ins Leben gerufen, die 
konkrete Berichtsempfehlungen abgibt.170 Die TCFD-Guide-
lines gehen über klassische Reporting-Guidelines hinaus, 
da die TCFD-Empfehlungen zusätzlich zu den üblichen 
rückblickenden Daten auch vorausschauende Analysen 
fordern, die den Einfluss des Klimawandels auf Unterneh-
men berücksichtigen (Svartzman et al. 2021). 

In Deutschland existiert keine Berichtspflicht, die den Kon-
text der TCFD-Empfehlungen widerspiegelt. Als Konse-
quenz berücksichtigen die meisten Unternehmen, die sich 
freiwillig zum Reporting nach den TCFD-Empfehlungen 
verpflichtet haben, nur Teile der Empfehlungen. Daher ist 
die Einarbeitung der TCFD-Empfehlungen in die Offenle-
gungsverpflichtungen im Rahmen der unterschiedlichen 
neuen EU-Anforderungen oder auch in nationale Umset-
zungen der EU-Verpflichtungen ein wegweisender Schritt. 
Dies ist auf anderen starken Finanzplätzen wie zum Bei-
spiel der Schweiz bereits erfolgt. Dort wurde die Klimabe-
richterstattung entsprechend der TCFD-Empfehlungen 
im August 2021 verpflichtend eingeführt (Bundesrat der 
Schweiz 2021). Auf EU-Ebene könnte die Einarbeitung durch 
die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
erfolgen, oder Deutschland könnte die TCFD-Empfehlun-
gen bei der Umsetzung der Vorschläge zur Corporate Sus-
tainability Reporting-Richtlinie (CSRD) in nationales Recht 
berücksichtigen. 

Diese Verbesserung der Datenqualität ist ein Schlüsselele-
ment, damit Klimaaspekte bei Investitionsentscheidungen 
eine stärkere Berücksichtigung finden. Eine verbesserte 
Qualität der nachhaltigkeitsrelevanten Daten (aufgrund 
der Corporate Sustainability Reporting-Richtlinie (CSRD) 
und des European Single Access Point (ESAP)) schafft nicht 
nur Anreize für nachhaltigere Aktivitäten und Investitio-
nen, sondern hilft auch, sogenanntes Greenwashing oder 
Impactwashing zu vermeiden. Insgesamt kann daher eine 
verbesserte Datenqualität deutlich zur Erreichung der 
Klimaziele beitragen.

170 Die konkreten Empfehlungen finden Sie unter: TCFD (2017).

Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, die 
Klimaberichtserstattung künftig an den Empfeh-
lungen der Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) auszurichten und dies in der 
Ausarbeitung der CSRD-Richtlinie zu inkludieren 
oder die Empfehlungen bei der Umsetzung in na-
tionales Recht zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
sollte Deutschland insbesondere bei der Ausge-
staltung der Anforderungen für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) eine starke Stimme in Europa 
sein. Für Deutschland besteht hier großes Potenzial, 
sowohl bei der Gestaltung der Gesetzgebung und 
beim Monitoring als auch bei der Anpassung der 
Anforderungen an die Datenqualität eine führende 
Rolle auf EU-Ebene zu übernehmen.
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7.2.3  Hürden für Impact Investing und inno-
vative Finanzierungsformen beseitigen
Um über den Finanzmarkt tatsächliche Veränderungen 
(Impacts) in der Realwirtschaft zu forcieren, ist es eine 
wichtige Stellschraube, die Hürden für Impact Investing 
(wirkungsorientiertes Investieren) sowie Mischfinanzie-
rungen zwischen staatlichen und privaten Geldgebern 
(Blended Finance) abzubauen. So kann gezielt zusätzliches 
Kapital für Transformationsprojekte aktiviert werden. 
Öffentliche Förderbanken können in diesem Kontext 
eine wichtige Rolle einnehmen. Gleichzeitig kann eine 
unabhängige Auditierung von Finanzprodukten und ein 
stärkerer Fokus auf die tatsächliche Veränderung und die 
Wirkmechanismen der Produkte zu mehr Transparenz 
und systematischerem Wissensaufbau beitragen. 

Der Bericht des Sustainable-Finance-Beirats zeigt im 
Detail, dass der Finanzplatz Deutschland im Bereich 
Impact Investing verglichen mit anderen Standorten 
deutliche Schwächen bei der Produktentwicklung, dem 
generellen Angebot und der Umsetzung aufweist. Laut 
einer Marktstudie der Bundesinitiative Impact Investing 
(Then und Schmidt 2021) empfinden die Anbietenden von 
Impact-Finanzprodukten in Deutschland derzeit neben zu 
geringer Transparenz des Marktes an Impact-Produkten 
die regulatorischen Rahmenbedingungen, das mangelnde 
Impact-Verständnis bei potenziellen Investoren, sowie die 
unterschiedlichen Ansprüche an die Wirkungsmessung als 
die größten Hürden für Impact Investing. So wurde in der 
Studie von Anlegerinnen und Anlegern sowie Anbietenden 
erklärt, dass sie selbst, aber auch potenzielle Investoren, 
nur ein unzureichendes Marktverständnis haben. Auch 
wenn seit Jahrzehnten das Themenfeld „nachhaltige Geld-
anlagen“ an Relevanz stetig zugenommen hat, ist die Frage 
nach der Wirkung entsprechender Produkte noch nicht 
hinreichend beantwortet.

Deshalb sollten Anreize dafür gesetzt werden, dass über 
den Finanzmarkt das Thema Wirkung (Impact) stärker 
in den Mittelpunkt bei Finanzierungen gestellt wird. Das 
bedeutet zum Beispiel, dass sich Investoren als aktive 
Shareholder sehen und durch einen entsprechenden 
Engagement-Ansatz versuchen, die Strategie von Unter-
nehmen zu beeinflussen. Solch ein Ansatz kann sich auf 
einen aktiven Dialog mit dem Unternehmensmanagement 
sowie die Wahrnehmung von Stimmrechten fokussieren 
(Bauer et al. 2021). Ferner können Impact-Investments 
gezielt zusätzliches Kapital für transformative Investitions-
vorhaben zur Verfügung stellen (Kölbel et al. 2020). Durch 
Mischfinanz-Produkte, sogenanntes Blended Finance, 
soll auch nach dem Willen der EU die Finanzierung der 
Transformation aus Privatinvestitionen erfolgen, welche 
die Aufwendungen der EU ergänzen sollen. Hierbei gilt es, 
die möglichen Beiträge der öffentlichen Förderbanken in 
diesem Kontext zu überprüfen. 

Derzeit lassen sich für Deutschland jedoch steuerliche 
und finanzregulatorische Hürden attestieren. Regelungen 
im Kapitalanlagegesetzbuch für Mikrofinanzprodukte, 
die bisher nicht auf Impact-Produkte ausgeweitet sind, 
hemmen derzeit zum Beispiel die Schaffung von innova-
tiven Investitionsprodukten; dies gilt auch im Bereich von 
staatlich geförderten Sparplänen oder Riester-Verträgen. 
Zum Beispiel sind wirkungsorientierte Finanzprodukte in 
Spezialfonds nur professionellen und semiprofessionellen 
Investoren zugänglich. Dies hemmt die Entwicklung von 
Produkten in unterschiedlichen Asset- sowie Risikoklassen 
und reduziert darüber hinaus Anreize zur Gründung von 
anlagefähigen, impact-orientierten Unternehmen bezie-
hungsweise zur Planung von anlagefähigen nachhaltigen 
Projekten in der Realwirtschaft (OECD 2018). Insbesondere 
im Bereich von Venture Capital erscheinen daher innova-
tive Schritte und die Beseitigung von Hürden angemessen.

Zusätzlich ist für wirkungsorientiertes Investieren eine 
unabhängige Auditierung von Daten und die Einhaltung 
von Standards notwendig. Die EU arbeitet zusätzlich zu 
den Plänen zu den Offenlegungsverpflichtungen und der 
weiteren Ausarbeitung der Kriterien der Taxonomie an 
einem Eco-Label für Finanzprodukte und einem Green-
Bond-Standard, womit Informationen zu Finanzprodukten 
verlässlicher werden sollen. Auch hier ist es nötig, Struktu-
ren zu schaffen, die diese unabhängige Überwachung der 
Datenqualität und die Einhaltung des geplanten EU-Green-
Bond-Standards und des EU-Labels für grüne Investment-
fonds einbinden. Dieser Schritt sollte vor oder spätestens 
zeitgleich mit der Einführung des European Single Access 
Point (ESAP) erfolgen, um nicht nur die Datenverfügbarkeit 
zu verbessern, sondern gleichzeitig die Verlässlichkeit und 
Transparenz zu steigern. Die derzeitigen Bestrebungen zur 
Entwicklung einer Ampel für Anlageprodukte sind sehr 
zu begrüßen, sollten aber diese Aspekte – insbesondere 
hinsichtlich unabhängiger Kontrolle und Monitoring der 
Wirkung von Investitionen – berücksichtigen.

7.2.4  Anforderungen für die Risikobewertun-
gen adjustieren 
Eine weitere wesentliche Handlungsoption im Finanzmarkt-
kontext stellen Anreize dar, die zu einer Umorientierung 

Die Bundesregierung sollte die Hürden für Impact 
Investing und innovative Finanzierungsformen 
genauer analysieren und gegebenenfalls beseitigen. 
Dadurch kann gezielt zum Ausbau des Angebots 
an Produkten beigetragen werden, die Wirkung im 
Bereich Klimaschutz erreichen. Zusätzlich wird der 
Bundesregierung empfohlen, Strukturen zu fördern, 
die eine unabhängige Auditierung und Zertifizierung 
von Daten und Labeln ermöglichen.
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führen, wie langfristige Risiken eingepreist werden. Dafür 
müssen etablierte Finanzierungsmodelle und Paradigmen 
kritisch hinterfragt und durch innovative Finanzierungsme-
chanismen und -anreize ersetzt oder ergänzt werden.

Auf dem Finanzmarkt spielt das Thema Nachhaltigkeit 
derzeit in vielen Bereichen primär aus einer Risikosicht 
eine Rolle. Im Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltig-
keitsrisiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin 2019) wird Unternehmen und 
Finanzinstituten zum Beispiel empfohlen, die physischen 
und transitorischen Risiken anhand von ökologischen, 
sozialen oder unternehmerischen Nachhaltigkeitsfakto-
ren in der strategischen Planung zu berücksichtigen. So 
stellen nicht-nachhaltige Praktiken ein Risiko für künftige 
Gewinne dar und können die langfristige Finanzstabilität 
beeinflussen. Gleichzeitig soll im Rahmen des European 
Green Deal die Finanzwirtschaft eine aktive Rolle bei der 
Transformation spielen und Wirkungen in der Realwirt-
schaft erzeugen. Hypothetisch kann man schlussfolgern, 
dass alleine durch eine Minimierung des finanziellen 
Risikos gleichzeitig die Forcierung von nachhaltigen Akti-
vitäten in Unternehmen und somit eine klimaorientierte 
Transformation der Realwirtschaft erreicht werden 
kann. Forschungsseitig steht die Verifizierung dieser 
Hypothese allerdings noch aus.

Hier ist besonders hervorzuheben, dass im Bereich der Kre-
ditvergabe bisher Nachhaltigkeitsrisiken nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Dabei ist der Kreditbereich ein effek-
tiver Hebel, um die Erreichung von Klimazielen zu 
ermöglichen. Doch eine Studie des WWF (2020) kommt zu 
dem Schluss, dass derzeit bei der Vergabe von Krediten durch 
Finanzinstitute Klimaziele kaum Berücksichtigung finden.

Daher erscheint es sinnvoll, dass Banken Klimarisiken, die 
bisher nicht oder nur rudimentär eingepreist sind,171 mit 
mehr Eigenkapital hinterlegen müssen. Durch diese höhe-
ren Anforderungen an die Eigenkapitalbasis der Banken 
werden Finanzierungskosten für THG-intensive Unterneh-
men und Branchen teurer. Gerade in Anbetracht steigen-
der CO2-Preise erscheint dieses Vorgehen adäquat. Die 
Pläne der EU zur Offenlegung von nachhaltigen Unterneh-
menspraktiken sowie zum Umgang mit Nachhaltigkeitsri-
siken könnten hierfür eine Grundlage darstellen. Gleich-
zeitig werden durch die neuen Risikobewertungen 
(basierend auf Szenarioanalysen und wissenschaftsba-
sierten Zielvorgaben) Anforderungen an Unternehmens-
daten erforderlich, die wiederum gezielt Anreize für nach-
haltigere Unternehmensaktivitäten und zur Reduzierung 
von Klimarisiken schaffen.

7.2.5  Umsetzung der Sustainable Finance- 
Empfehlungen verstärken 
Im Abschlussbericht „Shifting the Trillions“ hat der 
 Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung (2021) 
insgesamt 31 Vorschläge gemacht, wie Deutschland in 
Europa eine Vorreiterrolle im Bereich nachhaltige Finanz-
wirtschaft einnehmen kann. Diese Vorschläge betreffen 
fünf Handlungsfelder: 

 » verlässlicher Politikrahmen,

 » zukunftsgerichtete und integrierte Berichterstattung,

 » systematischer Wissensaufbau, 

 » nachhaltigkeitswirksame Finanzprodukte, 

 » institutionelle Verstetigung.

Die von der Bundesregierung verabschiedete Sustainable 
Finance-Strategie für Deutschland basiert auf diesem 
Abschlussbericht. Einzelne Mitglieder des Beirats haben 
nach der Vorstellung der Sustainable Finance-Strategie 
allerdings kritisiert, dass die Strategie eines bisher nicht 
geschafft hat: „Die Konkretisierung, sprich: den Weg in die 
Umsetzung.“ (Jeromin 2021). Eine vollständige Umsetzung 
der Empfehlungen aus dem Beiratsbericht in naher 
Zukunft ist daher ratsam.

Aus Sicht der Klimapolitik können prinzipiell alle Empfeh-
lungen des Sustainable-Finance-Beirats als sehr relevant 
eingestuft werden. Eine effektive Lenkungswirkung auf 
die klimaorientierte Transformation kann insbesondere 
für die folgenden drei Bereiche der Empfehlungen attes-
tiert werden:

(1) Mit einer zukunftsgerichteten Berichterstattung sollen 
vor allem die Auswirkungen derzeitiger Unternehmens-
strategien und -ziele (wie wissenschaftlich basierter Ziel-
vorgaben) sowie möglicher Klimarisiken erfasst werden. 

171 Für die finanzielle Bewertung entsprechender Risiken (zum Beispiel Transitionsrisiken) bedarf es der Entwicklung geeigneter Klimarisiko-Indikatoren.
172 Für eine genaue Definition und weitere Erklärungen siehe auch: BMF Basel III.

Die Bundesregierung sollte mittelfristig adjus-
tierte Anforderungen zur Eigenkapitalbasis für das 
Kreditgeschäft festlegen beziehungsweise sich 
dafür einsetzen und eine entsprechende Anpas-
sung der Eigenkapitalvorschriften in Basel III/IV172 
forcieren. Für neue Ansätze bei Risikobewertun-
gen und deren Messung können wissenschafts-
basierte Zielvorgaben sowie daraus abgeleitete 
unternehmensspezifische Minderungspfade eine 
wichtige Rolle spielen. Allerdings besteht in diesen 
Gebieten derzeit noch ein hoher Forschungs- und 
Weiterentwicklungsbedarf.
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Aktuelle Forschung zeigt, dass die Berichterstattung von 
klimaorientierten nicht-finanziellen Daten bereits jetzt in 
einigen Bereichen für den Kapitalmarkt relevant ist, die 
rein freiwillige Berichterstattung aber eine Limitation dar-
stellt (Wissenschaftsplattform Sustainable Finance 2019). 
Eine verpflichtende zukunftsgerichtete Berichterstattung 
kann die Lenkungswirkung erhöhen.

(2) Die Anlagen und Investitionen insbesondere des Bun-
des müssen sich klar an den Pariser Klimazielen orientie-
ren. Die gesamte öffentliche Hand sollte so zum Vorbild 
werden und den Wandel sowohl bei der Kapitalanlage als 
auch bei der Gestaltung und Vergabe von Projekten expli-
zit berücksichtigen, die durch Investitionen aus staatlichen 
Quellen unterstützt werden. 

(3) Gerade der Kreditbereich ist ein effektiver Hebel, um 
die Erreichung von Klimazielen zu ermöglichen. Hier wird 
empfohlen, den Ratschlägen des Sustainable-Finance-Bei-
rats zu folgen und sich auf europäischer Ebene dafür ein-
zusetzen, dass die Taxonomie auch bei der Kreditvergabe 
im Rahmen von Risikoevaluierungen Anwendung findet. 
Die sich dadurch ergebende Lenkungswirkung bei der 
Finanzierung von Unternehmen kann so mittelfristig die 
Klimapolitik unterstützen.

Die Bundesregierung sollte die Empfehlungen des 
Sustainable-Finance-Beirats ganzheitlich aufneh-
men und die Sustainable Finance-Strategie konkre-
tisieren; so kann sich Deutschland zu einem führen-
den Standort für Sustainable Finance entwickeln 
und zeitgleich wichtige Schritte hin zur Erreichung 
der ambitionierten Klimaziele gehen.
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Box 7-1: Finanzierung des Green Deal

Die Finanzierung des Green Deal als zentrale Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie der EU baut primär 
auf den Green Deal Investment Plan.173 Für die Umlenkung und Mobilisierung privater Mittel sind zunächst 
die glaubwürdige, langfristige Festschreibung von Klimaschutzzielen und die Einführung entsprechend 
ausgestalteter Klimaschutzinstrumente wesentlich. Die wirksame Regulierung von Emissionen, beispiels-
weise in Form einer verschärften Fortschreibung des bestehenden EU-ETS (siehe Kapitel 4.1.1, Fußnote 31), 
trägt bereits dazu bei, dass verstärkt private Investitionen in Maßnahmen zur Emissionsvermeidung und 
in Klimaschutztechnologien umgelenkt werden. Öffentlichen Mitteln kommt dabei eine Doppelfunktion zu: 
Einerseits dienen sie der Finanzierung von im engeren Sinn originär öffentlichen Aufgaben, zum Beispiel 
im Bereich von Forschung und Entwicklung, der Bereitstellung von Infrastruktur oder der Abfederung sozi-
aler Folgen von Strukturwandel und Transformationsprozessen. Andererseits können sie aber auch, wie in 
der deutschen Sustainable Finance-Strategie beschrieben, etwa in Form von Subventionen, Investitionszu-
schüssen oder zinsvergünstigten Finanzierungen, aber auch zur zusätzlichen Mobilisierung beziehungsweise 
Unterstützung privater Investitionen dienen. 

Der Green Deal Investment Plan als Investitionssäule der EU-Klimaschutzstrategie soll diese Doppelfunktion 
ausfüllen und umfasst laut des Plans der EU-Kommission Finanzierungsbedarfe von über einer Billion Euro 
für die Jahre 2021 bis 2030. Während 503 Milliarden Euro der Bedarfe durch den Einsatz öffentlicher Mittel 
aus dem EU-Budget und weitere 25 Milliarden Euro über einen Modernisierungsfonds aus den Einnahmen 
des EU-ETS gedeckt werden, soll die andere Hälfte durch entsprechende Anreize aus privaten und natio-
nalen Mitteln in den Mitgliedstaaten mobilisiert werden. Diese Mobilisierung zielt einerseits auf 114 
 Milliarden Euro aus nationalen Kofinanzierungen und andererseits auf 279 Milliarden Euro aus dem 
InvestEU-Programm. Das InvestEU-Programm zum grünen Aufschwung nach der Corona-Pandemie soll 
geeignete Rahmenbedingungen für private Investoren und den öffentlichen Sektor schaffen, um nachhal-
tige Investitionen anzureizen, und Behörden sowie Projektträger bei der Auswahl, Strukturierung und 
Durchführung nachhaltiger Projekte unterstützen. Die Basis des Programms ist eine EU-Haushaltsgarantie, 
um die Bereitstellung von Mitteln durch die Europäische Investitionsbank (EIB) und andere Durchführungs-
partner abzusichern und eine größere Zahl auch risikoreicher Projekte privater Investorinnen und Investoren 
zu ermöglichen.

Sozioökonomische Härten der grünen Transformation sollen durch gezielte Unterstützung der Bevölkerung 
in den am stärksten betroffenen Regionen im Rahmen des Just Transition Mechanism abgefedert werden. 
Dafür werden im Zeitraum von 2021 bis 2027 100 Milliarden Euro, bis 2030 hochgerechnet insgesamt 143 
Milliarden Euro, in den gerechten und fairen Übergang investiert. Im Kern baut dieser Mechanismus auf 
drei Säulen auf: Der Just Transition Fund im Umfang von 17,5 Milliarden Euro soll Investitionen in Höhe von 
30 Milliarden Euro anreizen; das InvestEU-Programm soll durch Hilfe und Beratung 10 bis 15 Milliarden Euro 
mobilisieren; und die EIB soll durch eine gesteigerte Darlehensfazilität öffentliche Investitionen von 25 bis 
30 Milliarden Euro ermöglichen.

173 Zum Abrufen der URL vgl. Europäische Kommission (2020): Investitionsplan für den europäischen Grünen Deal. COM(2020) 21 final.
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Der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 umfasst insgesamt ein Budget im Umfang 
von 1.074,3 Milliarden Euro (2018 Preise). Die Finanzierung basiert im Wesentlichen auf Beiträgen der Mit-
gliedstaaten und traditionellen beziehungsweise Mehrwertsteuer-Eigenmitteln. Ein Drittel (377,8 Milliarden 
Euro) soll für den Bereich „Zusammenhalt, Resilienz und Werte“ aufgewendet werden, insbesondere für die 
regionale Entwicklung und Kohäsion. Ein weiteres Drittel (356,4 Milliarden Euro) fließt in „Natürliche Res-
sourcen und Umwelt“ im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (siehe Kapitel 5). Die restlichen Mittel 
werden für den Binnenmarkt, Innovation, die Digitalisierung, Entwicklungs- und internationale Zusammen-
arbeit, Grenzmanagement sowie die öffentliche Verwaltung genutzt. Als Teil des Green Deal sollen 30 Prozent 
des MFR für den Klimaschutz und die Erreichung von Umweltzielen reserviert werden, eine Steigerung um 
zehn Prozentpunkte im Vergleich zum MFR 2014–2020.174 Hochgerechnet auf die Zeit bis 2030 ergibt sich 
dadurch die oben ausgewiesene „öffentliche Säule“ des Green Deal Investment Plan von 503 Milliarden Euro.

Zusätzlich zum regulären EU-Budget wurde im Jahr 2020 das außerordentliche Förderprogramm Next 
Generation EU (NGEU)175 beschlossen, das die Auswirkungen der Corona-Pandemie abfedern und den Wie-
deraufbau der Wirtschaft fördern soll. Es umfasst Investitionen im Umfang von 750 Milliarden Euro (2018 
Preise) für den Zeitraum 2021 bis 2026. Im Zuge der Finanzierung werden erstmals EU-eigene Anleihen 
ausgegeben. Unter dem EU Green Bond Standard sollen 30 Prozent der für das Förderprogramm Next 
Generation EU (NGEU) benötigten Finanzmittel aufgebracht werden. Die Gegenfinanzierung dieser Anleihen 
erfolgt durch die schrittweise Erschließung neuer Quellen für Eigenmittel, die teilweise eine eigene umwelt- 
beziehungsweise klimapolitische Lenkungswirkung haben und für die bis 2024 Vorschläge erarbeitet werden 
sollen. Dazu gehören das im "Fit for 55"-Paket vorgeschlagene ETS-2, eine noch vorzustellende Digitalabgabe 
sowie ein CO2-Grenzausgleichssystem. Die Kommission entwickelt außerdem bis Juni 2024 Vorschläge für 
eine Finanztransaktionssteuer, eine neue Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer sowie einen 
neuen Beitrag im Zusammenhang mit dem Unternehmenssektor.

Der Hauptfokus des Förderprogramms Next Generation (NGEU) liegt auf einer Aufbau- und Resilienzfazilität, 
für die 672,5 Milliarden Euro vorgesehen sind. Um Unterstützung daraus zu erhalten, müssen die Mitglied-
staaten in ihren nationalen Aufbau- und Resilienzplänen der Kommission ein kohärentes Paket von Projekten, 
Reformen und Investitionen vorlegen. Dabei wird im Sinne des Green Deal die Notwendigkeit eines beson-
deren Werts der Investitionen für den Klimaschutz unterstrichen, für den mindestens 37 Prozent der Mittel 
direkt genutzt werden müssen. Eine Bewertung und Kategorisierung einzelner Maßnahmen erfolgt nach 
Klima- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und stützt sich auf die Klassifizierungen in der EU-Taxonomie. 
Knapp die Hälfte der Mittel (312,5 Milliarden Euro) wird in Form direkter Finanzhilfen und Zuschüsse verteilt 
und die andere Hälfte (360 Milliarden Euro) als Darlehen an die Mitgliedstaaten vergeben. Die restlichen 
Mittel des Förderprogramms Next Generation (NGEU) (77,5 Milliarden Euro) dienen einer Aufstockung 
bestehender Fonds und Programme, wie dem Kohäsionsfonds ReactEU, dem Just Transition Fund für einen 
sozial verträglichen Übergang zur Klimaneutralität, dem Fonds zur Entwicklung des ländlichen Raums, dem 
Fonds für einen grünen Aufschwung nach der Corona-Pandemie InvestEU, Horizont Europa als Rahmen-
programm für Forschung und Innovation sowie rescEU zur Bewältigung von Naturkatastrophen.

Insgesamt verfolgt die EU mit den beschlossenen Investitionen klare politische Prioritäten hin zu mehr 
Klimaschutz entlang der im Green Deal festgelegten Leitlinien und in Teilen sogar darüber hinaus. Die Praxis 
des „Klimaschutz-Mainstreaming“ wird gestärkt, indem der Anteil von Klimaschutzmaßnahmen in allen 
Budgetfragen auf mindestens 30 Prozent angehoben wird. Wie Dorn und Fuest (2021) anmerken, bestehe 
für die Verwendung der bereitgestellten Mittel allerdings ein relativ großer Ermessensspielraum für die 
Mitgliedstaaten. Dies berge die Gefahr einer Verwässerung der zugrundeliegenden klimapolitischen Absich-
ten und hinterlasse Unklarheit darüber, ob beispielsweise die im Zuge der Corona-Krise implementierten 
Hilfsmaßnahmen nur zu einem Vorziehen von Ausgaben und dem Ersatz nationaler durch europäische 
Mittel führen. Auch im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) muss genau geprüft werden, welche Ausgaben, 
zum Beispiel für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), in der Kategorie „Umwelt und Ressourcen“ anzusiedeln 
sind und entsprechend auf das 30-Prozent-Ziel angerechnet werden sollten. Kritisch zu hinterfragen ist 
außerdem eine potenzielle Minderung der Wirkung der beschriebenen Maßnahmen durch öffentliche  Mittel. 
Bisher gibt es auch noch keine längerfristige Strategie über die Jahre 2026/27 hinaus.

Box 7-2: Finanzieller Rahmen und Recovery-Programme

174 AblEU L 433I, 22.12.2020, S. 28–46.
175 EC (o. J.).
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8  Gesellschaftliche Resonanzfähigkeit

Resonanz in Bezug auf das Thema Klimaschutz bezeichnet 
die Bereitschaft, Klimaschutz anzunehmen, sich positiv 
anzueignen und eigendynamisch weiterzuentwickeln. Hin-
tergrund ist die Notwendigkeit, für die Umsetzung ambitio- 
nierter Klimaschutzziele eine breite Unterstützung in der 
Gesellschaft zu bewirken. Es geht im Hinblick auf die Errei-
chung der Klimaschutzziele auch darum, Widerstand 
gegen klimaschützende Maßnahmen zu vermeiden, die 
Akzeptanz für klimaschutznotwendige Infrastrukturen und 
Anlagen zu erhöhen und schließlich eine aktive Träger-
schaft möglichst vieler Akteursgruppen zu erreichen, die 
den Klimaschutz dynamisch vorantreiben. Dafür sind eine 
als fair wahrgenommene Verteilung finanzieller Lasten, 
gelingende Beteiligungsformen und die Erzeugung positi-
ver Klimaschutzeffekte erforderlich. Das ist umso notwen-
diger, als sich Klimaschutz den gesellschaftlichen Akteu-
rinnen und Akteuren häufig als konkrete Belastung 
darstellt (Matthies et al. 2020), weil sie erhöhte Kosten 
tragen, die Mühen einer Verhaltensänderung auf sich neh-
men oder gar einen Ersatz für nicht mehr tragfähige 
Geschäftsmodelle entwickeln müssen. 

Mit dem Kriterium der gesellschaftlichen Resonanzfähigkeit 
wird die Klimaschutz-Governance daraufhin bewertet, 
inwieweit sie für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen 
und Individuen Resonanz ermöglicht und fördert (vgl. Kapi-
tel 2: Kriterien). Um gesellschaftliche Resonanz zu fördern, 
empfehlen wir daher, ein Übermaß an Belastungs- und 
Zumutungserfahrungen zu verhindern und starke Unge-
rechtigkeitswahrnehmungen zu vermeiden (Kapitel 8.1). 
Eine weitere notwendige Voraussetzung für gesellschaftli-
che Resonanz ist Akzeptanz, die unter anderem über eine 
stärkere Beteiligung gefördert werden kann (Kapitel 8.2). 

Bürgerbeteiligung ist bereits aus Gründen der Information, 
der Konfliktlösung, der Sachverhaltsaufklärung und des 
vorgezogenen Rechtsschutzes erforderlich sowie aus dem 
Anspruch auf Teilhabe an demokratischer Willens- und 
Urteilsbildung zu begründen. Darüber hinaus trägt sie zu 
einer Ermächtigung (empowerment) der Menschen zur 
Mitgestaltung ihrer Lebenswelt und zu einer aktiven 
Träger schaft bei der Umsetzung der Energiewende bei. In 
vielen Fällen kann gelingende Beteiligung sogar Genehmi-
gungsprozesse beschleunigen, allerdings gibt es dafür 
keine Garantie. Dementsprechend empfehlen wir, dass 
eine aktive Trägerschaft gefördert wird, um die erforder-
liche gesellschaftliche Eigendynamik in Gang zu setzen 
(Kapitel 8.3). 

Das Kriterium der gesellschaftlichen Resonanz tritt daher 
in Ergänzung zu einer Bewertung der volkswirtschaftlichen 
Kosten und der technologischen Machbarkeit von Klima-
schutz. In manchen Fällen kann es zu Zielkonflikten  
(Trade-offs) zwischen diesen Bewertungskriterien kom-
men, wenn zum Beispiel in einem bestimmten Maßnah-
menbereich ein Spannungsverhältnis zwischen volkswirt-
schaftlich wünschenswerter Kosteneffizienz und der 
wahrgenommenen Verteilungswirkung besteht. Ein Min-
destmaß an gesellschaftlicher Resonanz ist aber bei aller 
Notwendigkeit der Abwägung zwischen Zielkriterien uner-
lässlich, damit die Transformation überhaupt gelingen 
kann. Denn ohne Zustimmung und auch Mitwirkung der 
betroffenen Menschen sind Transformationen in demo-
kratischen Systemen kaum umzusetzen.

Die Idee einer gesellschaftlich resonanten Klimaschutz-
politik ist sozialwissenschaftlich verankert. Der Kernge-
danke besteht darin, dass Individuen, Organisationen 
oder gesellschaftliche Teilbereiche in ihrer Eigenlogik 
(Luhmann 1986) adressiert werden müssen, wenn sie sich 
tatsächlich an Nachhaltigkeitszielen ausrichten sollen. Für 
Unternehmen und andere Organisationen müssten also 
Strukturbedingungen geschaffen werden, die es nahele-
gen, deren Organisationsziele neu auszurichten und 
 Planungsprozesse entsprechend anzupassen. Das kann 
zum Beispiel durch die Veränderung der Kostenstruktur, 
durch rechtliche Rahmenbedingungen für wirtschaftli-
ches Handeln oder den Aufbau einer Förderstruktur 
erreicht werden. Für Individuen müssten Anlässe geschaf-
fen werden, ihre grundlegenden Werteorientierungen 
zu verändern und darauf aufbauend zu neuen Alltagsrou-
tinen zu finden. Zumindest für Individuen weiß man 
außerdem, dass sie nicht nur instrumentell handeln, 
sondern auch Handlungen zum Teil als Selbstzweck oder 
im Sinne des wahrgenommenen Allgemeinwohls aus-
üben. Menschen streben nach gelingenden Weltbezie-
hungen (Rosa 2016). Das gilt für Alltagshandeln, aber auch 
für das Handeln als politische Akteurinnen und Akteure. 
Daher greift eine rein instrumentelle Ausrichtung von 
Klimaschutzpolitik zu kurz, denn es kommt auch darauf 
an, dass für die Akteurinnen und Akteure positive Bezug-
nahmen möglich werden, die einen Wert für sich darstel-
len. Erst aus dieser Übernahme in die Eigenlogik entsteht 
die Grundlage für eine aktive Trägerschaft, wie sie hier 
für die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung en t-
wickelt wird.
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Die Idee der Resonanz ist zudem bereits im Hinblick auf 
die Möglichkeit der politischen Umsetzung von Nachhal-
tigkeitszielen weiterentwickelt und empirisch angewandt 
worden (Hall et al. 2017). Gesellschaftliche Resonanzfähig-
keit kann auf unterschiedlichen Wegen praktisch gefördert 
werden, die von ordnungsrechtlichen über marktbasierte 
Instrumente bis hin zu gezielten Förderprogrammen und 
Kommunikationsangeboten reichen. Auch die breite for-
male und informelle Beteiligung von Akteurinnen und 
Akteuren an der Ausgestaltung der Klimaschutzpro-
gramme spielt hierbei eine positive Rolle. Unter gesell-
schaftlichen Akteuren verstehen wir in diesem Kontext 
sowohl individuelle (zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger, 
Gründerinnen und Gründer) als auch kollektive Akteure 
(zum Beispiel kommunale Verwaltungen, Unternehmen, 
Verbände). 

Im Folgenden werden zentrale Kernpunkte der Resonanz-
fähigkeit angesprochen. Bei der Betrachtung der Vertei-
lungswirkung von Klimaschutzmaßnahmen (Kapitel 8.1) 
geht es vor allem um die Resonanzfähigkeit von Unterneh-
men und Privathaushalten; im Kapitel zu Akzeptanz und 
Beteiligung (Kapitel 8.2) rücken Bürgerinnen und Bürger 
sowie Stakeholder als resonanzfähige Akteure in den Fokus. 
Im Kapitel über die aktive Trägerschaft (Kapitel 8.3) kom-
men weitere Akteure wie beispielsweise Kommunen hinzu.

8.1  Verteilungswirkung von 
Klimapolitik
Die Umsetzung der gesetzlich verankerten klimapoliti-
schen Zielsetzungen erfordert deutliche Anstrengungen. 
Auch wenn mittel- bis langfristig die Vorteile des Klima-
schutzes überwiegen werden, bedeuten etwa höhere 
Energiepreise im Zuge der CO2-Bepreisung und der 
beschleunigte Umstieg auf kostspielige klimafreundliche 
Technologien zumindest kurzfristig finanzielle Belastungen 
für Unternehmen und Haushalte. Die Wahl der Instru-
mente beeinflusst dabei sowohl die Höhe dieser Kosten 
für die Gesellschaft insgesamt als auch ihre Verteilung auf 
die unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteure und Sek-
toren. Diese Verteilungswirkungen sind von zentraler 
Bedeutung für die gesellschaftliche Trägerschaft von Kli-
mapolitik. Sowohl die messbaren Verteilungseffekte als 
auch deren Transparenz und damit verbunden die indivi-
duelle Wahrnehmung der Verteilungseffekte spielen hier 
eine zentrale Rolle. 

Die verteilungspolitischen Wirkungen und ihre Wahr-
nehmbarkeit prägen in hohem und zunehmenden Maße 
auch die politische Diskussion um Klimaschutz und geeig-
nete Klimaschutzinstrumente. Im Folgenden wird dar - 

gelegt, dass sich, anders als vielfach angenommen, ver-
teilungspolitische Wirkungen nicht auf einzelne Instru-
mente beschränken, sondern letztlich jede Form von Kli-
mapolitik mit verteilungspolitischen Folgen verbunden ist. 
Abschließend wird aufgezeigt, wie die Verteilungswirkun-
gen von Klimainstrumenten kompensiert und schon bei 
deren Design berücksichtigt werden können.

8.1.1  Verteilungswirkungen verschiedener 
Instrumententypen 
Die Verteilungswirkungen der CO2-Bepreisung sind beson-
ders gut wahrnehmbar und werden deshalb im Vergleich 
zu anderen Instrumenten intensiv gesellschaftlich disku-
tiert. Dabei wird vernachlässigt, dass grundsätzlich alle 
klimapolitischen Instrumente mit Verteilungswirkungen 
verbunden sind (Fullerton und Muehlegger 2019). Verschie-
dene klimapolitische Instrumente unterscheiden sich 
darin, welche Akteure besonders betroffen sind, über 
welche Kanäle sich diese Verteilungswirkungen entfalten 
und damit auch, wie transparent diese letztlich wahrnehm-
bar und kommunizierbar sind. Dies wird im Folgenden für 
einzelne Instrumente anhand ausgewählter Beispiele ver-
deutlicht. Zu beachten ist aber auch, dass Verteilungswir-
kungen nur ein Kriterium von mehreren bei der Auswahl 
geeigneter klimapolitischer Instrumente darstellen. 

In Deutschland belasten Bepreisungsinstrumente, wie 
etwa die CO2-Bepreisung von Heiz- und Kraftstoffen über 
das nationale Brennstoffemissionshandelssystem in den 
Bereichen Gebäude und Verkehr (BEHG)176, einkommens-
schwächere Haushalte stärker als Haushalte mit höheren 
Einkommen. Dies gründet darin, dass Haushalte mit nied-
rigem Einkommen einen überproportionalen Anteil ihres 
Einkommens für Grundgüter wie Nahrungsmittel, Energie 
und Mobilität ausgeben und die erhöhten Kosten – etwa 
im Gebäudesektor – von den vermietenden Personen auf 
die Mietparteien überwälzt werden. Zugleich generiert die 
CO2-Bepreisung auch Einnahmen, mit deren Hilfe die Ver-
teilungswirkungen kompensiert werden können und die 
bei entsprechender Rückverteilung sogar zu einer progres-
siven Ausgestaltung von Klimapolitik führen können 
(Roolfs et al. 2021). 

Auch ordnungsrechtliche Maßnahmen führen zu Kosten: 
So erhöhen zum Beispiel CO2-Flottengrenzwerte für Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge177 die Kosten für die Anschaf-
fung von Gütern wie Autos, indem sie die Kosten für deren 
Entwicklung und Produktion anheben (Davis und Knittel 
2019). Quoten für die Zusammensetzung von Energieträ-
gern – wie zum Beispiel die Quote für Biokraftstoff im 
Benzin gemäß § 37a Abs. 4 BImSchG178 – erhöhen die Kos-
ten der regulierten Energieträger für die Inverkehrbringer 

176 Siehe Kapitel 4.2.2.
177 Siehe Kapitel 4.1.2, Box 4-1, Fußnote 59.
178 Bundes-Immissionsschutzgesetz v. 17.5.2013, BGBl. I S. 1274, zuletzt geändert durch Art. 1 d. G. v. 24.9.2021, BGBl. I S. 4458.
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und infolgedessen auch die Verbraucherpreise für diese 
Energieträger. Das gemäß § 72 Abs. 4 GEG179 von 2026 an 
wirkende grundsätzliche Verbot, Ölheizungen in Neubau-
ten einzubauen, erzielt einen klar berechenbaren CO2-Min-
derungserfolg und Rechtssicherheit, ohne weitere Trans-
aktionskosten wie etwa den Aufbau eines Kontrollsystems 
zu verursachen. Denn die Überprüfung erfolgt durch die 
beliehenen Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. 
Die Verteilungswirkungen dieser Maßnahme sind jedoch 
nicht ohne Weiteres feststellbar. Die Härtefallregelung in 
§ 72 Abs. 5 GEG verhindert zwar, dass die Bestimmung 
unverhältnismäßig ist. Ob die Regelung jedoch einkom-
mensschwache oder einkommensstärkere Haushalte im 
Mittel höher belastet, hängt wiederum von den Besitzver-
hältnissen und gesetzlichen Bestimmungen zur Weiterrei-
chung von Kosten an die Mietparteien ab. 

An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Verteilungswirkung 
ordnungsrechtlicher Maßnahmen sehr stark vom Zuschnitt 
der einzelnen Maßnahme und vom konkreten Anwendungs-
fall abhängt. Deswegen lassen sich keine allgemeingültigen 
Aussagen über die Verteilungswirkungen von Ordnungs-
recht treffen. Beispielhaft soll hier eine Untersuchung von 
Davis und Knittel (2019) genannt werden, die für die USA die 
verteilungspolitischen Wirkungen von Technologiestandards 
im Verkehrssektor untersucht haben. Sie kommen zu dem 
Ergebnis, dass die betrachteten ordnungsrechtlichen Maß-
nahmen progressiver wirken als Energiesteuern ohne Rück-
erstattung der Einnahmen, aber regressiver als eine Steuer 
mit einer Pro-Kopf-Rückerstattung der Einnahmen an die 
Bürgerinnen und Bürger. Bruegge et al. (2019) haben die 
Wirkung von verpflichtenden Mindeststandards für Energie-
effizienz neuer Gebäude in Kalifornien untersucht. Sie zei-
gen, dass Haushalte in der unteren Hälfte der Einkommens-
verteilung die größten Ersparnisse bei Energiekosten haben. 
Diese werden aber dadurch erreicht, dass einkommens-
schwächere Haushalte wegen der durch Standards erzeug-
ten Kosten ihre Wohnfläche tendenziell verkleinern. Wäh-
rend die zitierten Studien US-Haushalte analysiert haben, ist 
zu vermuten, dass ähnliche Effekte in Deutschland auftreten. 
Da die Verteilungseffekte von ordnungsrechtlichen Instru-
menten nur selten bei deren Einführung analysiert werden, 
werden diese Effekte allerdings kaum politisch diskutiert. 

Die verteilungspolitischen Wirkungen von Förderprogram-
men hängen ebenfalls maßgeblich von deren Ausgestal-
tung ab. Setzen sie etwa eine bestimmte Kreditwürdigkeit 
oder ein Anfangskapital voraus, so können einkommens-
schwächere Haushalte diese Voraussetzungen oftmals 
nicht erfüllen. Häufig stehen auch gerade einkommens-
schwächeren Haushalten die notwendigen Informationen 
über Fördermöglichkeiten nicht zur Verfügung.

Die EEG-Förderung (vgl. Kapitel 4) zum Beispiel kommt 
neben Unternehmen eher wohlhabenderen Haushalten 
zugute, da diese oft über Grundeigentum verfügen und so 
etwa eine Solaranlage auf ihrem Eigenheim installieren 
können. Ähnliches gilt für die Subventionierung des Kaufs 
oder Leasings von neuen Elektrofahrzeugen,180 die nur 
diejenigen abrufen können, die sich den Kauf oder das 
Leasing eines solchen Fahrzeugs leisten können. Förder-
instrumente können aber auch progressiv wirken, wenn 
sie beispielsweise wie bei der Gebäudesanierung die auf 
die Mieterinnen und Mieter umgelegten Kosten reduzieren 
oder einkommensspezifisch ausgestaltet sind.181 Um eine 
progressivere Wirkung von Förderinstrumenten zu unter-
stützen, können Informationsdefizite, die beispielsweise 
in der komplizierten Förderlandschaft bei der Gebäude-
sanierung und Modernisierung bestehen, gezielt durch 
zusätzliche Informationsinstrumente wie die Energiebera-
tung reduziert werden. Für eine vollständige Bewertung 
der Verteilungswirkungen von Förderinstrumenten sollte 
zudem berücksichtigt werden, wie sich deren Finanzierung 
auf unterschiedliche Haushalte und Generationen aus-
wirkt. Die meisten Förderinstrumente werden durch den 
Staatshaushalt finanziert, also entweder durch Steuern 
oder durch Staatsverschuldung, sodass eine Abschätzung 
der Verteilungswirkungen nur schwer möglich ist. Eine 
Finanzierung durch Konsumsteuern oder Umlagen wie die 
EEG-Umlage wirkt eher regressiv, da sie die Stromkosten 
erhöht, wovon einkommensschwächere Haushalte über-
durchschnittlich stark betroffen sind.

Verteilungswirkungen besser erforschen und  
transparent darstellen 

Um die Transparenz der Verteilungswirkung von Klimapo-
litik zu erhöhen, können die relevanten Ministerien bereits 
möglichst frühzeitig bei der Gestaltung und Kombination 
klimapolitischer Maßnahmen sowohl die messbaren als 
auch die von den Menschen wahrgenommenen Vertei-
lungswirkungen identifizieren. Neben den Verteilungswir-
kungen neuer Instrumente sollten auch jene bestehender 
klimapolitischer Instrumente und deren Interaktion mit 
neuen Instrumenten untersucht werden. Hierbei ist es 
wichtig, klar zwischen der (Kosten-)Effizienz einer Maß-
nahme – also den gesellschaftlichen Gesamtkosten für die 
Reduktion einer Tonne CO2 – und der Aufteilung der Kosten 
auf verschiedene Handelnde zu unterscheiden und sowohl 
vertikale (das heißt zwischen verschiedenen Einkommens-
gruppen) als auch horizontale Ungleichheiten (das heißt 
innerhalb einer Einkommensgruppe, zum Beispiel Stadt-
Land-Gefälle) zu berücksichtigen. Wichtig sind auch Ana-
lysen, die explizit die Handlungsspielräume untersuchen 
und beispielsweise prüfen, ob Haushalte im Falle einer 
Verteuerung von fossilen Brennstoffen auf dienstleistungs- 

179 Siehe Kapitel 4, Fußnote 65.
180  2.1 und 2.2 der Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltbonus) v. 21.10.2020, BAnz. AT 5.11.2020 B1, zuletzt 

geändert durch Richtlinie v. 24.11.2021, Banz. AT 30.12.2021 B1.
181 Beispielsweise §§ 89 ff. GEG.
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äquivalente Güter wie etwa Solarenergie ausweichen kön-
nen oder ob sie die Teuerungen in Kauf nehmen und an 
anderer Stelle die erhöhten Kosten einsparen müssen. Für 
kleine und mittlere Unternehmen sollte untersucht wer-
den, welche Auswirkungen eine Klimaschutzmaßnahme 
auf deren Produktionskosten hat und inwiefern die Unter-
nehmen die Kosten an ihre Kundinnen und Kunden wei-
tergeben können (siehe Kapitel 8.3).

8.1.2  Rückverteilungsmaßnahmen
Bepreisungsinstrumente, die klimaschädliche Verhaltens-
weisen und Technologien gegenüber alternativen klima-
freundlichen Optionen finanziell schlechter stellen, sind im 
Grundsatz zielführend, da sie einen Anreiz für Unterneh-
men oder Verbraucherinnen und Verbraucher beinhalten, 
die kostengünstigere Verhaltensvariante zu wählen. Sie 
greifen auch weniger intensiv in Grundrechte ein als Ge- 
und Verbote. Staatliche Förderungen, die ebenfalls Anreize 
in Richtung der klimafreundlicheren Verhaltensweisen und 
Technologien verschieben können, beinhalten zwar noch 
geringere Eingriffe in Grundrechte. Sie stehen allerdings 
auch immer im Spannungsverhältnis zu Finanzierungs-
restriktionen der öffentlichen Haushalte, die durch Mit-
nahmeeffekte verschärft werden können und bei hohen 

Fördersummen weitere Eingriffe in Grundrechte über 
Verschuldung oder Erhöhung anderer Steuern nach sich 
ziehen können. In Abhängigkeit von der Ausgestaltung und 
der Gegenfinanzierung sind sie zudem vielfach nur auf den 
ersten Blick mit weniger unerwünschten Verteilungswir-
kungen verbunden. Die Förderung einzelner klimafreund-
licher Technologien und Verhaltensweisen erfordert 
zudem die genauere Spezifikation der Fördertatbestände 
und kann zu Ineffizienzen führen, weil eine finanzielle För-
derung immer nur eine Auswahl von Vermeidungsoptio-
nen adressieren kann.

Die gezielte (finanzielle) Förderung von klimafreundlichen 
Technologien und Verhaltensweisen sollte sich daher auf 
begründete Anwendungsbereiche beschränken. Dazu zählt 
etwa, technologische Entwicklung über das Ausnutzen von 
Lernkurveneffekten bewusst zu unterstützen oder die 
Unterstützung der Emissionsbepreisung im Verkehrssektor 
beim Anreizen von Technologiewechseln, indem neue 
Ladeinfrastrukturen gefördert werden. In diesen Bereichen 
stellt die finanzielle Förderung keine Alternative, sondern 
eine Ergänzung etwa zur Bepreisung von CO2- Emissionen 
dar, wie in Kapitel 5.1 ausführlicher diskutiert wird. Zu 
beachten sind schließlich mögliche Restriktionen der Hand-
lungsspielräume, denen Handelnde gegenüberstehen, 
wenn sie über Emissionsreduktionen entscheiden. Das 
bekannteste Beispiel in diesem Zusammenhang stellt das 
Mieter-Vermieter-Dilemma dar: Mieterinnen und Mieter 
beeinflussen zwar durch ihr Heizverhalten den CO2-Ausstoß, 
können aber nicht entscheiden, ob ihre Wohnung energe-
tisch saniert wird. Es muss daher sichergestellt sein, dass 
(finanzielle) Belastungen klimaschädlicher Verhaltensweisen 
und Technologien dort wirken, wo Entscheidungen über 
klimafreundliche Ver änderungen getroffen und umgesetzt 
werden können (Schumacher et al. 2021, Klinski et al. 2021). 

Im Grundsatz sollte aber, trotz aller Sorge um uner-
wünschte verteilungspolitische Wirkungen, nicht die 
Belastung klimaschädlicher Verhaltensweisen und Tech-
nologien aufgegeben, sondern stattdessen frühzeitig und 
gezielt solche Möglichkeiten zur Kompensation von Ver-
teilungswirkungen gesucht und ergriffen werden, die 
nicht den intendierten klimapolitischen Anreizwirkungen 
entgegenlaufen. Für die Finanzierung der Kompensati-
onsmaßnahmen stehen die Einnahmen aus der CO2-Be-
preisung zur Verfügung. Allerdings ist zu berücksichtigen, 
dass die Kompensationsmaßnahmen teils auch mit ande-
ren klimapolitischen Zwecken um die Einnahmen aus der 
CO2-Bepreisung konkurrieren, wie zum Beispiel Förderin-
strumenten für die Technologieentwicklung oder der 
dauerhaften Finanzierung von negativen Emissionen. 
Verschiedene Modelle werden diskutiert, wie Kompensa-
tionsmaßnahmen ausgestaltet werden können. Dazu gibt 
es verschiedene Formen der Einkommensbeihilfen, die 
sich insbesondere durch die Bedingungen ihrer Auszah-
lung unterscheiden. 

Die Bundesregierung sollte kurzfristig bis mittel-
fristig die Verteilungswirkungen von Klimaschut-
zinstrumenten für Haushalte (vertikal und hori-
zontal) sowie für kleine und mittlere Unternehmen 
empirisch fundiert und auf Grundlage noch zu ent-
wickelnder Standardmethoden untersuchen und 
transparent darstellen. Die Bundesregierung sollte 
dafür einen Prozess aufsetzen und koordinieren, 
um ein repräsentatives Abbild von typischen Haus-
halten und Unternehmen zu entwickeln. An dem 
Prozess sollten sowohl relevante gesellschaftliche 
Akteure als auch die Institute beteiligt sein, die die 
Evaluierung von Klimaschutzinstrumenten durch-
führen. Bei der Evaluation einer klimapolitischen 
Maßnahme sollten auch die gesellschaftlichen 
Gesamtkosten für die Reduktion einer Tonne CO2 
ausgewiesen werden.

Allerdings verbinden sich auf Grund der hohen Sym-
bolkraft von Verteilungswirkungen auch positive 
oder negative Wahrnehmungen dieser Wirkungen 
im öffentlichen Diskurs, die auch durch Transparenz 
allein nicht auflösbar sind. Daher müssen neben 
messbaren Verteilungseffekten auch die von den 
Menschen wahrgenommenen Gerechtigkeitsimpli-
kationen empirisch untersucht und in die Gestal-
tung von möglichen Kompensationsmaßnahmen 
einbezogen werden.

Empfehlung
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Einige Kompensationsmechanismen wie die Erhöhung des 
Wohngelds zielen darauf ab, insbesondere einkommens-
schwache Haushalte zu unterstützen. Bei der Pro- Kopf-
Rückerstattung einer CO2-Bepreisung wird allen Bürgerin-
nen und Bürgern der gleiche Betrag ausbezahlt. Im Schnitt 
führt die Pro-Kopf-Rückerstattung dazu, dass einkommens-
schwache Haushalte sogar mehr Geld zur Verfügung haben 
als ohne eine CO2-Bepreisung, da ihr CO2-Ausstoß deutlich 
unter dem Level von einkommensstärkeren Haushalten 
liegt (Roolfs et al. 2021). Eine solch pauschale Kompensation 
gleicht Einkommensverluste aus, die Emittenten durch die 
Verteuerung beziehungsweise Bepreisung der Emissionen 
erleiden. Dennoch besteht weiterhin eine Anreizwirkung 
hin zu klimafreundlichem Verhalten, da dieses durch die 
Emissionsbepreisung im Vergleich zu klimaschädlichem 
Verhalten weiterhin vergünstigt ist. 

Reduziert wird die Anreizwirkung jedoch bei Kompensa-
tionsmaßnahmen, die direkt an den Kosten, die einem 
Haushalt durch die CO2-Bepreisung entstehen, ausgerich-
tet sind. Bei einer solchen Ausgestaltung würde die Kom-
pensation klimaschädliches Verhalten belohnen. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Pendlerpauschale. Diese ist abhängig 
von der Länge des Arbeitsweges und verringert so den 
Anreiz, das Mobilitätsaufkommen zu reduzieren. Dieser 
Effekt kann aber gesellschaftlich gewollt sein. Der Anreiz, 
klimafreundliche Verkehrsmittel für die Wege zu nutzen, 
wird aufgrund der pauschalen Art der Erstattung nicht 
berührt. Bei der verteilungspolitischen Bewertung ist 
zudem zu berücksichtigen, dass die Pendlerpauschale in 
der Regel regressiv wirkt, da reichere Haushalte stärker 
von den Steuersenkungen profitieren (Held et al. 2021). 
Dagegen kommt ein Mobilitätsgeld, das statt vom zu ver-
steuernden Einkommen von der Steuerschuld abgezogen 
und unabhängig von der Art der Fortbewegung bezahlt 
wird, Haushalten mit geringem Einkommen in gleichem 
Maße zugute (Agora Verkehrswende und Agora Energie-
wende 2019). Gemessen am Haushaltseinkommen ist die 
Wirkung also progressiv. Allerdings profitieren auch hier 
nur diejenigen, die in einem relevanten Umfang Steuern 
zahlen, wohingegen Empfängerinnen und Empfänger von 
Transferleistungen nicht profitieren können (Blanck und 
Kreye 2021). Werden Konsumsteuern oder Umlagen (wie 
etwa Energiesteuern und EEG-Umlage) gesenkt, hat dies 
hingegen einen progressiven Effekt. Eine Senkung der 
EEG-Umlage oder der Energiesteuern auf Strom hat 
zudem den Vorteil, dass sie den im Vergleich zu anderen 
Energieträgern hohen staatlichen Kostenanteil am Strom-
preis reduziert und so die notwendige Sektorkopplung 
anreizt (siehe beispielsweise Matthes et al. 2021). Kom-
pensationsmaßnahmen können auch so ausgestaltet 
werden, dass Klimaschutzmaßnahmen angereizt werden. 
Ein Beispiel dafür ist der Klima-Sozialfonds.

Die EU-Kommission schlägt im "Fit for 55"-Paket die Ein-
richtung des Klima-Sozialfonds vor, um finanziell schwä-
chere Haushalte durch befristete Einkommensbeihilfen 
und bei Investitionen für Klimaschutzmaßnamen zu unter-
stützen (Art. 1 Klima-Sozialfonds-VO-E). Dabei sieht der 
Vorschlag konkrete Finanzierungsvolumina vor182, die nach 
heutiger Einschätzung der EU-Kommission etwa ein Viertel 
der erwarteten Auktionserlöse im ETS-2 umfassen. Nach 
dem Kommissionsvorschlag werden die Gelder nach fest-
gelegten Kriterien auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt, die 
sich daran orientieren, wie groß der Bedarf ist, um soziale 
Härten abzufedern. Die Gelder des Klima-Sozialfonds wer-
den für Maßnahmen verwendet, die von den Mitgliedstaa-
ten in den nationalen Klima-Sozialplänen dargelegt und 
von der Kommission geprüft werden. Die Mitgliedstaaten 
müssen zusätzlich zu den EU-Mitteln die Hälfte der Kosten 
ihrer Klima-Sozialpläne selbst aufbringen. Dafür sollen 
unter anderem die Einnahmen aus der Versteigerung der 
Zertifikate genutzt werden (vgl. Kapitel 5.1.2). 

Laut der Kommissionsvorschläge könnte Deutschland für 
die Jahre 2025 bis 2032 bis zu 5,9 Milliarden Euro aus dem 
Klima-Sozialfonds abrufen. Es scheint fraglich, ob das durch-
schnittliche Volumen der Klima-Sozialpläne von 1,5 Milliar-
den Euro jährlich für Deutschland ausreicht, um die sozialen 
Härten des ETS-2 abzufedern, insbesondere da der von der 
EU-Kommission erwartete CO2-Preis im ETS-2 zu niedrig 
scheint (Pietzcker et al. 2021).183 Die Volumina der Pläne soll-
ten sich daher nicht an dieser Obergrenze, sondern an den 
tatsächlichen Härten stark belasteter Haushalte und Unter-
nehmen orientieren und ihnen die Möglichkeit eröffnen, 
ihre Energiekosten langfristig zu reduzieren. In einem ersten 
Schritt erscheint es deshalb sinnvoll, das Volumen von 
 Förder- beziehungsweise Entlastungsmaßnahmen nicht an 
den erwarteten, sondern stattdessen stärker an den tat-
sächlichen Einnahmen aus dem ETS-2 auszurichten. Gege-
benenfalls sollten dann weitere vollständig national finan-
zierte Fördermaßnahmen hinzugefügt werden, die über das 
Volumen der EU-Klima-Sozialpläne hinausgehen. 

182 Art. 9 Klima-Sozialfonds-E.
183 Eine Publikation des Ariadne-Projekts.

Die notwendige Änderung relativer Preise sollte so 
ausgestaltet werden, dass klimaschädliche Verhal-
tensweisen und Technologien finanziell belastet 
werden, anstatt klimafreundliche Alternativen in der 
Breite finanziell zu begünstigen. Die gezielte (finanzi-
elle) Förderung von klimafreundlichen Technologien 
und Verhaltensweisen sollte sich auf begründete 
Ausnahmen wie Anschubfinanzierungen beschrän-
ken. Bei der finanziellen Belastung ist darauf zu 
achten, ob und inwieweit die belasteten Akteurin-
nen und Akteure echte Handlungsspielräume in 
Richtung klimafreundlicher Veränderungen haben.

Empfehlungen
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8.2 Beteiligung als Schlüssel zur 
Akzeptanz von Klimaschutzmaß-
nahmen: Verfahren, Potenziale, 
Grenzen

8.2.1 Klimaschutz im Spannungsfeld von 
Akzeptanz und Beschleunigung 
Eine schnelle und effektive Umsetzung der Energiewende 
kann zu Konflikten mit lokalen und regionalen Akteuren 
führen und die Zulassungsverfahren beispielsweise für Inf-
rastrukturvorhaben erheblich verlängern (vgl. Kapitel 3.3). 
Langwierige Genehmigungsverfahren werden häufig als 
Haupthemmnisse der Energiewende und damit der Errei-
chung der Klimaziele angeführt. So werden immer wieder 
Forderungen nach einer Verschlankung und Straffung des 
Verfahrens, insbesondere durch Beschleunigung der Betei-
ligungsverfahren (zum Beispiel Straffung von Erörterungs-
terminen) laut. Gleichzeitig wird der Beteiligung von betrof-
fenen Bevölkerungs- und Akteursgruppen insbesondere 
im Bereich des Infrastrukturausbaus politisch eine hohe 
Bedeutung zugeschrieben, um die Zustimmung zur Ener-
giewende zu erhalten und auszubauen. Politik und Verwal-
tung setzen in jüngster Zeit zunehmend auch auf neue 
Beteiligungsformen wie Bürgerforen, Bürgerräte und 
 Regionalkonferenzen (etwa bei der Suche nach einem ato-
maren Endlager im Gesetz zur Suche und Auswahl eines 
Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, 
 § 10 StandAG) sowie eine mehrfache Öffentlichkeitsbe- 

teiligung in gestuften Planungsprozessen (zum Beispiel  
beim Höchstspannungsnetzausbau im Energiewirt schafts-
gesetz184, EnWG, und im Netzausbau beschleunigungs-
gesetz185, NABEG). Dadurch soll der Bevölkerung Gelegen-
heit gegeben werden, sich bezüglich der Planung der 
Infrastrukturen zu äußern und ihre Belange zu erörtern. 
Durch Teilhabe am Planungsprozess sollen die  Bürgerinnen 
und Bürger stärker für die Ziele der Energiewende gewon-
nen und langwierige Genehmigungsverfahren vermieden 
oder zumindest reduziert werden.

Eine zentrale Herausforderung für die Bundesregierung 
und dem Gesetzgeber wird daher darin bestehen, den 
Bedarf an schnelleren Planungsverfahren mit dem 
Wunsch nach angemessener Beteiligung in Einklang zu 
bringen. Im Idealfall kann die Beteiligung zu einem Treiber 
eines beschleunigten Infrastrukturausbaus werden, wenn 
es gelingt, Konflikte von vornherein zu vermeiden oder 
aufzulösen. Diese Hoffnung ist nicht unbegründet, denn 
empirische Studien zeigen, dass in den Orten, in denen 
eine frühzeitige und gut strukturierte Beteiligung statt-
gefunden hat, Planungsprozesse in der Regel schneller 
und weniger konfliktreich abgelaufen sind als in den 
Orten, in denen solche Maßnahmen nicht stattgefunden 
haben (Hübner 2012, Hildebrand und Renn 2019). Zudem 
sind Beteiligungsverfahren auch aus demokratietheore-
tischer Sicht geboten, um die betroffene Bevölkerung 
aktiv in den Prozess kollektiver Willensbildung einzube-
ziehen. Dieses Ziel gilt unabhängig von den erwünschten 
Beschleunigungseffekten.

Die folgenden Ausführungen beschreiben zuerst in allge-
meinerer Form die Bedingungen für Akzeptanz (Kapitel 
8.2.2). Anschließend geht es um die Frage, inwiefern durch 
Beteiligung eine größere Offenheit für Infrastrukturvorha-
ben erreicht werden kann (Kapitel 8.2.3). Nach einer 
Bewertung der formellen Beteiligungsformate (Kapitel 
8.2.4) werden die Potenziale und Grenzen dafür ausgelotet, 
wie informelle Formen der Beteiligung (Kapitel 8.2.5) Mit-
wirkungsmöglichkeiten geschaffen werden können und 
damit die Basis dafür gelegt werden kann, dass sich die 
Bevölkerung mit den geplanten Vorhaben intensiv ausei-
nandersetzen und diese dann auch als sinnvoll und not-
wendig für das Ziel des Klimaschutzes bewerten kann.

8.2.2 Bedingungen für Akzeptanz
Die Zustimmung zu kollektiv wirksamen Maßnahmen, die 
einen Einfluss auf die eigene Lebenswelt nehmen, ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Resonanz. Dieser Bestandteil 
von Resonanz wird meist als Akzeptanz bezeichnet. Man 
kann Akzeptanz aufteilen in drei Stufen der Zustimmung: 
(i) Toleranz, (ii) positive Einstellung und (iii) aktives Engage- 

Die Bundesregierung sollte die Einnahmen aus der 
CO2-Bepreisung gezielt für die Kompensation von 
negativen Verteilungswirkungen nutzen. Da die im 
Rahmen des Entwurfs für einen EU-Klima-Sozial-
fonds für Deutschland explizit vorgesehenen Mit-
telobergrenzen möglicherweise nicht für die Kom-
pensation von sozialen Härten ausreichen werden, 
sollte Deutschland sich national verpflichten, einen 
festen Anteil der ETS-2-Einnahmen für die Kompen-
sation von Verteilungswirkungen zu verwenden, 
sodass bei einem hohen CO2-Preis gegebenenfalls 
das Volumen der Kompensationsmaßnahmen stei-
gen kann. Bei der Ausgestaltung der Rückvertei-
lung sollte sich die Bundesregierung an folgenden 
Prinzipien orientieren: Berücksichtigung von sta-
tistischen Verteilungswirkungen und wahrgenom-
menen Gerechtigkeitsimplikationen, besondere 
Adressierung von vulnerablen Haushalten sowie 
Erleichterungen für den Umstieg auf klimafreundli-
che Mobilitäts- und Heizformen.

184 V. 7.7.2005, BGBl. I S. 1970, 3621, zuletzt geändert durch Art. 84 d. G. v. 10.8.2021, BGBl. I S. 3436.
185 Siehe Kapitel 3, Fußnote 15.
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ment. Im ersten Falle unternehmen die Bürgerinnen und 
Bürger nichts gegen Klimaschutzmaßnahmen, wie etwa 
Planung und Bau der entsprechenden Anlagen, auch wenn 
sie diese innerlich ablehnen. Diese Toleranz kann dadurch 
zustande kommen, dass man das Thema als nicht signifi-
kant genug einschätzt, um sich damit auseinanderzusetzen 
oder dass man glaubt, ohnehin nichts bewirken zu können. 
Allerdings ist es für die Dynamik der Diskussion und für 
das Initiieren von Lernprozessen in einer Kommune von 
zentraler Bedeutung, dass es dort auch Vertreterinnen und 
Vertreter mit einer positiven Einstellung sowie eine enga-
gierte Bürgerschaft gibt, die sich für die Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen einsetzen. Engagement kann zum 
Beispiel durch Mitwirkung in Energiegenossenschaften 
oder Initiativen für mehr Klimaschutz und erneuerbare 
Energien zum Ausdruck kommen. Die Akzeptanz als akti-
ves Engagement zeigt hier deutliche Überlappungen mit 
Formen der Bürgerbeteiligung und kann in aktive Träger-
schaft münden (vgl. Kapitel 8.3). Von daher sind eine posi-
tive Einstellung und ein aktives Engagement für die kon-
krete Umsetzung der klimafreundlichen Infrastruktur 
förderlich, aber im Sinne der Akzeptanz reicht es aus, wenn 
die geplante Neuerung toleriert wird (Kersting und Roth 
2018, Becker und Renn 2019).

Damit eine einschneidende Veränderung im eigenen 
Lebensumfeld, also im lokalen und regionalen Bereich, im 
Sinne von positiver Einstellung und aktivem Engagement 
Akzeptanz erhält, sind vier Voraussetzungen zu erfüllen:186

 » Orientierung und Einsicht: Liegt eine Einsicht in die Not-
wendigkeit und Sinnhaftigkeit der Maßnahme vor und 
steht man hinter den mit den Maßnahmen angestreb-
ten Zielen und Mitteln, dann ist eher mit Akzeptanz zu 
rechnen. Damit sich Menschen aber eine Vorstellung 
davon machen können, was sie bei Planungsvorhaben 
erwartet, brauchen sie Informationen über die Pla-
nungsoptionen und den Planungsprozess. Alle wollen 
wissen, was sie von den Planungen in Zukunft zu 
erwarten haben und was auf sie zukommt. Dazu 
gehört auch die Frage, ob Alternativen verfügbar sind 
und, wenn ja, warum diese nicht gewählt wurden. 
Gleichzeitig verlangen die Bürgerinnen und Bürger 
eine transparente, das heißt nachvollziehbare Argu-
mentation, wenn es um die Begründung von Entschei-
dungen geht. Das würde etwa für den Netzausbau 
bedeuten, dass man die zugrunde gelegte Bedarfspla-
nung erläutert, den damit verbundenen Beitrag zur 
Umsetzung der Energiewende verdeutlicht und dar-
stellt, warum alternative Lösungen (etwa dezentrale 
Netze) nicht oder nur mit erheblichen Nachteilen zum 
angestrebten Ziel führen würden.

 » Selbstwirksamkeit: Menschen neigen dazu, Eingriffe in 
ihre Lebenswelt abzulehnen, wenn sie damit die Vorstel-
lung assoziieren, dass ihr Freiheitsspielraum und ihre 
Souveränität hinsichtlich ihrer Lebensgewohnheiten 
negativ beeinträchtigt werden könnten. Beispielsweise 
empfinden Menschen einen Eingriff in ihre Nutzungsge-
wohnheiten von Haushalts- oder Unterhaltungsgeräten 
im Rahmen einer Smart-Grid-Lösung (etwa Abschaltung 
bei zu hoher Stromnachfrage) als eine unzulässige 
Beeinträchtigung ihrer Souveränität. Auch die zeitweise 
Überlassung des Elektrofahrzeuges als Strompuffer wird 
von den meisten Bürgerinnen und Bürgern als unzumut-
barer Eingriff in ihre Privatsphäre empfunden. Je mehr 
also eine Maßnahme den Eindruck erweckt, den Frei-
heitsspielraum einzuengen, desto eher ist mit mangeln-
der Akzeptanz zu rechnen. Gerade bei der Planung von 
Infrastruktur wird die Selbstwirksamkeit als einge-
schränkt, zumindest aber nicht als erhöht erlebt. 

Das Argument der Selbstwirksamkeit gilt daher vor 
allem für den Entscheidungsprozess selbst. Nur hier 
verkehrt sich das Argument: Entsteht nämlich der Ein-
druck, dass die eigenen Handlungsmöglichkeiten zur 
Veränderung oder sogar Verhinderung der uner-
wünschten Großvorhaben nicht ausreichen, um poli-
tisch etwas bewegen zu können, dann werden die 
Maßnahmen auf der Basis einer fatalistischen Grund-
einstellung toleriert. Erst wenn man daran glaubt, dass 
das eigene Handeln an dem Planungsvollzug etwas zu 
ändern vermag, greift man zu einer öffentlich wirksa-
men Form der Akzeptanzverweigerung. Daraus kann 
sich ein paradoxer Zustand ergeben: Je mehr Men-
schen durch öffentliche Zugeständnisse und Partizi-
pationsangebote die Möglichkeit erhalten, an den 
Planungen mitzuwirken, desto stärker wächst das 
Zutrauen in die eigene Selbstwirksamkeit und desto 
mehr müssen die Planungsträger mit öffentlich wirk-
samer Akzeptanzverweigerung rechnen.  

186  Eine ähnliche Zusammenstellung, wie sie hier vorgenommen wurde, findet sich bei Susan T. Fiske (2010: 89-92). Susan T. Fiske benennt die folgenden 
Grundmotive: Understanding (entspricht Orientierung), Controlling (kommt dem Konzept der Selbstwirksamkeit nahe) und Self-Enhancing (Identitätsentfal-
tung). Allerdings kommt bei ihr der Nutzen nicht vor, der zweifellos ein wichtiges Motiv darstellt. Für kollektive Handlungen vgl. van Zomeren et al. 2008.

Politik und Planungsbehörden sollten die Be grün-
dung für ihre Entscheidungen, aber auch Fragen wie 
etwa zur Verfügbarkeit, Umsetzbarkeit oder den 
Implikationen alternativer Maßnahmen frühzeitig 
im Prozess erläutern, auch wenn das den Prozess 
zunächst verlangsamen mag. Eine solche frühe und 
vollständige Information trägt aber maßgeblich dazu 
bei, im späteren Verlauf des Verfahrens schneller zu 
tragfähigen und akzeptablen Lösungen zu kommen.

Empfehlung
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 » Positive Abwägungsbilanz zwischen Chancen und Risiken 
einer Maßnahme: Akzeptanz ist umso eher zu erwarten, 
je mehr die geplanten Maßnahmen einem Individuum 
selbst oder den Gruppen und Individuen zugutekom-
men, die man besonders schätzt. Auch wenn durch 
Maßnahmen das Allgemeinwohl gestärkt wird, ist mit 
einer höheren Akzeptanz zu rechnen. Bei allen Infor-
mationen ist es den Anwohnerinnen und Anwohnern 
wichtig zu erfahren, ob sie selbst oder andere, die ihnen 
nahestehen, einen positiven Nettonutzen (einschließ-
lich der künftig zu erwartenden Chancen und Risiken) 
erfahren werden, wenn das Vorhaben realisiert wird.

Bei der Abwägungsbilanz sind Kosten und Nutzen, 
Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung. In 
der Regel versuchen Menschen kognitive Dissonanz, 
das heißt widersprüchliche Argumente und Gegen-
sätze, zu vermeiden. Von daher zeigen empirische 
Untersuchungen auf, dass die meisten Menschen ein 
hohes Risiko gleichzeitig mit einem geringen Nutzen 
und umgekehrt einen hohen Nutzen mit einem gerin-
gen Risiko verbinden (Slovic 1993). Sobald also eine 
Energiequelle in der Öffentlichkeit als riskant oder 
gefährlich eingestuft wird, wird automatisch auch der 
Nutzen für die Gesamtheit als weniger relevant ein-
gestuft. Von daher ist die Risikowahrnehmung eine 
wichtige Größe bei der Bestimmung der Akzeptabili-
tät einer Maßnahme. Auf der Basis empirischer 
Untersuchungen zur Risiko-Chancen-Wahrnehmung 
sollten daher sowohl bei den Planungen selbst An - 
passungen vorgenommen werden, um Bedenken vor 
Ort aufzugreifen und entsprechende Modifikationen 
vorzunehmen, als auch in geeigneten Kommunika-
tions- und Beteiligungsformaten diese Sichtweisen 
explizit angesprochen und behandelt werden. Wichtig 
ist dabei, dass der beteiligten Bürgerschaft die Gren-
zen des Mandats deutlich sind und bestimmte Vor-
entscheidungen und Kontextbedingungen den Spiel-
raum der noch offenen Optionen begrenzen.

 » Identität: Je mehr man sich mit einer Maßnahme auch 
emotional identifizieren kann, desto größer ist die 
Akzeptanzbereitschaft. Im Rahmen neuer Planungen 
sind Informationen bedeutsam, die den Anwohnerin-
nen und Anwohnern helfen, den Stellenwert des 

Vorhabens für die weitere Entwicklung des örtlichen 
Umfeldes zu erfassen und die Passgenauigkeit des 
Vorhabens mit dem Selbst- und Fremdbild des eigenen 
sozialen und kulturellen Umfeldes zu überprüfen. In 
der Regel berühren Eingriffe in Natur und Landschaft 
die Menschen emotional mehr als die mögliche posi-
tive Identifikation mit dem Bau einer Stromtrasse oder 
einer Windkraftanlage. Auch symbolische Assoziatio-
nen (wir machen hier das Richtige für den Klimawan-
del) mögen vor Ort nicht immer greifen.

Will man diese vier Aspekte zugunsten einer größeren 
Akzeptanz der geplanten Vorhaben beeinflussen, dann ist 
es aus unserer Sicht zumindest erforderlich, dass die Infor-
mationen und Kommunikationsangebote auf alle vier 
Aspekte bezogen sind. Nur wenn deutlich gemacht werden 
kann, wie die geplanten Vorhaben den Nutzen für einen 
selbst und andere verbessern und in welchem Ausmaß 
positive Identifikation ermöglicht wird, kann mit höherer 
Akzeptanz gerechnet werden. 

Während die beiden ersten Punkte durch eine nutzungs-
gerechte Gestaltung von klimafreundlichen Alternativen 
und eine effektive Kommunikationspolitik erreicht werden 
können, verlangen die beiden letzten Punkte mehr aktive 
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger durch Beteili-
gungsverfahren oder aktive Teilhabe. Vorschläge und 
Anregungen, wie dies erreicht werden kann, werden im 
Folgenden ausgeführt.

8.2.3  Beteiligung als Weg zu mehr Offenheit 
gegenüber Infrastrukturvorhaben
Die Wirksamkeit von Kommunikation zur Beeinflussung 
der Akzeptanz ist begrenzt. Kommunikation ist darauf 
ausgerichtet, den betroffenen Menschen eine einmal 
getroffene rechtskonforme Entscheidung zu Gunsten einer 
bestimmten Option nahezubringen, in der Hoffnung, dass 
sie diese Sicht auch anerkennen oder zumindest tolerieren. 
Handelt es sich aber um Vorhaben, die subjektiv als 
schwere Belastungen von den Anwohnenden wahrgenom-
men werden und bei denen der Allgemeinnutzen gesell-
schaftlich umstritten ist, ist es nahezu unmöglich, allein 

Träger von Planungsvorhaben sollten zielgrup-
penspezifisch informieren, denn ohne Infor-
mationen über Nutzen und Risiko kann die 
Bevölkerung nur schwer die Sinnhaftigkeit der 
Planungsvorhaben beurteilen. Wo möglich, soll-
ten außerdem die Personen und Gemeinden, 
die besonders durch die Maßnahme belastet 
werden, direkt am Nutzen beteiligt werden (siehe 
Kapitel 8.3). 

Die Politik sollte neue Betreibermodelle und 
Eigentumsoptionen (wie Genossenschaften, 
Ausgabe von Anteilsscheinen, Gewinnbetei-
ligung etc.) erleichtern und unterstützen, die 
über eine emotionale Bindung an Eigentum 
oder Nutzungsrechten Identifikation schaffen 
können. Denn Umfragen zeigen, dass es weni-
ger die Geldsumme ist, die Akzeptanz erzeugt, 
als vielmehr die Gewissheit, am Eigentum der 
Anlage beteiligt zu sein. Hierdurch wird auch die 
aktive Trägerschaft gefördert (vgl. Kapitel 8.3). 

Empfehlung

Empfehlung
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durch Information und Kommunikation, auch wenn sie in 
Form eines Dialogs angeboten werden, eine Veränderung 
der Akzeptanz zu erreichen (Benighaus und Renn 2016). 
Hier sind weitergehende Beteiligungsmaßnahmen erfor-
derlich. Die Perspektive der Beteiligung geht von offenen 
Willensbildungsprozessen aus und überlässt es innerhalb 
der gesetzlichen Grenzen den in den Prozess einbezoge-
nen Bürgerinnen und Bürgern, auf der Basis der eigenen 
Vorstellungen und Bewertungen neue Optionen zu schaf-
fen und bestehende zu bewerten. In dem Moment wo 
Entscheidungsbetroffene zu Personen mit Entscheidungs-
befugnis werden, wird Identität schon allein durch das 
Verfahren geschaffen (Fisch et al. 2010). 

Eine einheitliche Definition des Begriffs der Bürger- oder 
Stakeholderbeteiligung existiert nicht: Zum Teil werden 
demokratische Verfahren wie Wahlen bereits als Bürger-
beteiligung gezählt, zum Teil auch Kommunikationskam-
pagnen der Politik als Vorstufe der Bürger- oder Stakehol-
derbeteiligung gewertet (Rowe und Frewer 2005, 
Stender-Vorwachs 2012). Im Folgenden werden unter Bür-
gerbeteiligung alle Verfahren und Instrumente verstanden, 
bei denen Personen und Organisationen, unabhängig von 
einem politischen Mandat oder den dem Mandat zugeord-
neten Behörden und Institutionen, an der kollektiv wirk-
samen Willens- und Entscheidungsfindung aktiv mitwirken 
(Benighaus und Renn 2016: 17). Werden Personen in ihrer 
Funktion als Staatsbürgerinnen und -bürger beteiligt, 
spricht man von Bürgerbeteiligung im engeren Sinne. Sind 
sie als Repräsentantinnen und Repräsentanten von Orga-
nisationen oder Institutionen angefragt, spricht man von 
Stakeholderbeteiligung (Renn 2008: 273).

Um eine Akzeptanz der Ergebnisse des Beteiligungspro-
zesses bei den Beteiligten zu erzielen, erfordert Beteili-
gung einen offenen Willensbildungsprozess, in dem die 
Teilnehmenden zu Problemen und Lösungsoptionen Stel-
lung beziehen und direkt im Dialog oder indirekt durch 
schriftliche Gutachten am Prozess der kollektiven Entschei-
dungsfindung mitwirken (Landwehr 2012). Je nach Art der 
Beteiligung ist der Grad der Mitwirkung und damit auch 
der Akzeptanz unterschiedlich ausgeprägt. Er reicht von 
gegenseitigem Austausch von Präferenzen und Einschät-
zungen bis zur Mitgestaltung von Handlungsoptionen.

Neben der Differenzierung in Stakeholder- und Bürger-
beteiligung lassen sich Beteiligungsverfahren danach 
unterscheiden, ob sie rechtlich verpflichtend für 
bestimmte Planungsprozesse und die Zulassung von 

Infrastrukturvorhaben vorgeschrieben sind oder als 
rechtlich zulässige informelle Verfahren eingesetzt wer-
den. Es gilt also zwischen formellen Verfahren, die gesetz-
lich vorgeschrieben sind, und informellen Verfahren, die 
nicht gesetzlich verankert sind, zu differenzieren. 

Bei beiden Verfahren besteht kein Rechtsanspruch auf 
Übernahme der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren in 
Form einer Mitentscheidung. Bei den formellen Verfahren 
besteht allerdings die rechtlich verankerte Pflicht, sie zu 
berücksichtigen und in Abwägungsprozesse einfließen zu 
lassen. Diese Berücksichtigungspflicht besteht für die infor-
mellen Verfahren nicht. Allerdings wird auch hier erwartet, 
dass die Empfehlungen von den politischen Mandatsträge-
rinnen und -trägern berücksichtigt und, wenn möglich, auch 
in die politische Beschlussfassung integriert werden. 

8.2.4  Formelle Beteiligungsverfahren 
Zu den formellen Beteiligungsverfahren, die gesetzlich 
vorgeschrieben sind, gehören etwa Anhörungen Dritt-
betroffener oder die Öffentlichkeitsbeteiligungen im 
 Rahmen von Umweltprüfungen (SUP/UVP),187 Raumord-
nungs-188 und Bauleitplan-189 sowie Planfeststellungsver-
fahren für Infrastrukturvorhaben,190 die die Möglichkeit 
einer Mitwirkung von Individuen und Gruppen an Entschei-
dungen über öffentliche und private Planungen und Zulas-
sungen von Vorhaben vorsehen. Ein derartiges formelles 
Konsultationsverfahren bezweckt grundsätzlich, erstens 
die Öffentlichkeit über anstehende Projekte oder Pläne zu 
informieren (Information der Öffentlichkeit), zweitens alle 
relevanten Belange für die Behörde zu sammeln, um die 
Entscheidungsgrundlage zu vervollständigen (behördliche 
Information) und drittens Konflikte ex ante zu einem Aus-
gleich zu führen und bestenfalls zu lösen (vorgezogene 
Rechtsschutzfunktion) (Wysk 2021, Schink 2020). Diese 
formellen Beteiligungsformate gewähren aber keine 
Mitentscheidung etwa über ein Infrastrukturvorhaben, 
sondern nur das Recht auf Anhörung und Erörterung. 

Im Rahmen von umweltbezogenen Gesetzgebungsverfah-
ren hat sich – beispielsweise vor Erlass des Klimaschutzge-
setzes191 – in Deutschland, obwohl rechtlich nicht vorge-
schrieben, eine Verbändeanhörung zu Gesetzentwürfen der 
Regierungsparteien in einem frühen Stadium etabliert, die 
von den zuständigen Ministerien durchgeführt wird. Her-
vorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Sonderweg 
des Klimaschutzgesetzes hinsichtlich der dort vor gesehenen 
Klimaschutzplanung: Es verpflichtet die Bundesregierung, 

187 §§ 18 ff., 42 UVPG. 
188 §§ 9, 18 ROG.
189 §§ 3, 4a BauGB.
190 Etwa § 18a AEG i.V.m. § 73 VwVfG, § 14a WaStrG i.V.m. § 73 VwVfG, § 17a FStrG i.V.m. § 73 VwVfG, §§ 9, 10, 20, 22 NABEG.
191 Siehe Kapitel 4, Fußnote 63.
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gemäß § 9 Abs. 3 KSG für jedes Klimaschutzprogramm  
unter anderem Wirtschaftsverbände, zivilgesellschaftliche 
Verbände, die Wissenschaftsplattform Klimaschutz und 
wissenschaftliche Begleitgremien der Bundesregierung in 
einem öffentlichen Konsultationsverfahren einzubeziehen. 
Hierbei wird auch das Aktionsbündnis Klimaschutz192 einbe-
zogen, das nach der Definition des Bundesumweltministe-
riums das zentrale Dialogforum zur kontinuierlichen Diskus-
sion klimaschutzpolitischer Positionen zwischen den 
gesellschaftlichen Gruppen und der Bundesregierung dar-
stellt (BMU 2018).193 Angesichts der Unbestimmtheit der 
Einbeziehung und Integration der Ergebnisse in die politi-
sche Beschlussfassung kann dies als Zwitter zwischen for-
meller und informeller Konsultation eingeordnet werden. 
Hinzu kommt eine Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn das 
Klimaschutzprogramm eine strategische Umweltprüfung 
erfordert.194 

Auch die EU-Kommission hat zur Gewährleistung der Kohä-
renz und Transparenz jeglichen Handelns der EU umfang-
reiche Anhörungen der Öffentlichkeit durchzuführen, die 
letztlich aber keine Mitentscheidung gewährleisten.195

Klimaschutzbezogene Sekundärrechtsakte (insbesondere 
Verordnungen und Richtlinien) enthalten Anforderungen 
gegenüber den Mitgliedstaaten an die Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Rahmen bestimmter umweltrelevanter 
und somit oftmals auch klimapolitischer Entscheidungen. 
So fordert etwa Art. 10 Governance-Verordnung196, dass 
jeder Mitgliedstaat sicherstellt, „dass der Öffentlichkeit 
frühzeitig und wirksam Gelegenheit geboten wird, an der 
Ausarbeitung der mitgliedstaatlichen Entwürfe für die 
integrierten nationalen Energie- und Klimapläne […] sowie 
der langfristigen Strategien gemäß Artikel 15 mitzuwirken“. 
Die Mitgliedstaaten fügen bei der Übermittlung der NECP 
sowie der Langfriststrategien an die EU-Kommission eine 

Zusammenfassung der Stellungnahmen oder der vorläu-
figen Stellungnahmen der Öffentlichkeit bei. Ergänzend 
fordert Art. 10 Abs. 2 Governance-VO die Mitgliedstaaten 
auf sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit unterrichtet 
wird und dass angemessene Fristen festgelegt werden für 
die Unterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit und 
die Gelegenheit zur Äußerung ihrer Ansichten. Soweit 
ersichtlich, findet eine Öffentlichkeitsbeteiligung zwar im 
Rahmen der Erstellung des deutschen NECP statt, die 
Anforderungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung sind aber 
nicht gesetzlich verankert worden.

Um den unionsrechtlichen Anforderungen ausreichend 
Rechnung zu tragen, sollten die Anforderungen an eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erstellung  
der NECP gesetzlich festgeschrieben werden. Es bietet 
sich eine Ergänzung des § 9 Abs. 3 KSG und die Ausarbei-
tung eines Prozesses an, der untergesetzlich festgeschrie-
ben werden sollte. Ebensolches gilt auch für die Erstel-
lung der deutschen Langfriststrategie in Gestalt des 
Klimaschutzplans.

Die Art der Öffentlichkeitsbeteiligung ist in umwelt- und 
klimaschutzbezogenen EU-Sekundärrechtsakten197 unein-
heitlich ausgestaltet; insbesondere hinsichtlich des Zeit-
punktes sowie des zu beteiligenden Personenkreises wei-
sen sie Unterschiede auf. So wird unter anderem nach der 
betroffenen Öffentlichkeit198 – die üblicherweise spezieller 
zu informieren ist und der die Möglichkeit offensteht, Mei-
nungen zu äußern und Kommentare abzugeben – und der 
allgemeinen Öffentlichkeit199 – die es schlicht zu informie-
ren gilt – differenziert. Gemeinsam ist den Rechtsakten die 
Pflicht, die Ergebnisse der Konsultationen in den Entschei-
dungsverfahren zu berücksichtigen.200 In welcher Form die 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, ist in den verschiedenen 
Rechtsbereichen unterschiedlich geregelt.201 Ganz 

192  Das Aktionsbündnis ist ein sektorenübergreifendes Dialogforum zwischen Verbänden und der Bundesregierung. Es wirkt an der Erarbeitung und Umset-
zung von Klimaschutzmaßnahmen mit dem Ziel mit, dass diese von der gesamten Gesellschaft getragen werden. 

193 BT-Drs. 19/14337, S. 34; vgl. BMU 2018 für Aktionsbündnis Klimaschutz – Gemeinsame Erklärung v. 20.11.2018. 
194 § 35 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Anlage 5 Nr. 2.13 UVPG, vgl. BMUV (o. J.).
195 Art. 11 Abs. 3 EUV; konkretisiert durch die rechtlich nicht verbindlichen Leitlinien der EU-Kommission zur besseren Rechtsetzung SWD(2017) 350 final.
196 Siehe Kapitel 4, Fußnote 43.
197  So beispielsweise in der Richtlinie 2003/35/EG (ABl. 2003 L 156/17), die eine Beteiligung der Öffentlichkeit bei bestimmten umweltbezogenen Plänen 

und Programmen vorsieht, in der UVP-Richtlinie (RL 2011/92/EU, ABl. 2012 L 26/1) bei öffentlichen und privaten Projekten mit voraussichtlichen und 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, in der TEN-E-Verordnung (VO 347/2013, ABl. 2013 L 115/39), die eine Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der 
Entwicklung vorrangiger Korridore und Gebiete der transeuropäischen Energieinfrastruktur fordert.

198  Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. e) UVP-RL: „betroffene Öffentlichkeit“: die von umweltbezogenen Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 betroffene oder 
wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran. Im Sinne dieser Begriffsbestimmung haben Nichtregierungsor-
ganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen, ein Interesse.“

199  Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. d) UVP-RL: „Öffentlichkeit“: eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen.

200  Vgl. zum Beispiel Art. 8 UVP-RL: die Ergebnisse der Anhörungen und die gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 eingeholten Angaben sind beim Genehmigungsver-
fahren zu berücksichtigen.

201  Vgl. Art. 6 Abs. 4 UVP-RL: „Die betroffene Öffentlichkeit erhält frühzeitig und in effektiver Weise die Möglichkeit, sich an den umweltbezogenen Entschei-
dungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 zu beteiligen, und hat zu diesem Zweck das Recht, der zuständigen Behörde bzw. den zuständigen Behörden 
gegenüber Stellung zu nehmen und Meinungen zu äußern, wenn alle Optionen noch offen stehen und bevor die Entscheidung über den Genehmigungs-
antrag getroffen wird.“
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überwiegend handelt es sich um das Recht, eine Stellung-
nahme abzugeben sowie das Recht der Anhörung in Form 
einer Erörterung der Sach- und Rechtslage, um Fragen zu 
beantworten und Bedenken zu behandeln. 

Die EU führt Dialoge mit lokalen Gebietskörperschaften, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, der Wirtschaft, 
Investoren und anderen Interessenträgern in Form von 
sogenannten Bürgerversammlungen in allen Mitgliedstaa-
ten durch, um Herausforderungen der EU zu diskutieren. 
Bürgerdialoge sind zwar nicht primärrechtlich, also im EUV, 
AEUV oder der Grundrechtecharta verankert, werden aber 
sekundärrechtlich aufgegriffen: So verpflichtet Art. 11 
Governance-Verordnung die Mitgliedstaaten zur Einrich-
tung eines Dialogs über klima- und energiepolitische Fra-
gen.202 Dieser Dialog soll es lokalen Gebietskörperschaften, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, Inves-
toren, anderen bedeutenden Interessenträgern und der 
Allgemeinheit ermöglichen, sich aktiv einzubringen und 
verschiedene, auch langfristige Szenarien, die in der Ener-
gie- und Klimapolitik ins Auge gefasst werden, zu erörtern 
und die Fortschritte zu überprüfen. Auch das EU-Klima-
gesetz203 verlangt in Art. 9 Abs. 1 von der EU-Kommission, 
dass sie allen Teilen der Gesellschaft ermöglicht und sie in 
die Lage versetzt, Maßnahmen zur fairen und sozial 
gerechten Gestaltung des Übergangs zu einer klimaneu-
tralen und klimaresilienten Gesellschaft zu ergreifen. Sie 
soll einen inklusiven, zugänglichen Prozess auf allen Ebe-
nen fördern, einschließlich auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene sowie mit den Sozialpartnern, der Wissen-
schaft, der Wirtschaft, der Bürgerschaft und der Zivilge-
sellschaft, um bewährte Verfahren auszutauschen und 
Maßnahmen zu ermitteln, die zur Verwirklichung der Ziele 
dieser Verordnung beitragen. Die EU-Kommission kann 
sich auch auf die von den Mitgliedstaaten gemäß Art. 10 
und 11 der Governance-Verordnung eingerichteten öffent-
lichen Konsultationen und Mehrebenendialoge über klima- 
und energiepolitische Fragen stützen. 

Es besteht ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen 
den rechtlich vorgeschriebenen Verfahren und ihrer fakti-
schen Wirkung auf die Resonanzfähigkeit der Gesellschaft. 
Diese Beteiligungsverfahren entsprechen nämlich vielfach 
nicht den vier Aspekten (siehe Kapitel 8.2.2), welche die 
Voraussetzungen für eine Akzeptanz von Vorhaben erfül-
len, die dem Klimaschutz dienen. Die formellen Beteili-
gungsverfahren führen zudem häufig nicht dazu, dass sich 
viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen fühlen. Die 
von den Entscheidungen betroffenen Menschen sehen 

durch diese weder ihre eigenen Interessen in den politi-
schen Entscheidungsgremien widergespiegelt noch erken-
nen oder anerkennen sie die Gründe, die zu der Wahl der 
getroffenen Entscheidungsoption geführt haben (Butzlaff 
et al. 2013). Darunter fallen vor allem die gesetzlich vorge-
schriebenen Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren im Pla-
nungs- und Infrastrukturrecht204 („Rituale ohne Konsens-
wert“) (Renn et al. 2014). Die vielfach beschworene 
Politikverdrossenheit (Gabriel 2017, Eichenauer 2018) – hier 
insbesondere Beteiligungsverdrossenheit – ist dabei zwei-
fach motiviert: zum einen durch den fehlenden Nachvoll-
zug der Begründungen für die getroffene Entscheidung, 
der regelmäßig eine Auswahl und Abwägung verschiede-
ner Optionen untereinander und gegeneinander voraus-
geht, zum anderen durch die wahrgenommene Distanz 
zwischen den Polen Expertentum und Politik auf der einen 
Seite und dem eigenen Wissen und dem vorherrschenden 
Wertegefühl auf der anderen Seite (Fuchs 2002). Eine mög-
liche Lösung für diese Resonanzprobleme können infor-
melle Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen.

8.2.5  Informelle Formen der 
Bürgerbeteiligung
Informelle Formen der Bürgerbeteiligung werden häufig 
im Vorfeld politischer oder rechtlicher Prozesse eingesetzt 
und dienen der Begleitung und Bereicherung der politi-
schen Entscheidungsfindung. Als Ergebnis werden Empfeh-
lungen aus Sicht der Bevölkerung an die Politik formuliert, 
die zwar dort berücksichtigt werden sollen, ohne aber eine 
rechtliche Verpflichtung auf Umsetzung der Empfehlungen 
zu begründen. Rechtlich steht einer informellen Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich aufgrund 
ihrer fehlenden Bindungswirkung für folgende Verfahren 
oder Entscheidungen nichts entgegen. Zu den Formaten 
für informelle Bürgerbeteiligung gehören Bürgerforen, 
Planungszellen, Runde Tische, Bürgerparlamente sowie 
Bürgerräte und Reallabore. Es geht um Beratung der Politik 
durch Bürgerinnen und Bürger, nicht um Mitentscheidung 
(Fishkin 2018). Im Bereich Klimaschutz dienen informelle 
Verfahren der Verbesserung der Entscheidungsqualität, 
dem Einbezug lokalen und erfahrungsorientierten Wissens 
sowie der höheren Akzeptanz von Maßnahmen durch die 
Bevölkerung (Bächtiger et al. 2014). Dabei können gesetz-
liche Vorhaben (etwa Ausbauraten für erneuerbare Ener-
gien), Zulassungsverfahren (beispielsweise für Windparks 
oder Stromleitungen) oder Verhaltensmaßnahmen (etwa 
Fahrverbote für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren) 
von den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern diskutiert 

202  Art. 11 Governance-VO: „Jeder Mitgliedstaat richtet gemäß seinen jeweiligen nationalen Vorschriften einen Dialog über klima- und energiepo litische Fragen 
auf mehreren Ebenen ein, in den sich lokale Gebietskörperschaften, Organisationen der Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, Investoren, andere bedeutende 
Interessenträger und die Allgemeinheit aktiv einbringen können und in dem sie die verschiedenen, auch langfristigen Szenarien, die in der Energie- und 
Klimapolitik ins Auge gefasst werden, erörtern und die Fortschritte überprüfen können, es sei denn, der Mitgliedstaat hat bereits eine Struktur, die dem 
gleichen Zweck dient. Im Rahmen dieses Dialogs können die integrierten nationalen Energie- und Klimapläne erörtert werden.“

203 Verordnung (EU) 2021/1119, siehe Kapitel 4, Fußnote 27.
204 Siehe oben, Fußnoten 187 – 190.
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und bewertet werden. Informelle Verfahren können auf 
kommunaler, regionaler, nationaler oder supranationaler, 
etwa europäischer Ebene stattfinden. Sie sind aber vor 
allem im kommunalen und regionalen Rahmen verbreitet 
(Benighaus und Renn 2016, vgl. Abschnitt „Bürgerbeteili-
gung im Multi-Governance System“). 

Die Literatur umfasst eine Vielzahl von Vorschlägen für 
innovative Verfahren, die den Anspruch auf deliberative, 
das heißt auf Argumenten und informierten Präferenzen 
aufbauende Mitwirkung der Bürgerschaft erheben (Über-
blick in: Bächtiger et al. 2018, Renn und Schweizer 2020, 
OECD 2020). Aus der Vielzahl der informellen Verfahren 
wird hier das Format der Bürgerräte näher vorgestellt. Sie 
besitzen ein besonders hohes Innovationspotenzial und 
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit im nationalen wie 
im europäischen Raum.

Bürgerräte – Ansätze in Deutschland und der EU

In Europa sind nationale Bürgerräte in den vergangenen 
Jahren vor allem bei Fragen zur Klimapolitik zu Rate gezo-
gen worden (beispielsweise in Frankreich, Großbritan-
nien, Schottland). Als prominentestes Beispiel gilt aller-
dings ein Verfahren, das nicht auf Klimapolitik bezogen 
war: die irische „citizens’ assembly“, aus der unter ande-
rem die Referenden zum Abtreibungsrecht und zur gleich-
geschlechtlichen Ehe hervorgingen (Farrell et al. 2019).

Bürgerräte haben die Aufgabe, Positionen im politischen 
Diskurs zu reflektieren und Empfehlungen für die politi-
schen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger zu entwi-
ckeln. Sie zielen darauf ab, eine inhaltliche Mitgestaltung 
politischer Debatten durch die Einbindung von Ideen, Per-
spektiven und kreativen Potenzialen der Bürgerschaft zu 
ermöglichen. Sie können als demokratische Innovationen 
im Sinne der Bereicherung von repräsentativ-demokrati-
schen Entscheidungsprozessen angesehen werden, aber 
nicht als deren Ersatz oder als Beschränkung von deren 
Rechten und Pflichten (Curato et al. 2017, Renn 2020). 

Ein Bürgerrat besteht aus nach dem Zufallsprinzip ausge-
wählten Bürgerinnen und Bürgern, die für eine begrenzte 
Zeit gemeinsam und mit wissenschaftlicher Begleitung 
beraten und auf dieser Grundlage Empfehlungen für ein 
bestimmtes Politikfeld formulieren. Die grundlegende Idee 
dabei ist, dass die ausgewählten Teilnehmenden über die 
Implikationen der jeweiligen Politikoptionen informiert 
werden und somit im Wissen um die Konsequenzen des 
eigenen Handelns rational begründbare Präferenzen ange-
ben (Carson 2008, Setälä 2011). Die Empfehlungen haben 
keinen bindenden Charakter für die Organe der reprä-
sentativen Politik, sollen aber die Willensbildung in diesen 
Organen beeinflussen und mitgestalten (Mansbridge et al. 
2012, Kuyper und Wolkenstein 2019).

Bürgerräte können zwei wichtige Funktionen erfüllen: 

a)  Sie können ein Abbild von Präferenzen der Bürgerschaft 
geben. Gerade bei polarisierten Themen kann es für die 
Politik sehr wichtig sein, ein gutes Abbild der Präferenzver-
teilung zu erhalten. Anders als bei Umfragen sind die Betei-
ligten hier mit den Konsequenzen der verschiedenen 
Politikoptionen vertraut gemacht worden (informed 
consensus).

b) Sie können neue Optionen oder Maßnahmen entwer-
fen, die aus der Alltagserfahrung abgeleitet wurden. Dazu 
gehören auch Modifikationen vorhandener Optionen, um 
sie sozialverträglicher zu gestalten. Dieses kreative Poten-
zial zu nutzen, hat sich häufig als eine Möglichkeit erwie-
sen, vorhandene Planungsziele durch neue, manchmal 
innovative Maßnahmen mit einer hohen Zustimmungsrate 
umzusetzen.

Grundsätzlich können Bürgerräte bei allen klimaschutz-
relevanten Entscheidungen zum Einsatz kommen. Gerade 
bei konfliktbelasteten Entscheidungssituationen, in denen 
die Interessenlagen verhärtet sind, können sie eine 
 wichtige Pufferfunktion zwischen Vorhabenträgerinnen 
und Vorhabenträgern, Genehmigungsbehörden und der 
betroffenen Bevölkerung ausüben. 

Deutschland: 
Aufbauend auf Pilotprojekten in einzelnen Bundesländern 
und ermutigt durch die bereits abgeschlossenen Vorha-
ben in Frankreich, Großbritannien und Irland wurde auch 
in Deutschland im Frühjahr und Sommer 2021 der erste 
nationale Klima-Bürgerrat zivilgesellschaftlich organisiert 
und finanziert. Dieser Bürgerrat hat über 80 Empfehlun-
gen für die kommende Legislaturperiode der deutschen 
Klimapolitik in den Bereichen Mobilität, Gebäude und 
Wärme, Ernährung und Energie erarbeitet (Bürgerrat Klima 
2021). Rund zwei Drittel der in diesem Rat erarbeiteten 
Empfehlungen wurden mit über 90 Prozent Zustimmung 
angenommen. Die Ergebnisse verdeutlichen eindrücklich, 
dass die Bürgerinnen und Bürger – nach intensiver Ausei-
nandersetzung mit dem Thema – in hohem Maße bereit 
sind, persönliche Einschnitte und Veränderungen in Kauf 
zu nehmen und Klimaschutzmaßnahmen mitzutragen. 

Statt vorab konkrete Einsatzfälle für eine verstärkte 
Bürgerbeteiligung zu definieren, scheint es ratsam, 
diese Möglichkeit immer mitzudenken und aktiv zu 
prüfen, wann diese Form der frühzeitigen Einbindung 
der Bürgerschaft sinnvoll ist. Die Bundesregierung 
sollte ein permanentes wissenschaftliches Gremium 
damit beauftragen, politische Entscheidungsträger 
zur Einrichtung von Bürgerbeteiligungsformen zu 
beraten. 

Empfehlung
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Allerdings ist bei Bürgerräten immer zu bedenken, dass 
Menschen in diesem Kontext bewusst die Rolle des auf das 
Gemeinwohl hin ausgerichteten Beratenden übernehmen 
und eher dazu neigen, altruistische Ziele zu verfolgen. 
Insofern ist der Bürgerrat keine repräsentative Mikrowelt 
der ganzen Gesellschaft, er zeigt aber valide auf, was 
bei umfassender und evidenzbasierter Information und 
gutem Willen auf Seiten der Bürgerschaft auf positive oder 
eben auch auf negative Resonanz stößt.

Europäische Union:
Mit der Forderung der Fridays for Future-Bewegung nach 
mehr Bürgerbeteiligung in Europa erhält die Idee der Bür-
gerräte (Citizen Assemblies) als innovatives Element der 
Klima-Governance inzwischen auch Aktualität im europäi-
schen Raum. Die EU-Kommission hatte zwar bereits 2004 
bis 2005 eine Bürgerversammlung durchgeführt, die von 
den Teilnehmenden gut evaluiert wurde. Ebenso hat sie das 
neue Instrument der Bürgerräte als Teil der Konferenz über 
die Zukunft Europas angekündigt. Im Rahmen des Euro-
pean Green Deal sind auch neue Formen des deliberativen 
Gestaltungsdiskurses vorgesehen, vor allem der Einsatz 
von Bürgerräten. Bislang ist es aber noch nicht zum Einsatz 
eines europäischen Bürgerrates zu Klimafragen gekommen.

Aufgrund positiver Erfahrungen stuft auch die OECD Bür-
gerräte als besonders geeignet für Beteiligungsverfahren 
auf nationaler und übernationaler Ebene ein (OECD 2020). 
Das Format des Bürgerrates ist aber nicht für alle Frage-
stellungen oder Funktionen der Beteiligung geeignet. Zur 
Einbindung organisierter Stakeholder sind eher Runde 
Tische wirksam oder bei wenig kontroversen Themen auch 
Anhörungen. Für besonders vulnerable Gruppen eignen 
sich speziell Fokusgruppen oder Bürgerforen. Noch ist 
es zu früh, um Erfolge und Misserfolge von Bürgerräten 
abschließend zu bewerten und damit zuverlässige Kri-
terien beziehungsweise Maßstäbe zu ermitteln, die zur 
Erhöhung der Erfolgschancen führen könnten. 

Wir empfehlen der Bundesregierung daher auch nicht 
eine einseitige Bevorzugung von Bürgerräten, sondern ein 
abgestimmtes, auf Wirksamkeit und Inklusion angelegtes 
Beteiligungsverfahren, bei dem mehrere Formate kom-
biniert und integrativ in den politischen Diskurs und die 
politischen Entscheidungsprozesse um den Klimaschutz 
eingebunden sind.

Potenziale und Grenzen informeller Bürgerbeteiligung 

Eine Bereicherung der repräsentativen Demokratie durch 
begleitende Beteiligungsmaßnahmen stellt ein wichtiges 
Mittel dar, um

 » weitreichende politische Entscheidungen wie die 
Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen, die zur Ein-
haltung des 1,5- oder deutlich unter Zwei-Grad-Zieles 
beitragen, auf eine breitere gesellschaftliche Grund-
lage zu stellen,

 » neue Vorschläge zu erhalten, wie aus Sicht von Orga-
nisationen, aber vor allem betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern, die klimapolitischen Ziele erreicht wer-
den können, und

 » in einer wertepluralen Gesellschaft ein höheres Maß 
an Zustimmung der betroffenen Menschen zu den 
sie tangierenden Entscheidungen und Planungen zu 
bewirken.

Dass diese Potenziale bestehen, ist in der wissenschaftli-
chen Literatur überwiegend Konsens (Dryzek und Steven-
son 2011, Bächtiger et al. 2014, Landwehr 2017). Allerdings 
ist dabei wichtig zu betonen, dass Bürgerbeteiligungsver-
fahren weder parlamentarische Entscheidungen ersetzen 
noch formale Vorschriften im Rahmen des Planungs- und 
Genehmigungsverfahrens außer Kraft setzen können und 
sollen. Sie sind vielmehr eine Ergänzung zu den legalen 
Entscheidungs- und Planungsverfahren (Chambers 2003, 
Elstub und Escobar 2019). Sie ermitteln Defizite, Potenzi-
ale und Wünsche aus Sicht der Bürgerschaft, die für die 
Planungsarbeit und die politische Entscheidungsfindung 
der politischen Mandatsträger von elementarer Bedeu-
tung sind. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligungsverfahren 
tragen dazu bei, dass Politikerinnen und Politiker sowie 
planende Personen tragfähige und vor allem für die betrof-
fenen Menschen akzeptable Konzepte entwickeln können 
(Bryson et al. 2013). 

Eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Kli-
maschutz im Rahmen von informellen Verfahren ist aller-
dings an Bedingungen geknüpft. Sie setzt zweierlei voraus: 
eine Legitimation durch das Verfahren und eine offene, 
transparente Auseinandersetzung mit den betroffenen 
Bevölkerungsgruppen. Ein offener Dialog darf sich hierbei 
nicht auf die Information der Betroffenen beschränken, 
sondern muss auch die aktive Rolle der Betroffenen am 
politischen Willensbildungsprozess einschließen. Ohne 
eine solche Rückkopplung wird jeder Dialog letztendlich im 
Sande verlaufen. Mitwirkung und Offenheit über Optionen 
sind also notwendige Bedingungen für einen erfolgreichen 
Beteiligungsprozess (Renn et al. 2014). Gleichzeitig müssen 
Bürgerbeteiligungsverfahren mit einem professionellen 
Erwartungsmanagement verknüpft werden, sodass sich 
alle Beteiligten über den Grad der Einflussnahme auf die 
Entscheidungsfindung im Klaren sind. Nur so kann Ent-
täuschungen und letztlich dem Gefühl der Beteiligungs-
verdrossenheit vorgebeugt werden.

Es gibt aber auch Kritik und Skepsis gegenüber der Aus-
weitung informeller Beteiligungsverfahren. Ein wichtiger 
Einwand gegen die Ausweitung informeller Beteiligungs-
verfahren ist der mögliche Verzögerungseffekt, der durch 
diese Maßnahmen ausgelöst werden könnte. Gerade nach 
dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Kli-
maschutz ist die zeitgerechte Umsetzung der Klimaschutz-
maßnahmen zunehmend in den Fokus der Diskussion 
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geraten.205 Können die notwendigen Maßnahmen zeitge-
recht eingeleitet werden, wenn man zusätzlich zu den 
formellen Verfahren auch informelle Beteiligungsformate 
einsetzt? In der Literatur ist diese Frage umstritten (Hebe-
streit 2013, Fink und Ruffing 2015, Lafont 2015). In einigen 
Publikationen wird die Position vertreten, dass die Verzö-
gerungen auch durch Gerichtsverfahren verursacht wer-
den, nicht durch informelle Beteiligungsmaßnahmen, die 
bei professioneller und effizienter Strukturierung zeitlich 
gestrafft durchgeführt werden können (Newig und Fritsch 
2009, Benighaus und Renn 2016). Angesichts der inzwi-
schen verabschiedeten Beschleunigungsmaßnahmen für 
Gerichtsverfahren für umwelt- und klimaschutzbezogene 
Streitigkeiten insbesondere über die Zulassung von Infra-
strukturvorhaben in den letzten Jahren (vgl. etwa die Ein-
führung von Präklusionen des Vortrags bei Nichteinhal-
tung von Klagebegründungsfristen (§ 6 UmwRG), erst- und 
letztinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsge-
richts, § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO) ist dieses Argument für die 
Gegenwart nicht mehr so stichhaltig (Ewer 2021, Anger 
2021, Wieduwilt 2019). Allenfalls, wenn durch frühzeitige 
Beteiligung Gerichtsverfahren gänzlich vermieden werden, 
kommt es zu einer signifikanten Beschleunigung der Pla-
nungsvorhaben (Stegert und Klagge 2015, Hübner 2012). 
Insofern sind informelle Beteiligungsverfahren durchaus 
mit dem Ziel der zeitgerechten Einleitung von Klimaschutz-
maßnahmen kompatibel. Eine Garantie dafür gibt es aber 
nicht, denn Beteiligungsverfahren müssen ergebnisoffen 
angelegt sein, sonst verlieren sie ihre Legitimität.

Informelle Bürgerbeteiligung im  
Multi-Governance-System

Entscheidend für den Erfolg von Beteiligungsverfahren ist 
auch, dass diese Verfahren ebenen- und kontextspezifisch 
eingesetzt werden. Vielfach werden Beteiligungsmaßnah-
men nur als sinnvoll für den kommunalen Bereich angese-
hen, weil auf dieser Ebene konkrete Planungen ablaufen. 
Allerdings müssen diese Planungen in die regionalen, nati-
onalen und europäischen Strategien und Maßnahmen zum 
Klimaschutz integriert sein. 

 » Auf nationaler Ebene geht es vor allem darum, die 
Gesamtstrategie des Klimaschutzes und die damit 
verbundenen Implikationen für die lokale, regionale, 
nationale und europäische Ebene zu verdeutlichen. 
Beispiele dafür sind der Ausbau von Ladestationen für 
die Elektromobilität, die Planung von Nord-Süd-Tras-
sen beim Netzausbau oder der systematische Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs. Der Zweck von Partizi-
pation und Kommunikation besteht darin, die innere 
Konsistenz der Maßnahmen zum Klimaschutz den 
Bürgerinnen und Bürgern plausibel zu vermitteln. Auf 
nationaler Ebene wäre vor allem die Kombination aus 
einem Runden Tisch mit den wesentlichen Handelnden 
aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft sowie einer direkten Beteiligung der betroffe-
nen Bevölkerung, etwa durch die oben beschriebenen 

Damit die Beteiligung der Bevölkerung erfolgreich 
ist, ist es entscheidend, dass Politik und Verwal-
tung diese als Hilfestellung für ihre Arbeit und 
als Bereicherung der repräsentativen Demokra-
tie ansehen, und nicht als lästige Pflichtübung. 
Weitere Voraussetzungen für ein gutes Gelingen 
von Beteiligungsverfahren sind unter anderem:  

 » Vertretung aller Gruppen und Individuen, die 
von den Maßnahmen berührt werden (am bes-
ten durch Losverfahren aus der entsprechen-
den Gesamtheit),

 » möglichst frühzeitige Einbeziehung der wesent-
lichen Stakeholder durch geeignete Verfahren 
(wie Runde Tische),

 » Transparenz und klare begleitende Kommuni-
kation vor allem an diejenigen, die nicht an den 
Beteiligungsverfahren selbst mitwirken,

Politik und Planungsinstanzen sollten überregio-
nalen Planungen unter Hinzuziehung von informel-
len Beteiligungsverfahren deliberativ ausgestalten. 
Dabei kommt es auf eine effektive und integrative 
Verzahnung der verschiedenen Governance-Ebe-
nen an (Huget 2007). Informelle Beteiligung sollte 
auf allen Ebenen der Governance ansetzen: der 
kommunalen, regionalen, nationalen und europä-
ischen Ebene.

205  BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., Rn. 201, 203.

 » professionelle Strukturierung und Betreuung 
der Verfahren,

 » Integration des bestverfügbaren Wissens über 
die Wirkungsabschätzungen der jeweiligen 
Maßnahmen,

 » klares Mandat und Zeitvorgabe,

 » Einwilligung der Personen mit Entscheidungs-
befugnis, die Empfehlungen zu prüfen und bei 
einer Ablehnung nachvollziehbare Gründe 
aufzuführen.

Empfehlung

Empfehlung
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Bürgerräte, ein angemessenes Format, um wirksam 
und fair Klimapolitik voranzubringen. Erfahrungen mit 
Bürgerräten in Irland, Frankreich und Dänemark haben 
deutlich gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger fähig 
und willens waren, komplexe Aufgaben zu bewältigen 
und zu konsistenten und begründeten Empfehlungen 
an die Politik zu kommen (Bächtiger und Parkinson 
2019, Dryzek et al. 2019).

 » Auf der regionalen Ebene ist es vor allem das Ziel, den 
Nutzen für die Region und die Verteilung von Belas-
tungen und Risiken innerhalb der betroffenen Region 
(etwa die Einrichtung eines Windparks in einer idyllisch 
gelegenen Landschaft) für die Allgemeinheit heraus-
zustellen und die generelle Akzeptabilität der mit den 
Maßnahmen verbundenen Risiken und Nebenwirkun-
gen zu verdeutlichen. 

 » Auf der lokalen Ebene müssen vor allem Aspekte der 
Selbstwirksamkeit und der emotionalen Identifikation 
angesprochen werden. Wenn Menschen den Eindruck 
haben, dass sie ihre Souveränität hinsichtlich ihres eige-
nen Energieverhaltens einbüßen, ist mit Akzeptanzver-
weigerung zu rechnen. Ebenfalls werden Infrastruktur-
anlagen von der lokalen Bevölkerung nur angenommen, 
wenn sie nicht als Eingriff in die gewachsene soziale und 
kulturelle Umgebung angesehen werden. Beispiele aus 
Frankreich zeigen, dass auch bei solchen Stromtrassen 
eine aktive Einbindung der lokalen Bevölkerung möglich 
ist, bei denen Gemeinden eine Durchleitungsgebühr 
erhalten. Darüber hinaus sind hier flankierend Bürger- 
foren oder Bürgerschaftskommissionen geeignete For-
mate, um die Interessen der Bevölkerung einzubringen.

8.3  Aktive Trägerschaft
Gesellschaftliche Resonanz besteht nicht nur in der Hin-
nahme von Klimaschutzmaßnahmen und der breiten 
Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess, son-
dern auch in der Erzeugung von positiven Klimaschutz-
effekten. Angesichts der Dringlichkeit und notwendigen 
Geschwindigkeit der Transformation muss Klimaschutz 
auf eine in der Gesellschaft breit verankerte Trägerschaft 
setzen können, damit möglichst viele und unterschiedli-
che Akteursgruppen den Klimaschutz dynamisch voran-
treiben. Gerade in der frühen Transformationsphase ist 
es empfehlenswert, auch sehr konkrete und zielgrup-
pengerechte Ko-Benefits und Win-win-Konstellationen, 
finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten und Möglichkeiten 
der positiven Identitätsbildung zu schaffen. Damit wächst 
ein Kreis an unterstützenden Personen für die weiteren 
Phasen der Transformation heran, für die Klimaschutz zu 
einer Selbstverständlichkeit wird und die ihrerseits struk-
turellen Wandel einfordern und beschleunigen (Szaguhn 
und Sippel 2021). In Deutschland ist das zum Teil mit der 
Förderung erneuerbarer Energien gelungen (Derwort et 
al. 2021), da über die verschiedenen Förderprogramme die 
Zahl der privaten Energieanbietenden sprunghaft gewach-
sen ist. Diese betreiben inzwischen mehr als zwei Millionen 
Anlagen zur Energieerzeugung (vgl. Bund-Länder-Koopera-
tionsausschuss nach dem EEG 2021), wodurch eine breite 
Unterstützung für die Energiewende geschaffen wurde.

Als Reaktion auf den Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts206 hat die Klimaschutzpolitik des Bundes durch 
Änderung des KSG207 eine Zielverschärfung erfahren. Auf 
welche konkreten Weisen diese Ziele umgesetzt werden 
sollen, ist bisher nicht klar erkennbar. Für gesellschaftliche 
Akteurinnen und Akteure entsteht daher der Eindruck 
einer eher diffusen Betroffenheit durch die Klimaschutz-
politik, die sich vor allem im Hinblick auf zukünftige Kos-
ten konkretisiert. Auch in der Folge der Starkregen- und 
Überflutungsereignisse im Juli 2021 hat sich das nicht 
wesentlich geändert, obwohl die wahrgenommene Dring-
lichkeit von Klimaschutz, insbesondere im Verbund mit 

Informelle Beteiligung sollte auf allen Ebenen der 
Governance ansetzen: der kommunalen, regionalen, 
nationalen und europäischen Ebene. Auf nationaler 
Ebene empfehlen wir den Einsatz von Bürgerräten in 
Verbindung mit anderen partizipativen Verfahren. Auf 
regionaler Ebene (Land oder Regierungsbezirke) eig-
nen sich Bürgerforen mit zufällig ausgewählten Bürge-
rinnen und Bürgern – mehrere parallel getrennt nach 
städtischen und ländlichen Bezirken – sowie Runde 
Tische mit regionalen Stakeholdern. Auf lokaler Ebene 
müssen Formate gefunden werden, die eine aktive 
Einbindung der lokalen Bevölkerung ermöglichen.

Um das Verständnis von zielgruppenorientierten 
Beteiligungsformaten zu verbessern und diese zu opti-
mieren, sollte die Bundesregierung praxisorientierte 

206 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a.
207 Siehe Kapitel 4.2.1.

Partizipationsforschung fördern: Trotz des fundier-
ten Wissensstandes über Partizipationsverfahren 
und deren Wirkungen ist vor allem die praktische 
Umsetzung von Verfahrenskombinationen ein weitge-
hend unerforschtes Gebiet. Es fehlt vor allem an der 
empirischen Erforschung der Gelingensbedingungen 
verschiedener formeller und informeller Modelle, 
Formate und deren Kombinationen. Die Gesellschaft 
benötigt hier mehr praxisorientierte Forschung.

Empfehlungen
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Anpassungsmaßnahmen, eher gestiegen ist. Wenig bis 
gar nicht sieht der Gesetzgeber Instrumente zur Mobili-
sierung der Bevölkerung für einen aktiven Einsatz für den 
Klimaschutz beziehungsweise die Energiewende vor (Roth 
2020, Langer 2021).

Die erforderliche Transformationstiefe wird vor allem in 
Bereichen wie der Mobilität sichtbar, da es nicht nur darum 
geht, Verbrennungsmotoren durch Elektroantriebe zu erset-
zen, sondern letztlich einen Rückgang des Anteils von Auto-
mobilen an der Gesamtmobilität zu erreichen. Damit gerät 
das Wirtschaftsmodell Deutschlands mit seinem Schwer-
punkt auf der exportorientierten Automobilindustrie unter 
Druck (Haas 2021). Die Einstiege in die Mobilitätswende und 
auch in die Landwirtschaftswende und die energetische 
Transformation des Gebäudebestands sind noch sehr stark 
an den Akteurinnen und Akteuren der bisherigen treibhaus-
gasintensiven Produktions- und Konsumweisen ausgerich-
tet. So werden in der Politikgestaltung die Vertretungen von 
Automobilherstellern, konventioneller Landwirtschaft und 
Vermieterinnen und Vermietern oder Eigentümerinnen und 
Eigentümern wesentlich stärker berücksichtigt als die Ver-
tretungen anderer relevanter Bereiche (Fahrradlobby, biolo-
gischer Landbau, Gemeinwohlökonomie, Vereinigungen von 
Mieterinnen und Mietern, Energiegenossenschaften etc.). 
Bisher werden daher noch nicht systematisch neue Träger-
schaften erschlossen und aufgebaut; neue Trägergruppen 
müssen sich ihren Zugang oft erst politisch erstreiten (von 
Schneidemesser et al. 2020).

Im Folgenden soll konkret ausgeführt werden, wie die 
Trägerschaft unterschiedlicher zentraler Akteursgruppen 
durch die bisherige Klimaschutzpolitik der Bundesregie-
rung ermöglicht oder beeinträchtigt wird und wie dies von 
den Akteurinnen und Akteuren auch wahrgenommen wird: 

Privathaushalte im unteren Einkommensbereich sind 
sich dessen bewusst, dass in den nächsten Jahren durch 
die Klimaschutzmaßnahmen insbesondere in Form der 
CO2-Bepreisung höhere Belastungen entstehen werden. 
Die wahrgenommene Fairness dieser Maßnahmen ist bis-
her gering, da zum einen die Kompensationswege für ein-
kommensarme Haushalte noch nicht klar erkennbar sind 
(vgl. Kapitel 8.1) und zum anderen befürchtet wird, dass 

Preissignale in Bezug auf die CO2-intensiven Lebensstile 
sehr wohlhabender Haushalte nur geringe Lenkungswir-
kung entfalten könnten, obwohl Haushalte am oberen Ein-
kommensende durchschnittlich einen zehnfach höheren 
CO2-Fußabdruck aufweisen (Otto et al. 2019). Auch stehen 
für wohlhabende Haushalte zahlreiche Substitutionsgü-
ter für den alltäglichen und notwendigen Konsum zur 
Verfügung (Elektrofahrzeuge, Einbau von Wärmepumpen 
im Eigenheim, Fotovoltaik auf dem Dach etc.), auf die ein-
kommensschwache Haushalte nicht im gleichen Maße 
zurückgreifen können. Die staatliche Förderung von Elek-
trofahrzeugen stellt einen positiven Anreiz dar, erreicht 
aber wiederum vorrangig mittlere und hohe Einkommens-
gruppen. Die Förderung klimafreundlicher Mobilität sollte 
daher stärker auf Maßnahmen zurückgreifen, von denen 
alle Bürgerinnen und Bürger in gleichem Maße profitieren 
können. Dies betrifft beispielsweise die Förderung von 
Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Fahrrad- und 
Fußmobilität oder einen Ausbau des ÖPNV bei gleichzeiti-
ger Abschaffung oder Reform von Maßnahmen, die wohl-
habendere Haushalte de facto bevorteilen (zum Beispiel 
bei der Pendlerpauschale). 

Auch die Möglichkeit, Vermieter an den durch die CO2-Be-
preisung steigenden Kosten für Heizenergie zu beteiligen, 
wurde bisher nicht wahrgenommen. Die unterschiedlichen 
Motivationslagen und Möglichkeiten der Kostenabwälzung 
durch Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und 
Vermieter (Ástmarsson et al. 2013) erweisen sich derzeit 
auch als hinderlich für die Umsetzung von innovativen 
Mieterstrom-Modellen (Moser et al. 2021) und für ener-
getische Sanierungen im Gebäudebereich. Während die 
Resonanz von Privathaushalten im mittleren Einkommens-
bereich  durch gezielte Maßnahmen erhöht wird, kann 
dies bisher für die Privathaushalte im unteren und oberen 
Einkommensbereich nicht festgestellt werden.

Lokale Bürgerschafts-Initiativen: Der Bevölkerung 
stehen verschiedene Wege offen, sich in ihrem lokalen 
Bezugsrahmen aktiv an der Entwicklung von Klimaschutz-
maßnahmen zu beteiligen. Hierfür stehen verschiedene 
formelle Beteiligungsverfahren zur Verfügung (vgl. Kapitel 
8.2.4). Zusätzlich ist die Ergänzung formeller Beteiligungs-
verfahren durch informelle Formate ein wichtiger Schritt 
zur Umsetzung einer wirksamen, resonanzfähigen und 

Neben der spezifischen Adressierung von priva-
ten Haushalten im Hinblick auf Verteilungswirkun-
gen und Gerechtigkeitsimplikationen sollten die 
Bundesregierung und andere politische Entschei-
dungsinstanzen auch weitere Akteursgruppen in 
der Gesellschaft als neue Träger von Klimaschutz 
identifizieren und die Entwicklung innovativer Kli-
maschutzkonzepte durch geeignete Förderpro-
gramme unterstützen.

Die Bundesregierung sollte prüfen, ob der Transfor-
mationseinstieg von einkommensschwachen Haus-
halten auch durch andere Maßnahmen als lediglich 
durch Kompensation von Kosten ermöglicht wer-
den kann. Außerdem sollte geprüft werden, inwie-
weit bestimmte Konsumformen wie demonstrativer 
Luxus konsum (Bögenhold 2016) nicht auf Anreize 
durch beispielsweise Emissionsbepreisung reagieren.

Empfehlung
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sozialverträglichen Klimapolitik (vgl. Kapitel 8.2.5). Die 
informellen Beteiligungsformate können wegen ihres offe-
nen Prozesscharakters zwar keine erhöhte Resonanzfähig-
keit garantieren, bieten aber durch die in diesen Verfahren 
immanent angelegten wechselseitigen Lernprozesse große 
Chancen, ein hohes Maß an Unterstützung des Klimaschut-
zes und mehr Eigeninitiative zur Erreichung der Klimaziele 
zu verwirklichen. Außerdem können Bürgerinnen und Bür-
ger an vielen Orten an Reallaboren teilnehmen und Genos-
senschaften gründen. Insbesondere Reallabore als eine 
besonders innovative Form der Beteiligung, vor allem auf 
der Ebene von Kommunen oder Stadtteilen, können den 
Übergang von der Partizipation (Kapitel 8.2.5) zur aktiven 
Teilhabe und Trägerschaft darstellen. 

Unter Reallaboren sind gezielte und durch Wissenschaft 
begleitete Veränderungen in Städten, Stadtteilen, Regio-
nen, Branchen etc. zu verstehen, in denen ein Transforma-
tionsprozess unter der Mitwirkung der betroffenen Men-
schen stattfinden kann (MWK 2013: 31). Sie können sich 
sowohl auf technologische als auch soziale Innovationen 
beziehen. Meist geht es um konkrete Interventionen, um 
über soziale Dynamiken und Prozesse zu lernen (Schnei-
dewind 2014: 3). Reallabore verfolgen damit einen trans-
disziplinären Ansatz der Kooperation zwischen wissen-
schaftlichen und außerwissenschaftlichen Mitwirkenden. 
Sie werden insbesondere in urbanen Räumen verstärkt 
unter Beteiligung lokaler gesellschaftlicher Gruppen durch-
geführt (Böschen 2021) und in mehreren Programmen 
des Bundesforschungsministeriums und des Bundeswirt-
schaftsministeriums auch finanziell gefördert. In Realla-
boren lernen Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft 
und Praxis gemeinsam in einem experimentellen For-
schungsraum mit dem Ziel, Transformationsprozesse zu 
einer nachhaltigen Entwicklung anzuregen. Die Forschung 
in Reallaboren ist transdisziplinär angelegt und integriert 
in der Arbeit verschiedene Disziplinen mit dem Ziel, wis-
senschaftliches und außerwissenschaftliches Wissen zu 
verbinden. Die Wissenschaft öffnet sich hin zu Fragestel-
lungen aus dem Alltag und der Lebenswelt und bearbei-
tet diese mit normativer Zielstellung. Häufig geht es um 
die Diffusion von technologischen Innovationen, oft aber 
auch um sektorenübergreifende Zusammenarbeit und 
die Möglichkeit der direkten praktischen Testung bis hin 
zur schnellen Umsetzung von neuen, klimafreundlichen 
Lösungen für Quartiere, Unternehmensstandorte oder 
Stadtteile. Reallabore sind prinzipiell sehr gut geeignet, 
Resonanzfähigkeit und Trägerschaft zu fördern, werden 
allerdings räumlich und zeitlich bisher nur sehr punktuell 
eingesetzt, sodass die längerfristige Wirksamkeit begrenzt 
ist (Best 2020).

Die Gründung von Genossenschaften ermöglicht es der 
Bevölkerung, ihre Energieversorgung sehr direkt in die 
eigene Hand zu nehmen, Weichen in Richtung erneuer-
bare Energien zu stellen und finanziell davon zu profitieren 
(Heinze 2020, Marquardt 2021). Der Gründungsprozess 
von Energiegenossenschaften ist in den vergangenen 
Jahren allerdings eher erschwert als erleichtert worden. 
Das Ziel des Art. 16 Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie208 
ist in Richtung einer Mobilisierung aktiver Trägerschaft zu 
interpretieren, da es die Möglichkeit von Einzelpersonen 
und Gemeinden stärkt, sich in von der Elektrizitätsbinnen-
markt-Richtlinie so genannten Bürgerenergiegemeinschaf-
ten zusammenzuschließen.

Derzeit werden vielerorts auf Quartiers- oder regi-
onaler Ebene Reallabore durchgeführt, um den 
spezifischen Lokalbezug und die transdisziplinären 
Kooperationsmöglichkeiten vor Ort für neue Trans-
formationsimpulse zu nutzen. Die bisher zeitlich und 
räumlich begrenzte Einsatzmöglichkeit dieser Realla-
bore kann durch entsprechende Fördermaßnahmen 
ausgeweitet werden. Hier wären Folgeförderungen 
zu empfehlen, die an größeren Standorten mehrere 
Reallabore verknüpfen und vernetzen und einen 
längeren und systematischen Erfahrungsaufbau 
ermöglichen. Außerdem sollte eine dauerhafte Insti-
tutionalisierung von Reallaboren ermöglicht werden, 
auch im Sinne einer schrittweisen Ausdehnung in die 
Fläche. Der Bundesregierung wird zudem empfohlen, 
die Erforschung der Bedingungen und Möglichkeiten 
zu fördern und so die Verallgemeinerbarkeit der lokal 
erzielten Ergebnisse in die Fläche zu vergrößern. 
Evaluationen zu ihrer Wirksamkeit und Studien zur 
Begleitforschung sollten daher stärker gefördert 
werden. Außerdem wäre es möglich, die momentane 
Schwerpunktsetzung bei der Förderung von Realla-
boren in urbanen Räumen um ländliche Räume zu 
erweitern und das Zusammenspiel von ländlicher 
und urbaner Entwicklung (Stadt und Umland) stärker 
gemeinsam zu thematisieren. Diese Empfehlungen 
sollten auch bei der Entwicklung eines Experimen-
tiergesetzes berücksichtigt werden.

208 Richtlinie (EU) 2019/44 v. 5.6.2019, ABlEU L 158/125.

Der Bundesregierung wird empfohlen, die Gründung 
von Genossenschaften zu vereinfachen, unter ande-
rem durch den Abbau von Hürden und die Stärkung 
der besonderen Rolle von Bürgerenergiegemeinschaf-
ten, indem Art. 16 der EU-RL 2019/44 zum Elektrizi-
tätsbinnenmarkt in nationales Recht umgesetzt wird.
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Kommunale Verwaltungen: Unter den kollektiven Akteu-
ren kommt den Kommunen und Landkreisen eine beson-
dere Rolle zu, da sie die Klimaschutzziele mit den lokalen 
Planungs- und Entwicklungsprozessen verknüpfen kön-
nen (Hirschl und Pfeifer 2020, Schanz et al. 2020) und seit 
Erlass des Bundes-Klimaschutzgesetzes diese bei durch 
Bundes- oder Landesrecht zugewiesenen Entscheidun-
gen mit Gestaltungsspielräumen berücksichtigen müssen  
(§ 13 Abs. 1 S. 1 KSG). Es ist die Frage aufgeworfen, ob 
unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung dem Klimaschutzbelang ebenfalls ein besonderes 
Gewicht zukommt209, jedenfalls dann, wenn das CO2-Rest-
budget für Deutschland weitgehend aufgezehrt ist. Für die 
Identifizierung von Win-win-Konstellationen kommt Kom-
munen eine Schlüsselposition zu (Hagelstange et al. 2021). 

Sie werden darin bislang vor allem unterstützt durch: 

1.  die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung an den Ein-
nahmen aus Windenergieanlagen an Land und seit der 
Novelle 2021 auch an Einnahmen aus Freiflächenanlagen 
im Erneuerbare-Energien-Gesetz (nunmehr § 6 EEG),

2.  verschiedene Bundesförderprogramme im Rahmen der 
Kommunalrichtlinie 2019-2022 aus Mitteln des BMU und 
des BMBF für Klimaschutzprojekte, wie zum Beispiel die 
temporäre Beschäftigung kommunaler Klimaschutzma-
nagerinnen und -manager.

Allerdings gehören aktiver Klimaschutz und Klimaanpas-
sung bisher nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben, 
sodass in vielen Handlungsfeldern die Möglichkeiten der 
Kommunen begrenzt sind, langfristig Gestaltungsaufga-
ben wahrzunehmen. Auch sind die finanziellen Möglich-
keiten für die lokale Ausgestaltung von Klimaschutzmaß-
nahmen (Heinbach et al. 2020) und die Verankerung einer 
fachlichen Klimaschutzexpertise auf der Ebene von kom-
munalen Verwaltungen noch sehr begrenzt. Regionale 
Energie- oder Klimaschutzagenturen könnten zum Beispiel 
die fachliche Expertise bereitstellen. Bestehende Förder-
programme der Ressorts, die sich auf lokalen Klimaschutz 
beziehen, könnten im Hinblick auf den Wissenstransfer 
und die Ko-Produktion von Fachwissen mit den kommu-
nalen Verwaltungen noch weiter ausgebaut werden. Kom-
munen sind daher wichtige Adressaten für eine resonante 
Klimaschutz-Governance.

Unternehmen sind ebenfalls unter der Fragestellung 
der Resonanzfähigkeit und Trägerschaft zu betrachten, 
sowohl die bereits am Markt aktiven Unternehmen als 
auch noch in der Gründung befindliche. Einige Unter-
nehmen profitieren direkt von Klimaschutz, zum Beispiel 
Rad-Sharing oder ÖPNV-Anbieter. Größere produzierende 
Unternehmen werden insbesondere über CO2-Beprei-
sungsmaßnahmen, Regelungen zum Energiemanage-
ment und eine Vielzahl weiterer Programme in der Kli-
maschutztransformation angesprochen. In Ergänzung 
dazu können hier weitere Maßnahmen für die Förderung 
neuer klimafreundlicher Geschäftsmodelle ausgebaut wer-
den. Insbesondere für junge nachhaltigkeitsinteressierte 
Generationen von Gründerinnen und Gründern könnten 
erhebliche Erleichterungen und Förderungen erreicht wer-
den. Auch im bisher wenig beachteten Bereich von Klein-
gewerbe, Kleinstunternehmen und Soloselbstständigen 
könnte eine neue Gruppe von Handelnden erschlossen 
werden, die langfristig eine wichtige Rolle in der Trans-
formationsträgerschaft übernehmen könnten.210  Wenn 
es gelingt, Handwerksbetriebe und Kleingewerbe wie 
etwa Friseurläden, Kosmetikstudios, Kioske, Gaststätten, 
Reinigungsunternehmen und Fitnessstudios für die Ent-
wicklung innovativer klimafreundlicher Geschäftsmodelle 
zu gewinnen, können diese auch als Multiplikatoren wirk-
sam werden. So wie zum Beispiel Kioske als Reaktion auf 
die Schließung vieler Postfilialen angefangen haben, ihr 
Angebot auf Post- und Paketdienstleistungen auszuweiten, 

Kommunen sollten stärker als bisher rechtlich und 
finanziell in die Lage versetzt werden, ihre Träger-
schaft für Klimaschutz umfassend wahrzunehmen 
(Riousset et al. 2020). Eine Fortentwicklung des 
Berücksichtigungsgebotes des § 13 KSG, das auch 
Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung adres-
siert, sowie die Aufnahme eines Ziels zur Klimawan-
delanpassung in das Bundes-Klimaschutzgesetz 
könnten hier förderlich sein (siehe hierzu auch Kapi-
tel 6.2). Die Stärkung der rechtlichen Verankerung 
könnte durch die Festlegung von Klimaschutz und 
Klimaanpassung als kommunale Pflichtaufgaben 
erfolgen. Auch im Hinblick auf eine fachliche Exper-
tise sollten die kommunalen Verwaltungen weiter 
gestärkt werden.

209  § 13 Abs. 1 S. 2 KSG verpflichtet Kommunen ausdrücklich nicht, im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungshoheit die Ziele des KSG zu berücksichtigen.
210  Hierbei handelt es sich um eine sehr große Gruppe von Akteuren: Friseursalons (Statista 2020: 80.600), Kosmetikstudios (Statista 2020: 67.900), Gebäude-

reinigung (Statista 2020: 53.300), Imbissstuben (Statista 2019, umsatzsteuerpflichtig: 37.100), Kioske (Globis Management Consulting GmbH, Kioskstudie 
2021: 40.500). Mit Inhaberinnen und Inhabern sowie Beschäftigten wären somit mehrere 100.000 Personen adressiert, viele davon im unteren Einkom-
menssegment.
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könnten neue klimafreundliche Dienstleistungen ent-
wickelt und in das Geschäftsmodell integriert werden. 
Fitnessstudios könnten so ausgestattet werden, dass die 
Bewegungsenergie, die dort entsteht, direkt zur Strom-
versorgung genutzt wird. Für Neugründungen entstehen 
viele neue Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit der 
Wasserstoffwirtschaft oder im Bereich der unabhängigen 
Auditierung und Zertifizierung von CO2-Minderungs- oder 
Negativemissionsleistungen.

Die erste Bewertung der aktuellen nationalen Klimaschutz-
politik anhand des Kriteriums der gesellschaftlichen Reso-
nanzfähigkeit zeigt insgesamt, dass die unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure noch wenig 
systematisch in ihrer aktiv tragenden, fördernden und 
multiplizierenden Rolle für die Transformation angespro-
chen werden. Zwar verweisen einzelne Maßnahmen und 
Programme immer wieder auf die Verantwortung von 
Konsumentinnen und Konsumenten, die erforderlichen 
Verhaltensänderungen in den Bereichen Mobilität, Ener-
gie und Ernährung umzusetzen, aber dies entspricht noch 
nicht einer konkreten Förderung oder der Schaffung von 
Mitwirkungsmöglichkeiten, wie sie etwa in Kapitel 8.2.5 
erörtert wurden. Dies gilt genauso für die hier genannten 
Akteursgruppen. Eine besondere Herausforderung für die 
gesellschaftliche Resonanzfähigkeit entsteht in den Kohle-
ausstiegsregionen (Herberg et al. 2020, Sander et al. 2020). 
Durch den Ausstieg aus der Kohleförderung wird zunächst 
ganzen Regionen die Grundlage der wirtschaftlichen und 
kulturellen Identität entzogen. Mit dem erzwungenen 

Wandel geht auch die Entwertung von Lebensentwürfen 
und Berufsbiographien einher. Der Gesetzgeber hat hier 
mit dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen vom 
8.8.2020 die Voraussetzungen für eine resonante Klima-
schutzpolitik geschaffen. In der Praxis besteht jedoch die 
Gefahr von Mitnahmeeffekten, ohne dass neue regionale 
Entwicklungsmodelle tatsächlich eingeschlagen werden 
können. Möglichkeiten der Trägerschaft zu schaffen und 
sichtbar zu machen, ist wegen des großen Widerstandspo-
tenzials in diesen Regionen besonders wichtig. Es ist noch 
zu früh, um zu bewerten, inwiefern das im Umsetzungs-
prozess gelingt.

Die aktive Trägerschaft der Klimapolitik durch 
Unternehmen, die bisher nicht im Fokus der Kli-
mapolitik stehen, sollte durch Förderung innova-
tiver, klimafreundlicher Geschäftsmodelle gezielt 
unterstützt und die Möglichkeiten der Trägerschaft 
in einer Kommunikationsstrategie sichtbar gemacht 
werden. Zur Entwicklung dieser neuen oder erwei-
terten Geschäftsmodelle inklusive Standardsetzung 
und Ausbildungskomponenten könnte das Akti-
onsbündnis Klimaschutz einen wichtigen Beitrag 
leisten, da dort die für Berufsausbildung und Stan-
dardsetzung zuständigen Verbände und Kammern 
vertreten sind.

Abschließend empfehlen wir, dass die zuständigen 
Bundesministerien in Ergänzung zu dem Instru-
mentarium von NECP, Klimaschutzprogramm, Kli-
maschutzplan und Sofortprogrammen auch dazu 
verpflichtet werden, langfristige „Resonanz-Pro-
gramme“ aufzusetzen. Diese sollen die jeweils sek-
torspezifischen gesellschaftlichen Trägerschaften 
erschließen und fördern, um so eine resonante 
Klimaschutz-Governance breit zu verankern.
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Dieses erste Jahresgutachten der WPKS hat erstens 
gezeigt, dass mit den Entscheidungen und Vorschlägen 
im Rahmen des European Green Deal erste Weichen 
in Richtung Treibhausgasneutralität in Europa gestellt 
sind. Mit der gesetzlichen Verankerung der Ziele und der 
Einführung einer systematischen Politikplanung ist die 
Chance auf die Entwicklung einer kohärenten und effekti-
ven Klimaschutzarchitektur verbunden. Die Analyse zeigt 
aber auch, dass dafür noch zahlreiche wichtige Entschei-
dungen ausstehen und offene Fragen zu klären sind, etwa 
hinsichtlich der Ausgestaltung eines Emissionshandels für 
die Sektoren Gebäude und Verkehr, der klimapolitischen 
Regulierung des Land- und Landwirtschaftssektors oder 
zielführender Rahmenbedingungen für die CO2-Entnahme. 
Der Lenkungskreis der WPKS wird die Ausgestaltung des 
European Green Deal sowie seine Umsetzung in Deutsch-
land weiter wissenschaftlich begleiten und offene Fragen 
vertieft bearbeiten.

Die Analyse der Pläne der EU-Kommission für die Umset-
zung des European Green Deal zeigt zweitens, dass die 
Bundesregierung nicht auf die Entscheidungen zur Umset-
zung des "Fit for 55"-Pakets warten kann, sondern mit 
Beginn der Legislaturperiode das deutsche Klimaschutz-
recht an die neuen Herausforderungen anpassen sollte. 
Dazu gehört die Weiterentwicklung des Klimaschutzge-
setzes, um die Effektivität von Politikplanungsinstrumen-
ten und Maßnahmenprogrammen (weiter) zu erhöhen, 
ein Maßnahmenprogramm, um die Klimaschutzziele bis 
2030 zu erreichen sowie die Weiterentwicklung des Kli-
maschutzplans, um die Weichen für Klimaneutralität im 
Jahr 2045 zu stellen. Das vorliegende Jahresgutachten gibt 
wichtige Hinweise für Prozesse und Inhalte dieser Anpas-
sungen. Die WPKS wird die Weiterentwicklung des Klima-
schutzplans mitgestalten und Vorschläge für Maßnah-
menprogramme zur Erreichung der Klimaziele machen.

Drittens zeigt das Jahresgutachten, dass Klimapolitik 
zukünftig mit einem umfassenderen Kriterienkatalog 
bewertet und entwickelt werden muss. Dabei gilt es, vor 
allem die gesellschaftlichen Auswirkungen von Klima-
schutzmaßnahmen stärker und systematischer in den 
Blick zu nehmen. Klimaschutzpolitik prägt in einem noch 
vor wenigen Jahren nicht vorstellbaren Maße gesellschaft-
liche Diskurse und ist zunehmend wahlentscheidend. 
Klimaneutralität lässt sich nur erreichen, wenn das Ziel 
und die Schritte dahin mehrheitlich von der Gesellschaft 
getragen werden. Das wird umso herausfordernder, je 

stärker die Menschen von der Transformation materiell 
betroffen sind. Die notwendigen Anpassungen bei Mobi-
lität und Wohnen verursachen Kosten und erfordern das 
aktive Handeln vieler Menschen. Die Transformation von 
Landwirtschaft und Ernährung in Richtung Klimaneutra-
lität wird diese unmittelbare Betroffenheit weiter verstär-
ken. Klimapolitik muss daher auf eine gerechte Verteilung 
von Kosten und Nutzen achten und die Menschen ange-
messen an der Gestaltung von Klimaschutzmaßnahmen 
beteiligen. Der in diesem Jahresgutachten eingeführte 
Begriff der Resonanzfähigkeit gibt den verschiedenen 
Dimensionen von Gerechtigkeit einen systematischen 
konzeptionellen Rahmen. Der Lenkungskreis der WPKS 
wird diesen Analyserahmen weiterentwickeln, um politi-
schen Entscheidungsträgern ein Instrumentarium an die 
Hand zu geben, mit dem sich die Belange verschiedener 
gesellschaftlicher Gruppen in der Gestaltung von Klima-
schutzmaßnahmen systematisch berücksichtigen lassen.

Das Jahresgutachten zeigt viertens, dass Politik und Wis-
senschaft angesichts unterschiedlicher und zum Teil kon-
fligierender wissenschaftlicher Ergebnisse gemeinsam 
neue Wege finden müssen, um wissenschaftliches Hand-
lungswissen für klimapolitische Entscheidungsprozesse 
nutzbar zu machen. Bei der dynamischen Transforma-
tion hin zur Klimaneutralität wird Politik immer wieder 
Richtungsentscheidungen treffen müssen und ist dafür 
auf wissenschaftliches Wissen angewiesen: Die Realisier-
barkeit von Zielpfaden muss genauso verlässlich evaluiert 
werden wie die Wirksamkeit einzelner Politikinstrumente; 
für Infrastrukturentscheidungen und die Ausgestaltung 
von Fördermaßnahmen braucht Politik verlässliche Aus-
sagen über die Treibhausgasimplikationen verschiedener 
Technologieoptionen. Das Jahresgutachten schlägt daher 
die Institutionalisierung eines Clearing-Mechanismus im 
Rahmen des Klimaschutzplans vor, der auf größtmögli-
che Transparenz in der wissenschaftlichen Bewertung 
klimapolitisch relevanter Fragestellungen zielt und von 
Politik und Wissenschaft gemeinsam getragen werden 
sollte. Die Wissenschaftsplattform Klimaschutz bietet 
sich mit ihrer interdisziplinären Ausrichtung als Ort eines 
solchen Clearing-Mechanismus an.
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Annual Emission Allocation (AEA) ist die jährliche 
Zuteilung von Emissionsrechten an EU-Mitgliedstaaten 
durch die Klimaschutzverordnung (auch Effort Sharing 
Regulation, ESR) für die Jahre 2021-2030 für die in der Kli-
maschutzverordnung regulierten Sektoren. Für die Errei-
chung der Reduktionsziele sind die jeweiligen Regierun-
gen der Mitgliedstaaten verantwortlich. Staaten können 
AEA miteinander handeln. –› Kap. 5 

Das CAP ist die Gesamtmenge an Treibhausgasen, die 
von Kraftwerken, Industriebetrieben und dem Luftfahrt-
sektor unter dem EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) 
emittiert werden können. Innerhalb des CAP erhalten 
oder kaufen Unternehmen Emissionsberechtigungen, die 
sie bei Bedarf handeln können. Das CAP wird jedes Jahr 
um einen linearen Reduktionsfaktor abgesenkt. –› Kap. 4, 5 

CO2-Entnahmetechnologien (auch Carbon Diox ide 
Removal, CDR) entziehen der Erdatmosphäre dauerhaft 
das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Unter technischen 
CO2-Entnahmetechnologien werden in diesem Jahres-
gutachten alle Ansätze verstanden, die CO2 nicht über 
natürliche Prozesse aus der Atmosphäre entnehmen und 
speichern, das heißt auch BECCS zählt zu den technischen 
CO2-Entnahmetechnologien. –› Kap. 3, 5

 » Bioenergy with Carbon Capture and Stor age 
oder BECCS ist die Abscheidung und geologische Spei-
cherung von CO2, das bei der Verbrennung von Bio-
masse entsteht. Da Biomasse bei nachhaltigem Anbau 
und Nutzung als Reststoff weitgehend CO2-neutral ist, 
wird durch BECCS langfristig CO2 aus der Atmosphäre 
entnommen. –› Kap. 3, 5 

 » Direct Air Carbon Capture and Storage oder 
DACCS bezeichnet die direkte CO2-Abtrennung aus der 
Luft mit anschließender dauerhafter Speicherung in 
geologischen Formationen. –› Kap. 3, 5 

 » Carbon Capture and Utilization oder CCU 
bezeichnet die Abscheidung von CO2 insbesondere aus 
Verbrennungsabgasen und dessen angeschlossene 
Verwendung bei weiteren chemischen Prozessen. Ein 
alternativer, selten verwendeter Begriff ist Carbon 
Capture and Recycling (CCR). –› Kap. 3, 5

NEgative CarbOn dioxide to Carbon oder NECOC 
ist die Kombination verschiedener Prozessschritte zur 
aktiven Reduktion des atmosphärischen Kohlendioxids: 
1. Direct-Air-Carbon-Capture-Verfahren (CO2-Abtrennung 
direkt aus der Luft); 2. Methanisierung: Umwandlung des 
CO2 zusammen mit grünem H2 in Methan und Wasser; 3. 
Methanpyrolyse: Zerfall des Methans in H2 (H2 wird in den 
Methanisierungsschritt zurückgeführt) und festen Kohlen-
stoff (als mikrogranulares Pulver). –› Kap. 3 

Deliberative Demokratie bezeichnet nach Schultze 
(2002) ein normatives Demokratiemodell, das auf die 
Überzeugungskraft systematischer Erwägungen und 
Schlussfolgerungen in öffentlichen Debatten und auf 
verständigungsorientiertes, kommunikatives Handeln 
der Bürgerinnen und Bürger setzt. –› Kap. 8

Dekarbonisierung beschreibt in diesem Jahresgut-
achten die vollständige Vermeidung von Treibhausgas-
emissionen in einem Sektor oder einer Volkswirtschaft. 
Der Begriff der Dekarbonisierung ist jedoch nicht mit 
einer Entkarbonisierung der Wirtschaftsweise gleichzu-
setzen. Denn ohne Kohlenstoff beziehungsweise des-
sen chemische Verbindungen können viele industrielle 
Prozesse nicht realisiert und Produkte nicht hergestellt 
werden. Um diese Prozesse und Produkte klimaneutral 
zu gestalten, ist es notwendig, fossilen Kohlenstoff durch 
treibhausgasneutrale Quellen wie zum Beispiel Kohlendi-
oxid aus der Atmosphäre oder Kohlenstoffverbindungen 
aus Biomasse zu substituieren. Der ebenfalls genutzte 
Begriff der Defossilisierung, also die Vermeidung fossiler 
Energieträger, die auch als kohlenstoffhaltige Rohstoffe 
beispielsweise Ausgangsstoffe für industrielle Prozesse 
und Produkte dienen (Kohle, Erdgas und -öl), beschreibt 
dies exakter. –› Kap. 3, 5, 7

Emissionshandel Die Begrif fe Upstream- und 
Downstream-Ansatz beziehen sich auf die Position der 
adressierten Akteure in der Energieträger-Wertschöp-
fungskette. Der bereits existierende CO2-Zertifikatehandel 
für die Sektoren Energie und Industrie (ETS-1) wählt einen 
Downstream-Ansatz: Die weit unten („downstream“) in 
der Wertschöpfungskette befindlichen Verbraucher von 
Kraft- und Heizstoffen werden zur Abgabe von Zertifi-
katen verpflichtet.  Für die Sektoren Gebäude und Stra-
ßenverkehr (ETS-2) schlägt die Europäische Kommission 
einen Upstream-Ansatz vor: Die weit oben („upstream“) 
in der Wertschöpfungskette befindlichen Inverkehrbrin-
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ger von Energieträgern werden zur Abgabe von Zertifika-
ten verpflichtet. –› Kap. 4, 5

Green IT beschreibt umweltverträgliche Produkte 
und Dienstleistungen der Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IKT) sowie die Nutzung von IKT zur 
Umweltschonung. Dies umfasst die Berücksichtigung des 
gesamten Lebenszyklus von IKT-Produkten sowie deren 
Auswirkungen auf das Klima und andere Umweltwirk-
ungen, wie zum Beispiel die Inanspruchnahme kritischer 
Rohstoffe. –› Kap. 3 

Klimaneutralität meint in diesem Jahresgutachten 
Netto-Treibhausgasneutralität im Sinne des § 3 Abs. 2, S. 1 
des Bundes-Klimaschutzgesetzes von 2021. 

Modal-Split im Verkehrssektor bezeichnet die 
prozentualen Anteile der einzelnen Verkehrsmittel an 
der gesamten Verkehrsleistung, gemessen in Personen-
kilometern (Personenverkehr) oder Tonnenkilometern 
(Frachtverkehr). –› Kap. 3 

Die No-Debit-Regelung (Verbot der Minusbilanz) nach 
Art. 4 LULUCF-VO enthält die "No-Debit-Regelung" (auch 
Verbot der Minusbilanz), wonach jeder Mitgliedstaat für 
den Zeitraum von 2021 bis 2025 und den Zeitraum von 
2026 bis 2030 unter Berücksichtigung der in den Art. 12 
und 13 LULUCF-VO vorgesehenen Flexibilitätsregelung 
dafür sorgen muss, dass die Emissionen nicht den Abbau 
übersteigen, wobei dies in Übereinstimmung mit der 
Verbuchung gemäß der LULUCF-VO als die Summe der 
Gesamtemissionen und des Gesamtabbaus in seinem 
Hoheitsgebiet in allen in Art. 2 LULUCF-VO genannten 
Kategorien der Flächenverbuchung zusammengenom-
men zu berechnen ist. –› Kap. 4, 5  

Perowskit ist eine Verbindung aus der Gruppe der Tita-
nate mit der chemischen Zusammensetzung CaTiO3, Cal-
ciumtitanoxid beziehungsweise Calciumtitanat. Effiziente 
Solarzellen werden zum Beispiel auf Basis von Metall-Ha-
logenid Perowskiten entwickelt. –› Kap. 3 

Residualemissionen bezeichnen die Restemissionen, 
die sich aufgrund von technischen und gesellschaftlichen 
Grenzen nicht weiter durch Vermeidungsmaßnahmen 
reduzieren lassen. Sie entstehen unter anderem im Land-
wirtschaftssektor durch biologische Prozesse in Böden 
(Düngemittel) und bei der Tierhaltung. Auch bei indust-
riellen Prozessen und in der Abfallwirtschaft verbleiben 
Restemissionen. –› Kap. 5 

Schlüsseltechnologien sind Technologien, die auf-
grund ihrer fachgebietsübergreifenden Relevanz und 
Anwendungsbreite über verschiedene Wirtschafts-
zweige hinweg ein hohes Innovationspotenzial aufweisen. 
Schlüsseltechnologien können dadurch einen Struktur-
wandel zum Beispiel von Wirtschaftsstrukturen auslösen. 
Aufgrund der Anwendungsbreite bieten sie ein hohes 
Differenzierungspotenzial. –› Kap. 3

Sektorkopplung im Klimaschutz bezeichnet den 
fortschreitenden Prozess der Substitution fossiler Ener-
gieträger durch weit überwiegend erneuerbar erzeugten 
Strom oder durch andere erneuerbare Energieträger und 
nachhaltige Energienutzungsformen in neuen sektoren-
übergreifenden Anwendungen oder durch verstärkte 
Nutzung bekannter sektorenübergreifender Anwendun-
gen im Wege der direkten Stromnutzung, der stromba-
sierten Wärme/Kälteerzeugung (Power-to-Heat) sowie 
der Umwandlung von Strom in synthetische Brenn- und 
Kraftstoffe (Power-to-Gas, Power-to-Liquids). Mit Blick auf 
die zunehmende Verzahnung zwischen den klassischen 
Verbrauchssektoren (Haushalte, Gewerbe/Handel/Dienst-
leistung, Industrie und Verkehr) und den Versorgungssys-
temen (Netzinfrastrukturen, Flexibilitätsbereitstellung, 
strombasierte Energieträger) entwickelt sich die Sektor-
kopplung zunehmend in Richtung einer Sektorintegration. 
–› Kap. 3, 6, 8 

Serielles Sanieren beschreibt die energetische Sanie-
rung von Gebäuden unter Verwendung von Bauteilen, 
die abseits der Baustelle vorgefertigt werden, inklu-
sive Anlagentechnik wie beispielsweise Wärmepumpen-
module, wodurch sich im Vergleich zur herkömmlichen 
Sanierung der zeitliche Aufwand auf der Baustelle deut-
lich reduzieren lässt. –› Kap. 3 

Supranational [dt. überstaatlich] ist die Bezeichnung 
für einen Zusammenschluss von Staaten, die ihre nati-
onalen Souveränitätsrechte teilweise auf gemeinsame 
Institutionen übertragen. Die Mitgliedstaaten der EU bei-
spielsweise haben für die abschließend im Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union bestimmten 
Politikbereiche (zum Beispiel Binnenmarkt, Agrarpolitik, 
Umwelt- und Energiepolitik, Währungsunion) Gesetzge-
bungskompetenzen auf die EU verlagert, die diese wahr-
nehmen und an sich ziehen kann. –› Kap. 8
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Wasserstoff, Farbenlehre –› Kap. 3

Grüner Wasserstoff wird mit regenerativen Ener-
gieträgern erzeugt. Vorrangig erfolgt dies über das 
Verfahren der Wasserelektrolyse, bei dem Wasser 
mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen in seine 
Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespal-
ten wird. Weitere Möglichkeiten, grünen Wasserstoff 
zu erzeugen, sind die Vergasung und Vergärung von 
Biomasse sowie die Reformierung von Biogas. All 
diese Verfahren werden als CO2-neutral bewertet.

Grauer Wasserstoff entsteht durch Dampfre-
formierung fossiler Energieträger wie Erdgas oder 
Kohle. Gängigstes Verfahren in Deutschland ist die 
Dampfreformierung von Erdgas, das unter Einfluss 
von Wasserdampf und Wärme in Wasserstoff und CO2 
umgewandelt wird. Das CO2 wird dabei ungenutzt in 
die Atmosphäre abgegeben und verstärkt entspre-
chend den Treibhausgaseffekt.

Die Herstellung von blauem Wasserstoff ist in 
Bezug auf den Einsatz der Primärenergie gleichzuset-
zen mit der Herstellung von grauem Wasserstoff. Der 
Unterschied besteht darin, dass bei blauem Wasser-
stoff das frei gewordene CO2 gespeichert (CCS) oder 
in der Industrie weiterverarbeitet wird (CCU). 

Türkiser Wasserstoff wird durch die Methan-
pyrolyse hergestellt. Hierbei wird Methan in einem 
thermochemischen Verfahren in festen Kohlenstoff 
und Wasserstoff gespalten. Sofern die Wärmever-
sorgung des Hochtemperaturreaktors aus regene-
rativen Energieträgern bereitgestellt wird, der Koh-
lenstoff dauerhaft gebunden bleibt und nicht bei der 
Weiterverarbeitung verbrannt wird, handelt es sich 
bilanziell um ein nahezu CO2-neutrales Verfahren. In 
der Emissionsbewertung sind die Emissionen durch 
Förderung des Ausgangsstoffes Methan (Erdgas) und 
dessen Transport zu berücksichtigen.

Nebenprodukt-Wasserstoff In der chemi-
schen Industrie fallen bei bestimmten Prozessen, 
zum Beispiel bei der Chloralkali-Elektrolyse, neben 
den gewünschten Zielprodukten große Mengen an 
Wasserstoff als Nebenprodukt an. Aktuell wird die-
sem Nebenprodukt-Wasserstoff noch keine Farbe 
zugeordnet.
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